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Vorwort

Kriminalistischer Erfolg hat einen Namen:

Kriminalisten-Fachbuch-App
Kriminalistische Kompetenz (KFB)

Verlag Schmidt-Römhild präsentiert umfangreiche Kriminalisten-Fach-
buch-App

Kriminalistisch-kriminologische, strafrechtliche und
strafprozessuale Grundlagen und Expertenwissen für
Studium und Praxis in der Kriminalitätsbekämpfung

Sehr geehrte Leserinnen und Leser des KFB,

ich freue mich, über 24 Jahre nach der
Erstauflage des

Kriminalisten-Fachbuches
„Kriminalistische Kompetenz“ (KFB)

ihnen nunmehr die aktualisierte und neu kon-
zipierte App-Fassung des KFB für IOS- und
Android-Systeme und damit für Smartphones
und Tablets sowie Desktop-PC vorstellen zu
können.

An der Neufassung des Werkes haben ins-
gesamt über 50 bereits bewährte Autoren und
neue Autoren fachkundig mitgewirkt. Viele von ihnen sind noch aktiv
im Kriminaldienst in unterschiedlichen Funktionsbereichen, in Landes-
kriminalämtern, im Bundeskriminalamt, aber auch als Dozenten an den
Fachhochschulen im Haupt- oder Nebenamt tätig. Einige pensionierte
Kriminalistinnen und Kriminalisten ergänzen die Autorengemeinschaft,
deren Wissen nach wie vor auf dem aktuellen Stand ist und die über
teilweise jahrzehntelange Erfahrung und Expertenwissen aus unter-
schiedlichen Funktionen der Kriminalitätsbekämpfung verfügen.

Die Autoren des KFB vertreten die Kriminalwissenschaften und die
kriminalistische Praxis. Sie repräsentieren die Kompetenz der Polizei
und speziell der Kriminalpolizei in unterschiedlichsten Funktionen in
den Bundesländern, bei der Bundespolizei und dem Bundeskriminal-
amt. Diesem Vorwort folgen die Benennungen der Autoren einmal in
alphabetischer Form (Kapitel E 5) und dann ausführlicher mit Vita der
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Vorwort

Autoren in einer an der Kapitelreihenfolge ausgerichteten Übersicht
nach dem Gesamt-Inhaltsverzeichnis (Kapitel E 6).
Das Kriminalisten-Fachbuch erfreute sich in der zweibändigen Druck-
fassung und der CD-Version sehr großer Beliebtheit und Akzeptanz in
der Aus- und Fortbildung der Polizei speziell an den Fachhochschulen,
in der Sachbearbeitung und Führung der Kriminal- und Schutzpolizei,
des Bundesgrenzschutzes, in Teilen der Justiz und selbst im privaten Si-
cherheitsgewerbe.
Die Druckfassungen waren Anfang 2014 ausverkauft, so dass sich der
Verlag entschloss, unter Beibehaltung der nach wie vor fachübergrei-
fenden Konzeption des KFB die modernen Kommunikationsmittel wie
Smartphones, Tablets, Laptops und Desktop-PC zu nutzen, um die In-
halte des KFB an den Arbeits- und Studienplätzen recherchefähig und
komfortabel zur Verfügung zu stellen. Für diesen Zweck wurde eine
App programmiert, die vielfältige Recherchemöglichkeiten mit Bezü-
gen zu jeweils relevanten Kapiteln, Möglichkeiten zu Annotationen
und weitere Funktionalitäten bietet, die meinem Vorwort nachgestellt
sind.
Die Nutzung von Apps entspricht den Kommunikationsgewohnheiten
nicht nur der jüngeren Generationen, sondern ist heute die Standard-
kommunikation auch älterer Menschen, die ihre Scheu vor elektroni-
schen Informationsangeboten nicht nur beim Studium ihrer Tageszei-
tung und bei e-books abgelegt haben.
Sie erhalten mit dem KFB vermutlich das umfangreichste und facetten-
reichste Werk der deutschsprachigen kriminalistischen Fachliteratur
mit über 4.900 Seiten, das durch die vielfältigen Verbindungen zwischen
Strafrecht, Strafprozessrecht, Kriminalistik, Rechtsmedizin und Krimi-
nologie eine neue praxisbezogene Fachbuchkonzeption bietet.

Der Bedarf an kriminalistischer Fachkompetenz steigt ständig

Die Polizei und ihre Arbeit stehen wie kaum eine öffentliche Verwal-
tung im Mittelpunkt des Interesses der Bürger, der Medien und der Po-
litik. Die präventive und die repressive Kriminalitätsbekämpfung als
die dominierenden Teilaufgaben der Polizei, der Staatsanwaltschaft und
der Strafgerichte erfreuen sich dabei besonderer Aufmerksamkeit. Kri-
minalität ist Teil des menschlichen Zusammenlebens, mal mehr oder
mal weniger spektakulär. Kriminalität offenbart menschliche Schwä-
chen, Abgründe, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und Brutalität, Raf-
finesse, professionelle Tatplanung und -durchführung. Taten von sehr
intelligenten Tätern, bauernschlaue Tatbegehungen stehen neben Ar-
beitsweisen von Primitivtätern, die selbst für ihre Ermittlung sorgen.
Das immer komplexere und facettenreichere Leben in einer hoch-
modernen industrialisierten Gesellschaft erschließt Kriminellen immer
wieder neue Tatgelegenheiten. Als aktuelles Beispiel sei nur das Inter-
net genannt, das millionenfache neue Tatgelegenheiten geschaffen und
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neue Tätergenerationen auf den Plan gerufen hat. Nahezu jede neue
Erfindung wie z.B. Computer und jeder neue Industriezweig wie z.B.
die Umwelt- und Abfallwirtschaft oder die Corona-Pandemie der Jahre
2020/2021 ziehen im Schlepptau kriminelle Verhaltensweisen nach.
Die Polizei muss als Gesamtorganisation in der Lage sein, Straftaten al-
ler Art zu verhüten und erfolgreich zu bearbeiten. Die Tataufklärung
ungeklärter Taten und die beweissichere Überführung bereits verdäch-
tiger Täter stehen daher im Mittelpunkt des Ermittlungsinteresses. Der
Bürger erwartet von den staatlichen Ermittlungsorganen, dass sie in der
Lage sind, ungeklärten Taten durch Ermittlungen die Täter zuzuordnen
oder ermittelten Tätern die von ihnen begangenen Straftaten nach-
zuweisen.
Dies ist die herausragende Aufgabe nicht nur von Beamten, die sich
ausschließlich mit Ermittlungsaufgaben beschäftigen und damit den Er-
mittlern von Schutz- und Kriminalpolizei. Die Aufgabe prägt auf staat-
licher Seite die gesamte Polizeiorganisation und darüber hinaus Ermitt-
lungsorgane wie die Bundespolizei, den Zoll, die Finanzkontrolle
Schwarzarbeit, Steuerfahndung, Arbeitsverwaltung, Umweltverwal-
tung, auf Seiten der Justiz Staatsanwaltschaft und Strafgerichte.
Zunehmend übernehmen private Sicherheitsorganisationen, Detektei-
en, Unternehmensberatungen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften,
Compliance-Abteilungen großer Unternehmen auch Aufgaben der Er-
mittlung von Straftaten wesentlich in Unternehmen oder bei Privatbür-
gern, die sich von der Einschaltung solcher Anbieter auf dem Sicher-
heitsmarkt eine zügige, auch qualifizierte Ermittlung sowohl in straf-
rechtlichen als auch in zivilrechtlichen Angelegenheiten erwarten. Sie
legen in Absprache mit dem Auftraggeber oft ihre Ermittlungsergebnis-
se zu Straftaten vielfach ohne Einschaltung der Polizei unmittelbar der
Staatsanwaltschaft oft sogar anklagereif vor.
Aktuell werden von mehreren Hochschulen Kriminalistik- und Krimi-
nologie-Ausbildungsgänge angeboten, die auch Mitarbeiter der oben
genannten Unternehmen und Institutionen befähigen sollen, kriminalis-
tisch kompetent zu arbeiten. Der Bedarf an kriminalistischer Fachkom-
petenz steigt ständig.
Lediglich die Innenministerien vieler Bundesländer, die eigentlich zu-
ständig sind für die Aus- und Fortbildung von Kriminalisten, haben sich
aktuell bis auf die Länder Berlin, Hamburg, Schleswig-Holstein und
Hessen teilweise erst vor 15–20 Jahren von der kriminalfachlichen Ex-
pertenausbildung an den Fachhochschulen verabschiedet. Sie geben ei-
ner inhaltsgleichen Ausbildung von Beamten den Vorzug, die sowohl
die Funktionen im Wachdienst der Schutzpolizei als auch als Gruppen-
beamter in der Bereitschaftspolizei als auch in allen Aufgabenbereichen
der Kriminalpolizei erfüllen sollen. Seit etwa 2018 gibt es allerdings in
mehreren Bundesländern Tendenzen, zur fachspezifischen Ausbildung
für die Kriminalpolizei zurückzukehren oder erstmalig diesen Weg zu
befolgen. Länder bieten zusätzliche kriminalpolizeilich orientierte Mo-
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dule im Studium an, verfolgen den Gedanken einer Y-Ausbildung mit
Trennung der Studiengänge während des Studiums. Sie sichern den
fachlich orientierten Absolventen eine Verwendung unmittelbar in der
Kriminalpolizei nach dem Studium zu. Brandenburg hat sogar für eine
überschaubere Zahl von Kriminalisten einen eigenen Masterstudien-
gang Kriminalistik eingerichtet.

Die Studierenden lernen also meist in Bachelorstudiengängen nicht nur
Straf- und Strafprozessrecht, Verfassungsrecht, Kriminalistik, Kriminal-
technik, Kriminologie, sondern auch Einsatzlehre, Verkehrslehre und
Verkehrsrecht. Schon aus diesem Ansatz ergibt sich, dass für die krimi-
nalwissenschaftlichen Studieninhalte nur etwa halb so viel Zeit zur Ver-
fügung steht wie dies in aufgabenbezogenen Studiengängen der Fall wä-
re. Diese Entwicklung wird aufgrund des bevorzugten Einsatzes von
Studienabgängern zunächst im Wachdienst der Schutzpolizei und in
Funktionen der Bereitschaftspolizei als Gruppenbeamte gefestigt. So
ist es nicht verwunderlich, dass nach Jahren oder gar Jahrzehnten
Dienst in diesen Funktionen kriminalwissenschaftliches Fachwissen ab-
handengekommen ist.

Neben dem inhaltsgleichen Studiengang verfolgen viele Innenministe-
rien die Priorität, die Studienabgänger zunächst im Wachdienst der
Schutzpolizei und in Funktionen der Bereitschaftspolizei als Gruppen-
beamte einzusetzen. Ihnen wird oft erst nach vielen Jahren oder gar
Jahrzehnten Dienst in diesen Funktionen der Wechsel zur Kriminalpoli-
zei ermöglicht. Doch selbst jenen, die schließlich den Wechsel zur Kri-
minalpolizei vollzogen haben, wird sehr deutlich, dass die Schere zwi-
schen dem Wissen, über das alle in der Kriminalitätsbekämpfung täti-
gen Experten auch wegen der immer komplexer werdenden rechtlichen
Grundlagen verfügen sollten, und dem polizeilich erwerbbaren Wissen
immer weiter auseinandergeht.

Die Frage, was dann noch von dem sowieso schon unzureichenden Wis-
sen in den Kriminalwissenschaften übrig ist, muss gestellt werden.

Zielgruppen der KFB-App Kriminalistische Kompetenz

Es ist deshalb wesentliches Ziel dieses Kriminalisten-Fachbuches, mög-
liche strukturelle Wissens-und Erkenntnisdefizite von Kriminalistinnen
und Kriminalisten weitgehend auszugleichen und sie zu befähigen, die
Inhalte der Kriminalwissenschaften zu erlernen und durch den unmit-
telbaren Praxisbezug erfolgreich in der Kriminalitätsbekämpfung zu ar-
beiten. Das KFB soll den Wechsel in eine neue Sachbearbeitungs- oder
Führungsfunktion in der Kriminalpolizei oder in der Kriminalitäts-
bekämpfung erleichtern, die Ausbildung zum Kriminalisten unterstüt-
zen und das Berufsethos des Kriminalisten vermitteln, das vom unbe-
dingten Willen zur Tataufklärung geprägt ist.

Das vorliegende Werk Kriminalistische Kompetenz wendet sich deshalb
an alle Beamten und Angestellten in der Bundesrepublik Deutschland,
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die für die Kriminalitätsbekämpfung Verantwortung tragen – nicht nur
an Kriminalbeamte, die sich ausschließlich mit Kriminalitätssachbear-
beitung befassen, sondern auch die vorliegenden vielen Kolleginnen
und Kollegen der Schutzpolizei, die in der Kriminalitätsbekämpfung in
unterschiedlichsten Funktionen tätig sind. Das Werk nennt diese Be-
rufsgruppen Kriminalisten und hat damit einen umfassenden Begriff
für den Beruf gewählt.
Das KFB ist auch geeignet für die Tätigkeit von Staatsanwälten und
Strafrichtern, die zwar oft im Rahmen ihres Studiums Strafrecht und
Strafprozessrecht gehört haben, aber nur selten Gelegenheit hatten,
Kriminalistik, naturwissenschaftliche Kriminalistik und Kriminologie
und damit die Beweisführung in der Praxis zu erlernen.
Das KFB wird im Internet für jedermann über den AppStore und Goo-
gle Play angeboten, damit sich auch andere an der Kriminalitäts-
bekämpfung interessierte Berufsgruppen und engagierte Bürger ein
umfassendes Bild über die aktuelle Kriminalitätslage in den unter-
schiedlichen wesentlichen Deliktsfeldern, die strafprozessualen Er-
mächtigungsnormen und die strafrechtlichen Tatbestände machen kön-
nen. Sie sehen, wie die Kriminalpolizei und andere Experten in der Kri-
minalitätsbekämpfung arbeiten und wie sie auch nur unter den
herrschenden rechtlichen Bedingungen arbeiten können.
Der Verlag Schmidt-Römhild als einer der ältesten Polizeiverlage in
der Bundesrepublik, der schon Jahrzehnte das Polizei-Handbuch Retz-
laff-Pausch auch mit kriminalistisch-kriminologischen Inhalten auf den
Markt gebracht hatte, hat mit diesem Werk 1999 ein neues Terrain be-
treten. Das bisherige Polizei-Handbuch war streng aufgeteilt z.B. zwi-
schen den einzelnen Gesetzestexten im Straf- und Strafprozessrecht,
Staatsrecht, Polizei- und Verwaltungsrecht. Es enthielt zusätzlich Fach-
gebiete wie Kriminalistik, Kriminologie und andere Begleitwissenschaf-
ten der Kriminalistik.
Im neuen Werk KFB werden nun erstmalig Kriminalwissenschaften,
Recht, Rechtskommentare und Kriminaltaktik für Studium und Praxis
von Kriminalisten jeweils thematisch zu den einzelnen Kriminalitäts-
phänomenen zusammengefasst.

Wie erschließt sich der Leser das Kriminalisten-Fachbuch
„Kriminalistische Kompetenz“?

Das Kriminalisten-Fachbuch „ Kriminalistische Kompetenz“ ist in nun-
mehr in einem Werk zusammengefasst, das sich in folgende Kapitel
gliedert:
€ Einleitung (E) mit

€ Vorwort des Chefredakteurs
€ Kurze Einführung in Personalisierung und Funktionen des KFB
€ Gesamt-Inhaltsverzeichnis aller Kapitel des KFB mit Links aus

der Gliederung unmittelbar in die Fachbuchtexte
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€ StPO-Wegweiser durch alle KFB-Inhalte mit Links zu den Kapi-
telanfängen

€ StGB-Wegweiser durch alle KFB-Inhalte mit Links zu den Kapi-
telanfängen

€ Autoren des KFB in alphabetischer Reihenfolge
€ Autorenverzeichnis mit Vita der Autoren

€ Kriminalistik (KR) einschließlich Strafprozessrecht, Strafrecht und
anderer für die kriminalistische Fallbearbeitung wesentlicher
Rechtsgebiete (z.B. StPO, StGB) mit Gesetzestexten, Kommentie-
rungen und kriminaltaktischen Hinweisen,

€ Naturwissenschaftliche Kriminalistik (KT) jeweils mit Kriminalistik
(KR ), umfassende Darstellung der Spurenkomplexe mit strafprozes-
sualen Ermächtigungsnormen wie z.B. §§ 81a ff. StPO,

€ Allgemeiner Teil des Straf-und Strafprozessrechtes, Aktenführung,
Organisation der Kriminalitätsbekämpfung, internationale polizei-
liche und justizielle Zusammenarbeit (AT),

€ Verdeckte Ermittlungsmaßnahmen (VEM),

€ Kriminologie (KL),

€ Rechtsmedizin (RM),

€ Deliktsbezogene Sachbearbeitung(DSB) in ausgewählten wesentli-
chen Kriminalitätsfeldern und bei Einzeldelikten mit:
€ Lageinformationen zu den Deliktsfeldern, Auswertung der Poli-

zeilichen Kriminalstatistik seit 1987–2018 in wesentlichen De-
liktsfeldern – Fallzahlen, Häufigkeitszahlen, Aufklärungsquoten,
Versuchsanteile, deutsche und nicht-deutsche Tatverdächtige, Op-
ferangaben, Schaden,

€ Gesetzestexten und praxisbezogenen, an der obergerichtlichen
Rechtsprechung und den Gesetzesvorlagen orientierte Kommen-
tierungen der wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen in krimina-
listisch/kriminologisch zusammengehörigen Deliktsfeldern,

€ mit ausgesuchten kriminaltaktischen Hinweisen zu kriminalisti-
schen Problemfeldern bei der Bearbeitung der jeweils dargestell-
ten Deliktskomplexe.

Einzelbeschreibungen der Kapitel

Während die polizeiliche Aus- und Fortbildung sehr stark fächerbezo-
gen ausgerichtet ist und z.B. Strafrecht vom Strafprozessrecht, Krimina-
listik von der Kriminologie getrennt wird, schafft das Kriminalisten-
Fachbuch eine Verbindung dieser Fachgebiete. Sie gehören in der kri-
minalistischen Praxis zusammen, bauen aufeinander auf und sind in
vielfältiger Weise voneinander abhängig.

Gerade das Erfassen dieser verwobenen Netzstruktur von Kriminalwis-
senschaften und Recht garantiert kriminalistische Aufklärungserfolge
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wie auch Erfolge bei der Verhütung von Straftaten durch general- und
spezialpräventive Maßnahmen.
€ Ohne die Erkenntnisse aus den Kriminalwissenschaften gibt es kei-

nen vorhersehbaren, erlebbaren und konsequenten kriminalistischen
Erfolg in der Prävention und Repression.

€ Ohne die Beachtung der immer komplexeren Gesetzeslage gibt es
kein rechtsförmiges Verfahren. Es besteht die Gefahr, dass bestimm-
te Rechtsnormen nicht bekannt sind und deshalb nicht genutzt wer-
den, während andere unbewusst überschritten werden.

Kapitel KR – Kriminalistik mit ausgesuchtem Strafprozessrecht,
Kommentierungen und Hinweisen zur Kriminaltaktik

Viele Themenfelder der Kriminalistik stehen im unmittelbaren Zusam-
menhang mit dem Strafprozessrecht, teilweise mit dem Strafrecht. Das
Kapitel Kriminalistik stellt diese Verbindungen immer dann her, wenn
die Abhängigkeiten zwischen Recht und Kriminalistik für die Sachbear-
beitung von Bedeutung sind. So finden sich z.B. in den Themenkomple-
xen zur Anzeigen- und Tatortaufnahme, Durchsuchung, Festnahme,
Vernehmung, Gewinnabschöpfung und zu besonderen Beweissiche-
rungsmaßnahmen Verweise auf die Gesetzestexte in der StPO und im
Strafgesetzbuch mit relevanten Kommentierungen, die für diese we-
sentlichen kriminalistischen Aufgabenfelder bedeutsam sind. Andere
Inhalte des Kriminalistik-Kapitels beziehen sich ausschließlich auf kri-
minalistische Fragestellungen ohne unmittelbaren Bezug zum Recht, so
dass der Nutzer zwischen rein kriminalistischen Inhalten oder krimina-
listisch-strafprozessualen Inhalten mit Kommentierungen zu den Geset-
zestexten je nach seinem Bedarf entscheiden kann.
Wenn er allerdings z.B. auf den Themenkomplex zur Vernehmung,
Durchsuchung oder Festnahme zurückgreift, kann er sicher sein, dass al-
le wesentlichen strafprozessualen und sonstigen rechtlichen Bestimmun-
gen, die den kriminalistischen Alltag betreffen, in diesem Abschnitt dar-
gestellt sind. Die kriminalpraktisch orientierte Gliederung der einzelnen
Themenkomplexe erleichtert das schnelle Auffinden der Gliederungs-
nummern. Sofern unmittelbare Bezüge vom Kriminalistik-Kapitel in
den Kriminologieteil, den Kriminaltechnikteil oder in das Kapitel De-
liktsbezogene Sachbearbeitung bestehen, erfolgen jeweils Verweise.
Verweise ergeben sich außerdem über die nunmehr umfassende Such-
funktion über alle Kapitel und die Möglichkeit, z.B. über die Gliederungs-
ziffern der Inhaltsverzeichnisse unmittelbar die Inhalte aufzurufen.
Der Kriminalistikteil ist nicht nur für Beamte in der Ausbildung geeig-
net oder die als Tutoren und Ausbilder für Studierende eingesetzt sind.
Er wendet sich vielmehr speziell auch an langjährige Sachbearbeiter für
Kriminalfälle, die z.B. auf die neuen Ermächtigungsnormen in der
Strafprozessordnung für besondere Beweissicherungsmaßnahmen und
verdeckte Ermittlungsmethoden zurückgreifen wollen, sich über neues-
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te Rechtsprechung und Kommentierungen informieren wollen und
Zweifelsfragen in der Sachbearbeitung kriminalistisch zu klären haben.
Sie werden hier eine Anzahl von Hinweisen zur Kriminaltaktik und zur
Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben finden, die ihnen eine größere
Handlungssicherheit, mehrere Ermittlungsoptionen und Kreativität in
der Sachbearbeitung eröffnen.

Kapitel KT – Kriminaltechnik – naturwissenschaftliche Kriminalistik

Der Kriminaltechnik wurde ein eigener Abschnitt gewidmet, obwohl
sie zur Kriminalistik gehört. Die naturwissenschaftliche Kriminalistik
wird für die Beweisführung immer bedeutsamer. Gute Sachbeweise wie
etwa eine Täteridentifizierung aufgrund einer DNA-Analyse oder eines
Fingerabdrucks machen Personalbeweise teilweise überflüssig oder er-
gänzen sie und können erheblichen Ermittlungsaufwand ersparen. Die
Entwicklungen in der Kriminaltechnik sind so vielfältig und so bedeut-
sam für die kriminalistische Arbeit und konkret die Klärung von Straf-
taten, dass dem Kapitel eine ausführliche Einführung in die Bedeutung
von Spuren aus kriminalwissenschaftlicher Sicht vorangestellt wird.

Die heute wesentlichsten Spurenarten werden auf dem aktuellen Stand
der Kriminalwissenschaften von ausgesuchten Wissenschaftlern und
Kriminalpraktikern dargestellt und in ihrer Bedeutung für die krimina-
listische Praxis bewertet. Ausgesuchte Spurenkomplexe werden aber
nicht nur wissenschaftlich analysiert, sondern auch im praxisorientier-
ten Kriminaltechnik-Kapitel so dargestellt, dass der Sachbearbeiter ei-
ne Vielzahl von Anregungen für die Nutzung der Kriminaltechnik, die
Spurensuche, -sicherung und -auswertung erhält.

Dieses Kapitel ist nicht nur für die Ausbildung, sondern konkret für die
Sachbearbeitung und Führung von Bedeutung, da der kriminalistische
Erfolg immer mehr von der Anwendung des Spektrums kriminaltech-
nischer Analyse und Begutachtung abhängig ist.

Im Kriminaltechnik-Kapitel wird der unmittelbare Bezug zum Strafpro-
zessrecht hergestellt, in dem die Ermächtigungsnormen der §§ 81 a
ff.StPO in Bezug auf die körperliche Untersuchung, die erkennungs-
dienstliche Behandlung und die DNA-Analyse ausführlich kommen-
tiert und mit kriminaltaktischen Hinweisen versehen werden.

Die Spurensuche, -sicherung und -auswertung wurde nur bei ausgesuch-
ten und sehr wichtigen Spurenkomplexen dargestellt. Ergänzend kann
auf den Leitfaden 385 zur Spurensuche und Tatortarbeit hingewiesen
werden, der als Polizeidienstvorschrift eingeführt ist und umfassend die
Möglichkeiten von Spurensuche, -sicherung und -auswertung in den
einzelnen Spurenbereichen darstellt.
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Kapitel AT – Allgemeine Teile des Straf- und Strafprozessrechtes,
Beweisführung, Aktenführung, Organisation der
Kriminalitätsbekämpfung, internationale polizeiliche und justizielle
Zusammenarbeit

Bei der Gestaltung der App wurde die Notwendigkeit gesehen, Teile aus
dem Kriminalistik-Kapitel auszugliedern und eine Art von Allgemeinem
Teil zum Straf- und Strafprozessrecht (AT), zur Beweisführung, Akten-
führung in kriminalpolizeilichen Ermittlungsverfahren, Organisation
der Kriminalitätsbekämpfung, internationale polizeiliche und justizielle
Zusammenarbeit neu zu gestalten. Ein Oberstaatsanwalt, langjähriger
Leiter einer OK-Abteilung, konnte für den Beitrag zur Beweisführung
und ergänzend zu einem umfangreichen Kapitel zu Beweiserhebungs-
und Beweisverwertungsverboten sowie zur Zusammenarbeit mit der
Staatsanwaltschaft als kompetenter Autor gewonnen werden. Themen
wie der Versuch aus kriminalistischer, kriminalstatistischer und straf-
rechtlicher Sicht sowie Notwehr und Nothilfe sind Inhalt dieses all-
gemeinen Teils. Die Kapitel zur Aktenführung wurden erheblich aus-
geweitet. Ein Beitrag zur internationalen polizeilichen und justiziellen
Zusammenarbeit mit ausgesuchten gemeinsamen Zentren an den Gren-
zen nach Polen, Luxemburg, Belgien, Frankreich, Tschechien und Polen
zeigt die internationale Dimension der Kriminalitätsbekämpfung auf.

Kapitel VEM – Verdeckte Ermittlungsmaßnahmen

In der KFB-App wurde ein neues Kapitel für verdeckte Ermittlungs-
maßnahmen (VEM) eingefügt, die früher in wesentlichen Teilen Be-
standteil des Kriminalistik-Kapitels waren. Hier finden sich Maßnahmen
wie Telekommunikationsüberwachung in einem umfassenden Sinne,
Nutzung von Kommunikationsdaten für die Ermittlungsführung, Obser-
vationen, Einsatz von Vertrauenspersonen und Verdeckten Ermittlern,
akustische Überwachung in und außerhalb von Wohnungen, Polizeiliche
Beobachtung und umfassende Informationen zum Zeugenschutz.
Einbeziehung des Polizeirechtes
In vielen im Kriminalistik-/StPO-Kapitel enthaltenen Beiträgen wird
wie z.B. bei den besonderen Maßnahmen der Beweissicherung auf die
vielfältigen polizeirechtlichen Bestimmungen der Länder Bezug ge-
nommen. Bei Maßnahmen wie dem Einsatz von Verdeckten Ermittlern,
V-Personen und dem Einsatz technischer Mittel zum Zwecke der Ge-
fahrenabwehr wurde mehrfach darauf verwiesen, dass Erkenntnisse aus
gefahrenabwehrenden Maßnahmen nach heutiger Rechtsauffassung
vielfach für die Strafverfolgung und umgekehrt genutzt werden können.
Die Polizeigesetze der Länder und des Bundes bieten eine vielfältige
Palette von Möglichkeiten, zur Verhütung von Straftaten und zur Vor-
sorge für die zukünftige Strafverfolgung die dort normierten Ermächti-
gungen zu nutzen.
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Kapitel KL – Kriminologie

Ein Kriminalist wird umso erfolgreicher sein, je mehr er sich für die
Grundlagen der Kriminologie und ihre aktuellen Forschungsergebnisse
interessiert. Das Kriminologie-Kapitel stellt zunächst die grundlegen-
den kriminologischen Inhalte zu den Entstehungszusammenhängen des
Verbrechens, zu Kriminalitätsursachen und Erscheinungsformen, zum
Hell- und Dunkelfeld, zur Fallanalyse, Victimologie, Opferschutz, zum
Täterprofiling und zu ausgesuchten Themenfeldern wie z.B. der Jugend-
kriminalität dar.

Dies ist im Wesentlichen kriminologisches Grundwissen, das im Laufe
der Alltagsarbeit schon einmal verloren geht oder vergessen wird und
der Auffrischung im konkreten Fall bedarf, sofern nicht diese Inhalte
sowieso erstmalig im Rahmen z.B. eines Fachhochschulstudiums erlernt
werden. Der Inhalt dieses Kapitels ist dasPflichtprogramm der Krimi-
nologie. Die Kür besteht aus aktuellen kriminologischen Forschungs-
ergebnissen, die teilweise in die deliktsbezogenen Sachbearbeitungs-
komplexe (DSB) eingearbeitet sind.

Kapitel RM – Rechtsmedizin

Insbesondere bei Todesermittlungen, Tötungs- und Sexualdelikten so-
wie besonderen Körperverletzungsdelikten kommt es auf eine enge Zu-
sammenarbeit der Kriminalisten mit den Rechtsmedizinern an. Sie kön-
nen das kriminalistische Erkenntnisspektrum erheblich mit ihrem Spe-
zialwissen bereichern. Ein renommierter Rechtsmediziner hat die
Verantwortung für den grundlegenden rechtsmedizinischen Fachteil
übernommen. Ergänzt wird das Kapitel durch einen Fachbeitrag zum
Thema Todeszeitpunktbestimmung über Insekten.

Kapitel DSB – Deliktsbezogene Sachbearbeitung mit strafrechtlichen
Normen, Gesetzeskommentierungen, Lageinformationen,
PKS-Auswertungen, kriminaltaktischen Hinweisen und
kriminalistisch/kriminologischen Themenstellungen

Das Strafgesetzbuch und viele strafrechtliche Nebengesetze enthalten
eine Vielfalt von Strafnormen, die in Teilen wegen ihrer Seltenheit
kaum für die Ermittlungspraxis relevant sind. Die grundsätzlich delikts-
bezogene Sachbearbeitung in Kriminalitätsangelegenheiten in polizei-
lichen Organisationen führt dazu, dass Sachbearbeiter in Deliktsfeldern
eingesetzt sind, die strafrechtlich und damit häufig kriminologisch zu-
sammengehören. Da das Strafrecht aber nicht streng nach kriminologi-
schen Gesichtspunkten und damit ausgerichtet an den Tätertypologien
aufgebaut ist, stimmen Strafrechtsgliederung und kriminalistisch / krimi-
nologische Zusammenhänge selten überein. Im Kapitel DSB wurden
das strafrechtliche Normengefüge und Teile der strafrechtlichen Neben-
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gesetze in deliktsbezogene Sachbearbeitungskomplexe oder Einzel-
delikte aufgeteilt, die jeweils getrennt behandelt werden.

So ergibt sich sowohl für den Auszubildenden wie den langjährigen Kri-
minalisten, den für eine andere Sachbearbeitungsaufgabe vorgesehenen
Sachbearbeiter sowie für Führungsverantwortliche die Möglichkeit, De-
liktskomplexe und besondere Einzeldelikte umfassend rechtlich und
kriminaltaktisch zu betrachten und fachlich zu bewerten.

Der Nutzer kann dabei davon ausgehen, dass die in diesen Deliktsfel-
dern relevanten strafrechtlichen Normen und Tatbestandsmerkmale
nicht nur abgedruckt, sondern entsprechend ihrer Bedeutung praxisnah
kommentiert werden. Dabei werden die Erkenntnisse aus den einschlä-
gigen Kommentaren, obergerichtliche Rechtsprechung und die Absich-
ten des Gesetzgebers, die in den Bundestagsdrucksachen zum Ausdruck
kommen, ausgewertet und in einer für die Sachbearbeiter und Füh-
rungskräfte anschaulichen und verständlichen Form angeboten.

In die Kommentierung eingebaut werden kriminaltaktische Hinweise,
wie z.B. einzelne Tatbestandsmerkmale der Strafrechtsnormen durch
Methoden der Kriminaltaktik und -technik erhoben und bewiesen wer-
den können. So erfolgt auch hier ein unmittelbarer Übergang vom
Recht zum Kommentar und vom verständlich kommentierten Recht in
die Kriminaltaktik.

Angereichert werden diese Inhalte mit kriminalistisch / kriminologischen
Besonderheiten bei der Bearbeitung der Deliktskomplexe. So werden
z.B. Informationen zum Vernehmungsverhalten gegenüber Betäubungs-
mittelkonsumenten und die Informationen über die unterschiedlichen
Drogenarten mit den rechtlichen und taktischen Bestimmungen der Ver-
stöße gegen das Betäubungsmittelgesetz ergänzt. Besonderheiten zur
Vernehmung bei der Bearbeitung der Diebstahls- und Raubdelikte und
speziell der Ladendiebstahlskriminalität werden dargestellt.

Bei den Sexualdelikten werden insbesondere die Opfersicht und die
Aufgaben des Opferschutzes berücksichtigt, bei Delikten der Schleuser-
kriminalität die vielfältigen Straftatbestände des Aufenthaltsgesetzes.

Zu allen Sachbearbeitungsteilen, in denen teilweise auch einzelne oder
wenige Einzeldelikte dargestellt werden, kann auf die praxisbezogenen In-
halte der Kriminalistik- und Kriminologie-Teile zurückgegriffen werden.

So wird Tatortarbeit im Kriminalistikteil, an ausgewählten Beispielen
z.B. im Kriminaltechnik-Komplex u.a. zur Tatortfotografie, -videografie
und Tatortvermessung dargestellt und nicht bei jedem Deliktsbereich,
da ansonsten vielfältige Wiederholungen und Überschneidungen unver-
meidbar wären.

Die deliktsbezogenen Sachbearbeitungskomplexe enthalten alle we-
sentlichen Deliktsbereiche, die heute von den Polizei- und Kriminal-
dienststellen sowie den Dienststellen der Bundespolizei zu bearbeiten
sind.
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Farbige Version

In der Ursprungsversion des KFB, der Druckfassung, wurde ein Zwei-
farbdruck gewählt und Hervorhebungen durch Fettdruck, grau unter-
legte Textpassagen und andere graphische Elemente erreicht. Bis auf
ausgewählte Teile wurde auf farbige Lichtbilder verzichtet. In diese
App wurde mittlerweile eine ganze Anzahl von farbigen Lichtbildern
eingefügt, die die Aussagekraft der Inhalte erhöhen. Es bleibt dabei,
dass die Textpassagen, die sich in einer besonderen Weise an die krimi-
nalpolizeiliche Praxis oder allgemeiner an die Ermittlungspraxis rich-
ten, im kommentierten Recht und in den kriminaltaktischen Hinweisen
in blauer Schrift abgebildet werden. Sie fallen so leichter ins Auge. Die
Gesetzestexteerscheinen im Fettdruck, die Kommentierungen in Nor-
malschrift. Beispiele im Kommentartext werden grau unterlegt dar-
gestellt.

Keine Sammlung von Gesetzen, Erlassen und Verfügungen

Das Kriminalisten-Fachbuch „Kriminalistische Kompetenz“ enthält
nicht wie andere Loseblattsammlungen und Quellen im Internet eine
Vielzahl von Gesetzestexten, Erlassen, Verfügungen, Richtlinien usw.
Diese häufig nur selten gebrauchten Gesetzestexte, Erlassregelungen,
Verordnungen, Verwaltungsbestimmungen und Richtlinien werden
mehr und mehr im Internet, im Intranet und Extranet der Polizei zur
Verfügung gestellt. Immer mehr Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehör-
den können auf das Internet oder diese internen Netze zugreifen und
finden dort umfassend die oben genannten Quellen. So bietet zum Bei-
spiel das Bundesministerium der Justiz jeweils aktuelle Gesetzesfassun-
gen an. Deshalb vermittelt das Kriminalisten-Fachbuch im Schwer-
punkt die straf- und strafprozessrechtlichen, kriminalpraktischen, kri-
minalistischen und kriminologischen Erkenntnisse, die für die
Kriminalitätsbekämpfung unmittelbar Bedeutung haben und das Er-
mittlungsergebnis positiv beeinflussen.

KFB-App geschlossenes Gesamtwerk, mit Aktualisierung und
Ergänzungen

Die Käufer des KFB erwerben ein geschlossenes Gesamtwerk mit au-
ßergewöhnlichem Umfang von über 4.600 Seiten mit grundlegenden
kriminalistischen, kriminologischen und rechtlichen Inhalten sowie
rechtliches und kriminalistisches Expertenwissen, die viele Jahre Be-
stand haben werden und sich mittlerweile schon seit fast 20 Jahren be-
währt haben.
Die KFB-App wird etwa einmal jährlich mit aktuellen rechtlichen, kri-
minalistischen und kriminologischen Entwicklungen aktualisiert, die
letztlich die Palette kriminalistischer Arbeit auch in Spezialgebieten
der Verbrechenskontrolle abbilden, so dass perspektivisch in den nächs-
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ten Jahren die Ermittlungsarbeit in Kriminalfällen in noch umfassende-
rer und vollständigerer Form abgebildet werden kann.
So entwickelt sich aus der KFB-App ein immer umfassenderes elektro-
nisches Fachbuch für Kriminalisten und damit für Experten mit kom-
fortablen Suchfunktionen, die Verantwortung in der kriminalpolizei-
lichen Sachbearbeitung, im Wach- und Wechseldienst, in der Bundes-
polizei, beim Zoll und bei Staatsanwaltschaft und Gerichten oder in
anderen Funktionen für die Verhütung und Bekämpfung von Krimina-
lität tragen.

Leistungsmerkmale der KFB-App

Bezüglich der Leistungsmerkmale der KFB-App wird auf die nachfol-
gende Information des Verlages bzw. auf die Internetpräsentation des
Werkes unter www.kriminalistischekompetenz.de verwiesen.

Kaufoptionen für die KFB-App

Die Inhalte können sowohl über den Apple Store für IOS-Systeme als
auch über Google Play für Android-Systeme erworben werden. Der
Download der App muss über den Apple- oder Google Store erfolgen.
Über den Online-Shop des Verlags Max Schmidt-Römhild GmbH &
Co. KG kann das KFB ebenfalls bezogen werden. Hier steht beim Kauf
eines Aktivierungscodes die browserbasierte Desktop-Version zur Ver-
fügung. Insgesamt drei Endgeräte können beim Erwerb über den Ver-
lag freigeschaltet werden, wozu auch iOS- und Android-Geräte zählen.
Der Online-Shop ist aufrufbar unter https://shop.beleke.de
Für Behörden, Institutionen usw. ist das KFB auch als Netzwerklizenz
verfügbar. Fragen hierzu beantwortet gern der Verlag Schmidt-Röm-
hild.

Fundstellen für Bestimmungen aus StPO und StGB

In das Gesamtwerk sind die Gesetzestexte aus der Strafprozessordnung,
dem Strafgesetzbuch, einigen Nebengesetzen und wichtigen Bestim-
mungen im Zusammenhang mit dem Strafverfahren aus fachlichen
Gründen integriert. Sie konnten nicht entsprechend der Paragraphen-
reihenfolge bearbeitet werden, sondern wurden thematisch zusammen-
gefasst. Deshalb findet der Nutzer auf den nachfolgenden Seiten Über-
sichten zu den einzelnen Gesetzeswerken, die ihm mitteilen, in wel-
chem Beitrag die im KFB enthaltenen wesentlichen Straf- und
Strafprozessrechtsnormen enthalten und kommentiert sind..
Im Einzelfall werden mehrere Gliederungsziffern dargestellt, unter de-
nen der Verfasser Informationen zu der Norm findet. In Gliederungen
werden jeweils die zwei bis drei Buchstaben vorangesetzt, die das Kapi-
tel kennzeichnen, dem die Inhalte zuzuordnen sind (z.B. KR 16, KL 7,
KT 2). Aus dieser Zuordnung kann der Leser erkennen, ob es sich eher
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um kriminalistische, kriminologische oder z.B. kriminaltechnische In-
halte handelt, die im Zusammenhang mit einer Norm dargestellt wer-
den. Links führen aus den Tabellen direkt zu den Kapitelanfängen. Au-
ßerdem kann nach Gesetzesnormen auch über die Suchfunktionen über
alle Inhalte des KFB gesucht werden.
Bei Nachtragslieferungen werden neue Themenkomplexe entweder in
die bestehende Gliederung integriert oder den einzelnen Kapiteln als
neue Inhalte nachgesetzt.

Kommunikation zwischen Autoren und Beziehern der
Kriminalisten-Fachbuch-App Kriminalistische Kompetenz

Das Gesamtwerk wird umso besser, je mehr Nutzer in unterschiedlichs-
ten Funktionen der Kriminalitätsbekämpfung daran mitwirken, Verbes-
serungsvorschläge unterbreiten, Korrekturen anbringen und sich selbst
als Autoren zur Verfügung stellen.
Der Informationsaustausch kann direkt mit den häufig bekannten Au-
toren im Bund und in den Ländern erfolgen, die die Aktualisierung und
Ergänzung der von ihnen bearbeiteten Themen weitgehend selbst vor-
nehmen werden. Die Kommunikation kann auch über die Adresse der
Chefredaktion

LKD a.D. Rolf Rainer Jaeger
„Kriminalisten-Fachbuch-App Kriminalistische Kompetenz“

Zur Stumpfen Eiche 5
51580 Reichshof

e-mail: kfb@rolfjaeger.eu
erfolgen.
Den Nutzern der Kriminalisten-Fachbuch-App „Kriminalistische Kom-
petenz“ wünschen die Autoren und der Verlag Schmidt-Römhild allzeit
eine glückliche Hand bei ihren Ermittlungen und kriminalistischen Er-
folg – zum Wohle der Bürger und der Kriminalitätsopfer.

Mit kollegialem Gruß
Ihr

Rolf Rainer Jaeger
Leitender Kriminaldirektor a.D.
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Autorenverzeichnis alphabetisch

Die Fachautoren des Kriminalisten-Fachbuches in
alphabetischer Reihenfolge

1. Wilfried Albishausen, Erster Kriminalhauptkommissar a. D., Ker-
ken, zuletzt Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nord-
rhein-Westfalen (LZPD NRW)

2. EKHK Rainer Barzen, Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, Deut-
scher Koordinator im Gemeinsamen Zentrum der Polizei- und
Zollzusammenarbeit, Luxemburg

3. Jörg Baumbach, Präsident der Bundespolizeidirektion Pirna a.D.,
bis 31. 7. 2014 Direktor in der Bundespolizei, Bundespolizeipräsidi-
um in Potsdam, Leiter Abt. 3 – Kriminalitätsbekämpfung,

4. Kristina Baumjohann, Diplom-Biologin, selbstständige Kriminal-
biologin,

5. Dr. Mark Benecke, Köln, arbeitet international als Kriminalbiologe

6. Hans-Joachim Braasch{ , Kriminalhauptkommissar (A 12) a. D.,
Sachverständiger für Daktyloskopie, zul. 2010 bis 2014 in der Ab-
teilung Kriminaltechnik des LKA Berlin als Fachlehrer für Krimi-
naltechnik tätig

7. Frank-Egbert Bülles, Oberstaatsanwalt a. D., Bad Godesberg
Von 1994 bis 31.3.2012 Abteilungsleiter Organisierte Kriminalität,
Staatsanwaltschaft Köln

8. Adham Charaby, Kriminaloberkommissar, PP Berlin, LKA 711 –
Taschendiebstahl, Stellvertretender Kommissariatsleiter im Bereich
der stadtweiten Bekämpfung des Taschendiebstahls des LKA Ber-
lin

9. Jörg Cicha, Kriminalhauptkommissar, Ingenieur für Brandschutz,
Kriminalpolizei Güstrow,

10. Andreas Duwe, Erster Kriminalhauptkommissar, Fachbereichslei-
ter LKA Sachsen, Dresden, Leiter Fachbereich Urkunden/Schriften
am KTI des LKA Sachsen

11. Dr. Sabine Ehrhardt , Wissenschaftliche Direktorin BKA, KT 54 –
Sprecherkennung und Autorenerkennung,

12. Martin Ehses, Kriminalhauptkommissar (A 12) a. D. beim PP Köln,
seit 1999 als gerichtlich anerkannter Sachverständiger für Ohr-
abdruckspuren tätig

13. SebastianFiedler, Kriminalhauptkommissar, LAFP NRW – Lan-
desamt für Aus- und Fortbildung und Personalangelegenheiten der
Polizei NRW, Lehrgangsleitung Wirtschaftskriminalität,

14. Dr. Karlheinz Foos, ehem. Bayrisches Landeskriminalamt

15. Prof. Dr. Armin Forker, Lehraufträge Universität Leipzig
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16. PeterFrensel, Diplom-Kriminalist, Sachverständiger für Urkunden,
Maschinenschriften und Druckerzeugnisse seit 1979 und Leiter
Sachgebiet 424 im LKA Schleswig-Holstein, Kiel

17. KHK Uwe Gentsch, LKA Mecklenburg-Vorpommern, Dez. 62,
Rechtshilfe Interpol in GZ Swiecko

18. JürgenGlaum, Kriminaldirektor, seit 1997 Dozent für Kriminalistik
und Kriminologie an der hessischen Hochschule für Polizei und
Verwaltung, Fachbereich Polizei, Abteilung Gießen

19. Dr. Stefanie Grethe, Sachverständige DNA-Analytik, Leiterin De-
zernat 32 (Biologie), Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, Mainz.

20. Johanna Grote, Kriminaloberrätin, Leiterin des Dezernats 13 –
Finanzermittlungen beim LKA NRW in Düsseldorf

21. KHK Rainer Hauer (Landespolizei Bayern) GZ der deutsch-tsche-
chischen Polizei- und Zollzusammenarbeit Petrovice-Schwandorf

22. Bernd Heyroth , Ingenieur, ehem. Sachverständiger des LKA Sach-
sen-Anhalt, Magdeburg

23. Wolfgang Holzapfel , 36 Jahre, Kriminalkommissar, ehem. LKA
NRW Cybercrime-Kompetenzzentrum, aktuell ZITiS

24. Ernst Hunsicker, Kriminaldirektor a. D. 1994 bis 2004 Leiter des
Zentralen Kriminaldienstes (ZKD) bei der Polizeiinspektion Osna-
brück-Stadt,

25. EKHK Oliver Huth , LKA NRW, Leiter von Ermittlungskommis-
sionen zur Bekämpfung Organisierter Kriminalität,

26. Rolf Rainer Jaeger, Leitender Kriminaldirektor a. D., Chefredak-
teur und Autor des KFB, zul. Leiter Direktion Kriminalität PP
Duisburg

27. LPD Christoph Keller , Münster, Dozent an der FHöV NRW, Abt.
Münster, in den Fächern Eingriffsrecht, Staatsrecht, Öffentliches
Dienstrecht

28. JürgenKepura, M.A., Leitender Polizeidirektor Bundespolizei Bad
Bramstedt, lehrte Kriminalistik und Kriminologie an der Fachhoch-
schule des Bundes für öffentliche Verwaltung

29. Berndt Klose, Erster Kriminalhauptkommissar a. D., seit 1988 bis
2013 Sachbearbeiter und stellvertr. Leiter des 1. Fachkommissaria-
tes, danach jahrelang Leiter 1. Fachkommissariat

30. PHK Klaus Kuhlmann, Berufshubschrauberführer, Landesamt für
Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) NRW

31. Werner Märkert , Kriminaldirektor a.D., Hochschuldozent für Kri-
minalistik und Kriminologie, Eingriffsrecht an der Hochschule des
Landes Rheinland-Pfalz, Hahn,

32. Julia Mahnken, Kriminalhauptkommissarin, OFA Hamburg (LKA
21), seit 2011 zertifizierte Fallanalytikerin
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33. Kurt Maier, Erster Kriminalhauptkommissar a. D., Gießen

34. Michael Minten , KHK und Diplom Verwaltungswirt, LKA NRW,
Düsseldorf, Lagedienst

35. StefanMühlbauer, Polizeidirektor, Hochschule für Polizei und öf-
fentliche Verwaltung NRW (HSPV NRW), Abteilung Münster

36. Frank Niechziol, Vizepräsident Bundespolizeidirektion Pirna

37. Prof. Dr. Reingard Nisse, 1996 – 2008 Fachhochschule der Polizei
des Landes Brandenburg (Kriminalistik, Kriminologie), seit 2008
Lehrbeauftragte an verschiedenen Fachhochschulen

38. Manfred Paulus, Erster Kriminalhauptkommissar a. D. ehem. PD-
KP-Ulm, viele Jahre Lehrbeauftragter an der Hochschule für Poli-
zei BW in Villingen-Schwenningen, Fachautor zum Thema „Sexuel-
le Gewalt“

39. Markus Pfau, M.A. Polizeidirektor, Leiter verschiedener Bundes-
polizeiinspektionen und aktuell der Schwerpunktdienststelle Bun-
despolizeiinspektion Leipzig

40. Georg Prüfling , Erster Kriminalhauptkommissar a. D., bis zur Pen-
sionierung 2009 Leiter Erkennungsdienst / KTU im PP Bonn, Lehr-
beauftragter FHS Köln

41. Prof. Sigmar-MarcusRichter, Professor a.D. für allgemeine Krimi-
nalistik, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin

42. Prof. Dr. Holger Roll , Diplom-Kriminalist, Fachhochschule für öf-
fentliche Verwaltung und Rechtspflege in Mecklenburg-Vorpom-
mern,

43. Dipl.-Psych. Erwin Sadorf, Oberregierungsrat, Sachverständiger für
Handschriftenuntersuchung im Bayer. LKA

44. Hermann Schumacher, Erster Kriminalhauptkommissar a. D. bis
zur Pensionierung im Jahr 2001 Leiter KK 21 – Organisierte RG-
Kriminalität beim PP Bonn

45. KHK a. D. Stettien, Sachverständiger für Ohrabdruckspuren, ehem.
PP Köln, Kriminaldirektion

46. Lothar Storm, Erster Kriminalhauptkommissar a. D., ehemals Sach-
gebietsleiter Tatortvermessung/Visuelle Fahndungshilfen LKA
NRW Düsseldorf

47. Wolfgang Thiel , Erster Kriminalhauptkommissar a. D., Sachver-
ständiger für Daktyloskopie, langjährige Tätigkeit als haupt- und
nebenamtlicher Dozent an der Fachhochschule für Öffentliche Ver-
waltung NW,

48. Prof. Wolfgang Trenschel, Professor für Allgemeine Kriminalistik
an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege Berlin
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49. NadjaTschäpe, M.A., Wissenschaftliche Oberrätin,
Seit 2004 am Kriminaltechnischen Institut des BKA im Fachbereich
KT 54 bzw. 34 (Sprache, Audio, ehemals Sprechererkennung, Ton-
trägerauswertung, Autorenerkennung), seit 2020 Leiterin des Sach-
gebiets „Sprechererkennung“.

50. Polizeioberrat Alexander Ulmer , deutscher Koordinator des GZ
Kehl

51. EKHK a.D. Christian Veith , Sachgebietsleiter Verfahrensintegrierte
Finanzermittlungen beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

52. Prof. Dr. Marcel A. Verhoff , Direktor des Institutes für Rechts-
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1 Einführung in die Kriminalistik
1.1 Verbrechensbekämpfung in geschichtlicher Entwicklung
1.1.1 Vorwissenschaftliche Stufe
1.1.1.1 Mystische oder magische Aufhellung der Missetat
1.1.1.2 Territion und Tortur sowie Anfänge vernunftmäßiger

Wahrheitsfeststellung
1.1.1.2.1 Entwicklung von Gerichtsmedizin und Gerichtspsychiatrie
1.1.1.2.2 Entwicklung der Toxikologie
1.1.1.2.3 Erstes „Betrugslexikon“
1.1.1.2.4 Kriminalistische „W-Fragen“
1.1.1.2.5 Begrenzung der Folter und Brandmarkungen
1.1.2 Konsolidierung zur Untersuchungskunde
1.1.2.1 Stufenweise Abschaffung der Folter und Vorläufer

wissenschaftlicher Wahrheitsfeststellung
1.1.2.1.1 Einführung des Prinzips der freien Beweiswürdigung /

Sachverständigenbeweis
1.1.2.1.2 Kreuzverhör
1.1.2.1.3 Gaunerliteratur
1.1.2.2 Rechtlich fundierte methodische Erhebung des

Tatbestandes als Strafuntersuchungskunde
1.1.2.2.1 Alibi
1.1.2.2.2 Entwicklung der Beweistheorie
1.1.2.2.3 Entwicklung der gerichtlichen Medizin
1.1.2.2.4 Erste Strafprozessordnungen
1.1.2.2.5 Erste kriminalpolizeiliche Organisationen
1.1.2.2.6 Verbrecheralben / Fahndung
1.1.2.2.7 Einführung der polizeilichen Kriminalstatistik
1.1.2.2.8 Strafuntersuchungskunde
1.1.2.2.9 Reisende Täter
1.1.2.2.10 Gauner- und Diebessprachen
1.1.2.2.11 Einsatz von Lichtbildern / Photographie
1.1.2.2.12 Wechselwirkung zur Archäologie
1.1.2.2.13 Kleinstaaterei als Ermittlungsgrenze
1.1.2.2.14 Einführung StGB / StPO
1.1.3 Konsolidierung zur Kriminalistik
1.1.3.1 Wissenschaftliche Wahrheitserforschung als Kriminalistik
1.1.3.1.1 Identifizierung von Personen 1
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1.1.3 Konsolidierung zur Kriminalistik

1.1.3.1 Wissenschaftliche Wahrheitserforschung als Kriminalistik

1.1.3.1.1 Identifizierung von Personen

Im Mittelpunkt des gewachsenen Verfolgungsinteresses von Straftaten
aufgrund der sich vor allem in Großstädten massenhaft ausbreitenden
Kriminalität stand die eindeutige Identifizierung der Person und die
Wiedererkennung eines rückfälligen Straftäters. Beides waren bis dahin
ungelöste Probleme zum Vorteil der Kriminellen.
Das vereinzelte untersuchungskundliche Wissen hinsichtlich der Auf-
klärung von Straftaten, der Ermittlung der Täter sowie der Beweisfüh-
rung drängte zum Zusammenschluss.
Es sind vor allem folgende wesentlichen Fortschritte von europäischer
Dimension im Hinblick der objektiven Personenidentifizierung und der
wissenschaftlichen Systematik der Erforschung von Kriminalfällen von
Bedeutung:
a) In Frankreich die Entwicklung der Körpermessung (Bertillonage)

durch Alphonse Bertillon,
b) in Großbritannien die Entwicklung der Daktyloskopie durch Francis

Galton,
c) in Österreich-Ungarn die umfassende lehrhafte Systematik bisheri-

gen Wissens zur Erforschung von Kriminalfällen durch HansGroß.
Diese fundamentalen Leistungen sollen im Folgenden vorgestellt wer-
den.

1.1.3.1.2 Identifizierung durch das Körpermessverfahren Bertillonage
(Frankreich)

In Paris widmete sich Alphonse Bertillon (1853–1914) angeregt durch
seinen Vater, der als Professor der Demographie und Direktor des Sta-
tistischen Amtes der Stadt Paris wirkte, ethnographischen und anthro-
pologischen Studien. Die Schrift des Belgiers Adolphe Quételet
(1796–1874), „L’Anthropométrie ou mesure des différentes facultés d
l’homme“ (Brüssel 1871), brachte ihn auf eine Idee, die er zeit seines
Lebens mit Besessenheit verfolgte. Im Jahre 1879 trat er in den Dienst
der Polizeipräfektur Paris ein, und 1880 wurde er Chef des dortigen
Identifizierungsamtes, wo er das nach ihm benannte System zur Wieder-
erkennung rückfälliger Verbrecher und ein Verfahren zur Identifizie-
rung unbekannter Leichen einführte. Im Jahr 1883 gelang ihm seine ers-
te spektakuläre Identifizierung.
Hatte Bertillon mit seiner Publikation „Ethnographie moderne“ (1883)
in Fachkreisen bereits Aufsehen erregt, so waren die folgenden Ver-26
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öffentlichungen sensationell: „L’anthropométrie judiciair à Paris en
1889“ (1890), „La photographie judiciaire“ (1890, deutsch 1895), „De la
reconstruktion du signalement anthropométrique au moyen des véte-
ments“ (1892). Mit seinem in Mélun publizierten Werk „Identification
anthropométrique“ (2. Aufl. 1893, deutsch 2 Bde. 1895) hat er auch die
wissenschaftliche Grundlage für den sogenannten polizeilichen Erken-
nungsdienst (ED) geschaffen.
Das Bertillonsche System der Körpermessung und der genauen Be-
schreibung der Physiognomie, das sog. Portrait parlé, sowie aller kör-
perlichen Einzelheiten, beruht auf der wissenschaftlichen Erkenntnis,
dass das gesamte Längenverhältnis der einzelnen Knochen eines Men-
schen vom 20. Lebensjahr an konstant, aber in den Einzelheiten nie bei
zwei Menschen gleich ist.
Die von Bertillon ausgearbeitete Messtechnik berücksichtigte die Kör-
perlänge, Spannweite (genauer Abstand zwischen Mittelfingerspitzen
bei ausgestreckten Armen), Sitzhöhe, Kopflänge, Kopfbreite, Jochbo-
genbreite, Länge des rechten Ohres, des linken Fußes, des linken Mit-
telfingers, des linken kleinen Fingers, des linken Vorderarms und ver-
einigte diese Maße, auf Kartenblättern eingetragen, in einer „anthropo-
metrischen Registratur“. Diese Registratur bestand aus Gruppen nach
drei willkürlich festgesetzten Größenklassen der Kopflänge und Unter-
gruppen nach der Kopfbreite, Mittelfingerlänge, Unterarmlänge, Joch-
beinbreite und Körperlänge. So ergaben sich 729 Kategorien. Das Sys-
tem beruhte weiter auf einer Beschreibung des Gesichts und anderer
Körperteile des Gemessenen mit Hilfe bestimmter Eigenschaftswörter.
Auch hier erfolgte eine Einteilung in Kategorien, die ein für die damali-
ge Zeit relativ rasches Auffinden eines individuellen Signalements aus
Hunderten vorhandener Kartenblätter ermöglichte.
Paris war die Lehrstätte für anthropologische Identifizierungen und
auch für neue kriminaltechnische Untersuchungs- und Reproduktions-
techniken in der Kriminalpraxis. Bertillon entwickelte eine spezielle
Aufnahmeapparatur für das dreiseitige Täterlichtbild sowie die metri-
sche Photographie zur Tatortreproduktion und baute dadurch die Kri-
minalphotographie aus.
Seit 1890 wurde in allen großen europäischen Kriminalämtern das Ber-
tillonsche System (Bertillonage) eingeführt, bis es dann – da die Erfas-
sungstechnik aufwendig, die Recherche gemessen an den Erfordernis-
sen schwerfällig und das System nicht für die Spurenidentifizierung ge-
eignet war – im 1. bis 2. Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts in Europa
endgültig durch die Daktyloskopie ersetzt wurde. Am hartnäckigsten
hielt Frankreich an der Bertillonage fest. Aber als der Diebstahl des
Leonardo-da-Vinci-Gemäldes „Mona Lisa“ 1911 aus dem Louvre trotz
der am Bilderrahmen vom Täter hinterlassenen Fingerspuren und der
in Paris vorhandenen anthropometrischen Messkarte des Verdächtigen 27
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Perugia nicht geklärt werden konnte, sondern das Bild erst im Dezem-
ber 1913 in Florenz aufgefunden wurde, war es auch hier derErkennt-
nisschub durch den Fall, der zur Vereinheitlichung der Verbrecheriden-
tifikation in Europa führte.

1.1.3.1.3 Täterlichtbildsammlungen / Tatortphotographie

Zwar ist die Bertillonage für die heutige Kriminalistik Geschichte, aber
in vielfältiger Weise wirken Elemente aus ihr bis heute fort, z. B. hin-
sichtlich der Personenbeschreibung, und sie brachte vielfältigen Er-
kenntnisgewinn in der Erfassung und Speicherung von metrischen In-
formationen.
Die Täterlichtbildsammlungen gehen ebenso auf Bertillon zurück wie
die Techniken der Tatortphotographie . In der historischen Betrachtung
sollen seine missglückten Versuche, Messverfahren in den Handschrif-
tenvergleich zu übertragen, was bekanntlich zu einem schwerwiegenden
Falschgutachten im Falle der Dreyfuß-Affäre geführt hatte, sowie sein
vehementer Widerstand gegen die Einführung und den Ersatz seines
Systems durch die Daktyloskopie nicht verschwiegen sein.
Insgesamt sind aber die Leistungen von Alphonse Bertillon für die Ver-
brechensbekämpfung als bahnbrechend zu charakterisieren.

1.1.3.1.4 Daktyloskopie (Großbritannien)

Der Menschheit sind seit Tausenden von Jahren die unterschiedlichen
Hautlinienmuster an Händen und Fingern bekannt. Die Chinesen nutz-
ten Fingerabdrücke seit Jahrhunderten als Unterschrift. Der italienische
Anatom, Physiologe, Botaniker und Physiker Marcello Malpighi
(1628–1694), Professor für Anatomie an den Universitäten Bologna, Pi-
sa und Messina, hatte um 1680 als einer der ersten Wissenschaftler diese
Muster beschrieben.
Für seine vielfältigen Erforschungen menschlicher Organe bediente er
sich einfacher Mikroskope mit bis zu 180facher Vergrößerung.
Der englische Graveur und Schriftsteller Thomas Beswick (1753–1828)
fertigte Holzschnitte von den Mustern seiner Fingerabdrücke an und
verwendete sie als Markenzeichen seiner Bücher. Der tschechische Me-
diziner Johann EvangelistaPurkinje (1787–1869), Professor für Physio-
logie und Pathologie an der Universität Breslau, veröffentlichte 1823 ei-
ne Abhandlung über die vielfältigen Muster der Papillarlinien und un-
terteilte sie in Mustertypen.
Die erste Publikation, wie Fingerabdrücke zur Identifizierung von Per-
sonen eingesetzt werden können, erschien 1880 von Dr. HenryFaulds
(1843–1930) am Tsukiji Krankenhaus in Tokio (Japan) in der britischen
Wissenschaftszeitschrift ’Nature’ („On the Skin Furrows of the Hand“).
Faulds hatte nicht nur die Vielfalt individueller Fingerabdrücke beob-28
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achtet, sondern erkannt, dass diese Muster während eines ganzen Men-
schenlebens unverändert bleiben, was ein wichtiger Schritt zu der Er-
kenntnis war, dass Fingerabdrücke zur Identifizierung eines Individu-
ums geeignet sind.

Wahrscheinlich war Sir William James Herschel (1833–1917), ein briti-
scher Kolonialbeamter in Bengalen (Indien), der erste Polizeioffizier,
der Fingerabdrücke zur Identifizierung von Personen heranzog. Auf-
grund der Originalveröffentlichung von Dr. Faulds teilte er dem He-
rausgeber der Zeitschrift ’Nature’ mit, dass er selbst schon seit über
20 Jahren Fingerabdrücke zur Identifizierung von indischen Pensionä-
ren der britischen Regierung sowie von Gefangenen nutze. („Skin Fur-
rows of the Hand“, Nature 23 (1881) 76)

Im gleichen Jahr, in dem in Frankreich die Anthropometrie offiziell ein-
geführt wurde, wies in Deutschland der Berliner Tierarzt Dr. Wilhelm
Eber in einer Denkschrift an den preußischen Innenminister auf die
Möglichkeit der Spurensicherung von Fingerabdrücken an Tatorten hin
(1888). Durch die blutigen Handabdrücke der von ihm betreuten Flei-
scher war er darauf gekommen. Eber entwickelte dazu einen ’Uten-
silienkasten’ für die Tatortdaktyloskopie. Seine Vorschläge wurden je-
doch mit einem lakonischen Bescheid von den preußischen Behörden
abgewiesen.

Der britische Naturforscher und Rassentheoretiker Sir Francis Galton
(1822–1911) führte, angeregt durch das Werk seines Vetters Charles
Darwin (1809–1882) über die Entstehung der Arten, umfangreiche Stu-
dien zur Vererbung durch (Galtonsche Regel, Galtonsches Brett, Gal-
tonsche Kurve), in deren Folge in London das erste Institut für Eugenik
gegründet wurde.Galton prägte den Begriff ’Eugenik’ und führte statis-
tische Methoden in die Vererbungslehre ein. Er entwarf auch die erste
Isochronenkarte, die Hinweise auf die Ausdehnung und Tiefenlage geo-
logischer Körper und Schichtgrenzen gibt.

Es war ein Glück für die Wissenschaft, dass sich dieses universelle Ge-
nie auch der Untersuchung und Sammlung von Fingerabdrücken zu-
wandte.

Aufgrund seiner Arbeiten setzte die britische Regierung einen Aus-
schuss ein, der die Verwendung der Fingerabdrücke als Methode zur
Identifizierung Krimineller prüfen sollte. Einer der wichtigsten Mitglie-
der dieses Ausschusses war Sir Edward RichardHenry, der spätere Di-
rektor von Scotland Yard.

Der Ausschuss schloss 1901 seinen Bericht mit der Empfehlung an die
britisch-indische Regierung ab, die Daktyloskopie einzuführen. Das aus
dieser Studie hervorgegangene System zur Klassifizierung wird als ’Gal-
ton-Henry-System’ bezeichnet. 29
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Im spanischen Sprachraum werden Fingerabdrücke hingegen auf der
Basis eines Systems des aus Kroatien eingewanderten Argentiniers Juan
Vucetich (1858–1925) klassifiziert. Nachdem in La Plata 1892 ein Dop-
pelmord mittels eines Fingerabdrucks aufgeklärt werden konnte, setzte,
initiiert durch diese Causa, Vucetich die Einführung seines Identifizie-
rungssystems durch. Argentinien hat als erstes Land der Welt Finger-
abdrücke systematisch kriminalistisch dienstbar gemacht.

Im Jahre 1903 begannen in den USA die New Yorker Behörden mit der
Fingerabdrucknahme bei Strafgefangenen auf der Grundlage des Gal-
ton-Henry-Systems.

Die Überlegenheit der Daktyloskopie gegenüber der Körpermessung
war offensichtlich, vor allem im Hinblick auf die Spurenauswertung.
Die Tatortdaktyloskopie wurde zu einer entscheidenden Beweismetho-
de. Hierbei leistete Dr. jur. Robert Heindl (1883–1958), damals Chef
des Erkennungsdienstes in Dresden, Hervorragendes. Er war auch Pio-
nier bei der Einführung der daktyloskopischen Registratur 1903 in
Sachsen, wo er vor allem vom sächsischen Polizeipräsidenten Friedrich
JohannesPalitzsch (1878-1972) unterstützt wurde.

Hatte man zum Ende des 19. Jahrhunderts bei der Budapester Polizei
zunächst die Bertillon’sche Photogrammetrie eingeführt, ging man bald
auf das daktyloskopische Registriersystem von Galton-Henry über, das
bereits 1907 zu einer erfolgreichen Identifizierung eines Mörders führ-
te.

Um die Vergleichung von Fingerabdrücken auch ohne Vorlage eines
anderen Abdrucks zu ermöglichen, hatte Jörgensenin Kopenhagen ein
System der Klassifizierung von Fingerabdrücken in Zahlen ausgearbei-
tet, das er Fernidentifizierungsverfahren nannte und auf dem Interna-
tionalen Polizeikongress 1923 in Wien vorstellte. Dieses System verwen-
dete der kriminalpolizeiliche Erkennungsdienst in Eilfällen. In Kopen-
hagen wurde eine Zentrale für den internationalen Austausch von
Nachrichten über Fingerabdrücke eingerichtet.

Auch der Brite Collin führte in London ein von ihm entwickeltes Ferni-
dentifizierungsverfahren für Fingerabdrücke ein. Das waren wichtige
erste Schritte für den globalen kriminalistischen Datenaustausch.

So wurde die Daktyloskopie, ausgehend von Großbritannien, seit An-
fang des 20. Jahrhunderts auf dem europäischen Festland zur besten kri-
minaltechnischen Waffe bei der Aufklärung und Beweisführung von
Straftaten. Das ist sie nicht nur geblieben, sondern ihre Möglichkeiten
wurden im Verlaufe einer über 100-jährigen Forschung und Praxis er-
heblich erweitert, insbesondere durch Erkenntnisse über die Merkmals-
vielfalt aus Poren (Poroskopie) sowie Papillarleistenformen (Edgeosko-
pie), durch subtilere Spurensicherungsmethoden und schließlich durch30
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die fortschreitende Computertechnik und Serogenetik im 20. Jahrhun-
dert.
Di e Daktyloskopie ist bis heute die einzige vereinbarte quantifizierte
Beweisgrundlage für den Identitätsnachweis durch daktyloskopische
Phänomene.

1.1.3.1.5 Systematik und Methodik der Kriminalistik und Kriminologie nach
Hans Groß (Österreich-Ungarn)

Dem österreichischen Juristen Prof. Dr. HansGroß (1847–1915) kommt
das hohe Verdienst zu, das damals überaus inhomogene untersuchungs-
kundliche Wissen in einem „Handbuch für den Untersuchungsrichter“
(Graz 1893) dem neuesten Erkenntnisstand gemäß aufbereitet und sys-
tematisch zusammengefasst zu haben. Mit der 4. Auflage dieses Stan-
dardwerkes 1898 hat er es im Untertitel „als System der Kriminalistik“
bezeichnet.
Für Groß war dies ein widerspruchsvoller Erkenntnisprozess, der hier
kurz nachgezeichnet sein soll.
Der Begriff ’Kriminalistik’ wurde 1886 vom Berliner Strafrechtler Prof.
Dr. Franz v. Liszt (1851–1919) eingeführt und noch undifferenziert und
synonym für die von ihm geforderte „Gesamte Strafrechtswissenschaft“
gebraucht. Sie sollte aus dem materiellen und formellen Strafrecht so-
wie verschiedenen strafrechtlichen Hilfswissenschaften bestehen. Als
Institutionen hatte er im Jahre 1888 zusammen mit dem Belgier A.
Prins und dem Niederländer van Hamel die „Internationale Kriminalis-
tische Vereinigung“ (IKV) gegründet und seit 1889 die „Abhandlungen
des Kriminalistischen Seminars“ (seit 1914 „des Kriminalistischen Insti-
tuts“) herausgegeben.
Groß war selbst langjähriger Untersuchungsrichter und Staatsanwalt.
Er erfasste in seinem Standardwerk „Handbuch für Untersuchungsrich-
ter“ (2 Bände 1893) aus dieser praktischen Sicht nicht nur Themen, die
zur Kriminalistik zählen, sondern auch viele Inhalte, die heute der Kri-
minologie zugeordnet werden.
Im Vorwort zur 3. Auflage seines Werkes bezeichnete Groß „Krimina-
listik“ als Oberbegriff. Er ordnete ihr die Kriminalpsychologie, -anthro-
pologie, -soziologie und -statistik unter.
Im Jahre 1898 wurde Groß zum Professor für Strafrecht an die Univer-
sität in Czernowitz (heute ukrainisch: Cernivci) berufen. Mit der im
gleichen Jahr erscheinenden 4. Auflage trug – wie bereits ausgeführt –
sein Handbuch den erweiterten Titel „Handbuch für Untersuchungs-
richter als System der Kriminalistik“. Hier bezeichnete er als Krimina-
listik nur noch die Kriminalphänomenologie als Technik der Verbre-
chensbegehung sowie die praktische Untersuchungskunde. Groß stellte
fest, dass sich neben der Kriminalistik die früher von ihm als ihre Un- 31
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tergebiete bezeichneten Schwesterdisziplinen kräftig emporgearbeitet
hätten. Er hatte erkannt, dass die Wissenschaftsentwicklung anders als
von ihm erwartet verlaufen war, was nicht ohne Folgen auf die Stellung
der Kriminalistik bleiben konnte. Nun erschien ihm die Kriminologie
als Oberbegriff.

Im Jahre 1902 wurde Groß an die Universität Prag und 1905 an die Uni-
versität Graz berufen. Im Jahre 1913 betrachtete er in der 6. und letzten
von ihm selbst besorgten Auflage die Kriminalistik als Tochterdisziplin
der Kriminologie. Der Begriff „Kriminalistik“ hatte sich gewandelt und
war geschrumpft. Die unterschiedliche Zuordnung und Subordinierung
findet sich auch später bei denjenigen, die sein Werk fortsetzten, wie
die Juristen Professoren E.Höpler (1868–1922), E.Seelig (1895–1955,
der sich im Faschismus schwer belastet hatte), H.Bellavic, R. Graßber-
ger (1909–1991), F.Geerds(1925–2000) und anderen.

Im System der Kriminalwissenschaften geht man heute im deutschen
Sprachraum mehrheitlich von zwei zwar zusammenhängenden aber
selbständigen Disziplinen ’Kriminalistik’ und ’Kriminologie’ aus.

Unbestritten gilt Groß als Begründer der wissenschaftlichen Kriminalis-
tik als der – wie er es nannte – „Lehre von den Realien des Straf-
rechts“.

An allen seinen drei universitären Wirkungsstätten hielt Groß Vor-
lesungen über Kriminalistik. Im Jahre 1905 gab er diesem neuen Lehr-
fach institutionell an der österreichischen 1585 gegründeten Karl-Fran-
zens-Universität Graz eine eigene Lehr- und Forschungsstätte.

Damit hatte diese junge Disziplin der Kriminalwissenschaften ihren ei-
genen Namen. Die Wissenschaftlichkeit der Verbrechensuntersuchung
war publikativ sowie als universitäres Lehrfach fundiert.

Als einer der Ersten förderte Groß auch durch eigene Forschungen die
Kriminalpsychologie, der er im Jahre 1898 (2. Aufl. 1905) ein eigenes
Standardwerk widmete. Er war der Begründer und Herausgeber des
ersten kriminalwissenschaftlichen Periodikums der Welt, des „Archiv
für Kriminalanthropologie und Kriminalistik“ (1898), das bis 1929 im
Leipziger Verlag F. C. W. Vogel und seit 1955 im ältesten deutschen
Verlagshaus Schmidt-Römhild in Lübeck veröffentlicht wurde. Nach
dem Tode des Gründers führte es Robert Heindl ab 1916 als „Archiv
für Kriminologie“ weiter, danach übernahm es Franz Meinert und
schließlich Friedrich Geerds „unter besonderer Berücksichtigung der
gerichtlichen Physik, Chemie und Medizin“. In verdienstvoller Weise
wird es durch den Rechtsmediziner Prof. Dr. Stefan Pollak (Freiburg)
unter Mitwirkung des Naturwissenschaftlers Prof. Dr. Harald Schütz
(Gießen) als älteste weltweit noch existierende forensische Fachzeit-
schrift dieser Art herausgegeben.32
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9 Vernehmungslehre
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ist daher von größter Bedeutung, dass die Vernehmungsperson mit gu-
tem Gewissen versichern kann, dass die Beschuldigtenaussage in zuläs-
siger Weise erlangt wurde und sie genauso wie im Protokoll dokumen-
tiert auch geäußert wurde.15

9.2 Begriff, Bedeutung und Ziel einer Vernehmung

Vernehmen ist mehr als das schriftliche Abfassen der Aussage eines
Zeugen oder Beschuldigten oder nur, „so lange zu fragen, bis einem
nichts mehr einfällt“.
Allgemeine Fakten:
€ Etwa die Hälfte aller Auskunftspersonen sagen bewusst oder unbe-

wusst die Unwahrheit! D. h. statistisch gesehen sagen nur etwa 50%
aller Zeugen die Wahrheit! Di e anderen 50% irren sich oder lügen
unsbewusst an!

€ Im Gegensatz dazu trägt in über 90% aller Fälle der Personalbeweis
erheblich zur Verurteilung der Täter bei!

€ 61% aller Beschuldigten sind aussagebereit (je jünger, desto aus-
sagebereiter)!

€ Nur etwa 7% verweigern die Aussage oder äußern sich nur über ei-
nen Rechtsanwalt (je älter, desto mehr verweigern die Aussage oder
äußern sich nur über einen Rechtsanwalt)!

€ 32% sind nicht für die Polizei erreichbar!
€ A ngst bei der zu vernehmenden Person oder/und Ungeduld auf der

Seite des vernehmenden Polizeibeamten reduzieren die Aussageleis-
tung um 41%!

€ Kritik und Druck durch den vernehmenden Polizeibeamten reduzie-
ren erheblich die Aussageleistung, insbesondere bei Jugendlichen!

€ Je neutraler der vernehmende Polizeibeamte erscheint, desto besser
wird die Aussageleistung der Auskunftsperson!

€ Positive Verstärker, die durch den Vernehmenden gesetzt werden,
erhöhen den Aussagewert.

€ Di e schriftliche Dokumentation einer polizeilichen Vernehmung ist
stark mit Mängeln behaftet und sehr oft meilenweit von einer au-
thentischen Dokumentation einer Aussage entfernt.

9.2.1 Generelle Bedeutung der Vernehmung

In der polizeilichen Vernehmung wird der Grundstein für den späteren
Verlauf der Beweisführung in der Hauptverhandlung gelegt. A ber auch
für die Fälle, bei denen die Staatsanwaltschaft oder das Gericht nach
A ktenlage entscheiden, haben Vernehmungen von Zeugen oder Be-

24 15 Füllkrug, Michael, Kriminalistik 4/2020, Seite 256.



I. Kriminalistik
Vernehmungslehre KR 9.2.1 – 9.2.2

schuldigten eine große Bedeutung. Je nachvollziehbarer dabei die poli-
zeiliche Vernehmung in ihrem Entstehungsprozessund A blauf ist, desto
unangreifbarer ist sie vor Gericht, da sich Zeuge und/oder A ngeklagte
von ihren eigenen A ngaben nur noch schwerlich distanzieren können.
Je ausführlicher, je authentischer eine polizeiliche Vernehmung ist, um-
so weniger Probleme werfen auch angebliche oder tatsächliche Erinne-
rungslücken bei Zeugen auf.
Die polizeiliche Vernehmung wird in den letzten Jahren aus den Reihen
der Justiz und Verteidigung zunehmend immer kritischer beurteilt. Zu-
gleich wurden die formellen Anforderungen an eine Vernehmung deut-
lich erhöht.
Heute hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass auch der Wahrneh-
mungsfähigkeit von Polizeibeamten Grenzen gesetzt sind. Deshalb
müssen Aussagen objektiviert, in schwierigen Verfahren gegen Wider-
ruf abgesichert und umfassend durch Sachbeweise untermauert werden.
Dabei ist es wichtig, dass nicht nur die Prozessbeteiligten, sondern auch
die Vernehmungsbeamten wissen, welche Einflussfaktoren auf den
Zeugen einwirken.
Der Polizeibeamte wird nur dann zum Kriminalist, wenn er einen Sach-
verhalt nicht nur formal und bürokratisch erhebt, sondern sein Augen-
merk zusätzlich auf die Glaubwürdigkeit der Aussageperson und die
Wahrnehmungsbedingungen lenkt. Seine Aufgabe bei einer Verneh-
mung muss es sein, Informationen zur Glaubhaftigkeit und Aussagefä-
higkeit zu erheben, aber auch Fakten, die die Glaubwürdigkeit der Aus-
kunftsperson stützen.

9.2.2 Bedeutung der Vernehmung im Ermittlungsverfahren

Das polizeiliche Ermittlungsverfahren ist ein schriftliches Verfahren.
Deshalb müssen alle Maßnahmen/Beweiserhebungen (z. B. Befragun-
gen und Vernehmungen) gemäß § 168b Abs. 1 StPO in den Ermittlungs-
akten nachvollziehbar dokumentiert werden.
Auch eigene Beobachtungen und Feststellungen, die nicht protokolliert
werden oder in Urkunden oder anderen Schriftstücken zum Ausdruck
kommen, müssen durch Aktenvermerke festgehalten werden, weil sie
sonst
€ von der Staatsanwaltschaft bei der abschließenden Verfügung (§ 170

StPO) und, falls Anklage erhoben wird,
€ vom Gericht bei der Entscheidung über die Eröffnung des Hauptver-

fahrens (§ 203 StPO) sowie bei der Aufklärung des Sachverhalts in
der Hauptverhandlung (§ 244 II StPO) nicht berücksichtigt werden
können und

€ für den Verteidiger bei der Akteneinsicht (§ 147 StPO) nicht erkenn-
bar sind. 25
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Polizeiliche Ermittlungen in Strafsachen sind in ihrer ersten Phase ge-
nerell durch einen Mangel an Informationen über Tat und Täter ge-
kennzeichnet.
In dieser Situation gibt es folgende kriminalistische Ansatzpunkte einer
wirkungsvollen Informationsverbesserung:
€ Der Tatort
€ Das Erfahrungs- und Fachwissen des Ermittlungsbeamten
€ Eine polizeiliche Vernehmung, bei der die Polizei auf professionelle

„Informationssuche“ bei den „Informationsbesitzern“ geht.
Eine Vernehmung im Ermittlungsverfahren dient
€ der Erlangung des Straftatenverdachts – liegt überhaupt eine Straf-

tat vor?
€ der Erlangung des Personenverdachts – wer kommt als Täter, Mit-

täter, Gehilfe, Anstifter, Hehler in Frage?
€ der Erlangung von Ermittlungshinweisen – wer kommt als Zeuge in

Frage?
€ der Überführung des Täters im Rahmen der Verdichtung eines be-

stehenden Tatverdachts!
€ dem Feststellen von Sachbeweisen – welche Sachbeweise ergeben

sich aus dem geschilderten Tathergang und wo müssten sie zu finden
sein?

€ der Erlangung von Fahndungshinweisen hinsichtlich Täter, Opfer,
Zeuge, Tatmittel, Tatwerkzeug, Beute.

€ als Basis für eine Tatrekonstruktion,
€ dem Feststellen und Bewerten subjektiver Tatbestandsmerkmale

(gefährliche Körperverletzung oder versuchter Totschlag),
€ der Feststellung von Rechtfertigungsgründen,
€ der Klärung der Schuldfähigkeit,
€ der Feststellung von Motiven und Hintergründen,
€ der Bewertung der Täterpersönlichkeit und damit auch der Rück-

fallprognose,
€ der Feststellung der finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten,
€ der Feststellung von Haftgründen,
€ der Feststellung des Reifegrades bei Jugendlichen und Heranwach-

senden,
€ der Klärung weiterer unbekannter Taten,
€ der Feststellung des Grades der Opferbeteiligung.

9.2.3 Bedeutung der Vernehmung für die Staatsanwaltschaft

Aufgrund der Schriftlichkeit des Ermittlungsverfahrens werden die Er-
mittlungsergebnisse der Polizei in der Verfahrensakte als Vernehmungs-
niederschrift, aber auch als Tonbänder, Dateien, Lichtbilder oder Vi-26
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deoaufnahmen, der entscheidungsbefugten Staatsanwaltschaft vor-
gelegt.

Die Staatsanwaltschaft entscheidet aufgrund dieser Vernehmungen
€ über die strafrechtliche Bewertung der Tat,
€ ob und wie das Verfahren eingestellt wird,
€ ob gegen wen und wegen welcher Taten Anklage erhoben wird.

9.2.4 Bedeutung der Vernehmung für die Verteidigung

Der Verteidiger eines Angeklagten nimmt die Vernehmung u.a. als
Grundlage für
€ seine Verteidigungsstrategie,
€ seine Beweisanträge,
€ die Beurteilung der Erfolgsaussicht seiner Taktik „Aussagewiderruf“

und „unterlassene Beschuldigtenbelehrung“,
€ Zweifel an der objektiven Ermittlungsführung (unerlaubte Verneh-

mungsmethoden, Suggestivfragen, vorgefasste Fallauffassung, einsei-
tige Ermittlungsrichtung) der teilnehmenden Beamten,

€ Angriffe auf den Hauptbelastungszeugen (fehlende Objektivität, In-
kompetenz, Unglaubwürdigkeit).

Eine Verteidigungsstrategie kann nur so gut sein, wie insbesondere for-
male oder kriminalistische Fehler bei einer Vernehmung gemacht wur-
den. Je authentischer und detaillierter ein Vernehmungsprotokoll ist,
desto weniger A ngriffsfläche bietet es für die Verteidigung.

9.2.5 Bedeutung der Vernehmung für das Gericht

Das Gericht wertet die Vernehmungen aus für
€ die Entscheidung über Zulassung der Anklage und Eröffnung des

Hauptverfahrens,
€ die Vorbereitung auf die Hauptverhandlung,
€ die Entscheidung über Vorladung und Vereidigung von Zeugen,
€ die Bildung einer Fallauffassung zur Festlegung der Verhandlungs-

führung,
€ Absprachen zwischen den Prozessbeteiligten,
€ den Abgleich mit den Äußerungen der Zeugen oder Beschuldigten

in der mündlichen Hauptverhandlung und entsprechende Vorhalte,
€ Überprüfungen der Glaubwürdigkeit von Zeugen und Beschuldig-

ten
€ die Entscheidung über Beweiserhebungen. 27
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9.2.6 Das Vernehmungsziel

Ziel einer Vernehmung ist wie bei allen anderen Maßnahmen und Ent-
scheidungen im Ermittlungsverfahren nicht die Belastung oder Entlas-
tung von Personen, sondern die

Ermittlung der Wahrheit (Aber nicht um jeden Preis!).

Diese Wahrheit wirkt naturgemäß entweder entlastend oder belastend
auf eine Person.

Hält sich der Vernehmende aber immer wieder die Erforschung der
Wahrheit als das bestimmende Ziel vor Augen, so läuft er weniger in
Gefahr, durch Sympathie oder Antipathie, durch Vorurteile oder Urtei-
le, durch Ekel oder Wut beeinflusst zu werden.

Zitat: Der Irrtum ist ein größerer Feind der Wahrheit als die Lüge!
Der Lügner will nicht die Wahrheit sagen, der Irrende kann es nicht,
auch wenn er noch so sehr die Wahrheit sagen will.

Den Lügner kann man mit Hilfe der Glaubwürdigkeitskriterien entlar-
ven den halben Lügner mit geschickter Vernehmungstechnik zur Wahr-
heit motivieren. Beim Irrtum kann man nur mögliche Irrtumsquellen in
Betracht ziehen und sie bei der Bewertung der Aussage berücksichti-
gen.

Der Irrtum führt zu unwahren Aussagen. Als Grund können Fehlwahr-
nehmungen und Wahrnehmungsverzerrungen des Beobachters vorlie-
gen. Hierfür kann z. B. eine mangelnde Aufmerksamkeit eines Zeugen
bei einer Schlägerei verantwortlich sein, so dass er nur einen Teil des
Geschehens mitbekommt. Oft werden diese Wahrnehmungslücken ent-
sprechend der Tendenz zur Gestaltbildung, also dem Bemühen, mög-
lichst ein geschlossenes und vollständiges Bild von einer Situation zu
haben, unbewusst mit Schlussfolgerungen gefüllt. Sieht ein Zeuge also,
wie ein Kontrahent erregt ein Glas in der Hand hält, und fällt kurz da-
rauf der andere zu Boden, könnte er den Irrtum bzw. das nicht wahr-
genommene Bild, dass der eine mit dem Glas zugeschlagen hat, zu sei-
ner Aussage machen.

Stichwort: Professionelle Di stanz

Der Kriminalist muss mit Engagement bei der Sache sein und dement-
sprechend seine ganze Energie, Wissen und Können in die Durchfüh-
rung einer Vernehmung stecken. Er muss aber auch seine Emotionen
beherrschen und in den Hi ntergrund drängen und bei einer Verneh-
mung emotional weniger A kteur, sondern mehr Beobachter sein. Nur
so kann eine sachliche Vernehmung „ mit heißem Herz und kühlem
Kopf“ nach allen Regeln der kriminalistischen Kunst durchgeführt wer-
den, die eine Aussage fördert und den Blick auf das Entscheidende
nicht verliert.28
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9.2.7 Der Vernehmungsbegriff

Wir unterscheiden grundsätzlich einen
€ funktionalen oder materiellen und einen
€ formalen
Vernehmungsbegriff.

Der funktionale oder materielle Vernehmungsbegriff stellt darauf ab,
ob Äußerungen direkt oder indirekt durch Strafverfolgungsorgane her-
beigeführt wurden. Bisher orientiert sich die Rechtsprechung aber an
dem formalen Vernehmungsbegriff und erleichtert damit die Anwen-
dung bestimmter taktischer Instrumentarien (z. B. VP/VE/NoeP Ein-
satz).

Der wesentliche Unterschied zum formellen Vernehmungsbegriff liegt
in ihrer Gewichtung von äußerer Form und Inhalt einer Vernehmung.

Während beim formellen Vernehmungsbegriff die amtliche Funktion
des Fragenden und deren Erkennbarkeit für den Befragten maßgeblich
ist, stellt der materielle Vernehmungsbegriff auf den Zweck und den In-
halt der Befragung ab, ohne das es auf den sichtbaren amtlichen Cha-
rakter der Befragung oder des Fragenden ankommt. Damit sind
zwangsläufig alle die Fälle miterfasst, bei denen eine Person zu einem
Tatgeschehen befragt wird, ohne dass der amtliche Strafverfolgungscha-
rakter durch den Befragten oder die Befragungssituation erkennbar ist.
Dies können polizeilich veranlasste Befragungen durch Privatpersonen
(VP) oder Befragungen durch verdeckte Ermittler (VE) sein. Auch
„vernehmungsähnliche“ Befragungssituationen wie z. B. eine „informa-
torische Befragung“ sind angesichts der undeutlichen Befragungsrich-
tung demnach noch als materielle Vernehmung einzuordnen.

Zum formalen Vernehmungsbegriff (=rechtlichen) gehört, dass ein
Strafverfolgungsorgan der Auskunftsperson in amtlicher Funktion ge-
genübertritt und in dieser Eigenschaft von ihr eine Auskunft zum Zwe-
cke der Strafverfolgung verlangt.

In diesem Sinne umfasst der formelle Vernehmungsbegriff – unabhän-
gig, ob die Aussagen im Büro oder am Tatort gemacht wurden, förmlich
protokolliert oder nur in einem internen Vermerk festgehalten sind –
alle Bekundungen über wahrgenommene Tatsachen aufgrund einer
amtlich durchgeführten Befragung, bei der der Beweiserhebungswille
des Amtsträgers nach außen erkennbar ist. Denn nur wenn eine formel-
le Vernehmung vorliegt, kann der Bürger fälschlicherweise glauben,
vorbehaltlos aussagen zu müssen. Da Verdachtsgrade zudem fließend
sind, bedarf es nicht nur formell erkennbarer Fakten, wann ein Beschul-
digter oder ein Zeuge belehrt werden muss, sondern auch bestimmter
Merkmale, anhand derer im Nachhinein überprüft werden kann, ob ei-
ne formelle Vernehmung vorgelegen hat oder nicht. 29
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10.3.11 § 163b StPO Maßnahmen zur Identitätsfeststellung

Auf § 163b StPO kann eine Gegenüberstellung nur dann gestützt wer-
den, wenn die Identität der Person festgestellt werden soll oder wenn
Zweifel an deren Identität besteht. Bei einer Gegenüberstellung ist je-
doch der Verdächtige oder Beschuldigte bekannt, so dass diese Norm
als Ermächtigungsnorm nicht herangezogen werden kann.

10.3.12 Hinweis auf § 168b StPO Protokoll über
ermittlungsbehördliche Untersuchungshandlungen

Aus § 168b Abs. 1 StPO folgt, dass auch das Ergebnis des Wiedererken-
nungsverfahrens aktenkundig gemacht werden muss und zudem über
die Nr. 45 RiStBV hinaus verbindlich eine Protokollierung der Verneh-
mung und der dazugehörigen Belehrung des Beschuldigten stattzufin-
den haben. Verstöße gegen die Dokumentationspflichten können für
die Frage der Verwertbarkeit und den Beweiswert relevant sein44.

Nr. 18 Abs. 3 RiStBV mit dem Hinweis auf Abs. 2 fordert darüber hi-
naus die Dokumentation der Gegenüberstellung in all ihren Einzelhei-
ten.

10.3.13 Nr. 18 RiStBV Gegenüberstellung

Abs. 1: Soll durch eine Gegenüberstellung geklärt werden, ob der Be-
schuldigte der Täter ist, so ist dem Zeugen nicht nur der Beschuldigte,
sondern zugleich auch eine Reihe anderer Personen gleichen Ge-
schlechts, ähnlichen Alters und ähnlicher Erscheinung gegenüberzustel-
len, und zwar in einer Form, die nicht erkennen lässt, wer von den Ge-
genübergestellten der Beschuldigte ist (Wahlgegenüberstellung). Die
Wahlgegenüberstellung kann auch mittels elektronischer Bildtechnik
durchgeführt werden.

Abs. 2: Die Gegenüberstellung soll grundsätzlich nacheinander und
nicht gleichzeitig erfolgen. Sie soll auch dann vollständig durchgeführt
werden, wenn der Zeuge zwischenzeitlich erklärt, eine Person erkannt
zu haben. Die Einzelheiten sind aktenkundig zu machen.

Abs. 3: Die Absätze 1 und 2 gelten bei der Vorlage von Lichtbildern mit
der Maßgabe, dass dem Zeugen mindestens acht Personen gezeigt wer-
den sollen, entsprechend.

Mit Wirkung zum 01.09.2015 wurde die Nr. 18 RiStBV geändert und
passte sie den Ergebnissen der Rechtsprechung zu den Anforderungen
bei Gegenüberstellungen und Lichtbildvorlagen an.

22 44 Artkämper & Schilling 2017, S. 422.
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Nr. 18 RiStBV macht jetzt verbindliche Vorgaben hinsichtlich der Aus-
wahl und A nzahl von Vergleichspersonen und der Form, wie die Ge-
genüberstellung durchzuführen ist (A bs. 2: Wahlgegenüberstellung als
sequenzielle Gegenüberstellung). Sie muss auch dann fortgeführt wer-
den, wenn der Zeuge z. B. schon nach dem ersten Bild oder der ersten
Person erklärt, die Person erkannt zu haben. Di es ist auch bei der Vor-
lage von Li chtbildern zu beachten.45

Zudem ergibt sich aus Nr. 18 A bs. 2 Satz 3 RiStBV eine Dokumentati-
onspflicht, wonach verbindlich (= „ sind“ ) Einzelheiten des Verfahrens
aktenkundig zu machen sind. Di es soll dem Gericht einen eigenständi-
gen Eindruck vom A blauf der Gegenüberstellung ermöglichen und be-
legen, dass die vorgegebenen Standards eingehalten wurden. Es muss
also nachweisbar für alle Wiedererkennungsverfahren festgehalten wer-
den, ob das, was in der Hauptverhandlung vorgelegt wird, mit dem
identisch ist, was dem Zeugen im Ermittlungsverfahren gezeigt oder
vorgeführt wurde.

10.3.14 Polizeidienstvorschrift (PDV) 100 Nr. 2.2.7

Die Gegenüberstellung mit Zeugen oder Mitverdächtigen soll in der
Regel als Wahlgegenüberstellung geschehen, bei der die Vergleichsper-
sonen nach Geschlecht, Aussehen und Gehabe dem Verdächtigen weit-
gehend ähneln sollen.
€ Auf die Belange der Auskunftspersonen ist Rücksicht zu nehmen.
€ Möglichkeiten der Beeinflussung sind auszuschließen.
€ In geeigneten Fällen können sich gedeckte Gegenüberstellungen als

sinnvoll erweisen.
€ Die Gegenüberstellung ist zu dokumentieren.
Diese Bestimmung schreibt u. a. vor, dass die Gegenüberstellung als
Wahlgegenüberstellung zu erfolgen hat, und legt zudem die Art und
Weise (Rücksichtnahme, Ausschluss von Beeinflussung) ihrer Durch-
führung fest.

10.3.15 Polizeidienstvorschrift (PDV) 382 Nr. 3.7

3.7.1 Gegenüberstellungen sollen in der Regel nur zur Täteridentifizie-
rung und so durchgeführt werden, dass Tatverdächtige den minderjäh-
rigen Zeugen nicht sehen können.
3.7.2 Gegenüberstellungen sollen grundsätzlich in Form von Wahl-
gegenüberstellungen erfolgen.
3.7.3 Einzelgegenüberstellungen zur Klärung von Widersprüchen sind
nur in Ausnahmefällen zulässig.

2345 So auch Hofmann 2013, S. 180.
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3.7.4 In Ermittlungsverfahren wegen Sexualdelikten sind Gegenüber-
stellungen von Kindern mit Tatverdächtigen grundsätzlich unzulässig.
Ist eine Gegenüberstellung dennoch erforderlich, ist das Kind sorgsam
darauf vorzubereiten.
3.7.5 Bei der Gegenüberstellung soll der Polizeibeamte, der die Zeu-
genvernehmung durchgeführt hat, zugegen sein.
3.7.6 Die gleichen Grundsätze gelten, wenn rechtswidrige Taten von
Kindern aufzuklären sind. Tatverdächtige Kinder sind in diesen Fällen
wie Zeugen zu behandeln.

10.4 Begriffe und Definitionen

10.4.1 Wiedererkennungszeugen
Wiedererkennungszeugen sind Personen, die Wahrnehmungen über
Personen und Objekte gemacht haben und zudem in der Lage sind, die-
se zu beschreiben und/oder den Tatverdächtigen zu identifizieren. In
sehr vielen Fällen haben Wiedererkennungszeugen auch noch Mitzeu-
gen. Hier stellt sich hin und wieder die Frage, ob man alle Zeugen, ab-
weichend von der Vorgabe des § 58 Abs. 1 StPO, nicht doch gemeinsam
zum Tathergang und/oder zur Personenbeschreibung vernehmen sollte
zumal neuere Untersuchungen darauf hin deuten, dass es bei Paaren,
die sich schon längere Zeit kennen, bei einer gemeinsamen Verneh-
mung zu weniger Fehlern kommt. Da sich an Tatorten aber die meisten
Zeugen untereinander nicht kennen, sollte in einer zeitnahen Verneh-
mung die frische Erinnerung schnellstens durch eine getrennte Verneh-
mung festgehalten werden.
Wiedererkennungszeugen sind Zeugen wie jeder andere und deshalb
anlassbezogen gemäß § 163 Abs. 3 Satz 2 StPO in verständlicher Art
und Weise zu belehren. Auf die besonderen Belehrungs- und Hinweis-
verpflichtungen für verletzte/schutzbedürftige Zeugen wird hingewie-
sen.
Auch Polizisten können Wiedererkennungszeugen sein, wenn sie den
Tatverdächtigen gesehen haben. Es wird vielfach angenommen, dass sie
im Vergleich zu Zivilpersonen aufgrund ihrer berufsbezogenen Experti-
se bessere Augenzeugen sind und sich folglich besser an mehr Details
einer beobachteten Tat oder an spezifische Personenmerkmale erinnern
können.
Neuere Studien haben jedoch gezeigt, dass Polizisten im Vergleich zu
Zivilpersonen zwar eine leichte Überlegenheit bei der Personen-
beschreibung aufweisen, aber sich hinsichtlich der Beschreibung des
Tathergangs nicht von Laien unterscheiden. Davon ausgehend muss da-
rauf geachtet werden, dass für Polizisten als Wiedererkennungszeugen
die gleichen Maßstäbe angelegt werden wie für alle anderen Wieder-24
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erkennungszeugen. So schwer es auch fällt: gemeinsame Beobachtun-
gen von Polizeibeamtinnen und -beamten zum Tathergang sollten ge-
trennt voneinander erhoben und dokumentiert werden.

10.4.2 Vergleichspersonen

Einen Beweiswert hat eine Identifizierung nur, wenn der Zeuge eine
wirkliche Auswahl unter mehreren Personen treffen konnte. Deshalb
müssen die Personen bzw. Lichtbilder in den wesentlichen Vergleichs-
merkmalen mit dem äußeren Erscheinungsbild des Beschuldigten über-
einstimmen. Die Zusammenstellung der Vergleichspersonen hat dabei
nach dem Grundsatz des „fairen Verfahrens“ zu erfolgen. Fair ist ein
Wiedererkennungsverfahren aber nur dann, wenn sich der Beschuldigte
nicht bedeutsam von den Vergleichspersonen abhebt, d. h. dass die Ver-
gleichspersonen alle besonderen Merkmale aufweisen müssen, die dem
Zeugen an dem Täter besonders aufgefallen sind. Einen hohen Beweis-
wert hat eine Identifizierung im Rahmen des Wiedererkennungsverfah-
rens immer dann, wenn der Zeuge eine Auswahl unter mehreren Per-
sonen treffen kann, auf die fast alle genannten Merkmale zutreffen. Äu-
ßert der Wiedererkennungszeuge einen bestimmten „Eindruck“ vom
Täter (z. B. elegant, brutal, unauffällig, unsicher, gutaussehend), so soll-
te versucht werden, die Vergleichspersonen diesem Eindruck entspre-
chend auszuwählen. Folgende Mindestanforderungen müssen die dem
Zeugen unbekannten Vergleichspersonen erfüllen:
€ gleiches (Sicht-)Alter, Geschlecht, Ethnie und Körpergröße,
€ ähnliche Gestalt, Kopfform, Haare, evtl. Kleidung,
€ Lichtbilder müssen die gleiche Art und Größe haben.
Besitzt die zu identifizierende Person ein oder mehrere signifikante
Merkmale (bestimmte Bekleidung, Muttermale, Narben, fehlende
Gliedmaßen), so müssen alle Vergleichspersonen entweder über diese
Merkmale verfügen oder diese Merkmale müssen bei allen verdeckt
oder kosmetisch hinzugefügt werden.

Die Falschidentifizierungsrate sinkt durch Maximierung der Ähnlich-
keit, z. B. durch gleiche Größe, Haarfarbe oder gleiche Kleidung der
Vergleichspersonen. Warnende Instruktionen an die Wiedererken-
nungszeugen, das sich der Täter auch nicht unter den vorgestellten Per-
sonen befinden muss, senken diese weiter. Wählt der Zeuge keine Per-
son aus, kann es sich entweder um eine korrekte Identifizierung (Täter
befindet sich nicht unter den Personen) oder um eine falsche (Täter be-
findet sich unter den Personen, wird aber nicht identifiziert) handeln.
Nach Möglichkeit sollte dasWiedererkennungsverfahren nicht mit Poli-
zeibeamten als Vergleichspersonen durchgeführt werden, da diese auf-
grund ihres routinierten Auftretens eine andere Gestik, Mimik, Positur
und Ausstrahlung haben als ein nervöser Beschuldigter, der seine Iden- 25
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tifikation fürchtet. Di e Ungeeignetheit von Polizeibeamten als Ver-
gleichspersonen wurde experimentell bestätigt.

10.4.3 Wiedererkennungsverfahren

Ein Wiedererkennungsverfahren wird durchgeführt:
€ Zum Zwecke der Identifizierung von Personen oder Sachen anhand

visuell wahrnehmbarer Merkmale.
€ Zum Zwecke der Identifizierung anhand akustisch wahrnehmbarer

Merkmale.
€ Zur Wiedererkennung im Rahmen einer Recherche im polizeilichen

Informationssystem (POLIS) oder einer evtl. noch vorhandenen
Lichtbildvorzeigekartei.

€ Ziel eines jeden Wiedererkennungsverfahrens ist die forensische
Überführung oder Entlastung eines Tatverdächtigen/Beschuldigten.

Dabei wird nach vier Entscheidungsabläufen unterschieden:46

€ Die Zielperson ist anwesend und wird vom Zeugen erkannt.
€ Die Zielperson ist nicht anwesend und eine andere Person wird vom

Zeugen fälschlich identifiziert.
€ Die Zielperson ist nicht anwesend und niemand wird identifiziert.
€ Die Zielperson ist anwesend, wird aber nicht vom Zeugen erkannt.
Im weiteren Sinne sind Maßnahmen der Wiedererkennung:
€ Professionelle und zeitnahe Entgegennahme der Personenbeschrei-

bung von einem Zeugen/Beschuldigten im Rahmen einer Anzeigen-
erstattung/Zeugen-/Beschuldigtenvernehmung.

€ Die Identifizierung von Toten gemäß § 88 StPO.
€ Erstellung eines anthropologischen Gutachtens.

10.4.4 Wiedererkennungsarten

Die nachfolgend beschriebenen Arten (= gezielte Wiedererkennungs-
maßnahmen) geben gleichzeitig auch grob eine ansteigende Rangfolge
ihres Beweiswerts wieder:
€ Einzellichtbildvorlage 47,
€ Einzelgegenüberstellung,
€ Wahllichtbildvorlage,
€ Wahlgegenüberstellung,
€ sequenzielle Lichtbildvorlage,
€ sequenzielle Live-Gegenüberstellung,
€ sequenzielle Live-Gegenüberstellung am Tatort unter Tatzeitbedin-

gungen,
€ sequenzielle Videogegenüberstellung.

26
46 Nach Eisenberg 2017, Rn. 1388 Fn. 44.
47 Siehe hierzu insbesondere LG Hamburg vom 13.02.1998, STV 5/98, S. 250
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Eine Einzellichtbildvorlage wird mit anderer Zielrichtung auch beim
Personenfeststellungsverfahrendurchgeführt.

Die Wiedererkennung hat auch Bedeutung bei der
€ Identifizierung von Diebesgut,
€ Identifizierung von Tatmitteln/Tatwerkzeugen.

Die Vorlage von Sachen kann zur Identifizierung der Beute, Kleidung
oder von Tatmitteln dienen und ist grundsätzlich nach den gleichen Vor-
gaben wie die Identifizierung von Personen durchzuführen. Nur bei ei-
ner sehr individuellen Beschreibung (Beschädigungen, Gebrauchsspu-
ren, Nummern etc.) kann eine Einzelvorlage des Gegenstands erfolgen.

10.4.5 Identifizierungsgegenüberstellung

Bei der Identifizierungsgegenüberstellung wird die zu identifizierende
Person in Augenschein genommen und direkt danach der Zeuge zu sei-
ner Entscheidung vernommen. Sie stellt die gebräuchlichere Form der
Gegenüberstellung dar.

Das Wiedererkennen im Rahmen einer Wahlgegenüberstellung oder ei-
ner Wahllichtbildvorlage beruht auf einem Vergleich der Identität zwi-
schen einer gegenwärtigen mit einer vergangenen Wahrnehmung. Eine
Identifizierungsgegenüberstellung ist damit der Versuch, die Identität
zwischen dem Gegenübergestellten und einem Beschuldigten durch
Tatzeugen feststellen zu lassen. Sie umfasst die Überprüfung der äuße-
ren Erscheinung eines Beschuldigten mit dem Ziel, dem Wiedererken-
nungszeugen eine Aussage über dessen Identität oder Nichtidentität
mit einer früher wahrgenommenen Person zu ermöglichen. Einer Iden-
tifizierung durch Gegenüberstellung oder Bildvorlage bzw. Präsentation
der Stimme muss eine Vernehmung zu den Umständen der behaupteten
optischen bzw. akustischen Wahrnehmung wie auch zu Merkmalen der
zu identifizierenden Person bzw. deren Stimme vorausgegangen sein
oder vorausgehen. Die Beschreibung muss so konkret und spezifisch
sein, dass eine anschließende eventuelle Identifizierung überhaupt
nachvollziehbar ist.

A ngaben wie z.B. „ mit 99-prozentiger Sicherheit“ oder „ A cht auf einer
Skala von eins bis zehn“ (= subjektive Gewissheit) sind keine Indikato-
ren/Maßstäbe für die tatsächliche Korrektheit einer Wiedererkennung.

Als Identifizierungsmaßnahmen i. S. d. § 58 Abs. 2 StPO kommen in Be-
tracht:
€ die offene, gedeckte oder verdeckte Einzelgegenüberstellung,
€ eine Einzellichtbildvorlage,
€ die offene, gedeckte oder verdeckte Wahlgegenüberstellung,
€ eine Wahllichtbildvorlage,
€ akustische Gegenüberstellungen/Stimmenvergleich 27
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3.2 Geschichte der DNA-Analyse

Im Jahre 1985 entdeckte der englische Wissenschaftler Alec Jeffreys so-
genannte „hochvariable Regionen“ in Bereichen des menschlichen Erb-
guts (der DNA oder DNS). Diese, im Vergleich zum Gesamterbgut des
Menschen verschwindend kleinen Abschnitte enthalten keine geneti-
schen Informationen, besitzen jedoch ein für jeden Menschen charakte-
ristisches Aussehen.

In Zusammenarbeit mit dem Forensic Science Service in Großbritan-
nien wurde diese Entdeckung für die Kriminaltechnik in den Folgejah-
ren nutzbar gemacht.

Im Jahr 1990 erfolgte in Deutschland die bundesweite Einführung des
genetischen Fingerabdrucks mit Hilfe der sogenanntenRFLP-Technik
in die forensische Praxis der Landeskriminalämter und des Bundeskri-
minalamts.

Im selben Jahr fällte der Bundesgerichtshof (BGH) ein Grundsatz-
urteil: Die DNA-Analyse im Sinne des § 81a StPO (körperliche Unter-
suchung von Beschuldigten) ist zur Aufklärung von Straftaten grund-
sätzlich zulässig.

In den Jahren 1992 und 1993 setzte sich die PCR-Methode als Weiter-
entwicklung des genetischen Fingerabdrucks in der Praxis zunehmend
durch. Mit Hilfe dieser Methode konnte die DNA-Analyse als Routine-
methode zur Untersuchung aller Tatortspuren etabliert werden. Gleich-
zeitig wurde dadurch die technisch-wissenschaftliche Grundlage für
künftige Datenbanken geschaffen.

1995 erfolgte die erste Einrichtung einer PCR-gestützten DNA-Daten-
bank in Großbritannien. Im folgenden Jahr wurde in Deutschland im
LKA Rheinland-Pfalz eine Landes-DNA-Datei eingerichtet. Hinter-
grund war das verstärkte Auftreten osteuropäischer Tätergruppierun-
gen im Bundesgebiet, verbunden mit einem enormen Anstieg der Seri-
endelikte im Bereich der schweren Eigentumskriminalität.

Im Jahr 1997 trat das „Strafverfahrensänderungsgesetz DNA-Analyse“
in Kraft. Es regelt in Form einer Ergänzung der Strafprozessordnung
die rechtlichen Voraussetzungen für die Durchführung von DNA-Ana-
lysen in Strafverfahren mit weitreichenden Formvorschriften.

1998 wird beim Bundeskriminalamt die deutsche DNA-Analyse-Datei
eingerichtet. Im selben Jahr tritt das „DNA-Identitätsfeststellungs-
gesetz“ in Kraft. Es bringt eine Ausweitung des Adressatenkreises mit
dem Zweck der Identitätsfeststellung in künftigen Strafverfahren mit
sich. Damit wird das Anwendungsgebiet der DNA-Analyse erheblich
ausgeweitet.4
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Im Jahr 2005 trat das Gesetz zur Novellierung der forensischen DNA-
Analyse in Kraft und bildet seitdem die rechtliche Grundlage für die
Durchführung von DNA-Analysen.
Seit Anfang der 2000er Jahre wurde intensiv an den genetischen Grund-
lagen von Aussehen und zur biogeografischen Herkunft des Menschen
geforscht. Basierend auf diesen Forschungen wurden Analyseverfahren
entwickelt, die eine Vorhersage einiger dieser Eigenschaften aus Tatort-
spuren ermöglichen. Solche Verfahren sind seit einigen Jahren in ver-
schiedenen Ländern gesetzlich erlaubt und werden in der Praxis einge-
setzt. Beispielsweise ist in den Niederlanden eine Untersuchung der
Augenfarbe seit 2012, der Haarfarbe sei 2017 zulässig.
Mit dem am 13.12.2019 in Kraft getretenen Gesetz zur Modernisierung
des Strafverfahrens ist es jetzt auch in Deutschland zulässig, mittels mo-
lekulargenetischer Untersuchungen an Spurenmaterial Feststellungen
über die Augen-, Haar- und Hautfarbe sowie das Alter eines Spurenver-
ursachers zu treffen.
Die geschilderte Entwicklung zeigt, in welch rasantem Tempo sich die
DNA-Analyse von einer wissenschaftlichen Entdeckung zu einer welt-
weit angewandten Methode für die Kriminalitätsbekämpfung mit weit-
reichenden Konsequenzen für die polizeiliche Praxis entwickelt hat.

3.3 Der naturwissenschaftliche Hintergrund der
DNA-Analyse

DNA-analytische Untersuchungen werden durch die besondere Struk-
tur der Erbsubstanz des Menschen, derDesoxyriboNucleinSäure, abge-
kürzt DNS oder DNA (mit „A“ für acid) möglich.
Auf diesem, in der Form einer verdrehten Strickleiter aufgebauten Mo-
lekül, sind verschlüsselt alle Erbanlagen eines Menschen, die sogenann-
ten „Gene“, angeordnet. Diese Substanz befindet sich in identischer
Kopie im Zellkern aller menschlichen Körperzellen, von denen jeder
Mensch einige Billionen besitzt. Somit trägt jedes Individuum in jeder
einzelnen Zelle eine individuelle Kennung; die Analogie des „geneti-
schen Fingerabdrucks“ ist gegeben.
Eine Besonderheit der DNA ist, dass die erwähnten Gene nur einen
kleinen Anteil des langen leiterartigen Moleküls in Anspruch nehmen.
Der weitaus größte Teil der DNA (über 90 %) trägt keine solchen Erb-
anlagen, er wird daher als „nicht kodierend“ bezeichnet.
In diesem Bereich findet die „klassische“ kriminaltechnische DNA-
Analyse statt, da hier winzige Stücke auftreten, die zwar keine geneti-
schen Informationen tragen, jedoch bei jedem Menschen ein für ihn
charakteristisches Muster aufweisen. Die genannten DNA-Stücke 5
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(Fragmente) können bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich
lang sein. Die entsprechenden Längen werden als Zahlencode dar-
gestellt. Diese Muster sichtbar zu machen und sie mit dem Muster aus
Vergleichsproben von Personen zu vergleichen ist die Aufgabe der fo-
rensischen DNA-Analytik. Untersucht wird hierbei nur ein verschwin-
dend geringer Anteil des gesamten Erbguts. Er repräsentiert in seiner
Gesamtheit lediglich ca. einen Millionstel Teil des nichtkodierenden
Bereichs.

Die eigentliche Revolution in der DNA-Analytik fand mit dem Einsatz
der sogenanntenPCR-Technik statt. Diese Abkürzung steht für Poly-
meraseChain Reaction, also für eine biochemische Kettenreaktion. Im
Verlauf dieser Reaktion werden die winzigen, charakteristischen Ab-
schnitte des DNA-Fadens im Labor künstlich millionenfach kopiert.
Bei dieser Vervielfältigung werden jeweils absolut identische Kopien
der Ausgangs-DNA-Stücke aus dem Spurenmaterial hergestellt.

Diese hohe Anreicherung bringt drei beachtenswerte Kriterien mit
sich:
€ Die Art der auswertbaren körperzellhaltigen Spuren unterliegt na-

hezu keiner Einschränkung mehr. Es ist für die Untersuchung uner-
heblich, ob es sich um Zellen des Bluts, Spermazellen, Epithelzellen
im Speichel oder zelluläres Gewebe handelt.

€ Auch geringstes Spurenmaterial kann einer Auswertung zugeführt
werden, da die PCR-Reaktion lediglich einige Ausgangs-DNA-Mo-
leküle als Vorlage benötigt. Es ist in der Praxis möglich, aus mikro-
skopisch winzigen Spuren, die weder sicht- noch charakterisierbar
sind, ein DNA-Profil zu erstellen. Diese Spuren werden als Kontakt-
oder Gebrauchsspuren bezeichnet. Bei derart geringen Anhaftungen
besteht stets die nicht zu vermeidende Gefahr einer Kontamination
durch andere Personen, seien es Berechtigte oder spurensichernde
Beamte.

€ Bei sachgerechter Asservierung (kühle und trockene Lagerung)
kann selbst noch nach Jahrzehnten aus dem Spurenmaterial ein aus-
reichendes DNA-Profil gewonnen werden.

3.4 Zugängliche Spurenklassen

Die universelle Anwendbarkeit der DNA-Analytik auf körperzellhalti-
ges Material hat diesem Bereich der Tatortspuren eine neue Bedeutung
verliehen. Körperzellhaltiges Spurenmaterial ist an einer Vielzahl von
Tatorten zu finden, da oftmals bereits die Umstände der Tatbegehung
zu einer Hinterlassung entsprechender Spuren führen.

Sowohl die Spurensuche als auch die Sicherung von biologischen Spu-
ren gewinnen erheblich an Bedeutung, da selbst bei Fehlen eines Tat-6
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verdachts die Möglichkeit einer DV-gestützten Recherche in der DNA-
Analysedatei zu einem entscheidenden Ermittlungshinweis führen
kann.

Ausführliche Anleitungen zur Auffindung und Sicherung von biologi-
schem Material würden den Rahmen dieses Artikels sprengen. Sie kön-
nen jedoch der entsprechenden Literatur, insbesondere der bundeswei-
ten Anleitung Tatortarbeit Spuren (ATOS) entnommen werden.

Die Sicherung und Übersendung von DNA-Material ist vergleichsweise
unproblematisch. Zudem kann die Entnahme von Vergleichsproben auf
einen schmerzfreien und auch vom Polizeibeamten durchführbaren
Mundhöhlenabrieb beschränkt werden.

Generelle Regel ist sowohl bei Spuren- als auch Vergleichsmaterial die
unbedingte Vermeidung von Wärme und/oder Feuchtigkeit sowie UV-
Licht (direktes Sonnenlicht), da diese Einflüsse unter ungünstigen Um-
ständen innerhalb von Stunden zur Zersetzung der DNA führen kön-
nen und die Spur unbrauchbar wird. Wird das Material hingegen schnell
und schonend an der Luft getrocknet, so kann Auswertung noch nach
vielen Jahren durchgeführt werden.

Alle diese Vorteile haben dazu geführt, dass die Sicherung und DNA-
analytische Auswertung von biologischem Spurenmaterial in der poli-
zeilichen Praxis bei nahezu allen Straftaten ein routinemäßig ange-
wandtes Standardwerkzeug geworden ist.

Im Einzelnen sind folgende Spurenklassen von Bedeutung:

3.4.1 Blutspuren

Die klassische serologische Spur ist besonders bei Tötungs- und Ge-
waltdelikten, Fällen von Körperverletzung und schwerer Eigentumskri-
minalität von Bedeutung, da hier Tatbeteiligungen oder Tatabläufe auf-
grund von Zuordnungen zu Spurenbildern klärbar sind.

3.4.2 Sperma- bzw. Sekretspuren

Diese Spurenklasse ist bei Sexualdelikten auf Grund ihrer in der Regel
vorhandenen Tatbezogenheit von extrem großer Bedeutung für die Be-
weisführung. Eine Identifizierung von Verdächtigen als Spurenverursa-
cher ist oft in der Praxis gleichbedeutend mit einer Verurteilung. Bei
entsprechendem Verdacht auf auswertbares Material kann ein Unter-
lassen der Spurensicherung in Form von Abstrichmaterial und entspre-
chender Kleidungsstücke daher heute vom Sachbearbeiter nicht mehr
verantwortet werden. 7
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d.h. für die Überprüfung auf Autor-, Tat- und Textzusammenhänge mit
anderen anonymen Schreiben, genutzt wird.

14.2 Forensische Sprechererkennung

14.2.1 Einschränkungen

Im Gegensatz zu kommerziellen Anwendungen leidet die forensische
Sprechererkennung regelmäßig unter einer Reihe ungünstiger Rah-
menbedingungen, die die Auswertung erschweren. Oftmals liegen mehr
oder weniger starke Beeinträchtigungen der vorgelegten Sprachaufnah-
men vor, so dass die betroffenen stimmlichen und/oder sprachlichen
Merkmalsbereiche und Parameter nicht mehr sämtlich unmittelbar be-
urteilt und gegenübergestellt werden können. Dies führt zu weniger
aussagekräftigen Ergebnissen. In manchen Fällen sind die Aufnahmen
für den beantragten Untersuchungszweck grundsätzlich ungeeignet. Im
Folgenden werden die gravierendsten Einflussfaktoren bzw. Hindernis-
se in der forensischen Sprechererkennung aufgeführt:
Akustisch-technische Beeinträchtigungen:
Akustisch-technische Beeinträchtigungen können bei der Audioauf-
zeichnung direkt, bei der Übertragung sowie durch die Speicherung
entstehen.
Beeinträchtigungen, die technisch bedingt, umgebungsbedingt oder
auch auf nicht-optimale Bedienung der Aufzeichnungsgeräte zurück-
führbar sein können, schließen die Übersteuerung (die zu sog. nicht-
linearen Verzerrungen führt), den Nachhall, Verzerrungen durch Sig-
nalverbesserungsalgorithmen und eine gegenüber dem Originalereignis
abweichende Aufnahme- oder Abspielgeschwindigkeit ein. Auch Hin-
tergrundgeräusche (Überlagerungen des Nutzsignals durch Stimmen
und/oder andere Geräusche), die nachträglich in der Regel auch mit
Hilfe moderner Signalverarbeitungsverfahren nicht beseitigt oder kom-
pensiert werden können, beeinträchtigen die Auswertung. Bei der Echt-
zeitübertragung, z. B. bei Telefonaten (TKÜ), können unter anderem
Beeinträchtigungen durch Einbrüche der Signalstärke, Datenverluste
und sprunghafte Änderungen des Audiocodecs auftreten.
Darüber hinaus können durch die Aufzeichnung bedingte Materialmän-
gel wie kurzzeitige Unterbrechungen, schwankende Lautstärke oder va-
riierende Geschwindigkeit sowie durch komprimierte Speicherung von
Audio- oder Videodaten (z.B. MP3) weitere Materialmängel auftreten.
Vor diesem Hi ntergrund ist es wichtig, für forensische Untersuchungen
möglichst qualitativ hochwertige, unkomprimierte Originalaufzeich-
nungen einzusenden, und insb. bei Kopieroperationen (z.B. vom A nruf-
beantworter, von Notrufaufzeichnungen usw.) keine zusätzlichen Quali- 3
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tätsmängel zu erzeugen. Sofern für die Durchführung stimmenverglei-
chender Untersuchungen Vergleichsaufnahmen (z.B. von Verdächtigen)
hergestellt werden müssen, wird empfohlen, vorab Kontakt mit dem
entsprechenden kriminaltechnischen Labor aufzunehmen, das die Un-
tersuchungen durchführen soll. Hi erdurch können mögliche Fehlerquel-
len von vornherein beseitigt und ggf. Unterstützung erlangt werden.

Qualitative und/oder quantitative Mängel des zu vergleichenden
Sprachmaterials (mangelnde Ergiebigkeit, mangelnde Vergleichstaug-
lichkeit):

A ls Faustregel gilt, dass für einen aussagekräftigen Stimmenvergleich
bzw. eine aussagekräftige Stimmenanalyse pro Sprecher geeignetes
Sprachmaterial mit einer Netto-Dauer von mind. ca. 15 bis20Sekunden
zur Verfügung stehen sollte, auch wenn bei entsprechender sonstiger
Materialeignung auch kürzere Aufzeichnungen ausgewertet werden
können.

Beeinträchtigungen und situativ bedingte Veränderungen des Sprecher-
verhaltens:

Das Sprechverhalten wird durch Stress, Verstellung, Emotion, beson-
ders lautes Sprechen, unterschiedlich ausgeprägte Gesprächssituationen
wie z.B. Gespräche mit Freunden vs. Geschäftspartnern etc. beeinträch-
tigt.

Nicht-kooperative Sprecher:

€ Stimmverstellung: Absichtliche Veränderung stimmlicher und/oder
sprachlicher Parameter zum Zweck der Verschleierung der Identität.

€ Stimmverzerrer: Akustische Transformationen der natürlichen Stim-
me mittels PC (oder in Form von Apps am Smartphone o. ä.) zum
Zweck der Verschleierung der Identität.

14.2.2 Gutachtenerstellung

14.2.2.1 Stimmenanalyse (Sprecherprofil)

Ziel einer Stimmenanalyse ist es – z.B. in einem investigativen Szenario
– anhand des sprachlichen Verhaltens eines zunächst Unbekannten
(z.B. Täter am Telefon) eine möglichst genaue Beschreibung dieser Per-
son, also eine Art „Sprecherprofil“ zu erstellen. In Abhängigkeit von
Materialquantität und Materialqualität können als Ergebnis der linguis-
tischen/phonetischen Analyse der Sprachprobe durch den Experten in
der Regel Aussagen zu folgenden Eigenschaften des Anonymus getrof-
fen werden:

€ Geschlecht,4
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€ A lter1,
€ regionale (dialektale) Herkunft,
€ fremdsprachliche Herkunft,
€ soziale Gruppenmerkmale (verbalesAusdrucksvermögen)

Wesentliche sprachliche und nichtsprachliche akustische Angewohnhei-
ten oder Eigenheiten des Unbekannten können – zielgruppengerecht in
einer auch für phonetische Laien verständlichen Form – mitgeteilt wer-
den (z.B. Nuscheln, raue Stimme, Lispeln, Stottern usw.). Optional kön-
nen charakteristische Sprachanteile bzw. Äußerungen des Unbekann-
ten vom Experten für Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung (Präsentati-
on in den Medien) aufbereitet werden. Die Ergebnisse der
Stimmenanalyse werden in der Regel als Gutachten abgefasst und dem
Auftraggeber mitgeteilt.

Die Methode der Stimmenanalyse mittels phonetisch-linguistischer
Verfahren zur Feststellung individualtypischer Sprechermerkmale
(Sprecherprofil) ist im KTI des BKA und in der Kriminaltechnik des
LKA Berlin als Inspektionsverfahren nach DIN EN ISO/IEC 17020 ak-
kreditiert.

14.2.2.2 Stimmenvergleich

Wenn in einem Kriminalfall eine oder mehrere Tataufzeichnungenoder
zusätzlich Sprachaufzeichnungen eines oder mehrerer Verdächtiger vor-
liegen, wird in der Regel ein Stimmenvergleich erforderlich. Der audi-
tiv-akustische bzw. automatische Stimmenvergleich basiert dabei je-
weils auf einer detaillierten Gegenüberstellung von mindestens zwei
Sprachproben. Der Begutachtungsprozess bzw. das Gutachten gliedert
sich dabei in folgende Schritte:
€ Die Fragestellungwird grundsätzlich in Form relevanter Hypothesen

operationalisiert, d.h. die Frage: „Ist der Tatverdächtige A der Spre-
cher der Probe X oder nicht?“ wird z.B. übersetzt in zwei Alternativ-
hypothesen (H1: „ Zwischen der fraglichen Probe X und der von A
stammenden Probe Y besteht Sprecheridentität“ und H2: „ Zwischen
X und Y besteht keine Sprecheridentität“). Der zu überprüfende
Sachverhalt wird dann unter Berücksichtigung beider Alternativ-
hypothesen untersucht.

€ Im Rahmen der Materialkritik werden fragliches und Vergleichs-
material hinsichtlich akustisch-technischer Merkmale und qualitati-
ver sowie quantitativer sprachlicher Eigenschaften (Ergiebigkeit,
Repräsentativität, Vergleichstauglichkeit der Stichproben) beschrie-

5

1 Bei einer Altersschätzung auf Grundlage stimmlicher Merkmale ist zu berücksichtigen, dass z.B. star-
kes Rauchen oder andere stimmschädigende Faktoren zu einer vorzeitigen Alterung des Kehlkopfes
und damit der „Stimme“ führen können, so dass die betroffenen Personen älter klingen als es ihrem
Lebensalter entspricht.
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ben sowie – bei Vorliegen mehrerer Sprachproben einer Person – ei-
nem kompletten Internvergleich unterzogen.

€ Die im auditiv-akustischen bzw. im automatischen Stimmenvergleich
eingesetzten Methoden und Techniken werden im Rahmen der Me-
thodendarstellung dargestellt.

€ Der anschließende Prozess der Vergleichsanalyse dient zunächst der
Befunderhebung mittels auditiver und akustischer Analyseverfah-
ren. Im Gutachten wird dargelegt, auf welche und auf wie viele
Merkmale sich die Analyse stützt und wie die Übereinstimmungen
bzw. Unterschiede ermittelt wurden. Auf Grundlage der auswert-
baren Merkmalsmenge wird mittels Mess- und Schätzverfahren so-
wie statistischen Informationen der Grad an Ähnlichkeit/Überein-
stimmung bzw. Diskrepanz/Nichtübereinstimmung jedes Merkmals
ermittelt. Im Anschluss wird die Gesamtbefundkonfiguration zu den
Hypothesen in Bezug gesetzt.

€ Di e Schlussfolgerung hinsichtlich der Identitätsfrage erfolgt als sach-
verständige Meinungsäußerung auf Grundlage einer Zusammen-
schau der Ergebnisse. Di e Identitäts- bzw. Nichtidentitätsfeststellung
erfolgt dabei grundsätzlich als subjektive/personelle Wahrscheinlich-
keitsaussage im Rahmen einer abgestuften verbalen Rangskala. (In
der Regel werden hierzu folgende Wahrscheinlichkeitsausdrücke
verwendet: „ mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ – „ mit
sehr hoher Wahrscheinlichkeit“ – „ mit hoher Wahrscheinlichkeit“ –
„ mit überwiegender Wahrscheinli chkeit“ – „ non liquet“ .) Ein „ non li-
quet“ kann entweder daraus resultieren, dass z. B. aufgrund der Ma-
terialdauer oder -qualität zu wenige für eine Interpretation notwen-
dige Merkmale vorliegen oder dass die Untersuchung widersprüchli-
che Befunde ergibt.

Die Ergebnisse automatischer oder semi-automatischer Sprechererken-
nungsverfahren werden mit den Erkenntnissen aus dem Bereich der au-
ditiv-akustischen Analyse zu einem Gesamtergebnis kombiniert.

Um zu gewährleisten, dass kriminaltechnische Gutachten gemäß aner-
kannten Grundsätzen der Qualitätssicherung von kompetentem Per-
sonal und mit hoher Zuverlässigkeit erstellt werden, wird auf europäi-
scher Ebene die Akkreditierung kriminaltechnischer Labors gefordert.
Die Methode der Stimmenvergleichsanalyse als auditiv-akustisches
Kombinationsverfahren ist im KTI des BKA sowie in den entsprechen-
den kriminaltechnischen Einrichtungen der LKÄ Bayern und Berlin als
Inspektionsverfahren nach dem internationalen Standard DIN EN ISO/
IEC 17020 sowie im LKA Brandenburg nach DIN EN ISO/IEC 17025
akkreditiert Darüber hinaus ist im KTI des BKA die automatische
Stimmenvergleichsanalyse als Prüfverfahren nach DIN EN ISO/IEC
17020 akkreditiert.6
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14.2.2.2.1 Auditiv-akustische Verfahren

Im BKA wurde für Fragen der forensischen Sprechererkennung in den
letzten Jahrzehnten die sog.auditiv-akustische Kombinationsmethode
entwickelt, die heute in kriminaltechnischen Labors weltweit eingesetzt
wird. Hierbei liegt der Schwerpunkt zunächst auf der perzeptuellen Me-
thode, d.h. das Sprachmaterial wird durch Experten zu Beginn einer de-
taillierten auditiven Analyse unterzogen. Die akustische Analyse er-
möglicht ggf. den Zugriff auf Informationen, die vom Menschen nicht
„gehört“ werden können (z.B. wesentliche Unterschiede oder Überein-
stimmungen spektraler Komponenten des Sprachschalls). Wichtige
Werkzeuge des Experten zur Veranschaulichung, Segmentierung und
Vermessung des akustischen Sprachsignals sind dieSpektrographie und
die Oszillographie. Bei der Oszillographie wird das akustische (elektri-
sche bzw. digitale) Signal einer Sprachaufzeichnung sichtbar gemacht
(Abb. 1). Bei jeweils gleicher Zeitauflösung können am akustischen
Zeitsignal (Oszillogramm) einzelne Schallschwingungen voneinander
abgegrenzt und lokale Amplitudenwerte verglichen werden, während
am entsprechendenSpektrogramm (Abb. 2) vergleichsweise langsame
Veränderungen spektraler Strukturen sichtbar werden, die z.B. eine Be-
stimmung von unterschiedlichen Vokalen, Lautübergängen usw. erlau-
ben.

Abb. 1: Oszillogramm der Äußerung „Einst stritten sich Nordwind und Sonne“

Abb. 2: Breitband-Spektrogramm derselben Äußerung

Bei Vorliegen geeigneter Materialmengen und geeigneter akustisch-
technischer Qualität werden im Rahmen einer forensisch-phonetischen
Analyse vom Experten (forensisch ausgebildete und erfahrenePhoneti-
ker bzw. Sprachwissenschaftler) Aussagen zu sprecherspezifischen 7
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„Richtlinien für die Führung der Polizeilichen Kriminalstatistik„ wer-
den vom Arbeitskreis II (AK II) der Innenministerkonferenz (IMK) in
Kraft gesetzt. In der jetzt gültigen Form erscheint sie – mit inzwischen
umfangreichen Erweiterungen – seit dem 1. Januar 1957. Grundlegende
Erhebungseinheiten sind im Prinzip die von der Polizei registrierten
Fälle und ermittelten Tatverdächtigen einschließlich der mit Strafe be-
drohten Versuchshandlungen. Auf der Grundlage dieser Basisdaten
werden differenzierte Aussagen zu den Erscheinungsformen und Bege-
hungsweisen von Straftaten sowie zu verschiedenen Besonderheiten
der Tatverdächtigen, wie deren Alter, begangenes Delikt und anderen
Merkmalen, getroffen.

Seit 1971 wird die Polizeiliche Kriminalstatistik als Ausgangsstatistik
geführt, d.h. sie zählt die Straftaten und Tatverdächtigen bei Abschluss
der polizeilichen Ermittlungen, vor Abgabe des Verfahrens an die
Staatsanwaltschaft. Mit der Einführung der sogenannten „Echttäterzäh-
lung“ im Jahre 1984 fand eine Neuordnung statt, die im Wesentlichen
eine Mehrfachzählung der Tatverdächtigen ausschließt. Nach der Wie-
dervereinigung Deutschlands wurden die Kriminalstatistiken der neuen
Bundesländer umgestellt und entsprechend der gültigen Richtlinien für
das gesamte Bundesgebiet geführt. Es benötigte aber noch bis zum Jah-
re 1993, ehe eine Vergleichbarkeit mit den alten Bundesländern mög-
lich war. Im Jahre 2009 erfolgte eine neuerliche Bereinigung der Zäh-
lung der Tatverdächtigen, indem nunmehr jeder Tatverdächtige, der im
Berichtszeitraum in verschiedenen Bundesländern Straftaten begangen
hatte, in der Bundesstatistik nur einmal gezählt wird. Durch die im Jahr
2009 ebenfalls erfolgte Umstellung auf Einzeldatensatzlieferung wird
eine optimale Ausschöpfung des Datensatzes möglich. Mittlerweile er-
öffnet der sechsstellige Straftatenschlüssel mit 1.500 Schlüsselzahlen ein
enormes Auswertungspotenzial.6 „Der Rückblick auf 60 Jahre Polizei-
liche Kriminalstatistik in der Bundesrepublik zeigt, wie sehr sich Erhe-
bung, Aufbereitung und Veröffentlichung verfeinert, ausdifferenziert und
verbessert haben. Keine der sonstigen amtlichen Statistiken ist derart dif-
ferenziert wie die PKS, keine informiert über Fälle, geschweige denn über
Merkmale wie Schusswaffenverwendung oder Schaden, keine enthält so
differenzierte Nachweise über die im Mittelpunkt des Verfahrens stehen-
den Personen, keine enthält Daten über Opfer und über Opfer-Tatver-
dächtigen-Beziehung, keine bereitet die Informationen derart anschau-
lich und ausführlich auf wie die PKS. Und für keine Personenstatistik der
Strafrechtspflege liegen auf Bundesebene die Einzeldatensätze vor, was
Voraussetzung für zusätzliche Auswertungen ist.“7

4
6 Heinzl 2012, S. 1.
7 Bundeskriminalamt 2012, S. 2.
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3.1.1.2 Die Strafverfolgungsstatistik (Rechtspflegestatistik)

Diese Statistik gibt seit 1950 das Statistische Bundesamt heraus. Sie
stellt eine reine Personenstatistik dar. „Sie gibt Auskunft über die
(End)Entscheidungen der ordentlichen Strafgerichte – und deren Grund-
lagen –, die gegenüber Personen ergangen sind, gegen die ein Strafverfah-
ren (Hauptverfahren) eröffnet oder ein Strafbefehl erlassen wurde.“8

Die in der Strafverfolgungsstatistik enthaltenen Tabellen sind nach
Hauptdeliktsgruppen aufgeschlüsselt. Aus der Strafverfolgungsstatistik
sind demnach Informationen über die Zahl der Ab- und Verurteilten zu
entnehmen.
Abgeurteilte sind alle diejenigen strafmündigen Personen, gegen die
Strafbefehle erlassen wurden bzw. deren Strafverfahren nach Eröffnung
des Hauptverfahrens durch Urteil oder Einstellungsbeschluss rechtskräf-
tig abgeschlossen worden ist.
Verurteilte sind straffällig gewordene Personen, gegen die entweder nach
allgemeinem Strafrecht Freiheitsstrafe, Strafarrest oder Geldstrafe ver-
hängt worden ist, oder deren Straftat nach Jugendstrafrecht mit Jugend-
strafe, Zuchtmittel oder Erziehungsmaßregeln geahndet wurde.9

Andere Entscheidungen sind beispielsweise Freispruch, Einstellung des
Strafverfahrens, Absehen von Strafe.

3.1.1.3 Die Strafvollzugsstatistik

Diese Statistik erscheint seit 1961. Herausgeber ist das Statistische Bun-
desamt. Sie enthält den jährlichen Nachweis über Zahl und Art der Jus-
tizvollzugs- und Verwahrungsanstalten sowie über deren Belegungs-
fähigkeit und tatsächlichen Belegung, Aufnahmen und Entlassungen
der Gefangenen und Verwahrten.
Der Generalbundesanwalt gibt für die Dauer von fünf Jahren aus den
Daten des Bundeszentralregisters eineRückfallstatistik heraus. Bei die-
ser Personenstatistik wird die erneute Verurteilung zu Geld- oder Frei-
heitsstrafen (auch Jugendstrafen) sowie deren Anzahl in den auf die Er-
ledigung einer früheren Jugend- oder Freiheitsstrafe folgenden fünf Jah-
ren registriert.

3.1.1.4 Die Bewährungshilfestatistik

Sie wird seit 1963 ebenfalls vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht
und gibt Auskunft über Unterstellungen und Beendigungen der Bewäh-
rungsaufsichten nach dem Alter der Unterstellten und nach Unterstel-
lungs- und Beendigungsgründen. Die Zahl der hauptamtlichen Bewäh-

5
8 Göppinger 2008, S. 359.
9 Ebd. S. 473.
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rungshelfer ist ebenfalls verzeichnet. Staatsanwaltschaft und Justiz füh-
ren verfahrensbezogene Statistiken, die für die Beurteilung der Krimi-
nalitätslage nur eingeschränkt zu verwenden sind.

Spezielle Statistiken werden zur Öffentlichen Jugendhilfe, zu den Ver-
kehrsunfällen und zu Eintragungen in das Verkehrszentralregister (Sta-
tistik des Kraftfahrtbundesamtes) geführt.

Die Zahlen der verschiedenen Statistiken sind miteinander nicht ver-
gleichbar. Ihnen liegen unterschiedliche Erfassungszeiträume und Er-
fassungsgrundsätze zugrunde.

3.1.1.5 Internationale Kriminalitätsstatistiken (International Crime –
Statistics)

Die im Folgenden genannten Statistiken und Erhebungen dienen auf
internationaler Ebene der Feststellung des Kriminalitätsgeschehens
und ermöglichen damit internationale Vergleiche der Straftatenbege-
hungen sowie der Opferwerdungen bei Berücksichtigung der unter-
schiedlichen rechtlichen Bewertungen von sozialabweichendem Verhal-
ten der Länder:
€ European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statisticserst-

mals 1999 (danach 2003, 2006, letzte Auflage 2010) mit Daten aus 36
Ländern;10

€ EU-Aktionsplan 2006-2010; Einsetzung einer Expertengruppe zur
Ermittlung des Bedarfs der Politik an Kriminalitäts- und Strafverfol-
gungsdaten;

€ Eurostat führt europaweite Bevölkerungsumfragen zu Kriminalität
und Sicherheit für 2010/2011 durch;

€ IKPO sammelt Daten ihrer Mitgliedstaaten;
€ United Nations Survey on Crime Trends and the Operation of Crimi-

nal Justice Systems (World Crime Survey).11 (10. Welle 2005).
Das Generalsekretariat der UNO-Vollversammlung verschickte Fra-
gebögen an Regierungen, die sich auf ausgewählte, möglichst interna-
tional vergleichbare Straftaten (z. B. Tötungen, Körperverletzungen
u. a.) bezogen, wertete diese aus und analysierte sie. So wurde im Jahre
1977 der erste„UN Crime and Justice Survey“ veröffentlicht. 12 Der sieb-
te Überblick bezog sich auf die Periode 1998 bis 2000 (mit Daten aus 82
Ländern). Von 113 Ländern, die die Häufigkeitszahlen von Tötungs-
delikten später meldeten, gehörten Kolumbien, Südafrika, die mittel-
und südamerikanischen Länder sowie Russland zum oberen Drittel der
Staaten mit den höchsten Häufigkeitszahlen für Tötungsdelikte.

6

10 Schneider 2007, S. 305./Schwind 2013, S. 27.(Internet:Grundlagen der Kriminologie-Seite289-Google
Books–Ergebnisseite)

11 Vgl. Dessecker 2009.
12 Schneider 2007, S. 306.



IV. Kriminologie
Kriminalität im Hell- und Dunkelfeld KL 3.1.1.5 – 3.1.2.1

Deutschland zählt zum unteren Drittel. 13 Japan ist das entwickelte In-
dustrieland mit der niedrigsten Tötungsrate.
Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechens-
bekämpfung (UNODC) veröffentlicht regelmäßig umfangreiche Statis-
tiken zum Thema Kriminalität. Ein weiteres wichtiges Produkt ver-
öffentlicht UNODC mit dem schon erwähnten „ United Nations Surveys
on Crime Trends and the Operations of Criminal Justice Systems
(CTS)“ . Bei dieser Erhebung werden alle Staaten weltweit zur Meldung
von umfangreichen Kriminalitätsstatistiken aufgefordert. Die Daten
des CTS sollen nicht nur dem internationalen Kriminalitätsvergleich
aus akademischer Sicht dienen, sondern gezielt auch kriminalpoliti-
schen Belangen einzelner Länder, insbesondere Ländern, die noch
nicht über hochentwickelte statistische Systeme verfügen. Bisher wer-
den die Daten allerdings nur sehr wenig nachgefragt. Die Daten sind
nach Registrierung bei der UNODC kostenfrei abrufbar. Hierzu müs-
sen zunächst Name, Vorname und Behörde bei der UNODC hinterlegt
werden.
Eine besondere Erwähnung – jenseits der statistischen Belange – ver-
dient das UNODC-UNECE Manual on Victimization Surveys , das von
der UNODC-UNECE Task Force on Victimization Surveys in jahrelan-
ger Arbeit erstellt und zwischenzeitlich publiziert wurde. Die umfassen-
de Darstellung all dessen, was bei der Planung und Durchführung von
Opferbefragungen zu berücksichtigen ist, ist im Hinblick auf einen in-
ternationalen Kriminalitätsvergleich essentiell. Besonders Länder, in
denen bisher noch keine Opferbefragungen durchgeführt worden sind,
werden von dem Manual, das sich auf die Erfahrungen der Länder mit
regelmäßigen Opferbefragungen (z.B. British Crime Survey und Natio-
nal Crime Victimization Survey der USA) stützt, erheblich profitie-
ren.14

(www.unodc.org bzw. www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/Cri-
me-Monitoring-Surveys.html?ref=menuside)

3.1.2 Die Erfassung der Kriminalität in der Polizeilichen
Kriminalstatistik

3.1.2.1 Der Inhalt der Polizeilichen Kriminalstatistik

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) ist die in Deutschland am meis-
ten beachtete Kriminalstatistik, da sie gegenüber den anderen statisti-
schen Veröffentlichungen eine hohe zeitliche Nähe zum Tatgeschehen
und aus dieser Sicht den aktuellsten Stand aufweist. Zudem registriert
sie auch die Fälle, zu denen keine Täter ermittelt werden konnten.

7
13 Ebd., S. 307.
14 Bundeskriminalamt – bka.de 2014.
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Nach den seit dem 01. Januar 1957 geltenden und zuletzt am 01. Januar
2014 aktualisierten bundeseinheitlichen Richtlinien für die Führung der
Polizeilichen Kriminalstatistik ist die PKS „eine Zusammenstellung aller
der Polizei bekanntgewordenen strafrechtlichen Sachverhalte unter Be-
schränkung auf ihre erfassbaren wesentlichen Inhalte. Sie soll damit im
Interesse einer wirksamen Kriminalitätsbekämpfung zu einem über-
schaubaren und möglichst verzerrungsfreien Bild der angezeigten Krimi-
nalität führen.“ 15

In der PKS werden in Monatszeiträumen die von der Polizei bearbeite-
ten Verbrechen und Vergehen, einschließlich der mit Strafe bedrohten
Versuche gemäß Straftatenkatalog sowie die von der Polizei ermittelten
Tatverdächtigen erfasst.

Tatverdächtig ist jede Person, die nach dem (kriminal-)polizeilichen Er-
mittlungsergebnis zumindest aufgrund zureichender tatsächlicher An-
haltspunkte verdächtig ist, eine rechtswidrige (Straf-)tat begangen zu ha-
ben. Dazu zählen auch Mittäter, Anstifter und Gehilfen.16

Die PKS wird auf Länderebene jährlich durch die Landeskriminalämter
erstellt. Das Bundeskriminalamt nimmt eine Zusammenfassung der
Daten vor.

In die PKS einbezogen werden alle mit Strafe bedrohten Versuche.

Die PKS enthält auch die vom Zoll bearbeiteten Rauschgiftdelikte.
Ordnungswidrigkeiten, Verstöße gegen Strafvorschriften der Länder,
(Ausnahme: Datenschutzgesetze und Versammlungsgesetze der Län-
der), Staatsschutzdelikte (Politisch motivierte Kriminalität) und Ver-
kehrsdelikte sind in der PKS nicht enthalten. Staatsschutzdelikte wer-
den über den kriminalpolizeilichen Sondermeldedienst erfasst und in
spezifischen Lagebildern dargestellt.

Nicht zu den Verkehrsdelikten zählen

– gefährliche Eingriffe in den Bahn-, Luft- und Schiffsverkehr gem.
§ 315 StGB,

– gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr gem. § 315b StGB,

– das missbräuchliche Herstellen, Vertreiben oder Ausgeben von
Kennzeichen gem. § 22a StVG.

Diese Delikte fließen in die PKS ein.

Da die Polizei nicht über die Schuldfrage zu entscheiden hat, sind in der
PKS auch Taten von strafunmündigen Kindern und schuldunfähigen
psychisch Kranken mit einbezogen. Damit soll ein möglichst vollständi-
ges Bild der erfassbaren Sicherheitslage gewährleistet werden.17

8

15 Bundeskriminalamt 2014 1.1, auch Bundeskriminalamt 2012, S. 6.
16 Bundeskriminalamt 2014, 2.2.
17 Bundeskriminalamt 2012, S. 7.
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Die Erfassung der Daten erfolgt generell nach dem Tatortprinzip. Nach
der PKS ist Tatort die politische Gemeinde in der Bundesrepublik
Deutschland, in der sich die rechtswidrige (Straf-)Tat ereignet hat (Ort
der Handlung).18

Straftaten, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland begangen
werden, sind somit nicht in der PKS enthalten. Unter Berücksichtigung
der aufgeführten Grundsätze gibt die PKS entsprechend einer Systema-
tik, die kriminologischen und kriminalistischen Gesichtspunkten folgt,
insbesondere zu den nachfolgend aufgeführten Daten Auskunft:
€ Übersicht zur Kriminalität und ihrer Bewegung insgesamt;
€ Bekanntgewordene Fälle, dargestellt als Einzeldelikte oder zusam-

mengestellt in Straftatengruppen (z.B. Gewalt-, Wirtschafts-, Com-
puter-, Straßenkriminalität);

€ Ermittelte Tatverdächtige, ausgewiesen nach Alter, Geschlecht, ge-
sonderte Erfassung nichtdeutscher Tatverdächtiger mit dem Grund
ihres Aufenthalts;

€ Daten zur räumlichen Verteilung der Kriminalität;
€ Angaben zu den Opfern, soweit es sich um natürliche Personen han-

delt, gegen die sich die mit Strafe bedrohte Handlung unmittelbar
richtete, und zu den Opfer-Tatverdächtigen-Beziehungen;

€ Angaben zu Schädenin Geldwert bei Eigentums- und Vermögens-
delikten;

€ Darstellung der Kriminalitätsquotienten. 19

Die Kriminalitätsquotienten sind aus absoluten Zahlen zur vergleichen-
den Beurteilung der Kriminalität errechnete Werte.

Es wird unterschieden in

– Häufigkeitszahl (HZ ),

– Tatverdächtigenbelastungszahl (TVBZ )

– Kriminalitätsdichtezahl ( KDZ ) und

– Aufklärungsquote ( AQ ).

Die Häufigkeitszahl (HZ) ist die Zahl der bekannt gewordenen Fälle
insgesamt oder innerhalb einzelner Deliktsarten, errechnet auf 100.000
Einwohner:

HZ = Straftaten x 100.000
Einwohnerzahl

Die Tatverdächtigenbelastungszahl(TVBZ) ist die Zahl der ermittelten
Tatverdächtigen, errechnet auf 100.000 Einwohner des entsprechenden
Bevölkerungsanteils, jeweils ohne Kinder unter 8 Jahren:

9
18 Bundeskriminalamt 2014, 2.3.
19 Siehe Bundeskriminalamt 2014, 2.7.
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TBVZ =
Tatverdächtige ab 8 Jahren x 100.000

Einwohnerzahl ab 8 Jahren
Die Kriminalitätsdichtezahl (KDZ) bildet die Zahl der bekanntgewor-
denen Fälle insgesamt oder innerhalb einzelner Deliktsarten ab, errech-
net auf 1 km2.

KDZ =
Bekanntgewordene Fälle

Quadratkilometer

Die Aufklärungsquote (AQ) bezeichnet in Prozentangaben das Verhält-
nis von aufgeklärten zu bekanntgewordenen Fällen im Berichtszeit-
raum:

AQ =
Aufgeklärte Fälle x 100

Bekanntgewordene Fälle

Eine Straftat gilt dann als aufgeklärt, wenn nach dem polizeilichen Er-
mittlungsergebnis ein mindestens namentlich bekannter oder auf fri-
scher Tat ergriffener Tatverdächtiger diese Tat begangen hat.

3.1.2.2 Zum Aussagewert der Polizeilichen Kriminalstatistik

Die in der PKS enthaltenen Daten sind kein tatsächliches Abbild der
existierenden Kriminalität, sondern deren Größenordnungen sind von
verschiedenen Einflussfaktoren, aber insbesondere von den Aktivitäten
der an der Verbrechenskontrolle beteiligten Instanzen abhängig.
Die grundlegende Voraussetzung für die Registrierung von Fällen und
Tatverdächtigen ist die Anzeigenbereitschaft der Bürger. Etwa 95 % al-
ler von der Polizei aufgenommenen Anzeigen werden von Bürgern er-
stattet. Jedermann, der durch eine Straftat geschädigt wird oder eine
solche wahrnimmt, ohne beteiligt zu sein, entscheidet, ob er sie anzeigt
und sie so ins Hellfeld, in die registrierte Kriminalität, gelangt.
Eine erste Selektion findet somit durch den Bürger statt. Selbst bei An-
zeigenerstattung setzt sich der Selektierungsprozess fort.
In Abhängigkeit von der Qualität der Arbeit der Polizei, ihrer logisti-
schen Ausstattung, der Arbeitsbelastung und dem Ausbildungsstand ist
es ihr möglich, zu den angezeigten Straftaten die Tatverdächtigen zu er-
mitteln. Etwa die Hälfte aller Straftaten wird aufgeklärt, wobei die Auf-
klärungsquote bei den Einzeldelikten stark schwankt. Das hängt von
der Eigenart der Delikte ab, aber auch von der Arbeitsweise der Poli-
zei. Die Polizei kann ihre Ermittlungen nicht gleichermaßen intensiv zu
allen bekanntgewordenen Straftaten betreiben. Bei kleineren Delikten
kann sie sich nur auf wesentliche oder im Einzelfall erfolgversprechen-
de Ermittlungen sowie Serientaten konzentrieren. Bei schweren Delik-
ten wird ein höherer Aufklärungsaufwand betrieben, werden oft zeitlich10
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1 TKÜ, Quellen-TKÜ, Online-Durchsuchung,
Verkehrsdaten-, Bestandsdatennutzung,
Telemediendienstauswertungen– Strafpro-
zessuale Voraussetzungen und
kriminaltaktische Optionen der
Beweisführung

1.1 Analyse des Kommunikationsverhaltens
von Tätern – Schlüssel zum kriminalistischen Erfolg

Das Kommunikationsverhalten der Menschen hat sich in den letzten
Jahren grundlegend verändert. Beschränkte sich die Kommunikation
vor der Einführung neuer IuK.-Kommunikationstechniken auf den per-
sönlichen Umgang miteinander und Gespräche an Festnetztelefonen,
so lassen moderne Kommunikationsmedien wie Handys, E-Mail, SMS-
und Internetkommunikationen, Messengerdienste wie WhatsApp, So-
ziale Netzwerke wie Facebook, Funk- und andere Kommunikations-
dienste mittlerweile eine sehr facettenreiche Kommunikationsland-
schaft entstehen. Menschen, die miteinander kommunizieren wollen,
können dies heute über die Internettechnologien weltweit praktisch oh-
ne Grenzen, wenn sie nur im Besitz der benötigten Hard- und Software
sind.

Die Kommunikationsteilnehmer können auch entscheiden, ob sie sich
bei der Kommunikation z. B. über Bildtelefone, Nutzung von Webcams
sehen wollen oder nur Nachrichten z. B. über E-Mail, Handys, per SMS,
WhatsApp, soziale Netzwerke oder in anderer Weise über das Internet
austauschen wollen. Sie können sich entscheiden, im Internet Cha-
trooms zu benutzen, in sozialen Netzwerken zu kommunizieren, Tele-
fonkonferenzen sowohl über Handys, über Festnetzanschlüsse als auch
in einer Kombination von beiden schalten und sich zusätzlich sogar
noch entscheiden, Briefe und Pakete über herkömmliche Postdienste
oder über private Anbieter zu versenden, über die letztlich auch noch
kommuniziert werden kann. Faxe können auf PC gesandt, von PC aus
Inhalte auf Faxgeräte ausgeleitet werden. Die Kommunikationsland-
schaft scheint unbegrenzte Möglichkeiten zu bieten.

Die Bedeutung von Messengerdiensten wie WhatsApp wird aus aktuel-
len Zahlen von Anfang 2018 deutlich1. Danach nutzen 1,3 Milliarden
Menschen weltweit WhatsApp. 94 % der 12 bis 19-jährigen nutzen

71 Ausgabe Computer Bild 3/2018, Seite 38
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WhatsApp mehrfach die Woche. 55 Milliarden Nachrichten werden täg-
lich über WhatsApp verschickt, 4,5 Milliarden Bilder und 1 Milliarde
Videos. Die Datendimensionen sind ungeheuerlich. 55 % der deutschen
nutzen WhatsApp täglich.
Fast jedes neue Jahr bringt neue Kommunikationstechniken hervor. Da-
tenträger mit Texten, digitalisierten Bildern und Videosequenzen, selbst
mit langen Filmen können von jedermann auf CD-, DVD- und Blue-
Ray-Brennern gebrannt und versandt werden. Die Dateien können in
vor einigen Jahren noch unvorstellbaren Dimensionen z. B. überDSL,
LTE in die Datennetze gesandt und ohne Qualitätsverluste beim Emp-
fänger sichtbar gemacht werden. Datenträger wie USB-Sticks, Speicher-
karten unterschiedlichster Formate, CD, DVD, Blue-ray-Discs können
mit oder ohne Komprimierungs- und Kryptierungssoftware mit gerin-
gem Enttarnungsrisiko weltweit versandt werden. Daten werden in fast
unbegrenzter Menge in sogenannten Clouds gespeichert und an ver-
schiedensten Stellen zwischen- und endgelagert. Auf dem bei einem
Tatverdächtigen sichergestellten PC oder Notebook sind dann über-
haupt keine beweiserheblichen Daten vorhanden und die irgendwo im
Netz gespeicherten Daten im Zweifelsfall für immer verloren.
Neue Techniken wie UMTS, DSL, LTE haben eine weitere Revolution
des Kommunikationsmarktes begründet, die unter der Formel “immer
schnellere, immer bessere, immer hochwertigere Kommunikation ohne
Qualitätsverluste“ zusammengefasst werden kann. Kryptierte Telefonie
über Internetdienste war auf dem Kommunikationsweg lange Zeit nicht
zu überwachen. Deshalb wurden neue Eingriffsnormen wie die Quel-
len-TKÜ und die Online-Durchsuchung im neuen BKA-Gesetz ge-
schaffen.
Die Kriminalisten, Staatsanwälte und Richter mussten in den letzten
Jahren feststellen, dass ihre Ermittlungsoptionen über die klassische Te-
lekommunikationsüberwachung immer mehr ins Leere laufen, weil die
Tatverdächtigen über verschlüsselte Kommunikationswege kommuni-
zieren, die für die Polizei nicht zu überwachen waren. Die Täter bis hin
zu islamistischen Terroristen wurden immer mehr zur Experten in der
Nutzung verschlüsselter Kommunikationssysteme, die sich polizeilicher
Überwachung sowohl aus rechtlichen als auch aus technischen und da-
tenschutzrechtlichen Gründen entzogen. Über die herkömmliche Tele-
fonie mit Handys und Festnetzanschlüsse wurden immer mehr nur für
Ermittlungen irrelevante Informationen ausgetauscht. Mangels Alter-
native konnte die Polizei aber dennoch nicht auf diese Überwachungen
verzichten.
Um die bisherigen Überwachungsmöglichkeiten zu umgehen, braucht
man aber lange kein Experte mehr zu sein. Di e entsprechenden A nge-
bote ermöglichen es auch dem absoluten Laien verschlüsselt zu kom-
munizieren.8
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WhatsA pp ersetzte als erstes die klassische Kommunikation per SMS
und bot noch ein viel umfangreicheres Leistungsspektrum, dass auch
die Straftäter zu nutzen wussten. Es gibt inzwischen eine Fülle von ver-
gleichbaren A pps mit unterschiedlichsten Formen der Verschlüsselung.
Viber, Tango, Threema, Signal, Instagram, Snapchat, K ik , um nur mal
das Gebräuchliste zu nennen. Während sich anfangs nur Textnachrich-
ten austauschen ließen, sind mittlerweile auch der Austausch von Fotos,
Videos, Dateien und Sprachnachrichten Standard. Auch verschlüsselte
Telefonate können über diese A pplikationen abgewickelt werden. Tä-
ter, die nur noch über WhatsA pp telefonieren, sind inzwischen alltäg-
lich. Deshalb drängte die kriminalpolizeiliche Praxis darauf, die Über-
wachungslücke bei der Kommunikation von Tätern schwerer Straftaten
zu schließen und endlich eine Ermächtigungsgrundlage für die Über-
wachung auch von verschlüsselten Di ensten zu schaffen und auch die
Online-Durchsuchung zu ermöglichen.

Die große Koalition hat noch vor den Bundestagswahlen 2017 auch in
der Strafprozessordnung die Ermächtigungsnormen sowohl für die
Quellen-TKÜ in einer Ergänzung des § 100a StPO als auch für die On-
line-Durchsuchung mit der Neuformulierung des § 100b StPO im Er-
mittlungsverfahren geschaffen. Dies geschah unter dem Druck der Be-
drohung sowohl durch islamistischen Terrorismus als auch durch inter-
nationale Bandenkriminalität. Sie hat erkannt, dass die
Ermächtigungsnormen für die Überwachung der Telekommunikation
dem technischen Wandel angepasst werden müssen. Hier besteht ein
hoher Aktualisierungsbedarf, auf den der Gesetzgeber in den letzten
Jahren wiederholt reagiert hat.

1.2 Erkenntnisdefizite über Kommunikationswege von
Tätern

So selbstverständlich wie diese Aufzählungen moderner Kommunikati-
onsmittel und -wege zu sein scheinen, so wenig wurden diese Kommuni-
kationsmöglichkeiten bisher bei vielen Ermittlungsplanungen berück-
sichtigt. Es scheint so zu sein, als ob selbst Kriminalisten, die diese
Technik wie selbstverständlich privat nutzen, davon ausgehen, dass sie
nur von einem geringen Teil der Täter genutzt werden und dass sie un-
terstellen, dass Täter ihre beweisrelevante Kommunikation nach wie
vor im Wesentlichen über Festnetz- oder Mobilfunkanschlüsse abwi-
ckeln. Viele Straftäter haben allerdings überhaupt keinen Festnetz-
anschlussmehr.

Vor diesem Hi ntergrund ist es nicht erstaunlich, dass die Telekommuni-
kationsüberwachung alter A rt mit der Überwachung von Festnetz- und
in den letzten Jahren zunehmend Mobilfunkanschlüssen nach wie vor 9
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eine übliche Maßnahme der Beweisführung bei geeigneten Katalog-
straftaten ist. Di e übrige Kommunikation wie z.B. über E-Mail und In-
ternetkommunikation, Kommunikation über soziale Netzwerke, bei-
spielsweise WhatsA pp und Facebook und auf anderen verschlüsselten
Kommunikationsdiensten konnte wegen oft fehlender rechtlicher
Grundlagen und technischer Überwachungsgrundlagen nicht in das Er-
mittlungskalkül einbezogen werden.
Di es bedeutet, dass Täter sich in weiten Bereichen heutiger moderner
Kommunikation von polizeilicher Beobachtung und Beweisführung frei
fühlen können, da Kriminalisten häufig diesen Wandel in der Kom-
munikation noch nicht in ihre konzeptionellen Überlegungen zu Beginn
eines Ermittlungsverfahrens einbeziehen. Dabei bieten sich bei jeder
neuen Technik auch neue Möglichkeiten der Beweisführung.

1.3 Neue Kommunikationstechnik revolutioniert
Täterkommunikation

Di e Kommunikation zwischen Tätern und Mittätern, Tätern und Gehil-
fen, Tätern und Opfern ist die A chillesferse desVerbrechens. Straftaten
können ohne Kommunikation zwischen den Beteiligten nicht geplant,
nicht durchgeführt und der Gewinn aus Straftaten nicht verwertet wer-
den. Zeugen können nicht ohne Kommunikation beeinflusst werden,
wahrheitswidrige Aussagen zu Gunsten von Beschuldigten oder A nge-
klagten zu machen.
Je mehr es also gelingt, die Kommunikation von Tätern zu überwachen
und möglichst vollständig abzubilden, umso eher ist es möglich, ihre
kriminellen A bsichten einzuschätzen, Straftaten zu verhindern und die
Beweismittel für ihre Überführung zu sammeln.
Di e Kommunikation von Menschen setzt sich aus vielen Mosaiksteinen
vom persönlichen Gespräch über die Telefonkommunikation über Fest-
netz und Mobiltelefone, über E-Mail und Internet, Funk- und Briefver-
kehr, zunehmend über WhatsA pp und andere soziale Netzwerke zu-
sammen. Je mehr es gelingt, dieses Kommunikationsmosaik zusammen
zu setzen und diese Kommunikation mit den passenden Techniken zu
überwachen, umso schneller wird eine Beweisführung möglich.
Je transparenter allerdings umgekehrt die A rbeitsweisen der Polizei für
Täter z.B. durch Medien, Kriminalfilme und im Rahmen öffentlicher
Gerichtsverhandlungen werden und je mehr den Tätern deutlich wird,
dass die Polizei im Wesentlichen Telekommunikation bisher über Fest-
netz und Handys überwacht, um so lückenhafter und schwieriger wird
diese A rt der Beweisführung, wenn sie nicht sogar unmöglich wird. Ins-
besondere professionelle Täter und ihre A nwälte verfolgen sehr auf-
merksam die polizeilichen Ermittlungstaktiken und lassen nichts unver-10
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sucht, Schwachstellen zu offenbaren und sie bei ihren Tatplanungen
und Verteidigungsstrategien zu nutzen.
Wenn es also der Polizei nicht gelingt, das Kommunikationsverhalten
von Tätern zu ermitteln und jeweils die passenden Überwachungsmaß-
nahmen zu treffen, werden Täter auf nicht oder nicht so wahrscheinlich
überwachten Wegen miteinander kommunizieren.

1.4 Erhebung des Kommunikationsverhaltens von
Tätern

A m A nfang von Ermittlungen gegen Tatverdächtige von Katalogstraf-
taten, bei denen auch Maßnahmen nach §§100a ff. StPO möglich sind,
besteht deshalb die Notwendigkeit, Informationen zum Kommunikati-
onsverhalten dieser Täter in möglichst umfassender Weise zu beschaf-
fen.
Dazu reicht es nicht mehr wie früher aus, bei Telefonanbietern Fest-
netzanschlüsse und Mobilanschlüsse festzustellen, die auf den Namen
des Tatverdächtigen registriert sind. Schon heute ist es durchaus üblich,
dass man sich über Ermittlungen bemüht, Handynummern oder Inter-
netprofile, mit denen der Täter vermutlich kommuniziert, zu ermitteln.
Recherchen bei Facebook, WhatsA pp und ähnlich weit verbreiteten
Di ensten sollten Standardmaßnahmen sein.
Manchmal werden sogar V-Personen und Verdeckte Ermittler u.a. mit
diesem Auftrag eingesetzt. Häufig werden diese Ermittlungsansätze je-
doch außeracht gelassen. Während die telefonischen Erreichbarkeiten
von Tätern in vielen Deliktsfeldern relativ einfach zu ermitteln sind,
fehlen häufig Erhebungen zur PC-Nutzung, zur Nutzung von Messen-
gerdiensten und sozialen Netzwerken von Tatverdächtigen oder ihres
unmittelbaren Umf eldes. Nur selten wird festgestellt,
€ ob der Täter z.B. eine oder mehrere eigene E-Mail-A dressen hat,
€ ob der Täter über E-Mail-A dressen seiner Ehefrau, seiner Kinder

oder anderer mit ihm im Haus lebenden Personen sowie von Mit-
tätern oder Gehilfen kommuniziert,

€ ob der Täter z.B. eine eigene Homepage hat,
€ ob der Täter relevante Informationen und Dateien in Clouds aus-

lagert
€ welche Informationen das Internet über die Tatverdächtigen preis

gibt,
€ in welchen sozialen Netzwerken (social networks) sich Tatverdächti-

ge bewegen und welche Messenger-Di enste sie nutzen,
€ wie die IuK.-Kenntnisse und insbesondere die Kenntnisse über die

Nutzungsmöglichkeiten moderner Kommunikation bei Tätern aus-
geprägt sind, 11
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€ ob der Täter z.B. Kurzwellenfunk oder A mateurfunk nutzt,
€ ob er sich nach wie vor des Postversandes und damit des Brief- und

Paketverkehrs bedient, ggf. private Paket- und Briefdienste oder
Packstationen nutzt,

€ ob und in welcher Weise er das Internet als Informations- und Kom-
munikationsmedium nutzt,

€ welche möglicherweise beweisrelevanten Ein-und Verkäufe er über
Online-Einkaufs-und Verkaufsplattformen tätigt,

€ mit welchen Smartphones, Tablets, sonstiger Hardware Verdächtige
kommunizieren,

€ welche Vor- und Nachteile hinsichtlich einer möglichen Beweisfüh-
rung dem Täter die einzelnen Kommunikationsarten vor dem Hi n-
tergrund seiner Straftaten bieten.

Eine solche Kommunikationsanalyse sollte nach einem einheitlichen
Standard erfolgen. Nun ist es heute nicht sehr einfach, die Kommunika-
tion von Menschen zu erheben, ohne sie über einen längeren Zeitraum
zu beobachten. Deshalb bietet es sich z.B. an, bei einer entsprechenden
Qualität des Falles z.B. ein MEK zu beauftragen, die notwendigen In-
formationen zu erheben oder in den Di enststellen A rbeitsraten zu
schaffen, die ähnlich wie bei Finanzermittlungen sich darauf spezialisie-
ren, die Kommunikation von Zielpersonen abzubilden. Für die Finanz-
ermittlungen ist es z. B. sehr wichtig, zu wissen, mit welchen Banken
und Geldinstituten Täter kommunizieren, da auch diese “ Kommunika-
tion“ , die heute häufig online stattfindet, beweisrelevant sein kann. Es
wird durchaus in einigen Fällen gelingen, auch über Kontaktpersonen
von Zielpersonen zu erfragen,
€ ob sie einen Computer, einen Laptop mit Netzzugang besitzen, wel-

chesSmartphone oder welche Tablettssie benutzen
€ ob sie eine oder mehrere E-Mail-A dressen nutzen,
€ mit welchen Kennungen sie Messenger-Dienste nutzen und in ande-

ren sozialen Netzwerken unterwegssind
€ welche Erfahrungen sie im Umgang mit welchen modernen Kom-

munikationsmedien haben und
€ ob sie auf Personen zugreifen können, die sie mit ihren Kommunika-

tionskenntnissen bei ihren Tatplanungen und Taten unterstützen
können.

Es handelt sich um eine spezielle A rt der “ Vorfeldermittlungen“ , die
erst die Voraussetzungen dafür schaffen, die notwendigen Beschlüsse
für die Kommunikationsüberwachungen zu beantragen. Es ist deshalb
wenig sinnvoll, zunächst nur das Festnetz zu überwachen, sofern es
noch Ermittlungsmöglichkeiten zu anderen Kommunikationswegen
gibt. Di es sollte nur dann ein Ausweg sein, wenn außer einem Festnetz-
anschlusskeine Kommunikationsmedien bekannt sind.12
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Sinnvoller ist es, nach der Erhebung der Kommunikationsbeziehungen
von Tätern die Beschlüsse zu Überwachungsmaßnahmen in A bhängig-
keit von den Kommunikationsmedien zu beantragen, auf denen voraus-
sichtlich die beweisrelevante Kommunikation stattfindet.

Di es dürften vor allem die Medien sein, von denen der Täter ausgeht,
dass sie der Polizei nicht bekannt sind oder der Polizei dafür die Über-
wachungstechnik, das Überwachungspersonal oder auch die Über-
wachungsidee fehlt. Das gängigste Kommunikationsmittel ist derzeit
das Smartphone, da sich fast jede Form der Kommunikation darüber
abwickeln lässt und esauch den heimischen PC ersetzt.

1.5 Die Kommunikationsanalyse – flexible Reaktionen

Di ese Kommunikationsanalyse ist eine der wesentlichen Voraussetzun-
gen für die A bstimmung eines erfolgversprechenden Ermittlungskon-
zeptes.

Hi er gilt es, zu prüfen, welche A rt von Kommunikationsüberwachungs-
maßnahmen, zu der jetzt neben der akustischen Überwachung in Fahr-
zeugen, in Wohn- und Geschäftsräumen auch die Quellen-TK Ü und die
Online Durchsuchung usw. gehört, im Zusammenhang mit anderen ver-
deckten Ermittlungsmaßnahmen erfolgversprechend sind. So muss ge-
prüft werden, ob nicht parallel zur Überwachung der elektronischen
Kommunikation auf den Einsatz von V-Personen, Verdeckten Ermitt-
lern oder Observationskräften zurückgegriffen wird, die letztlich auch
Kommunikation durch persönliche Wahrnehmung überwachen und be-
weiskräftig machen. Hi er kann es taktisch durchaus sinnvoll sein, Maß-
nahmen der elektronischen Kommunikationsüberwachung z. B. von Te-
lefonanschlüssen, Handy, SMS, Fax-, E-Mail, Quellen-TK Ü und Inter-
netverkehr zu kombinieren mit einem VE- oder VP-Einsatz oder einer
Bewegungsobservation mit akustischer Überwachungstechnik.

Je mehr das Kommunikationsmosaik des Täters für die Ermittlungsfüh-
rung transparent wird, umso eher können weitere Ermittlungsmaßnah-
men zielgerichtet geplant und konsequent zu einem erfolgreichen Ende
geführt oder auf bestimmte andere Methoden der Beweisführung ver-
zichtet werden.

In anderen Fällen kann esdurchaussinnvoll sein, sich zunächst über be-
stimmte A rten der Kommunikationsüberwachung wie z.B. auch der
Postbeschlagnahme ein Bild davon zu machen, mit welchen Personen
ein Täter überhaupt Kontakt hat und welche Rolle er in diesem Kom-
munikationsgeflecht spielt. Je nach Fortschreiben der Erkenntnisse
können dann weitere Überwachungsmaßnahmen z.B. an bestimmten
Einzelplatzrechnern oder an Handys mit Prepaid-Karten fortgeschrie- 13
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ben werden, die einen besseren Erkenntnisgewinn versprechen alsaktu-
elle Überwachungsmaßnahmen.

Da Überwachungsmaßnahmen immer sehr personalintensiv sind, muss
frühzeitig A bschied genommen werden von vermutlich wenig Erfolg
versprechenden Überwachungsmaßnahmen. Di es ist auch nicht immer
geübt, zumal sich die Kriminalisten häufig an die Dauer von Gerichts-
beschlüssen von z. B. drei Monaten für TKÜ-Maßnahmen “ gebunden
fühlen“ , obwohl aus Gründen der Verhältnismäßigkeit mit der entspre-
chenden Begründung jederzeit solche Maßnahmen auch mit Zustim-
mung von Staatsanwaltschaft und Gericht abgebrochen und ggf. lagean-
gepasst durch andere, erfolgversprechendere Maßnahmen ersetzt wer-
den können.

Stellt sich dann bei diesen Maßnahmen heraus, dass doch zu bestimm-
ten Zeiten beweisrelevante Kommunikation, die vielleicht unter einem
neuen Blickwinkel auf Grund neuer Erkenntnisse zu betrachten ist, auf
früher überwachten A nschlüssen stattfindet, kann diese Überwachung
selbstverständlich wieder aufgenommen werden.

Di e A rgumentation zeigt, dass bei den Ermittlungen und insbesondere
bei der Überwachung von Kommunikationsbeziehungen von relevan-
ten Zielpersonen Flexibilität erforderlich ist.

Hi er haben statische Betrachtungen, die heute oft auch auf Grund der
Formalismen der StPO zwingend zu sein scheinen, zukünftig immer we-
niger Platz. So kann es sein, dass der Täter z. B. ein Internetcafé betritt
und von dort kommuniziert, sich einen Laptop eines Freundes ausleiht,
um über die Schnittstellen seines Handys, Smartphones, Tablets oder
des Handys seines Freundes seine beweisrelevanten Nachrichten abzu-
setzen, sich an den PC des Schulfreundes seines Sohnes setzt, um
E-Mail-Verkehr auszuführen usw.

Di e Polizei muss dem Kommunikationsverhalten des Täters auf der
Spur bleiben, was auch bedeutet, dass die Zusammenarbeit zwischen
Staatsanwaltschaft und Gericht intensiver werden muss, da solche straf-
prozessualen Maßnahmen im Rahmen eines Ermittlungskonzeptes ab-
zustimmen sind, weil sie kurzfristig verzichtbar oder neue Beschlüsse
kurzfristig erforderlich werden.

1.6 Flexible Reaktion von Staatsanwaltschaft und
Gericht

Bei heutigen Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen ist es üb-
lich, dass in dem Gerichtsbeschluss ausformuliert wird, dass ein A n-
schluss oder mehrere A nschlüsse überwacht werden. Damit ist aber
nicht mehr nur wie früher die Überwachung der ein- und ausgehenden14
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Gespräche über Festnetz und Mobilnetz vom Beschluss umfasst, son-
dern auch die von diesem A nschlussausgehenden und zu ihm gelangen-
den anderen Datenströme wie z. B. der Versand von SMS, die Über-
mittlung von E-Mail und das Kommunikationsverhalten im Internet.
Heute werden immer mehr Kommunikationsüberwachungen über tech-
nische Landeszentralstellen oder Zentralstelen des Bundes realisiert.
Sie leiten die Kommunikationsdaten auf A rbeitsplatz-PC der Sachbear-
beiter in Polizeinetzen aus, die mit der jeweils notwendigen Über-
wachungstechnik und dem Personal in der Lage sind, diese Über-
wachungen entsprechend den heutigen A nforderungen des Strafpro-
zessrechtes durchzuführen und die Daten beweisrelevant in
Datenbanksystemen zu speichern. Nicht alle geplanten Überwachungs-
maßnahmen können zeitgleich realisiert werden. Daraus ergibt sich ein
Konflikt. Di e Polizei, die den A ntrag auf Überwachung desA nschlusses
gestellt hat, muss sich auf eine oder mehrere Überwachungsarten be-
schränken und nimmt damit das Risiko in Kauf, dass beweisrelevante
Inhalte auf den anderen Kommunikationswegen eben nicht dokumen-
tiert werden können.

Di e Polizei muss aber bei ihren Ermittlungen “ auf Lücke setzen“ und
sich auf die Kommunikationswege in der Überwachung beschränken,
von denen sie auf Grund einer sorgfältigen A nalyse die Überzeugung
gewonnen hat, dass hier auch die beweisrelevante Kommunikation er-
folgen wird. Für die A bstimmung zwischen Staatsanwaltschaft und Ge-
richt bedeutet dies, dass es Vereinbarungen geben sollte, dass immer
nur die Teile der Kommunikationsüberwachungsbeschlüsse realisiert
werden, die auf Grund des aktuellen Ermittlungsstandes Erfolg ver-
sprechend zu sein scheinen. Nach den aktuellen Gesetzesänderungen
zur Quellen-TKÜ und zur online Durchsuchung müssen auch diese
nunmehr rechtlich zulässigen Maßnahmen in dasErmittlungskalkül ein-
bezogen werden.

Natürlich ist mit dieser Verfahrensweise der Nachteil verbunden, dass
in einem späteren Verfahren die Verteidigung behaupten kann, dass die
Polizei die entlastende Kommunikation ihrer Mandanten nicht doku-
mentiert hat, obwohl sie ihr bekannt geworden wäre und lediglich se-
lektiv die Kommunikation beweisrelevant erhob, die ihre Mandanten
belastet. Da aber die Erkenntnisse aus Kommunikationsüberwachun-
gen häufig nur der A nlass für gezielte weitere Ermittlungen sind und
nur ein Stein in einem großen Beweisgebäude, muss die Polizei das Ri-
siko dieser Verteidigungstaktik eingehen. Sie muss nur sauber doku-
mentieren, wann und warum sie welche Überwachungsmaßnahme be-
gonnen, durchgeführt und beendet hat. Hi er müssen neue Wege der en-
gen Zusammenarbeit und der Sofortreaktion bei neuen Erfolg
versprechenden Überwachungsarten zwischen Polizei, Staatsanwalt- 15
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Der gefahrenabwehrende Einsatz von NoeP ist ausnahmsweise in § 34
Abs. 2 Nr. 4 ThürPAG spezialgesetzlich geregelt.

4.2 Einsatzanlässe für V-Personen

Um ihrer verfassungsrechtlich begründeten Pflicht zur effektiven Straf-
rechtspflege gerecht werden zu können, sind die Strafverfolgungsorga-
ne bei der Bekämpfung der Schwerkriminalität zu besonderen Taktiken
und Methoden der Verbrechensbekämpfung gezwungen. Dazu gehören
insbesondere die Inanspruchnahme von Informanten und der Einsatz
von Vertrauenspersonen.
Der Zeugenbeweis ist eines der wichtigsten Beweismittel, das die Straf-
prozessordnung zur Wahrheitserforschung kennt. Die Besonderheit die-
ses Beweismittels gebietet es deshalb grundsätzlich, dass der Zeuge vor
der Staatsanwaltschaft und/oder dem Gericht aussagt. Daher kann In-
formanten und V-Personen nur unter eng begrenzten Voraussetzungen
Vertraulichkeit bzw. Geheimhaltung zugesichert werden.
Nachfolgend ergeben sich in mehreren Kapiteln konkrete Einsatzanläs-
se für VP (Deliktsbereiche, politisch motivierte Kriminalität, organisier-
te Kriminalität, Clans, Milieus, Szenen).

4.3 Strafprozessuale, gefahrenabwehrrechtliche und
zollrechtliche Rechtsgrundlagen und
Voraussetzungen

Die Inanspruchnahme von Informanten und der Einsatz von V-Per-
sonen sind als zulässige Mittel der Strafverfolgung in der neueren
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts28, des Bundesgerichts-
hofs29 und der Obergerichte anerkannt.
Für den Bereich der Strafverfolgung stützen sich die Maßnahmen auf
die §§ 161 und 163 der Strafprozessordnung, im Bereich der Gefahren-
abwehr auf die Polizeigesetze des Bundes und der Länder.
Der Gesetzgeber hat den Einsatz von Vertrauenspersonen im Strafver-
fahren bislang nicht gesetzlich geregelt, sondern die Auffassung vertre-

11

28 Das Bundesverfassungsgericht bestätigte in mehreren Entscheidungen die grundsätzliche Zulässigkeit
des Einsatzes von Vertrauenspersonen zur Strafverfolgung im Bereich der Organisierten Kriminalität
auch ohne spezielle gesetzliche Regelung (BVerfG NJW, 1987, 1974, 1975; BVerfG NStZ 1991, 445),
in: Große Strafrechtskommission des Deutschen Richterbundes, a.a.O., S. 18.

29 Der BGH hat 1995 entschieden, dass die §§ 161,163 StPO eine hinreichende Grundlage für den Ein-
satz von Vertrauensleuten darstellen. Vertrauensleute seien ihrer Natur nach Zeugen im Strafverfah-
ren und keine Mitglieder der Strafverfolgungsbehörden, u.H.a. BGH, Urteil vom 22.02.1995 – 3 StR
552/94, BGHSt 41, 42, Leitsatz, in: Deutscher Bundestag – Wissenschaftliche Dienste, Der Einsatz von
Vertrauensleuten – Verfassungsrechtliche Aspekte (Ausarbeitung), 2019, a.a.O., S. 21.
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ten, die Ermittlungsgeneralklausel des § 163 StPO genüge, um den Ein-
satz gesetzlich zu legitimieren. Zuletzt hat er sich bei der Einführung
der Regelungen über den Einsatz von Verdeckten Ermittlern (§§ 110a
ff. StPO) durch das OrgKG vom 15.07.1992 bewusst gegen eine speziel-
le gesetzliche Regelung für Vertrauenspersonen entschieden.30 Dieser
richtet sich daher bei einen Einsätzen zur Strafverfolgung durch die
Staatsanwaltschaft beziehungsweise die Polizei nach den §§ 161 und 163
StPO.31

Diese Personen sind strafprozessual Zeugen, so dass die notwendige ge-
setzliche Grundlage für ihre Heranziehung im Ermittlungs- und Straf-
verfahren gegeben ist. Soweit sie aufgrund ihrer Wahrnehmungen
gefährdet sind, kommt ihnen derselbe Zeugenschutz zu wie den Zufalls-
zeugen. Hinsichtlich der Zusicherung der Vertraulichkeit/Geheimhal-
tung enthält bereits die obengenannte bundeseinheitliche Richtlinie
von 1986 Regelungen, die auf dem geltenden Recht beruhen und sich
bewährt haben.32

§ 161 Abs.1 Satz 1 StPO ermächtigt als Ermittlungsgeneralklausel die
Staatsanwaltschaft „zu verhältnismäßigen grundrechtsrelevanten Er-
mittlungsmaßnahmen, die eine minder intensive Eingriffswirkung ent-
wickeln und in der StPO nicht speziell normiert sind“. Aus der Wen-
dung „soweit nicht andere gesetzliche Vorschriften ihre Befugnisse be-
sonders regeln“ folgt, dass diese besonders normierten Maßnahmen nur
unter den dort genannten Voraussetzungen zulässig sind.33

Maßnahmen, die nicht in solchen Vorschriften normiert sind, aber eine
vergleichbare Eingriffsintensität erreichen, sind nicht von der General-
klausel gedeckt. Als Leitlinie kann gelten, dass nur solche Ermittlungs-
handlungen auf die Generalklausel gestützt werden können, die zur
Aufklärung eines Anfangsverdachtes verhältnismäßig sind. Maßnah-
men, welche lediglich im Falle höherer Verdachtsgrade „statthaft sind“,
müssen durch besondere Vorschriften legitimiert werden.34

Gleiches gilt auch für die Generalklausel des § 163 Abs. 1 Satz 2 StPO35,
in der die Befugnisse der Polizei normiert sind.36 Teilweise wird vertre-

12

30 Große Strafrechtskommission des Deutschen Richterbundes, a.a.O., S. 62.
31 Deutscher Bundestag – Wissenschaftliche Dienste, Einsatz von Vertrauenspersonen und rechtsstaats-

widrige Tatprovokation (Sachstand), S. 4, u.H.a. BGH, Urteil vom 18.11.1999, Az.1 StR 221/99, NJW
2000, 1123, 1125.

32 Deutscher Bundestag, Drucksache 12/989, Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung des illegalen
Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität (OrgKG) vom
25.07.1991, https://dserver.bundestag.de/btd/12/009/1200989.pdf, S. 41.

33 Deutscher Bundestag – Wissenschaftliche Dienste, Einsatz von Vertrauenspersonen und rechtsstaats-
widrige Tatprovokation (Sachstand), S. 4, u.H.a.Kölbel , in: Münchener Kommentar zur StPO, 1. Auf-
lage 2016, §161 Rn. 7.
A.a.O., S. 4, u.H.a.Kölbel, in: Münchener Kommentar zur StPO, 1. Auflage 2016, § 161 Rn. 7.

34 A.a.O., S. 4, u.H.a.Kölbel , in: Münchener Kommentar zur StPO,1. Auflage 2016, § 161 Rn. 8.
35 A.a.O., S. 5, u.H.a.Kölbel , in: Münchener Kommentar zur StPO, 1. Auflage 2016, § 163 Rn. 22.
36 A.a.O., S. 5.
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ten, die Privatperson dürfe sich jedoch lediglich „umhören“. Bei geziel-
ten und heimlichen Nachforschungen, insbesondere dem Einschleichen
in Privatbereiche, täuschungsförmigem Vertrauensaufbau oder der dau-
erhaften Nutzung einer vorgespiegelten Identität sei die Schaffung ei-
ner spezialgesetzlichen Regelung notwendig.37

Der Einsatz von Vertrauenspersonen beruht auf dem gesetzlichen Auf-
trag von Justiz und Polizei zur Strafverfolgung aus §§ 48 ff., 161, 163
StPO. Über ihre Inanspruchnahme entscheidet grundsätzlich die Staats-
anwaltschaft. Die Zusicherung der Geheimhaltung darf nur unter engen
Voraussetzungen erfolgen. Die Inanspruchnahme einer Vertrauensper-
son ist ausgeschlossen, soweit der Verdacht besteht, dass sie an der auf-
zuklärenden Straftat in strafbarer Weise beteiligt ist. Die – auch vom
Bundesverfassungsgericht grundsätzlich akzeptierte38– Bindung an die
Zusicherung der Geheimhaltung entfällt, wenn sich eine strafbare Tat-
beteiligung der Vertrauensperson offenbart oder sie sich bei ihrer Tätig-
keit für die Strafverfolgungsbehörden strafbar macht.39

Di e Regelungen der §§110a ff. StPO über Verdeckte Ermittler (VE)
sind auf Informanten und V-Personen nicht entsprechend anzuwenden.

Im Rahmen der Strafverfolgung sind folgende Voraussetzungen zu be-
achten:

4.4 Voraussetzungen der Zusicherung der
Vertraulichkeit/Geheimhaltung

Die Inanspruchnahme von Informanten und der Einsatz von V-Per-
sonen gebieten eine Abwägung der strafprozessualen Erfordernisse der
Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme und der vollständigen Sachver-
haltserforschung einerseits und der Erfüllung öffentlicher Aufgaben
durch Zusicherung der Vertraulichkeit/Geheimhaltung andererseits.
Hierbei ist der Grundsatz des rechtsstaatlichen fairen Verfahrens zu be-
achten.

Daraus folgt:

1. Di e Zusicherung der Vertraulichkeit/Geheimhaltung kommt im Be-
reich der Schwerkriminalität, der Organisierten Kriminalität, des illega-
len Betäubungsmittels- und Waffenhandels, der Falschgeldkriminalität
und der Staatsschutzdelikte in Betracht.

13

37 A.a.O., S. 5, u.H.a.Kölbel, in: Münchener Kommentar zur StPO, 1. Auflage 2016, § 163 Rn. 22.
38 Vgl. BVerfG [Kammer], Beschl. v. 08.10.2009 - 2 BvR 547/08 - BVerfGK 16, 275 m.w.N. = NJW 2010,

925).
39 Beschluss VGH Baden-Württemberg, Az. 1 S 1517/12, vom 28.08.2012, Rn. 9, http://www.landesrecht-

bw.de/jportal/?quelle=jlink&docid=JURE130000546&psml=bsbawue-
prod.psml&max=true&doc.part=L&doc.norm=all.
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2. Im Bereich der mittleren Kriminalität bedarf eseiner besonderssorg-
fältigen Prüfung des Einzelfalles. Di e Zusicherung der Vertraulichkeit/
Geheimhaltung wird ausnahmsweise dann in Betracht kommen, wenn
durch eine Häufung gleichartiger Straftaten ein die Erfüllung öffent-
licher Aufgaben oder die A llgemeinheit ernsthaft gefährdender Scha-
den eintreten kann.

3. In Verfahren der Bagatellkriminalität kommt die Zusicherung der
Vertraulichkeit/Geheimhaltung nicht in Betracht.

Informanten dürfen nur in Anspruch genommen, V-Personen nur ein-
gesetzt werden, wenn die Aufklärung sonst aussichtslos oder wesentlich
erschwert wäre. Werden sie in Anspruch genommen bzw. eingesetzt, so
ist Ziel der weiteren Ermittlungen das Beschaffen von Beweismitteln,
die den strafprozessualen Erfordernissen der Unmittelbarkeit der Be-
weisaufnahme entsprechen und einen Rückgriff auf diese Personen er-
übrigen.

Einem Informanten darf Vertraulichkeit nur zugesichert werden, wenn
dieser bei Bekanntwerden seiner Zusammenarbeit mit den Strafverfol-
gungsbehörden erheblich gefährdet wäre oder unzumutbare Nachteile
zu erwarten hätte.

Der Einsatz von Minderjährigen als V-Personen ist nicht zulässig.40

Die Ermittlungsbehörden sind gerade auch zur Bekämpfung der orga-
nisierten und zunehmend auch der politischen Kriminalität auf den Ein-
satz von Vertrauenspersonen angewiesen. Nur diesen Personen, die sich
regelmäßig in den besonderen gesellschaftlichen Kreisen aufhalten, die
zum Beispiel in Bereichen der sog. Clankriminalität als besonders abge-
schottet gelten und teilweise nur aus untereinander gut bekannten
Großfamilien bestehen, gelingt es, unauffällig die wesentlichen Infor-
mationen zu ermitteln. Bei dieser Sachlage ist es geboten, den Einsatz
von Vertrauenspersonen gesetzlich zu regeln, selbst wenn eine gesetzli-
che Normierung sich sinnvollerweise im Wesentlichen an der bereits
geltenden Regelung der gemeinsamen Richtlinien der Anlage D zur
RiStBV bzw. den jeweiligen Erlassen der Landesministerien orientieren
sollte.41

Der generelle Ausschluss von Schwerstkriminellen wie in § 9b Abs. 2
Nr. 5 BVerfSchG (Vertrauensperson kann nicht sein, wer wegen eines
Verbrechens oder einer zu vollstreckenden Freiheitsstrafe verurteilt
wurde), würde erfolgreiche verdeckte Ermittlungen erheblich ein-
schränken, da gerade im Nahbereich Informationen oftmals nur von
solchen Personen zu erlangen sind, welche selbst zum kriminellen Mi-
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40 Anlage D zu den Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren / RiStBV.
41 Vgl. Stellungnahme des Deutschen Richterbundes zum Einsatz von Vertrauenspersonen anlässlich der

öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz des Deutschen Bundestages
am 24.3.2021 – A. Vorbemerkung.
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lieu gehören. Nach den bestehenden Vorschriften werden Personen, bei
denen angedacht ist, sie als Vertrauensperson einzusetzen, soweit mög-
lich hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit und Eignung überprüft. Weder
Staatsanwaltschaften noch Ermittlungsbehörden haben ein Interesse
daran, mit unzuverlässigen Personen zusammenzuarbeiten.42

Der Einsatz von Minderjährigen als V-Person ist bereits nach den
Richtlinien ausgeschlossen (Nr. 3.4 der Anlage D zur RiStBV). In der
Praxis kommen auch Drogensüchtige nicht als Vertrauenspersonen in
Betracht, sondern werden ggf. im Einzelfall als Informanten in An-
spruch genommen.43

4.5 Zur staatlichen Tatprovokation

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) ist eine staat-
liche Tatprovokation gegeben, wenn die vom „Amtsträger geführte“
V-Person „über das bloße ,Mitmachen‘ hinaus in Richtung auf eine We-
ckung der Tatbereitschaft oder eine Intensivierung der Tatplanung mit
einiger Erheblichkeit stimulierend auf den Täter einwirkt“.

Sie ist nur zulässig, wenn ein den § 152 A bs. 2, § 160 StPO entsprechen-
der Tatverdacht besteht, dass die betroffene Person „ an einer bereits
begangenen Straftat beteiligt gewesen oder zu einer zukünftigen Straf-
tat bereit“ ist.44 Eine unverdächtige, zunächst nicht tatgeneigte Person
darf nicht in einer dem Staat zurechenbaren Weise verleitet werden.45

Eine Verletzung von Art. 6 Abs. 1 EMRK liegt also vor, „wenn eine un-
verdächtige und zunächst nicht tatgeneigte Person durch eine von ei-
nem Amtsträger geführte Vertrauensperson in einer dem Staat zure-
chenbaren Weise zu einer Straftat verleitet wird und dies zu einem
Strafverfahren führt“. 46 Auch bei Vorliegen eines Anfangsverdachts
„kann eine rechtsstaatswidrige Tatprovokation vorliegen, soweit die
Einwirkung im Verhältnis zum Anfangsverdacht ,unvertretbar überge-
wichtig’ ist“. Weiterhin führt der BGH aus: „Im Rahmen der erforderli-
chen Abwägung sind insbesondere Grundlage und Ausmaß des gegen
den Betroffenen bestehenden Verdachts, Art, Intensität und Zweck der
Einflussnahme sowie die eigenen, nicht fremdgesteuerten Aktivitäten
des Betroffenen in den Blick zu nehmen“ [...]. „Spricht eine polizeiliche
Vertrauensperson eine betroffene Person lediglich ohne sonstige Ein-
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42 A.a.O. – Nr. 1 b).
43 Große Strafrechtskommission des Deutschen Richterbundes, a.a.O., S. 11.
44 Deutscher Bundestag – Wissenschaftliche Dienste, Einsatz von Vertrauenspersonen und rechtsstaats-

widrige Tatprovokation (Sachstand), S. 5 f., u.H.a. BGH, Urteil vom 10.06.2015, Az. 2 StR 97/14, NStZ
2016, 52, 54, Rn. 24.

45 A.a.O., S. 6, u.H.a. BGH, Urteil vom 10.06.2015, Az. 2 StR 97/14, NStZ 2016, 52, 54, 55, Rn. 24.
46 A.a.O., S. 6, u.H.a. BGH, Urteil vom 07.12.2017, Az.1 StR 320/17, NStZ 2018, 355, 356, 357.
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wirkung darauf an, ob diese Betäubungsmittel beschaffen könne, han-
delt es sich nicht um eine Tatprovokation“ [...]. 47

Geht der „Polizeihelfer“ gänzlich autonom und unvorhersehbar vor,
stellt dies „keine polizeiliche Einsatz- oder Maßnahmenform“ dar. Eine
Beschränkung der Verwertbarkeit privat erlangter Beweismittel im
Strafprozess kann sich dann lediglich aus den allgemeinen Regeln erge-
ben.48

In der Rechtsprechung des BGH wurde das Verleiten zu einer Straftat
durch die V-Person bei der Strafzumessung berücksichtigt.49 Dann über-
prüfte der EGMR die Strafzumessungslösung und entschied, dass jedes
als Ergebnis polizeilicher Tatprovokation gewonnene Beweismittel aus-
geschlossen werden oder ein Verfahren mit vergleichbaren Konsequen-
zen gewählt werden müsse.50 Daraufhin beschloss zunächst der 1. Straf-
senat des BGH, dass bei einer solchen Tatprovokation grundsätzlich
kein Verfahrenshindernis begründet werde.51 Kurze Zeit später urteilte
der 2. Strafsenat, dass regelmäßig die Annahme eines Verfahrenshin-
dernisses die Folge einer rechtsstaatswidrigen Provokation einer Straf-
tat sein solle.52

Eine Strafbarkeit des Staates scheidet allerdings aus. Denn im deut-
schen Recht können sich lediglich natürliche Personen strafbar ma-
chen.53

4.6 Gefahrenabwehrender Einsatz von
Vertrauenspersonen

Auf Bundesebene ist der gefahrenabwehrende Einsatz von V-Personen
in den
€ §§ 5 (Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus), 45

Abs. 2 Nr. 4 (Besondere Mittel der Datenerhebung - Einsatz von
VP), 51 (Löschung) BKAG,

€ §§ 21 (Erhebung personenbezogener Daten), 28 Abs. 2 Nr. 3 (Beson-
dere Mittel der Datenerhebung - Einsatz von Personen, die nicht der
Bundespolizei angehören und deren Zusammenarbeit mit der Bun-
despolizei Dritten nicht bekannt ist) BPolG und

16

47 A.a.O., S. 6, u.H.a. BGH, Urteil vom 07.12.2017, Az.1 StR 320/17, NStZ 2018, 355, 357.
48 A.a.O., S. 7, u.H.a.Kölbel , in: Münchener Kommentar zur StPO, 1. Auflage 2016, § 163 Rn. 23.
49 A.a.O., S. 6, u.H.a. BGH, Urteil vom 18.11.1999, Az. 1 StR 221/99, NJW 2000, 1123, 1124.
50 A.a.O., S. 6, u.H.a. EGMR, Urteil vom 23.10.2014, Az. 54648/09, NJW 2015, 3631, 3634, 3635, Rn. 64,

68, 69.
51 A.a.O., S. 6, u.H.a. BGH, Beschluss vom 19.05.2015, Az.1 StR 128/15, NStZ 2015, 541, 542, Rn. 5, 6 ff.
52 A.a.O., S. 6, u.H.a. BGH, Urteil vom 10.06.2015, Az. 2 StR 97/14, NStZ 2016, 52,56, Leitsatz, Rn. 47,

48 ff., 53.
53 A.a.O., S. 6, u.H.a.Joecks, in: Münchener Kommentar zum StGB, 3. Auflage 2017, Vorbemerkung zu §

25 Rn. 16.
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7 Zeugenschutz

7.1 Zeugenschutz als Beweissicherungsmaßnahme

Es ist allgemein bekannt, dass amerikanische sowie italienische Polizei-
und Justizbehörden ihre großen Erfolge gegen Mafiapaten und die Spit-
zen anderer verbrecherischer Organisationen im Wesentlichen durch
Zeugen erreichen konnten, die aufgrund ihrer Gefährdungen in Zeu-
genschutzprogramme übernommen wurden. Sie hatten ehemalige Tat-
genossen teilweise schwerster Straftaten überzeugend und beweiskräf-
tig bezichtigt.

Dagobert Lindlau schreibt in seinem Buch „Der Mob“:

„Zum Glück braucht die Polizei zur Bekämpfung des Organisierten Ver-
brechens vor allem Waffen, die nicht aus Stahl sind und die man nicht in
der Hosentasche tragen kann. Die wichtigste Waffe ist die Hoffnung, dass
es schon nicht so schlimm werden wird wie in Palermo, Miami, Marseille,
Neapel oder New York. Dann folgen verdeckte Ermittlungen oder das,
was rechtlich zulässig ist. Die Waffen, die darüber entscheiden, wer
schließlich die Oberhand behält, sind Zeugenschutz und Zugriff auf kri-
minelle Gewinne. Beide Waffen sind stumpf.“

Dieses Zitat aus dem Jahre 1987 ist noch immer aktuell. Das Geld-
wäschegesetz ist in der derzeitigen Form nicht zu handhaben und damit
wenig erfolgversprechend. Internationale Organisationen haben noch
im Jahr 2014 zum wiederholten Male die Bundesrepublik Deutschland
gemahnt, endlich Ernst zu machen mit der Bekämpfung der Geld-
wäsche. Die Bundesrepublik Deutschland scheint aktuell ein Paradies
für die Anlage von Geldern aus kriminellen Handlungen zu sein. Der
Zeugenschutz ist, was seine Wirkung angeht, zwar schon etwas weiter
gediehen, wird aber von den Polizei- und Justizbehörden immer noch
nicht im erforderlichen Maße genutzt.

Da die Organisierte Kriminalität nicht mit dem Instrumentarium einer
geordneten Buchführung arbeitet, fehlt den Strafverfolgungsbehörden
in entscheidenden Punkten des Strafverfahrens der notwendige Sach-
beweis. Hier kommt dem Zeugenbeweis eine vorrangige Bedeutung zu.

Aber wer stellt sich schon gerne in solchen Situationen als Zeuge zur
Verfügung, wenn er schwerste Repressalien zu befürchten hat?

In den USA und Italien hat man mit Zeugenschutzmaßnahmen große
Erfolge im Bereich der Bekämpfung der organisierten Kriminalität er-
zielt. In Deutschland sind ebenfalls Erfolge zu verzeichnen, die aber
von Praktikern immer noch als eine zu geringe Anzahl von Fällen be-
zeichnet wird, um der OK wirkungsvoll entgegentreten zu können.4
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In der Bundesrepublik kam es 1984 in Hamburg in einem Großverfah-
ren gegen Mitglieder der Rocker-Gruppe „Hells Angels“ erstmals zu
massiven Einschüchterungen von Zeugen einschließlich konkreter Ge-
fährdungssachverhalte. Daraufhin wurde 1985 ein aus Kräften der Kri-
minal- und Bereitschaftspolizei bestehendes „Zeugenschutzkomman-
do“ aufgestellt. Die erste Zeugenschutzdienststelle in Deutschland war
entstanden.

Der Zeugenschutz führt in der Bundesrepublik Deutschland leider zum
Teil immer noch ein Schattendasein und ist noch nicht in das Bewusst-
sein vieler Kriminalisten vorgedrungen, die den Zeugenschutz in ihr Er-
mittlungs- und Beweisführungskalkül aufnehmen könnten. Die relativ
wenigen Zeugenschutzfälle in der Bundesrepublik Deutschland bewei-
sen, dass die Methodik nur in einem geringen Umf ang für die Beweis-
führung in Verfahren der schweren Kriminalität, wie z.B. terroristische
Gewaltkriminalität und OK , genutzt wird. Dabei wäre es einfacher, Tä-
terstrukturen, Einzel- und Serientaten aufzuklären, wenn sich die Kri-
minalisten neben der Suche nach Sachbeweisen, Beweisen aus TKÜ-,
Observations- und anderen Überwachungs- und Ermittlungsmaßnah-
men auch auf die Möglichkeiten desZeugenschutzesbesinnen würden.

Es gilt also, den Zeugenschutz in die Wahrnehmung der Kriminalisten
zu rücken und die vielfältigen positiven Wirkungen von Zeugenschutz-
maßnahmen sowohl in der Beweisführung gegen Kriminelle als auch in
seiner Wirkung auf den geschützten Zeugen und sein Lebensumfeld
darzustellen. So wird deutlich, dass der Zeugenschutz vielfältige positi-
ve Effekte entfalten kann und zu Unrecht teilweise ein stiefmütterliches
Dasein in der Bundesrepublik Deutschland führt.

7.2 Konzeption Zeugenschutz

7.2.1 Entstehung

Bis Mitte/Ende der achtziger Jahre fand eine bundesweite Diskussion
statt, ob die in Hamburg festgestellten massiven Zeugenbeeinflussun-
gen auch in anderen Bundesländern zu beobachten waren und ob ein
Bedarf an speziellen Zeugenschutzdienststellen besteht. Allgemein
wurde sowohl qualitativ wie auch quantitativ eine deutliche Zunahme
von Pressionen auf aussagebereite Personen registriert, so dass 1988 un-
ter Mitwirkung der Justiz von der AG Kripo eine „Konzeption Zeugen-
schutz“ entwickelt wurde, der auch im gleichen Jahr der AK II für öf-
fentliche Sicherheit der Innenministerkonferenz zustimmte.

5
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In der Konzeption wird unter der Überschrift „Anlass“ u.a. ausgeführt,
dass

€ die Bekämpfung schwerer Kriminalität, insbesondere der terroristi-
schen Gewaltkriminalität und der Organisierten Kriminalität, häufig
nur durch den Zeugenbeweis möglich ist,

€ vor allem den Zeugen eine große Bedeutung zukommt, die wegen
ihrer persönlichen Nähe zur Tatplanung und -durchführung eine für
das Ermittlungsverfahren entscheidende Aussage zu machen im
Stande sind,

€ zur Verhinderung von physischen und psychischen Einwirkungen
auf gefährdete Personen und zur Aufrechterhaltung einer grundsätz-
lichen Aussagebereitschaft Maßnahmen zum Schutz solcher Zeugen
und ihnen nahestehender Personen notwendig sind,

€ ein wirkungsvoller Zeugenschutz eine enge Zusammenarbeit von
Polizei und Justiz in allen Ländern erfordert und somit der möglichst
einheitlichen Umsetzung der Richtlinien eine besondere Bedeutung
zukommt.

In diesen Überlegungen wird auch hinsichtlich der Aufgaben, die ein
rechtsstaatliches Strafverfahren zu erfüllen hat, ein Umdenken deutlich.
Lange hatten bei der Wahrheitserforschung allein die Rechte des Be-
schuldigten und dessen Schutz Beachtung gefunden. Dann wurde, mit
dem Opferschutzgesetz 1986, auch dem Schutz des Verletzten und des-
sen berechtigten Interessen Rechnung getragen. Mit dem OrgKG von
1992 wurde dann auch der Schutz des Zeugen auf strafprozessuale
Grundlagen gestellt.

In jedem Bundesland ist eine zentrale Koordinationsstelle für Zeugen-
schutzmaßnahmen eingerichtet, die in der Regel beim jeweiligen LKA
angesiedelt ist. Die bundesweite und auslandsübergreifende Koordinie-
rungsfunktion wird vom BKA wahrgenommen. Neben den Zeugen-
schutzdienststellen der Zentralstellen sind in größeren Polizeibehörden
für den Zuständigkeitsbereich mehrerer Polizeien Zeugenschutzdienst-
stellen angesiedelt. Dies gewährleistet eine größere Nähe zur Sachbear-
beitung, die schließlich zunächst auf die Idee kommen muss, dass ein
Tatverdächtiger oder Zeuge bereit und geeignet sein könnte, in ein
Zeugenschutzprogramm aufgenommen zu werden. Außerdem wird so
gewährleistet, dass Zeugen je nach Beurteilung der Lage in nahezu al-
len Regionen der Bundesrepublik Deutschland und sogar im Ausland
untergebracht werden können und dort in erreichbarer Nähe auch von
Zeugenschutzdienststellen betreut werden können.

6
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7.3 Gesetz zur Harmonisierung des Schutzes
gefährdeter Zeugen
(Zeugenschutz-Harmonisierungsgesetz – ZSHG)

Es dauerte schließlich noch vom OrgKG von 1992 bis zum 31.12.2001,
bis das Zeugenschutzharmonisierungsgesetz vom 11. Dezember 2001
(BGBl. I Seite 3510) in Kraft treten konnte. Mit diesem Gesetz hat der
Gesetzgeber allerdings den Zeugenschutz auf eine solide rechtliche
Grundlage gestellt. Das Gesetz ist leicht lesbar und verständlich und re-
gelt den Zeugenschutz mit seinen vielen Schnittstellen zu anderen Be-
hörden und Lebensbereichen relativ umfassend.

7.3.1 § 1 ZSHG Anwendungsbereich

(1) Eine Person, ohne deren Angaben in einem Strafverfahren die Er-
forschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsorts des
Beschuldigten aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre, kann mit ih-
rem Einverständnis nach Maßgabe dieses Gesetzes geschützt werden,
wenn sie auf Grund ihrer Aussagebereitschaft einer Gefährdung von
Leib, Leben, Gesundheit, Freiheit oder wesentlicher Vermögenswerte
ausgesetzt ist und sich für Zeugenschutzmaßnahmen eignet.

(2) Mit seinem Einverständnis kann ferner nach Maßgabe dieses Geset-
zes geschützt werden, wer Angehöriger (§ 11 Abs. 1 Nr. 1 des Strafge-
setzbuches) einer in Absatz 1 genannten Person ist oder ihr sonst nahe
steht, auf Grund ihrer Aussagebereitschaft einer Gefährdung von Leib,
Leben, Gesundheit, Freiheit oder wesentlicher Vermögenswerte aus-
gesetzt ist und sich für Zeugenschutzmaßnahmen eignet.

(3) Sofern es für den Zeugenschutz erforderlich ist, können Maßnah-
men nach diesem Gesetz auf Angehörige (§ 11 Abs. 1 Nr. 1 des Strafge-
setzbuches) einer in Absatz 1 oder 2 genannten Person oder ihr sonst
nahe stehende Personen erstreckt werden, wenn diese sich hierfür eig-
nen sowie ihr Einverständnis erklären.

(4) Maßnahmen nach diesem Gesetz können beendet werden, wenn ei-
ne der in den Absätzen 1 bis 3 genannten Voraussetzungen nicht vorlag
oder nachträglich weggefallen ist. Soweit eine Gefährdung der zu schüt-
zenden Person fortbesteht, richten sich die Schutzmaßnahmen nach all-
gemeinem Gefahrenabwehrrecht. Die Beendigung des Strafverfahrens
führt nicht zur Aufhebung der Zeugenschutzmaßnahmen, soweit die
Gefährdung fortbesteht. 7
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7.3.2 § 2 ZSHG Zeugenschutzdienststellen

(1) Der Schutz einer Person nach Maßgabe dieses Gesetzes obliegt der
Polizei oder den sonst nach Bundes- oder Landesrecht zuständigen Be-
hörden (Zeugenschutzdienststellen). Bundes- und landesrechtliche Re-
gelungen zur Abwehr einer für die zu schützende Person bestehenden
Gefahr bleiben unberührt.

(2) Die Zeugenschutzdienststelle trifft ihre Entscheidungen nach
pflichtgemäßem Ermessen. Bei der Abwägung sind insbesondere die
Schwere der Tat sowie der Grad der Gefährdung, die Rechte des Be-
schuldigten und die Auswirkungen der Maßnahmen zu berücksichtigen.

(3) Die im Zusammenhang mit dem Zeugenschutz getroffenen Ent-
scheidungen und Maßnahmen sind aktenkundig zu machen. Die Akten
werden von der Zeugenschutzdienststelle geführt, unterliegen der Ge-
heimhaltung und sind nicht Bestandteil der Ermittlungsakte. Sie sind
der Staatsanwaltschaft auf Anforderung zugänglich zu machen. Die
Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft und der Zeugenschutzdienststelle
sind in Strafverfahren nach den allgemeinen Grundsätzen unter Be-
rücksichtigung des § 54 der Strafprozessordnung zur Auskunft auch
über den Zeugenschutz verpflichtet.

(4) Bis zum rechtskräftigen Abschluss eines Strafverfahrens ist über Be-
ginn und Beendigung des Zeugenschutzes das Einvernehmen mit der
Staatsanwaltschaft herzustellen. Nach diesem Zeitpunkt ist die Staats-
anwaltschaft von der beabsichtigten Beendigung des Zeugenschutzes in
Kenntnis zu setzen.

7.3.3 § 3 ZSHG Geheimhaltung, Verpflichtung

Wer mit dem Zeugenschutz befasst wird, darf die ihm bekannt gewor-
denen Erkenntnisse über Zeugenschutzmaßnahmen auch über den
Zeitpunkt der Beendigung des Zeugenschutzes hinaus nicht unbefugt
offenbaren. Personen, die nicht Amtsträger (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 des Straf-
gesetzbuches) sind, sollen nach dem Gesetz über die förmliche Ver-
pflichtung nicht beamteter Personen verpflichtet werden, sofern dies
geboten erscheint.

7.3.4 § 4 ZSHG Verwendung personenbezogener Daten

(1) Die Zeugenschutzdienststelle kann Auskünfte über personenbezo-
gene Daten der zu schützenden Person verweigern, soweit dies für den
Zeugenschutz erforderlich ist.

(2) Öffentliche Stellen sind berechtigt, auf Ersuchen der Zeugenschutz-
dienststelle personenbezogene Daten der zu schützenden Person zu
sperren oder nicht zu übermitteln. Sie sollen dem Ersuchen entspre-8
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hier stellen wir also einen Rückgang dieses A nteiles fest. Diese beiden
Kategorien addieren sich zu 47,7%, in denen Kontakte zwischen Tätern
und ihren späteren Opfern bestanden. Deshalb ist es immer ein krimi-
nalistisch richtiger A nsatz, das Umf eld der Opfer im Hi nblick auf eine
mögliche Täterschaft abzuklären. Beziehungen zu formellen sozialen
Institutionen, Organisationen und Gruppen bestanden bei 2.391 der
Opfer. In ganz erheblichen 10.075 oder 32,5 % dieser Fälle wurde keine
Vorbeziehung zwischen Täter und Opfer festgestellt. Bei 2.318 Opfern
oder 7,5% blieb die Frage der Vorbeziehung ungeklärt.

1.2 Sexuelle Belästigung/Sexuelle Nötigung /
Vergewaltigung

1.2.1 Die Opferproblematik

Die Bearbeitung schwerer Sexualstraftaten stellt ganz besondere An-
forderungen an die Polizei und das nicht nur an den im Fachdezernat
tätigen Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin. Gerade beim Erst-
kontakt mit einem Opfer kam es in der Vergangenheit immer wieder zu
folgenschweren polizeilichen Fehlleistungen, die nicht selten irrepara-
bel waren.

Solche Fehler sind zurecht Inhalt heftigster öffentlicher und veröffent-
lichter Diskussion. Sie werden weniger entschuldigt denn je.

Daraus ergibt sich, dass sich mit diesen besonderen, deliktstypischen
Problemen jeder Polizeibeamte und jede Polizeibeamtin auseinander-
zusetzen hat, unabhängig davon, in welcher Funktion er oder sie tätig
ist und wo er/sie Dienst verrichtet. Hinweise und Anzeigen wegen
schwerer Sexualstraftaten gehen bei jeder Polizeidienststelle ein.

Im Mittelpunkt der besonderen Problematiken im Bereich von Ver-
gewaltigungsdelikten u.a. schwerer Sexualstraftaten stehen das Opfer
und der Opferschutz.

Es ist zumindest für professionell Handelnde unerlässlich, sich mit die-
sen speziellen Opferproblemen auseinanderzusetzen.

1.2.2 Vorurteile und falsche Vorstellungen

Vorurteile und falsche Vorstellungen über Täter, Tatabläufe, Tatorte,
über die Opfer und die Tatfolgen prägen den Deliktsbereich.

Auch die Polizei ist nicht immer frei von diesen Vorurteilen und fal-
schen Vorstellungen. Allein hieraus können sich falsche Handlungswei-
sen mit fatalen Folgen ergeben.18
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So wird es möglicherweise viel eher zu einer Dienstaufsichtsbeschwerde
als zu einer objektiven und opfergerechten Anzeigenaufnahme und zu
einem erfolgreich durchgeführten Verfahren kommen, wenn eine Frau
aus einem bestimmten asozialen oder gar kriminellen Milieu wegen ei-
ner an ihr begangenen Vergewaltigung mit einem Beamten oder einer
Beamtin konfrontiert wird, der/die jahrelange, negative Erfahrungen
mit diesem Milieu machen musste. Dabei kann gerade eine Frau aus ei-
nem solchen Milieu viel leichter zum Opfer einer schweren Sexualstraf-
tat werden wie eine Frau aus geordneten Verhältnissen. Und sie leidet
nicht weniger unter den physischen und psychischen Folgen einer sol-
chen Tat
Das Phänomen der selektiven Wahrnehmung kann bei solchen. oder
ähnlichen Konstellationen sehr schnell zu einer Fehlbeurteilung des
Sachverhalts und zu ungerechtem Verhalten gegenüber dem Opfer füh-
ren – mit all den damit verbundenen negativen Folgen.

1.2.3 Die Schwere der Tat

Die Schwere der Taten wird häufig unterschätzt. Opfer schwerer Sexu-
alstraftaten – in der Regel werden es Frauen sein – empfinden das Ge-
schehene oft als ein einschneidendes Negativerlebnis in ihrem Leben.
Zurecht wird immer wieder vom „Mord an der Psyche“ solcher Opfer
gesprochen. Ihre psychische Ausnahmesituation ist nach der Tat von
der erfahrenen Demütigung und Erniedrigung geprägt. Das psychische
Tief wird dazu sehr häufig von völlig unbegründeten Schuldvorwürfen
begleitet.

Opfer schwerer Sexualstraftaten brauchen und erwarten Hilfe.
Vor allem deshalb wenden sie sich – egal auf welchem Weg, häufig über
Dritte – an die Polizei. Sie hat wirksame Hilfe anzubieten – nicht nur
aus Gründen der Menschlichkeit. Das Opfer ist nicht selten die einzige,
zumindest aber die wichtigste Zeugin einer solchen Tat. Es ist kriminal-
taktisch falsch und für ein Verfahren schädlich, wenn man wegen even-
tueller polizeilicher Fehlverhaltensweisen und dadurch ausgelöste Ver-
trauensverluste auf diese wichtige Zeugin verzichten muss.

Opfergerechtes und opferfreundliches Verhalten setzt voraus, dass die
Polizei von diesen „ inneren Verletzungsbildern“ bei den Opfern schwe-
rer Sexualstraftaten weiß und vom Erstkontakt zu einem Opfer bis hin
zur gerichtlichen Entscheidung entsprechend handelt.

1.2.4 Das „professionelle“ Misstrauen

„Mit hochgeschobenem Rock läuft es sich immer noch schneller als mit
heruntergelassener Hose“oder „Man kann nicht einfädeln, wenn die Na-
del nicht stillhält...“ 19
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Das Misstrauen gegenüber Vergewaltigungsopfern ist in der Literatur
(z.B. Balzacs Ergötzliche Geschichten) verbrieft. Auch in kriminologi-
schen und kriminalistischen Lehrbüchern wurde immer wieder gewarnt,
dass „Falschbezichtigungen bei Unzuchtsdelikten“ sehr häufig seien.
Es ist ein Phänomen, dass beim Bekanntwerden einer Vergewaltigung
auch noch heute sehr schnell Zweifel und Misstrauen aufkommen, ob-
wohl die Vortäuschungsquoten sehr gering sind.
Es ist ein Phänomen, dass wir bei der Polizei uns in diesem Delikts-
bereich immer wieder sehr schnell fragen, ob das Opfer nicht lügt, wäh-
rend wir in anderen Kriminalitätsbereichen nahezu ausschließlich und
richtigerweise danach fragen, ob der Täter nicht lügt.
Wissenschaftliche Forschungsergebnisse beweisen ebenso wie die krimi-
nalpolizeiliche Praxis, dass betroffene Frauen den Weg zur Polizei vor
allem deshalb meiden (hohe Dunkelfelder!), weil sie befürchten, dass
man ihnen nicht glaubt, man ihnen nicht hilft und nicht deshalb, weil sie
über sehr Intimes, Peinliches (und das einem Mann gegenüber) reden
müssen – das ist ein Vorurteil! Unabhängig davon ist es heute Verpflich-
tung der Polizei, dem Opfer eine Beamtin, möglichst schon beim Erst-
kontakt, und als Sachbearbeiterin anzubieten.
Entscheidend ist und bleibt jedoch nicht das Geschlecht, sondern die
Fähigkeit des Beamten oder der Beamtin, Vertrauen zu gewinnen, Ver-
ständnis zu zeigen, Hilfe anzubieten und wirksam Hilfe zu leisten.
Das allein entscheidet sehr häufig über die erfolgreiche oder nicht er-
folgreiche Durchführung eines Verfahrens. Keine Frage – Vortäuschun-
gen und vor allem falsche Anschuldigungen müssen erkannt und auf-
geklärt werden. Zu viel steht für Verdächtige auf dem Spiel.
Das aber rechtfertigt keineswegs dieses vorschnelle, nur scheinbar pro-
fessionelle Misstrauen, das vor allem in der Anfangsphase eines Ermitt-
lungsverfahrens keinen Platz haben sollte.
Dies schon deshalb, weil jedes, auch schon das durch eine Geste oder
eine Äußerung signalisierte ungerechtfertigte Misstrauen die schlimms-
ten Folgen für das Opfer und für das Verfahren haben kann.
Die Frage, ob eine Tat tatsächlich stattgefunden hat oder vorgetäuscht
wurde, muss dann gestellt werden, wenn sich Hinweise oder Fakten er-
geben, die das rechtfertigen.
Bei der Entgegennahme von Hinweisen oder bei der Anzeigenerstat-
tung ist jedoch jegliches Signal von Misstrauen fehl am Platz.

1.2.5 Anforderungen an Befragungen und Vernehmungen

Mehrfachbefragungen sind opferfeindlich und deshalb zu vermeiden.
Sie sind auch kaum erforderlich. Deshalb genügt es, beim „ ersten A n-
griff“ festzustellen,20
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– wasvorgefallen ist (was für eine Tat, was für ein Motiv),

– wer Täter ist (Personenbeschreibung, Fahndung),

– ob Spuren vorhanden sind (Spurensicherung).

Eine eingehende Vernehmung hat in aller Regel Zeit. Sie ist dem Opfer
unmittelbar nach einer schweren Tat in den seltensten Fällen zumutbar.
Opferschutz hat Priorität vor der Täterermittlung!

Es ist darauf zu achten, dass so frühzeitig wie nur möglich der Kontakt
zwischen dem Opfer und dem Sachbearbeiter/der Sachbearbeiterin her-
gestellt wird und dassDr itte weitestgehend ausgeschaltet bleiben.

Di ese polizeiliche Bezugsperson hat dann (nach erklärenden Worten
darüber, warum eingehend gefragt werden muss) zu einem zumutbaren
Zeitpunkt eine detaillierte Vernehmung durchzuführen.

Eine Befragungskette – Aufnehmender Beamter – K-Bereitschaft –
Fachdezernat – ist zu vermeiden. Selbst auf die Spurensuche beim Op-
fer ist nach der Tat dann zu verzichten, wenn es sich hierzu nicht in der
Lage fühlt und sie trotz der erforderlichen Hi nweise auf die Notwendig-
keit solcher Maßnahmen ablehnt.

Kein Richter wird unmittelbar nach der Tat diese Maßnahmen gegen
den Willen des Opfers anordnen, auch wenn sie für die Überführung ei-
nesTätersvon größter Bedeutung sind.

Di e Vernehmungs- und Ermittlungsatmosphäre allein kann entschei-
dend für Erfolg oder Misserfolg bei der Durchführung solcher Verfah-
ren sein. Die polizeitypischen Di ensträume, mit mehreren Kollegen en
an Computern, mit den verschiedensten Delikten befasst, sind ungeeig-
net für Gespräche oder gar Vernehmungen von Opfern schwerer Sexu-
alstraftaten.

A llzu schnell kommt der Verdacht auf, „ ich bin hier nur einevon vielen“
oder „ mir und meiner Not wird man hier nicht gerecht“ . A bgesehen da-
von ist esebenso taktloswie unzumutbar, dassbei Gesprächen über sol-
che Inhalte Außenstehende Zutritt haben und stören oder gar mithören
können.

Di ese unverzichtbaren, opfergerechten und opferfreundlichen Verfah-
rensweisen schließen jedoch nicht aus, dassFragen gestellt und Sachver-
halte geklärt werden, die dem Opfer möglicherweise peinlich oder un-
angenehm, aber für eine objektive Aufklärung zwingend erforderlich
sind. Wichtig ist dabei, das Opfer im Vorfeld über Sinn und Notwendig-
keit solcher Fragen oder Recherchen zu informieren und Verständnis
dafür herzustellen. Wenn erforderlich, ist eine eingehende und detail-
lierte Erörterung des Sachverhalts zurückzustellen, bis das Opfer sich
in der Lage fühlt, daran mitzuwirken. In bestimmten Fällen kann die
Staatsanwaltschaft ersucht werden, ein Verfahren aus Opferschutzgrün- 21
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den vorübergehend einzustellen Es kann in aller Regel ohne jeden
Nachteil zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen werden.

1.2.6 Anforderungen an Sachbearbeiter

Sachbearbeiter müssen für solche Aufgaben geeignet und auch geschult
sein. Es ist unverzichtbare Voraussetzung für kompetente, opfergerech-
te polizeiliche A rbeit, dass sie umfassende Kenntnisse über Kriminolo-
gie, Ur sachen und Erscheinungsformen der Delikte, über Tätertypolo-
gien und Viktimologie haben.
Nur wenn ein Sachbearbeiter von den oft unbegründeten Schuldgefühlen
weiß, unter denen diese Opfer leiden können, wird er oder sie die Frage
nach dem Grund eines nächtl ichen Aufenthalts an einem bestimmten
Ort oder gar einen diesbezüglichen Vorwurf unterlassen, zurückstellen
oder zumindest erklären oder aber anders formulieren und damit vermei-
den, dassnicht notwendiges und schädliches Misstrauen entsteht.
Nur wenn er die inneren Verletzungen, die Gefühle der Demütigung
und Erniedrigung zu deuten weiß, kann er schnell und auch richtig über
die Frage, tatsächliches Geschehen oder Vortäuschung urteilen. Nur
dann ist das Vorurteil „ wenn ein Opfer nicht zerkratzt, zerbissen, be-
schädigt oder in anderer Weise sichtbar schwer verletzt zur Polizei
kommt, kann esnie vergewaltigt worden sein“ vom Tisch.
Kompetente Polizeiarbeit erfordert in diesem Deliktsbereich die Fähig-
keit, ein echtes Vertrauensverhältnis zum Opfer aufzubauen und dann
den Sachverhalt (gemeinsam und im Einvernehmen) aufzuarbeiten und
zu klären.

1.2.7 Täterstruktur und Täterverhalten

Auch das, was die Täter, ihre Motivation und ihre Vorgehensweisen be-
trifft, ist mit vielen Vorurteilen belegt. D e n Täter, das kann als sicher
angenommen werden, gibt es nicht. Es gibt vielmehr verschiedene Tä-
tertypen mit durchaus unterschiedlicher Motivation und unterschiedli-
chen Vorgehensweisen.
Im Übrigen sollten wir den Mut haben und sagen, dass wir über die Tä-
ter und ihre Motive zumindest in Teilen noch sehr wenig wissen.
Nicht nur wir, sondern auch die Wissenschaft und gerade sie ist gefragt,
hier weitere Antworten auf Fragen zu geben, die sich dem (kriminal-)
polizeilichen Sachbearbeiter genauso wie den Verantwortlichen in an-
deren Bereichen, vor allem bei der Justiz, immer wieder aufdrängen.
€ Kriminell oder krank?
€ Sexuelle Motive oder Gewalt- /Erniedrigungsmotive?
€ Einmalige Entgleisung oder Wiederholungsgefahr?
€ Therapie oder Knast?22
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Bleiben wir bei dem, was wir sicher wissen oder sicher zu glauben wis-
sen:

Wir kennen Beziehungs- und wir kennen Überfalltäter.

1.2.8 Beziehungstäter und Beziehungstaten

Vergewaltigungsdelikte sind größtenteils Beziehungstaten.

Auf eine Prozentzahl wird hier im Gegensatz zu den allermeisten ande-
ren Veröffentlichungen bewusst verzichtet, weil bei dem zu vermuten-
den sehr hohen Dunkelfeld kaum eine seriöse Aussage möglich er-
scheint.

Es handelt sich dann um eine Beziehungstat, wenn der Täter mit dem
späteren Opfer (oder dieses mit dem Täter) vor der Tat eine Beziehung
eingegangen ist.

Das Opfer geht freiwillig mit zum späteren Tatort. Tatorte sind häufig
die Wohnung des Täters, des Opfers oder deren Pkw. Typische Situatio-
nen im Vorfeld solcher Taten sind:

Anhalterinnen mit dem Daumen im Wind..., das Glas Wein bei Dir
oder bei mir nach dem Kinobesuch, die Kurzbekanntschaft aus der Dis-
co oder vom „Ball einsamer Herzen“, der man allzu schnell Vertrauen
schenkt...

Bei den Beziehungstaten spielen – im Gegensatz zu den Überfalltaten –
sexuelle Motive häufig eine grundlegende und entscheidende Rolle.

Letztlich zur Tat führen

– Vorurteile ( „Frauen meinen „ja“, wenn sie nein sagen“)

– Missverständnisse („die Einladung zu einer Tasse Kaffee nach dem
Kino ist eine Einladung zu mehr...“)

– unterschiedliche Denkweisen („die Anhalterin will nichts, als von A
nach B kommen. Der Anhaltende denkt, alles hat seinen Preis, also
steht es mir zu...“)

– verletzter Mannesstolz („wäre doch gelacht, wenn ich sie nicht dazu
bringen könnte...“).

Beziehungstäter geben sexuelle Handlungen häufig zu. Sie bestreiten
nur die A nwendung von Nötigung oder Gewalt und behaupten die Zu-
stimmung des Opfers zu den sexuellen Handlungen. Weil in der Regel
keine Zeugen vorhanden sind und kriminaltechnische Möglichkeiten
wenig nützen (der Kontakt wird ja zugegeben), kann hier das innere
Verletzungsbild, können die Gefühle und die psychische Verfassung des
Opfers nach der Tat sehr wichtig, wenn nicht ausschlaggebend für die
Klärung eines solchen Sachverhaltes sein. Di ese sind genau in der Ver-
nehmung zu dokumentieren. 23
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1.2.9 Überfalltäter und Überfalltaten

Angriffe von Überfalltätern kommen sehr plötzlich und für das Opfer
überraschend. Täter und Opfer kennen sich in den allermeisten Fällen
nicht. Angriffe von Überfalltätern sind für die Opfer gefährlich. Die
Täter gehen nicht selten sehr gewaltsam vor. So spielt das Würgen (bis
hin zur Bewusstlosigkeit) immer wieder eine entscheidende Rolle.
Di e Opfer haben Todesangst. Ihr Verhalten nach der Tat ist sehr häufig
vom „ Tatschock“ geprägt. Di eser kann zu nicht oder nur schwer nach-
vollziehbaren Verhaltensweisen führen. Das zu wissen, ist sehr wichtig
für den Ermittlungsbeamten. Wenn, um ein Beispiel zu nennen, der Tä-
ter das Opfer nach einer solchen zumeist brutalen Überfalltat zu einer
Tasse Kaffee einlädt und dieses die Einladung annimmt, so muss das
keineswegs ein Indiz für eine Vortäuschung sein. Es kann allein darauf
zurückzuführen sein, dass das Opfer geschockt, total verängstigt, um
sein Leben bangend alles tut, wasder Täter will.. Eine solche, eigentlich
unverständliche Verhaltensweise rechtfertigt also nicht zwangsläufig
Misstrauen.
Primär ist das Motiv der Überfalltäter G e w a l t und entgegen auch
innerhalb der Polizei weitverbreiteter Vorurteile nicht die Sexualität
oder der Trieb.
Allein die häufig brutalen Vorgehensweisen mit entsprechenden Verlet-
zungsbildern zeigen, dass diese Taten nicht sexuell motiviert, sondern
gewaltorientiert begangen werden. Die Sexualität wird von diesen Tä-
tern nur benutzt, um auf diese Weise besonders wirksam Gewalt aus-
üben, erniedrigen, demütigen, verletzen oder zerstören zu können. Dass
nicht die sexuelle Motivation im Vordergrund steht, ist auch daran er-
kennbar, dass von Überfalltätern nicht selten auch sehr alte und sexuell
weniger attraktive Frauen angegriffen werden.
Deshalb muss sich die Polizei lösen von dieser „Triebtäter-Theorie “, die
noch heute in manchen Lehrbüchern ihren Platz findet. „Triebhaftes
Verhalten“ oder „ Triebtäter “ sind falsche Begriffe und gehören nicht
(mehr) zum Sprachgebrauch einer modernen Polizei.
Auch deshalb nicht, weil diese „Triebtäter-Theorie“ schon (ungerecht-
fertigte) Entschuldigungsgründe für die Täter impliziert. Es ist nicht
richtig, dass ein Mann, der über längere Zeit keine sexuelle Beziehung
mehr hatte, eher zum Überfalltäter wird als ein anderer.

1.2.10 Die Haftfrage

Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung stellen, abgesehen vom minder
schweren Fall, einen Verbrechenstatbestand dar. Vor allem bei Über-
falltaten und -tätern besteht eine nicht zu unterschätzende Wieder-
holungsgefahr. Deshalb ist die Haftfrage immer zu prüfen.24
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Da das Spektrum der Tathandlungen bei Vergewaltigungsdelikten sehr
breit ist (vom zunächst freiwilligen Liebesakt mit erzwungenem Ende
bis hin zum brutalen, lebensbedrohenden Überfall), wird man bei der
Haftfrage zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen müssen.
Vor allem bei den Überfalltaten erscheint die Sachlage häufig so, dass
ein Haftantrag logische Folge des Geschehens ist. Nicht nur wegen der
eigentlichen Tat, sondern vor allem wegen der Wiederholungsgefahr,
die nach sexualwissenschaftlichen und kriminalistischen Erkenntnissen
sehr hoch ist.

1.2.11 § 177 StGB Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung;
Vergewaltigung

(1) Wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle
Handlungen an dieser Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt
oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen
an oder von einem Dritten bestimmt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Handlungen an einer anderen
Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur
Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einem
Dritten bestimmt, wenn
1. der Täter ausnutzt, dass die Person nicht in der Lage ist, einen ent-
gegenstehenden Willen zu bilden oder zu äußern,
2. der Täter ausnutzt, dass die Person auf Grund ihres körperlichen
oder psychischen Zustands in der Bildung oder Äußerung des Willens
erheblich eingeschränkt ist, es sei denn, er hat sich der Zustimmung die-
ser Person versichert,
3. der Täter ein Überraschungsmoment ausnutzt,
4. der Täter eine Lage ausnutzt, in der dem Opfer bei Widerstand ein
empfindliches Übel droht, oder
5. der Täter die Person zur Vornahme oder Duldung der sexuellen
Handlung durch Drohung mit einem empfindlichen Übel genötigt hat.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn die
Unfähigkeit, einen Willen zu bilden oder zu äußern, auf einer Krank-
heit oder Behinderung des Opfers beruht.
(5) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der
Täter
1. gegenüber dem Opfer Gewalt anwendet,
2. dem Opfer mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben droht
oder 25
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3. eine Lage ausnutzt, in der das Opfer der Einwirkung des Täters
schutzlos ausgeliefert ist.
(6) In besonders schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe nicht unter zwei
Jahren zu erkennen. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor,
wenn
1. der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder vollziehen lässt
oder ähnliche sexuelle Handlungen an dem Opfer vornimmt oder von
ihm vornehmen lässt, die dieses besonders erniedrigen, insbesondere
wenn sie mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind (Ver-
gewaltigung), oder
2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird.
(7) Auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren ist zu erkennen, wenn
der Täter
1. eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt,
2. sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand ei-
ner anderen Person durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhin-
dern oder zu überwinden, oder
3. das Opfer in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung
bringt.
(8) Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn
der Täter
1. bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug ver-
wendet oder
2. das Opfer
a) bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder
b) durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt.
(9) In minder schweren Fällen der Absätze 1 und 2 ist auf Freiheitsstra-
fe von drei Monaten bis zu drei Jahren, in minder schweren Fällen der
Absätze 4 und 5 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn
Jahren, in minder schweren Fällen der Absätze 7 und 8 ist auf Freiheits-
strafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.

1.2.11.1 Gesetz zur Verbesserung des Schutzes der sexuellen
Selbstbestimmung vom 07.07.2016 – Sexuelle Übergriffe

Die Vorfälle in der Silvesternacht in Köln 2015/2016 mit massenhaften
Übergriffen sexuell motivierter Art auf Frauen haben dem Gesetzgeber
die Notwendigkeit vor Augen geführt, den Schutzbereich und den
Schutzzweck der Normen zum Schutz der sexuellen Selbstbestimmung
zu erweitern. Es hat sich gezeigt, dass Frauen zu hunderten einer Men-
ge aus sexuell motivierten Männern regelrecht ausgeliefert waren, die
in Gruppen oder als Einzeltäter Frauen an den Brüsten betasteten, sie26
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in den Schritt an ihren Geschlechtsteilen fassten, sie zu küssen versuch-
ten und andere eindeutig sexuelle Tathandlungen vornahmen.

§ 177 StGB aF, der den Begriff dessexuellen Übergriffs auch noch nicht
im Titel trug, setzte voraus, dass der Täter das Opfer mit Gewalt, durch
Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder unter
Ausnutzung einer Lage, in der das Opfer der Einwirkung des Täters
schutzlos ausgeliefert ist, zur Vornahme oder Duldung sexueller Hand-
lungen genötigt.

Die Silvesternacht zeigte, dass es Situationen gibt, in denen die Voraus-
setzungen des § 177 StGB aF nicht vorliegen, aber dennoch in strafwür-
diger Weise für sexuelle Handlungen ausgenutzt werden, weil etwa das
Opfer aufgrund der überraschenden Handlungen des Täters keinen Wi-
derstand leisten kann oder das Opfer aufgrund der Tatsituation nur aus
Furcht von Widerstand absieht. Solche Situationen entstehen vor allem,
wenn einzelne oder mehrere weibliche Opfer einer ganzen Anzahl bzw.
Übermacht männlicher Täter gegenüber stehen, die denselben Tatent-
schluss gefasst haben.Di e Tatbestände des § 177 StGB aF setzten eine
Nötigung oder eine Dr ohung erheblicher A rt voraus, was die Recht-
sprechung wegen des Verbrechenstatbestandes auch sehr eng ausgeleg-
te. Di e Strafbarkeit war damit in vielen Fällen von vornherein nicht ge-
geben, bei denen der Täter den Willen des Opfers für die Vornahme
der sexuellen Handlung nicht beugen musste, weil das Opfer oder bei
massenhaften Übergriffen die Opfer mit einem sexuellen Übergriff gar
nicht rechneten. So wurden vom § 177 StGB aF bestimmte Fallkonstel-
lationen nicht als strafrechtlich relevant erfasst, obwohl sie insbesonde-
re nach den Vorfällen in der Silvesternacht für strafrechtlich relevant
befunden wurden. Di e Tatbestandsvarianten setzten alle voraus, dass
das Opfer genötigt wird. Di es geschah zum Beispiel immer dann, wenn
der Täter den entgegenstehenden Willen des Opfers durch Gewalt
brach.

Solche Tathandlungen wie in der Silvesternacht konnten auch nur unter
bestimmten Bedingungen etwa nach § 240 Abs. 1 und 4 Satz 2 Nummer
1 StGB als Nötigung bestraft werden oder nach § 185 StGB als Beleidi-
gung.

Es zeigte sich, dass die frühere Rechtslage für die Fallkonstellationen in
der Silvesternacht nicht immer Tatbestände der Sexualdelikte oder an-
derer Delikte erfüllten. Frauenverbände leiteten nach Köln eine Kam-
pagne“ Nein heißt Nein“ ein, mit der sie forderten, das Recht auf sexu-
elle Selbstbestimmung bei allen Menschen gegen jede sexuelle Hand-
lung strafrechtlich zu schützen, die gegen den Willen der Person erfolgt.
Diese Rechtsauffassung setzte sich im weiteren Gesetzgebungsverfah-
ren durch. 27
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Das neue Gesetz sollte diese bestehenden Schutzlücken schließen. Die
bisher straflos gebliebenen Tathandlungen sollten strafwürdig werden,
weil die Tathandlungen in den Kernbereich des allgemeinen Persönlich-
keitsrechtes nach Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz in Verbindung mit Art. 1
Abs. 1 Grundgesetz (Menschenwürde) eingriffen. Hinzu kam, dass Art.
36 des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämp-
fung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt vom 11. Mai
2011 (ETS 210-Istanbul-Konvention) vorsah, jede nicht einverständli-
che sexuelle Handlung unter Strafe zu stellen. Das deutsche Sexual-
strafrecht hatte bereits im § 177 Abs. 1 Nummer 3 StGB a.F. für Fälle
nicht einvernehmlicher sexueller Handlungen eine Strafbarkeit vor-
gesehen, ohne dass dafür die Gegenwehr des Opfers Voraussetzung
war. Nun sollten mit dem neuen Gesetz die Strafbarkeitslücke geschlos-
sen werden, die sich zum Beispiel im Rahmen der Silvesternacht gezeigt
hatten.

Durch das Gesetz zur Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbst-
bestimmung wurde § 177 komplett mit großer parlamentarischer Mehr-
heit umgestaltet und ergänzt. Er nimmt allerdings die alte Fassung des §
177 mit den unterschiedlichen Tatbestandsmerkmalen für Fälle unter-
schiedlicher Schwere in sich auf und wird im Wesentlichen gegenüber
der alten Fassung im Abs. 1-4 weitgehend neu gestaltet. Hier geht es in
Abs. 1 um die strafrechtliche Normierung sexueller Übergriffe, die der
Täter gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person an dieser
Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur
Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einem
Dritten bestimmt. Dies sind also 4 unterschiedliche Tatvarianten.

Ein Opfer wird von einem Täter bestimmt, wenn er kommunikativ in
einer Form auf das Opfer einwirkt, so dass das Opfer eine es selbst
schädigende Handlung veranlasst. Überwunden werden muss immer
der eigentlich ursprünglich entgegenstehende Wille. Es darf aber erheb-
lich bezweifelt werden, ob ein Tatopfer ohne jeglichen Zwang gegen
seinen Willen die Varianten 2 und 4 des Abs. 1 realisiert. Mit dem neu
formulierten § 177 StGB wurde gleichzeitig der frühere § 179 StGB
zum sexuellen Missbrauch widerstandsunfähiger Personen deshalb ge-
strichen, weil die in diesem Tatbestand enthaltenen sexuellen Miss-
brauchshandlungen an besonderen Opfern nunmehr im § 177 StGB mit
erfasst sind.

Während §§ 174, 174a, b, c, den sexuellen Missbrauch in unterschiedli-
chen Abhängigkeitsverhältnissen unter Strafe stellen und §§ 176 und
176a den sexuellen Missbrauch von Kindern tatbestandsmäßig erfassen,
beschäftigt sich § 177 neu Abs. 2 StGB mit einer Personengruppe, die
zwar nicht in dem vorher genannten Abhängigkeitsverhältnissen lebt,
aber aufgrund der körperlichen und physischen Zustandes nicht oder
nur in geringem Umfang fähig ist, über ihre sexuellen Bedürfnisse und28
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Wünsche zu bestimmen. Aus der Menschenwürdegarantie ergibt sich
selbstverständlich das Recht, nicht zum personalen Objekt oder Mittel
der sexuellen Phantasien und konkreter sexueller Handlungen von
Dritten zu werden. Der Täter nähert sich solchen Opfern zur Befriedi-
gung seiner sexuellen Wünsche und weiß, dass sie seinen Wünschen
aufgrund der genannten personenbezogenen Eigenarten keinen ent-
gegenstehenden Willen entgegensetzen können. Auch der Ehegatte ei-
nes solchen Opfers kann zum Täter werden. Die im §177 Abs. 4 eine
höhere Strafe auslösenden Erkrankungen oder Behinderungen beim
Opfer entsprechen weitgehend den Aufzählungen im § 20 StGB zur
Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen und wurden im Zusam-
menhang mit der Unterbringung von Täterpersönlichkeiten mit solchen
Merkmalen im Zusammenhang mit § 126a StPO kommentiert.

Ein Täter kann den Tatbestand nicht erfüllen, wenn der Betroffene in
die sexuellen Handlungen eingewilligt hat. Er ist selbst entlastet, wenn
das Opfer vor seinem späteren Alkohol- oder Drogenkonsum in solche
Handlungen eingewilligt hat. Auch Personen mit schweren geistig-see-
lischen Störungen können entsprechend ihren Vorstellungen ein sexuel-
les Verhältnis zu Personen eingehen, so dass der Tatbestand nicht ver-
wirklicht werden kann. Umgekehrt würde dies bedeuten, dass alle Men-
schen, die aufgrund ihres körperlichen oder psychischen Zustandes in
der Bildung oder Äußerung ihres Willens erheblich eingeschränkt sind,
keine sexuellen Kontakte haben dürfen, selbst wenn sie sich diese Kon-
takte wünschen. Es ist bekannt, dass auch solche Personen sich keines-
wegs ausgenutzt vorkommen, wenn ihre sexuellen Bedürfnisse befrie-
digt werden. Sie entsprechen ihrer sexuellen Selbstbestimmung. Verfügt
ein Opfer, das der Täter für widerstandsunfähig hält, jedoch über Ab-
wehrmöglichkeiten, und zwingt der Täter dieses Opfer dennoch zur
Duldung der sexuellen Handlung, verwirklicht er § 177.

Von den sexuellen Übergriffen sind die ebenfalls durch ein Strafrechts-
änderungsgesetz zur Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbst-
bestimmung eingeführten neuen Straftatbestände derSexuellen Beläs-
tigung im §184i StGB und der Straftaten aus Gruppen im §184j StGB
zu unterscheiden. Da diese neu eingeführten Strafrechtsnormen eigent-
lich keine klassischen Sexualdelikte sind und die Grenze der Erheblich-
keit im Sinne von § 184h StGB bei diesen Taten nicht erreicht wird,
wurden sie gesetzessystematisch dem § 184h zu den Begriffsbestimmun-
gen der Sexualdelikte nachgesetzt. Sie werden deshalb auch in diesem
Fachbuchteil nach § 184h StGB unter Ziffern 1.26 und 1.27 behandelt.

Di e Tatbestände zu sexuellen Übergriffen, sexuellen Nötigungen und
zur Vergewaltigung werden durch die Neufassung des § 177 erheblich
erweitert. Es dürfte auch relativ schwer werden, diese Gesetzesreform
vor allem den potentiellen Tätern bekannt zu machen, die aus anderen
Ländern und Kulturräumen und mit anderer religiöser Prägung zum 29
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Beispiel als Zuwanderer, Flüchtlinge oder auch als Einwanderer in die
Bundesrepublik Deutschland gekommen sind und ganz andere Auffas-
sungen von sexuellen Übergriffen aus ihren Heimatländern kennen. Es
dürfte sich allerdings nach der Silvesternacht auch unter diesen Grup-
pierungen herumgesprochen haben, dassder deutsche Staat nicht bereit
ist, solche Übergriffe gegen Frauen auf dem Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland in irgend einer Weise zu dulden und bereit ist, auch mit
den Mitteln desStrafrechtesdagegen vorzugehen.

Dennoch kommt hier zusätzliche A rbeit auf die Kriminalisten zu, die
durch intensive Vernehmungen zunächst der vermutlich meist weibli-
chen Opfer die Tatsituation erheben und möglichst minutiös auch hin-
sichtlich des Tat-und Täterumfeldes erfragen und erheben müssen. Sie
müssen dann möglichst aus dem Munde des Opfers auch Beschreibun-
gen für den entgegenstehenden Willen des Opfers finden, die im wei-
teren Verfahrensgang auch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte von
diesem entgegenstehenden Willen überzeugen und zu einer Bewertung
der Tat alsStraftat veranlassen.

Es ist also zu dokumentieren, wie das Opfer seinen entgegenstehenden
erkennbaren Willen dokumentiert hat (zum Beispiel durch Schreien,
A bwehrhaltungen, Weinen, konkrete A bwehr der Hände des Tatver-
dächtigen oder seiner A nnäherungen an das Gesicht, um das Opfer zu
küssen, Hi nzuziehung von Zeugen und anderen Personen, A bwehr mit
Gegenständen wie Handtaschen usw., Weglaufen, Zurücklassen von
Gegenständen wie Jacken, Handtaschen usw.). Das Opfer sollte auch
schildern, ob diese A bwehrhaltung vom Täter bemerkt werden konnte
oder sogar bemerkt werden musste und geeignet war, ihn bei versuch-
ten Taten (§ 177 A bs. 3) von seiner weiteren Tatausführung abzubrin-
gen. Kommentatoren sehen in dieser A nforderung an das Handeln von
Opfern eine Benachteiligung dieser Opfer, da sonstige Tatbestände des
StGB kein solchesaktivesHandeln voraussetzen.

Der Täter wird natürlich an diese Schwachstelle des Gesetzes zumin-
dest bei anwaltlicher Beratung anknüpfen und erklären, dass er den
entgegenstehenden Willen aus dem Verhalten des Opfers nicht erkannt
hat. Er kann schließlich nur tatbestandlich handeln, wenn der entgegen-
stehende Wille des Opfers geäußert wurde und er davon Kenntnis ge-
nommen hat. Di e Sachbearbeitung wird sich also sehr intensiv mit die-
sen Fragestellungen beschäftigen müssen. Es gibt schließlich eine Viel-
zahl von A lltags-Vorkommnissen bei der A nnäherung an einen
potentiellen Sexualpartner, bei denen ein nicht auszuschließender, aber
nicht zwingend erkennbarer Widerwille des anderen Partners durch
Handlungen überwunden werden soll, die durchaus einen sexuellen
Charakter haben, aber auch das normale menschliche Interesse an ei-
nem möglichen Sexualpartner signalisieren sollen. Es gibt durchaus ei-
ne ganze A nzahl von Fällen in denen Ä ußerungen oder Zeichen von30
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Widerwillen gegenüber sexuellen A nnäherungsversuche nicht ernst ge-
meint sind. Denkbar ist auch, dass die A blehnung sich auf einzelne se-
xuelle Handlungen bezieht, während andere durchaus auf Zustimmung
beim Opfer stoßen. A ll dies muss durch professionelle Ermittlungs-
arbeit erfragt und dokumentiert werden.

In Abs. 2 werden Situationen beschrieben, die der Täter ausnutzt, weil
eine als Opfer ausgewählte Person nicht in der Lage ist, einen entgegen-
stehenden Willen zu bilden oder zu äußern, an dieser Willensbildung
aufgrund ihres körperlichen oder psychischen Zustandes erheblich ein-
geschränkt ist, ein Überraschungsmoment ausnutzt oder eine Lage, in
der dem Opfer bei Widerstand ein empfindliches Übel droht oder der
Täter die Personen zur Vornahme oder Duldung der sexuellen Hand-
lung durch Drohung mit einem empfindlichen Übel genötigt hat.

Bei diesen in der Praxisvermutlich eher selten vorkommenden Tatalter-
nativen müssten also die Ausnutzung der Willens- oder Ä ußerungsunfä-
higkeit des Opfers bewiesen werden und weiter bewiesen werden, dass
der Täter dies erkennen konnte. Krankheiten sind oft nur vorüber-
gehender Natur und für einen Täter möglicherweise nicht erkennbar,
während Behinderungen die Opfer dauerhaft beeinträchtigen und zu-
mindest bei körperlichen Behinderungen oft erkennbar sind. Hingegen
sind Behinderungen, die sich auf psychische und geistige Fähigkeiten
beziehen, oft für einen Täter nicht erkennbar. Solche Zustände, in de-
nen Opfer ausgenutzt werden können, sind natürlich auch andere Aus-
nahmesituationen wie Dr ogen- und A lkoholsucht, Stress, Überforde-
rung mit der Situation, Bewusstlosigkeit oder menschliche Ausnahme-
zustände. Überraschungsmomente können wohl mit einer A rt von
Überrumpelung des Opfers übersetzt werden. Es konnte in dieser Si-
tuation nicht mit dieser sexuellen Handlung rechnen. Der Vorsatz des
Tätersmusssich auch auf die Überraschung beziehen.

In Abs. 4 wird strafverschärfend die Unfähigkeit eines Opfers bewertet,
sich einen eigenen Willen zu bilden oder zu äußern, weil dies auf einer
Krankheit oder Behinderung des Opfers beruht. Abs. 5 entspricht weit-
gehend den Normierungen im § 177 StGB Abs. 1 alte Fassung. Abs. 6
normiert die besonders schweren Fälle, die in der alten Fassung im Abs.
2 normiert waren. Abs. 3 alte Fassung mit einer Strafandrohung von
nicht unter 3 Jahren entspricht den Alternativen, die nunmehr im § 177
Abs. 7 als Tatalternativen genannt werden und § 177 Abs. 8 entspricht
der früheren Fassung im § 177 Abs. 4.

Die minderschweren Fälle werden nunmehr im § 177 Abs. 9 normiert.
Sie unterscheiden sich vom früheren § 177 Abs. 5 alte Fassung durch die
Festlegung unterschiedlicher Mindestfreiheitsstrafen für die Abs. 1 und
2 (3 Monate bis zu 3 Jahren), Absatz 4 und 5 (6 Monate bis zu 10 Jah-
ren) sowie 7 und 8 (einem Jahr bis zu 10 Jahren). 31
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Auch die pflichtwidrige Untätigkeit eines Bereitschaftsarztes kann den
Tatbestand erfüllen. Eltern und andere Sorgepflichtige haben eine be-
sondere Sorgfaltspflicht, z.B. die ihnen anvertrauten Personen zu ernäh-
ren, zu pflegen, bei Krankheit für Heilung zu sorgen. Wenn diese Pflich-
ten vernachlässigt werden und zu Körperverletzungsschäden führen, ist
der Tatbestand erfüllt.

3.2.6 Versuch

Mit dem 6. Gesetz zur Reform des Strafrechtes mit Wirkung zum
1.4.1998 wurde die Strafbarkeit des Versuchs bei der Körperverletzung
eingeführt. Bis zu diesem Zeitpunkt waren versuchte Körperverletzun-
gen nicht strafbar. Auch damit will der Gesetzgeber zum Ausdruck
bringen, dass er dem Körperverletzungstatbestand eine größere Bedeu-
tung beimisst.

3.3 § 224 StGB (früher § 223a)
Gefährliche Körperverletzung

(1) Wer die Körperverletzung

1. durch Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen
Stoffen,

2. mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs,

3. mittels eines hinterlistigen Überfalls,

4. mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich oder

5. mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung
begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren,
in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu
fünf Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

Mit dem 6. StrRG wurde nicht nur der Strafrahmen bei der einfachen
Körperverletzung angehoben, sondern auch bei der gefährlichen Kör-
perverletzung, bei der der Strafrahmen von früher – 3 Monate bis zu 5
Jahre – auf jetzt 6 Monate bis zu 10 Jahren ausgedehnt wurde. Angefügt
hat der Gesetzgeber allerdings auch eine Strafzumessungsvorschrift für
„minder schwere Fälle“.

Der erweiterte Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung ist als
§ 224 in das StGB eingeführt worden, der frühere § 223a entfällt. In den
§ 224 wurden die Qualifikationstatbestände des alten Tatbestandes §
223a StGB weitgehend übernommen. Hinzu kommt bei den Beispiel-
aufzählungen anstelle des früher selbständigen Tatbestandes der Vergif-18
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tung gemäß § 229 StGB alte Fassung die Übernahme der Beibringung
von Gift und anderen gesundheitsschädlichen Stoffen in § 224 Abs. 1, 1.
§ 224 ist einqualifizierter Fall der Körperverletzung , bei dem die Aus-
wirkungen der Tat auf den Körper eines Menschen oder seine Gesund-
heit keineswegs schwerwiegender sein müssen als bei der einfachen
Körperverletzung. Die Qualifikationsmerkmale erfassen vielmehr be-
sonders gefährliche Arten von Tatausführungen der Körperverletzung,
die regelmäßig zu größeren Gesundheitsschädigungen und Verletzun-
gen führen als einfache Körperverletzungen ohne diese Angriffsmetho-
den.
Der Gesetzgeber will die Gefahrenträchtigkeit des Einsatzes bestimm-
ter Waffen, Gegenstände, von Gift oder bestimmter gemeinschaftlicher
Tatbegehungen pönalisieren und damit auch einen Abschreckungs-
effekt erreichen. Als Neuerung gegenüber dem alten Tatbestand ist die
gefährliche Körperverletzung nunmehr kein Privatklagedelikt gemäß
§ 374 StPO mehr. Ein Sühneversuch bei einem Schiedsmann gemäß
§ 380 StPO ist in der Neufassung nicht vorgesehen. Die gefährliche Kör-
perverletzung ist auch nicht wie § 223 ein Antragsdelikt.
Di e Polizei ist also verpflichtet, in jedem Fall eine An zeige aufzuneh-
men und die Ermittlungen zu führen.

3.3.1 Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen
Stoffen

Während der früher selbständige Tatbestand der Vergiftung als Verbre-
chenstatbestand die „Zerstörung‘‘ der Gesundheit tatbestandlich for-
derte, genügt für die Erfüllung des Beispiels 1 des § 224 die allgemeine
Tatbestandlichkeit der körperlichen Misshandlung oder Gesundheits-
schädigung des § 223 StGB.
Gift ist jede Substanz, die geeignet ist, die körperlichen Fähigkeiten
und Funktionen in spürbarer Weise zu beeinträchtigen und so Gesund-
heitsschädigungen zu verursachen. Gifte sind in der Natur vorkommen-
de Pflanzen- und Tiergifte, von der chemischen Industrie aus Pflanzen
oder durch chemische Prozesse hergestellte Betäubungsmittel wie Mor-
phium, Heroin, Kokain, Barbiturate, Blei, Leuchtgas, Pilzgifte. Be-
stimmte Säuren und Laugen können die Wirkung von Gift entfalten.
Vom Tatbestand erfasst sind auch radioaktive Strahlen und Röntgen-
strahlen.
Diese Gifte wirken entweder direkt auf die Oberfläche des mensch-
lichen Körpers ein oder werden in unterschiedlicher Weise oral, rektal,
durch Injektionen oder Aufnahme durch die Haut verabreicht und set-
zen chemische oder chemisch-physikalische Prozesse in Gang, die zu
den Gesundheitsbeschädigungen führen. Gifte entfalten ihre giftige
und schädigende Wirkung häufig erst ab einer bestimmten Dosis. Viele 19
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Arzneimittel sind Gifte, wenn sie in der falschen Dosis – meist überhöht
– eingesetzt werden, während sie in der medizinisch vorgesehenen Do-
sierung Heilwirkungen entfalten.

Es kommt also sehr stark auf die Absicht des Täters an. Der Einsatz
von Gift zur Tötung von Menschen bewegt immer wieder die Kriminal-
geschichte. Die Fälle beweisen, dass der Tod durch Vergiftung häufig
vom Täter geplant erst sehr langfristig eintritt. Schon die erste Ver-
abreichung erfüllt den Tatbestand des § 224.

Mit anderen gesundheitsschädlichen Stoffensind Substanzen gemeint,
die zu Gesundheitsbeschädigungen führen können, wobei auch hier ei-
ne mechanische Schädigung erfasst ist wie z.B. zerstoßenes Glas oder
Nadelspitzen, die dem Körper zugeführt werden. Auch Bakterien fallen
unter diesen „Stoffbegriff‘‘, wenn sie geeignet sind, eine ernsthafte Ge-
sundheitsschädigung zu erzeugen. Diese Tatmittel sind in ihrer Wir-
kungsweise auf die Gesundheit des Opfers häufig vom Täter nicht mehr
steuerbar. Sie lösen im Körper des Opfers Reaktionen aus, die weder
genau prognostiziert werden können noch aufhaltbar sind oder gar
rückgängig gemacht werden können.

Abhängig ist die Schwere der Gesundheitsschädigung von der Art,
Menge und Beschaffenheit des Stoffes und der Art der Anwendung so-
wie der körperlichen Beschaffenheit des ausgewählten Opfers.

Selbst Tatverdächtige mit naturwissenschaftlicher oder medizinischer
Ausbildung sind häufig wegen der komplizierten biologischen, che-
mischen und physikalischen Prozesse im oder am Körper eines Men-
schen nicht in der Lage, die Wirkung von Gi ft oder diesen Stoffen vo-
rauszusehen. Es ist deshalb sehr entscheidend zu ermitteln, welche Mo-
tivlage den Täter bei der Beibringung von Gi ft oder anderen
gesundheitsschädigenden Stoffen bestimmte. Di e Motivlage kann sich
aus seiner Sicht als Spaß wie z.B. in einigen Fällen bei der Verabrei-
chung eines Haschisch-Kuchens darstellen, der zu erheblichen Gesund-
heitsschäden bei den Konsumenten führte, obwohl der Tatverdächtige
nur eine euphorisierende Wirkung und eine Stimmungsaufhellung be-
absichtigte. Sie kann bis hin zum Mord, einer dauernden Gesundheits-
schädigung oder gar einer Gesundheitszerstörung führen.

Di e Kriminalgeschichte liefert eine Vielzahl von Beispielen für Gi ftbei-
bringung, insbesondere durch Pflanzengifte und chemische Gi fte, bei
denen die Tatverdächtigen sehr häufig Frauen waren, die bewusst und
gewollt den Tod oder die dauernde Gesundheitszerstörung oder -schä-
digung eines Menschen mit der Verabreichung des Gi ftes beabsichtig-
ten.

Die Tathandlung besteht im Beibringen dieser Substanzen. Sie können
innerlich und äußerlich die gesundheitsschädigenden Eigenschaften
entfalten. Als beigebracht gilt ein Stoff auch dann, wenn der Verletzte20
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ihn sich selbst, z.B. nach einer Täuschung ohne Wissen über die schädi-
gende Wirkung, zugeführt hat. Da das Beibringen die Tathandlung ist,
ist die Tat damit vollendet. Die Gesundheitsschädigung muss nicht ein-
getreten sein, weil z.B. der Geschädigte rechtzeitig Verdacht schöpft,
sich den Magen auspumpen ließ oder andere geeignete Heilmaßnah-
men ergriff, die diese Schädigung verhinderten.
Radioaktive Strahlen, Röntgenstrahlen, Bakterien und Chemikalien
können eine im höchsten Grade gefährliche Wirkung im Innern des
Körpers selbst dann hervorrufen, wenn sie von außen an den Körper
herangebracht werden.
Für die Sachbearbeitungspraxis ist es wichtig, möglichst durch Verneh-
mung der Opfer, des Täters und von Zeugen zu ermitteln, um welches
Gi ft oder welchen Stoff essich genau gehandelt hat. Die Ermittlung der
Herkunft des Stoffesermöglicht häufig selbst dann eine genaue Bestim-
mung und A nalyse von Vergleichsproben, wenn das Mittel im Körper
eines Verletzten nicht mehr nachgewiesen werden kann, weil es sich
entweder abgebaut hat oder ggf. ausgeschieden wurde. Di e naturwissen-
schaftliche Kriminalistik kann praktisch jeden gefährlichen Stoff bezüg-
lich seiner Zusammensetzung, z.B. durch gaschromatografische oder
massenspektrometrische Verfahren qualitativ und quantitativ bestim-
men, so dass ein objektiver Beweis vorliegt. Di e A nalyse von Blut,
Ur in, Exkrementen, Haaren und zu entnehmenden Körperzellen auf
der Körperoberfläche oder im Körper kann außerdem zur genauen
Spezifizierung des Gi ftes oder gefährlichen Stoffes beitragen. Di e zwin-
gende ärztliche und speziell fachärztliche Untersuchung ermöglicht ver-
fahrensrelevante Aussagen zum Grad der Gesundheitsschädigung und
zu Folgeschäden. Es empfiehlt sich immer, bei Vergiftungen einen
Rechtsmediziner hinzuzuziehen und Gi ftproben und andere Proben in
toxikologischen Laboren der Rechtsmedizin der LK Ä oder des BKA
untersuchen zu lassen.

3.3.2 mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen
Werkzeugs

Der Waffenbegriff ist umfassend gemeint und bezieht sich nicht nur auf
Waffen im technischen Sinne. Vielmehr sind darunter alle gefährlichen
Werkzeugeerfasst.
Eine Waffe ist vielfach dazu bestimmt, durch Schussabgabe, Hiebe, Sto-
ßen oder Werfen Menschen Verletzungen beizubringen. Gemeint sind
nicht nur Waffen, die den Bestimmungen des Waffengesetzes unterlie-
gen wie z.B. Schuss- und andere Hieb- und Stichwaffen.
Auch die Anwendung einer ätzenden Säure, von Brennspiritus und an-
deren chemischen Mitteln kann als Anwendung einer Waffe qualifiziert
werden. 21
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Di e A bgrenzung zwischen Waffe und gefährlichem Werkzeug kann je
nach Fall schwierig sein, ist aber für die Tatbestandsverwirklichung und
die Ermittlungen nicht relevant, da es keine qualitativen Unterschiede
zwischen diesen Begrifflichkeiten bei der Tatbestandsverwirklichung
gibt, wohl bei den jeweils verursachten Körperverletzungsfolgen.

Als Werkzeug im Sinne des § 224 ist jeder Gegenstand zu bewerten, der
geeignet ist, eine Verletzung eines menschlichen Körpers herbeizufüh-
ren. Für die Tatbestandsverwirklichung kommt es darauf an, dass die
Verletzung mit dem Gegenstand verursacht wird. Ein in der Praxis häu-
figer Regelfall der gefährlichen Körperverletzung ist das Treten mit fes-
tem schwerem Schuhwerk, während das Treten mit leichtem Schuhwerk
wie Turnschuhen nur eine Körperverletzung gemäß § 223 darstellt.

Zur Bejahung des Tatbestandes muss die durch Werkzeuge erlittene
Verletzung eine größere schädigende Einwirkung auf den Körper mit
sich gebracht haben als eine Körperverletzung ohne Einsatz dieser
Werkzeuge. Als Werkzeug kann auch ein auf Menschen gehetzter Hund
gewertet werden, ein Rohrstock, ein als Schlagstock missbrauchter
Wasserschlauch, ein bewusst zur Körperverletzung eingesetztes fahren-
des Kraftfahrzeug, ein Nunchaku, ein zum Werfen missbrauchter
schwerer Schlüsselbund und alle Arten von Messern, die zum Schnei-
den oder Stechen benutzt werden können.

Die besondere Gefährlichkeit von Messernist aus der polizeilichen Pra-
xis bekannt. In der alten Fassung des § 223a wurden neben der Waffe
beispielhaft Messer aufgezählt.

Viele Fälle der gefährlichen Körperverletzung mit einem Messer gren-
zen an ein versuchtes Tötungsdelikt. Der Täter konnte schließlich oft
die Wirkung des von ihm geführten Schnittes oder der von ihm geführ-
ten Stiche nicht einschätzen und nicht beherrschen. Es sind Fallkonstel-
lationen denkbar, in denen der Täter mit Tötungsvorsatz handelte, ob-
wohl tatbestandsmäßig zunächst von einer gefährlichen Körperverlet-
zung ausgegangen wurde, als auch Fälle, in denen Täter ohne
Tötungsvorsatz handelten, aber mit der A bsicht einer gefährlichen Kör-
perverletzung, die dann zum Tode führte, was als Körperverletzung mit
Todesfolge zu bestrafen wäre.

Da bei der A nwendung von Waffen und den anderen gefährlichen
Werkzeugen immer damit gerechnet werden muss, dass ein Täter auch
mit Tötungsvorsatz handelt, kommt der Erhebung des objektiven und
subjektiven Tatbefundes und der Motivlage des Täters eine große Be-
deutung zu. Es gibt viele Fälle, in denen zunächst als Mörder oder Tot-
schläger Verdächtigte nachher wegen gefährlicher Körperverletzung
verurteilt wurden. Bei den Ermittlungen wurde richtigerweise zunächst
von dem schwerwiegendsten Fall ausgegangen, der dann qualifiziertere
Ermittlungsmaßnahmen hervorruft. In anderen Fällen stellte sich im22
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Laufe der weiteren Ermittlungen oder gar erst in der Gerichtsverhand-
lung heraus, dass eine zunächst wegen gefährlicher Körperverletzung
verdächtige Person tatsächlich Tötungsvorsatz hatte.

Die besondere Gefährlichkeit des Einsatzes von Waffen, Messern und
anderen gefährlichen Werkzeugen ergibt sich gerade aus der Unbe-
rechenbarkeit der Verletzungsfolgen durch die mechanische Einwir-
kung der Waffen und Werkzeuge.

3.3.3 mittels eines hinterlistigen Überfalls

Der Überfall ist ein tätlicher Angriff auf den Verletzten, mit dem er
nicht rechnen und auf den er sich deshalb nicht vorbereiten konnte. Er
wird vom Täter überraschend angegriffen, damit die Verteidigungsmög-
lichkeit erschwert ist. Der Verletzte erwartet keinen Angriff und ist in-
sofern sorglos. Er kann erst nach einer „Schrecksekunde‘‘ reagieren, ge-
rät evtl. noch in eine Art Schockzustand, kann seine Gegenwehr nicht
planen und so selbst evtl. eine körperliche Überlegenheit gegenüber
dem Täter nicht in eine geeignete Abwehr umsetzen.Hinterlistig ist ein
solcher Überfall, wenn sich die Absicht des Täters, dem ausgesuchten
Opfer die Verteidigungsmöglichkeit zu erschweren, äußerlich daran
festmacht, dass er das ausgesuchte Opfer durch ein vor der Tat völlig
friedfertiges Gebaren wie das Entbieten des Tagesgrußes, ein belang-
loses Gespräch in Sicherheit wiegt. Nach einschlägiger Rechtsprechung
genügt zur Erfüllung des Tatbestandsmerkmals ein plötzlicher Angriff
von hinten noch nicht.

3.3.4 mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich

Bei diesen Tatalternativen müssen mindestens zwei Täterpersönlichkei-
ten die Tat als Mittäter wollen und ausführen bzw. die Ausführung ver-
suchen. Die Teilnahme an der Tat als Anstifter oder Gehilfe erfüllt den
Tatbestand nicht. Das Beispiel ist auch erfüllt, wenn mehrere Täter be-
wusst zusammenwirken, jeder aber ein anderes Opfer verletzt.

3.3.5 mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung

Die Tathandlung muss dazu geeignet sein, das Leben zu gefährden. Die
Gefährdung muss nicht eingetreten sein. Der Tatbestand ist nicht er-
folgsorientiert. Er kann bejaht werden, wenn die Art und Weise der
Tatbegehung objektiv wegen ihrer allgemein bekannten Gefährlichkeit
geeignet war, das Leben zu gefährden. Der Tatbestand begnügt sich
nicht mit einer Gefährdung der Gesundheit, sondern fordert eine Ge-
fährdung des Lebens. 23
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Klassische Beispiele für solche Tatabläufe sind Würgegriffe am Hals,
gezielte wuchtige Faustschläge z.B. gegen Kopf, Leber oder Niere,
das Hetzen eines Hundes auf einen Menschen, das Herunterstoßen
eines Zweiradfahrers von seinem Fahrzeug, das Anfahren eines Men-
schen mit einem Auto und im medizinischen Bereich das Abhalten
eines Kranken vom Aufsuchen eines Krankenhauses durch einen
Heilbehandler.

Der Tatbestand ist objektiv gegeben, wenn tatsächlich das Leben durch
die Tathandlung gefährdet war.

Solche Fallkonstellationen sind zwar nicht selten. Häufiger sind aller-
dings die Fälle, in denen eine Lebensgefahr nicht eintritt, weil z.B. vom
Opfer sofort ärztliche Hi lfe hinzugezogen wurde oder die besondere
Konstitution des Opfers in diesem Fall nicht zur Lebensgefahr geführt
hat. A ndererseits können Tathandlungen, die bei einem Opfer mit gut
ausgeprägter Konstitution keine Lebensgefahr heraufbeschwören, bei
Personen mit schlechter gesundheitlicher Konstitution lebensgefährlich
sein. Es kommt insofern sowohl auf die Person des Täters als auch auf
die des Opfers bei der Prüfung dieser Beispielaufzählung an. Bei den
Ermittlungen müssen die Fakten erhoben werden, die die Lebensgefahr
belegen wie z.B. A temstillstand, Koma, Versagen des Herz- und Kreis-
laufsystems. Der Kriminalist muss die Maßnahmen dokumentieren, die
ärztlicherseitsgetroffen wurden, um dasLeben zu erhalten.

3.3.5.1 Sonderfall Fußtritte, speziell gegen den Kopf

In den letzten Jahren kann häufiger festgestellt werden, dass ein oder
mehrere Täter massiv durch Treten mit festem Schuhwerk Personen er-
heblich verletzen, sie zu Boden bringen und auf die häufig wehrlos am
Boden liegenden Personen weiter eintreten. Dabei treten sie bevorzugt
gegen den Kopf.

In manchen dieser oft sehr spektakulären Fälle kommt es zum Tod des
Opfers, so dass dann wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt wird. In den
Fällen, in denen das Opfer die Körperverletzung mit schweren Folgen
überlebt, kann eine schwere Körperverletzung nach § 226 StGB gege-
ben sein. In der Mehrzahl der Fälle werden solche Taten als gefährliche
Körperverletzung aus den Alternativen § 224 Abs. 1, 2. mittels eines an-
deren gefährlichen Werkzeugs und 5. mittels einer das Leben gefähr-
denden Behandlung gegeben sein.

Jüngste Untersuchungen des PP Mittelfranken in Zusammenarbeit mit
der Hochschule Regensburg/Forschungsnetzwerk Trauma-Biomechanik
und dem Institut für Rechtsmedizin in Erlangen haben folgende Ergeb-
nisse zu diesen Tatbegehungen und Verletzungsfolgen erbracht:24
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€ Als Ergebnis einer Versuchsreihe, in der 99 Tretversuche an einer
Testpuppe (so genannter Crash-Dummy) durchgeführt wurden, zeig-
te sich, dass massive Fußtritte gegen den Kopf und die daraus resul-
tierenden Verletzungen objektiv geeignet sind, lebensgefährliche
oder tödliche Verletzungen herbeizuführen. Diese Einschätzung gilt
unabhängig von Alter und Trainingszustand (Kampfsporterfahrung)
bzw. körperlicher Konstitution des Täters, unabhängig vom getrage-
nen Schuhwerk und unabhängig von der Wirkungsrichtung der Trit-
te.

€ Sowohl Stampftritte von oben als auch seitlich geführte “Kicks“ sind
geeignet, lebensgefährliche Komplikationen zu verursachen. Es zeig-
ten sich zwei Verletzungsbilder. Bei Stampftritten von oben ergaben
sich durch Brüche knöcherner Strukturen Blutungs- und Aspirati-
onsgefahren für das Tatopfer, bei den seitlich geführten Tritten ent-
standen Hirnblutungen infolge gerissener Gefäße im Schädel. Da-
raus ergibt sich, dass der Täter es bei solchen Delikten eher dem Zu-
fall als der Art und Heftigkeit seiner Tritte „zu verdanken“ hat, dass
schwerere Verletzungsfolgen oder gar lebensgefährliche oder tödli-
che Komplikationen beim Opfer auftreten. Die Tatfolgen unterlie-
gen nicht der Beherrschbarkeit des Gewalttäters. Dieser kann den
Eintritt derartiger Verletzungsfolgen grundsätzlich nicht beeinflus-
sen.

€ Bei den genannten Tathandlungen ist zum Zeitpunkt der Anzeigen-
aufnahme eine Deliktsqualifizierung in “gefährliche Körperverlet-
zung“ oder „versuchtes Tötungsdelikt“ nur selten möglich. Polizei,
Staatsanwaltschaft und Gericht sind gut beraten, in Körperverlet-
zungsfällen von mit erheblichem Krafteinsatz geführten Tritten un-
abhängig von dem Schuhwerk das Vorliegen von zumindest beding-
tem Vorsatz eines Tötungsdeliktes ernstlich für möglich zu halten
und diesen Tatvorwurf von daher ausführlich zu untersuchen.

€ Eine qualifizierte strafrechtliche Bewertung der Tat ist erst nach Ab-
schluss der Ermittlungen seriös zu treffen1.

Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, dass die Schwere einer
vom Täter geplanten Körperverletzung, die dieser mit seinem Schuh-
werk und durch Treten vor allem gegen den Kopf von Personen verübt,
nicht vorausgesehen und schon gar nicht beherrscht werden kann. Sie
hängt oft eher vom Zufall ab, sicher auch von der Konstitution des Op-
fers und seinem Abwehrverhalten, während auf die Person eingetreten
wurde. Es empfiehlt sich deshalb, bei solchen Delikten des “ Tretens ge-
gen den Kopf“ von A nfang an einen in die Tiefe gehenden Ermittlungs-
ansatz zu wählen, wie er dem Ermittlungsaufwand bei einem Tötungs-
delikt entspricht. Es sollten durchaus Mordkommissionen oder Krimi-

25
1 S. dazu Beitrag „Wirkung von Fußtritten gegen den Kopf und deren strafrechtliche Relevanz“ von

EKHK Albert Vögeler in “der kriminalist“, Ausgabe Februar 2014, Seite 5–8
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nalistinnen und Kriminalisten angefordert werden, die in den Ermitt-
lungen gegen solche Täter erfahren sind. Es kommt darauf an, zur Auf-
klärung der Frage, ob ein Täter zumindest mit einem bedingten Tö-
tungsvorsatz gehandelt hat, seine subjektive Vorstellung von der Tat
aufzuklären. Es ist in der Bevölkerung A llgemeingut, dass Tritte gegen
den Kopf regelmäßig lebensgefährlich sein können. In Bezug auf eine
konkrete Tat ist aber diese subjektive Vorstellung des Täters von dem
möglichen Eintritt des Todes seines Opfers in jedem Einzelfall nach-
zuweisen. Er wird regelmäßig diesen Tötungsvorsatz abstreiten, da er
dann eine erhebliche Haftstrafe befürchten muss.

Deshalb kommt es darauf an, die Tathandlung und genau die einzelnen
Tatelemente der an solchen Taten beteiligten Täter zu analysieren, die
Hi ntergründe zu klären, die zur Auswahl genau dieses Opfers geführt
haben (Zufallsopfer oder bekanntes Opfer, mit dem man „ noch eine
Rechnung offen hatte“ ). Es ist zu erheben, ob der oder die Täter schon
Vorerkenntnisse wegen anderer Gewalttaten zum Beispiel in den Kri-
minalakten haben oder sie zum Beispiel vor der Tat eine solche brutale
Tatbegehung zum Nachteil eines konkreten Opfers oder eines Zufalls-
opfers angekündigt haben. Da solche Taten häufig auch als „ Mutpro-
ben“ begangen werden, ist auch eine solche Motivlage einzubeziehen.

Bei diesem Untersuchungsergebnis ist wichtig, dass die erheblichen
Verletzungsfolgen nicht nur beim Treten mit so genannten Springerstie-
feln entstehen, sondern auch beim Treten mit Turnschuhen oder ande-
rem Schuhwerk. Deshalb kommt diesem Schuhwerk auch als Beweis-
mittel und Spurenträger eine besondere Bedeutung zu. Dort dürften
Blutanhaftungen, Hautanhaftungen und Haare an verschiedensten Stel-
len zu finden sein, die auch Aufschluss über die A rt, Häufigkeit und die
Richtungen der Tritte geben. Sie sind sicherzustellen und gründlichst
kriminaltechnisch zu untersuchen.

3.3.6 Innerer Tatbestand

Beim Einsatz einer Waffe oder eines gefährlichen Werkzeuges muss der
Täter die Umstände kennen, die die Sache zu einem gefährlichen Werk-
zeug machen. Unerheblich ist es, ob der Täter das Werkzeug für unge-
fährlich hält. In den meisten Fällen kann davon ausgegangen werden,
dass der Täter eine Waffe oder ein Werkzeug deshalb als Tatmittel aus-
gewählt hat, weil er sich eine bessere Verwirklichung seines Täterwil-
lens mit diesem Tatmittel erhoffte und er sich seiner Überlegenheit ge-
genüber dem Opfer im Vergleich zu dem Einsatz z.B. nur seiner Fäuste
sicher war.

Der Kriminalist muss deshalb die Umstände erheben, die den Täter da-
zu bewegt haben, sich für eine Waffe, ein gefährliches Werkzeug oder
einen hinterlistigen Überfall bzw. die gemeinschaftliche Tat zu entschei-26
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Im Jahr 2021 wurde die höchste Aufklärungsquote in Bayern mit 26,5 %
registriert. Über 20 % erreichen auch Niedersachsen mit 23,3 %, Ba-
den-Württemberg mit 21,6 %, Thüringen mit 20,9 und Rheinland-Pfalz
mit 20,7 %.
Die niedrigsten Aufklärungsquoten werden mit 6,9 % in Hamburg und
mit 9,5 % in Bremen festgestellt. Nordrhein-Westfalen bleibt unter dem
Bundesdurchschnitt mit 12,5 %. Berlin erreicht immerhin 10,1 %.
Die Unterschiede in den Aufklärungsquoten auch bei den Großstädten
über 200.000 Einwohnern zeigen, dass es durchaus möglich ist, durch in-
telligente Konzepte und den entsprechenden Personaleinsatz in den
Einbruchskommissariaten die Aufklärungsquoten auf etwa 25 bis 30 %
zu erhöhen. Dies ist in Stadtstaaten selbstverständlich schwieriger als in
Flächenstaaten mit vielen ländlichen Gebieten und einer intakten Sozi-
alstruktur . Es zeigt sich, dass Länder mit hohen Aufklärungsquoten
auch sehr stark operative Komponenten zur Ermittlung von Wohnungs-
einbrechern und zur Festnahme auf frischer Tat einsetzen und oft durch
den Einsatz von Ermittlungskommissionen Serientaten klären.
Gerade die kriminalistischen Erfahrungen in den letzten Jahren haben
allerdings gezeigt, dass Erfolge z.B. gegen osteuropäische Einbrecher-
banden nur durch Ermittlungskommissionen mit sehr langem A tem er-
zielt werden können. Nur sie können mit Strukturermittlungen das
Machtgefüge in einer gewerbs- und bandenmäßig agierenden kriminel-
len Organisation möglichst bis in die Spitze aufhellen, alle vom Gesetz-
geber zur Verfügung gestellten Ermächtigungsnormen auch für ver-
deckte Ermittlungsmaßnahmen nutzen und für eine Beweisführung
Sorge tragen, die den Verbrecherorganisationen massive Schläge ver-
setzt und ihnen einen Teil der Gewinne aus ihren Straftaten durch Maß-
nahmen der Vermögensabschöpfung abjagt.

5.1.3 Tatverdächtigenstruktur

Im Jahr 2021 wurden für die Einbruchdiebstähle 66.666Tatverdächtige
ermittelt gegenüber 83.628 im Jahr 2018 und 103.521 noch im Jahr 2015.
Die Zahl der Tatverdächtigen geht bei etwa vergleichbarer Aufklä-
rungsquote proportional mit den Fallzahlen zurück. 58.083 und damit
87,1 % der Tatverdächtigen waren männlich, entsprechend nur 12,9 %
oder 8.583 weiblich. Der Einbruch bleibt also ein von Männern domi-
niertes Delikt. Auf dem Höchststand der Einbruchskriminalität 1993
wurden noch 176.708 Tatverdächtige ermittelt.
Die Altersstruktur der Tatverdächtigen hat sich in den letzten Jahren
beim Einbruchdiebstahl insgesamt erheblich verändert. So hatten die
Kinder noch in den Jahren 1996-2001 einen Anteil an den Tatverdächti-
gen von 8-9 %. Dieser Anteil ist in den letzten Jahren kontinuierlich auf
in 2015 2,7 % zurückgegangen, stieg aber in den Folgejahren bis 201812
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wieder auf 3,4 % bzw. sogar 3,5 % im Jahr 2017 und 2021 an. Es ist da-
mit zu rechnen, dass der Anteil auch aus demographischen Gründen
weiter sinkt. Wurden im Jahr 1999 mit einem neunprozentigen Kinder-
anteil noch 12.943 Kinder als Tatverdächtige für Einbruchdiebstahl er-
mittelt, so waren dies im Jahr 2021 bei vergleichbarer Aufklärungsquote
nur noch 2.315 (2018 noch 2.876). Eine vergleichbare Entwicklung zeigt
sich, allerdings nicht ganz so deutlich, bei denjugendlichen Einbre-
chern. Sie hatten ihren höchsten Prozentanteil an der Gesamtzahl der
Tatverdächtigen zwischen 25 und 27 % in den Jahren 1995-2007. Seit
2008 sinkt auch ihr Anteil deutlich und kontinuierlich über 24,5 % auf
16,8 % in 2012 und 13,4 % im Jahr 2015. In den Jahren 2017 und 2018
stieg allerdings auch ihr Anteil wieder auf in beiden Jahren 14,7 % und
sank bis zum Jahr 2021 auf13,8 % oder 9.214 Tatverdächtige, wobei
auch dieser Wert deutlich von früheren Belastungen entfernt liegt.

Bei den Heranwachsendenvollzieht sich eine ähnliche Tendenz. Hier
wurde der Höchststand im Jahr 1987 mit 23,5 % registriert. Die Heran-
wachsenden lagenim Jahr 2021 nur noch bei 10 % mit 6.662 Tatver-
dächtigen im Vergleich zu 2018 11,4 % der Tatverdächtigen, was ziem-
lich genau einer Halbierung der Belastung gegenüber den Anfangsjah-
ren des Vergleichszeitraumes entspricht. Di es ist durchaus eine
beruhigende Tendenz. Insgesamt ist also der A nteil der Einbrecher un-
ter 21Jahre von 52,7% im Jahr 1987 auf 27,3 % im Jahr 2021 zurück-
gegangen ist. Damit sind 72,7% aller Einbrecher älter als 21Jahre, wo-
bei sich auch bei den A ltersgruppen noch eine Verschiebung ergibt.
Von der Zahl her das deutlich dominierende Einbrecheralter sind die
Jahrgänge von 21-40Jahren. So wurden alleine im Jahr 2021 7.491 ge-
genüber noch 10.117 Einbrechern zwischen 21 und 25 Jahren registriert,
was einem Anteil von 11,2 % entsprach. 8.774 gegenüber 16.538 Einbre-
cher im Jahr 2015 waren zwischen 25 und 30 alt und noch 17.797 zwi-
schen 30 und 40 Jahren.Der Einbruchdiebstahl als früher durchaus ju-
gendtypisches Delikt mit der Auswahl von einfach zu erreichenden Tat-
orten und geringwertigem Di ebesgut scheint von Einbruchdiebstählen
von in der Masse erwachsenen Tätern sogar bis 50 Jahre abgelöst zu
werden, die natürlich eine höhere Beuteerwartung haben und zu den
hohen Schäden beitragen. Zwischen 40 und 50 Jahre waren 2021 9.153
der Täter, zwischen 50 und 60 Jahren 3.639 und immerhin noch 1.621
oder 2,4 % der Einbrecher waren älter als 60 Jahre.

Bei den 101.350 aufgeklärten Fällen weist die Statistik in 65.291 Fällen
im Jahr 2021 64,4 % gegenüber57,2 % im Jahr 2015 alsallein handelnde
Tatverdächtige aus, weil viele Einbruchdiebstähle in Mittäterschaft be-
gangen werden. Erstaunlich und gleichzeitig ärgerlich ist die Tatsache,
dass in 88.809 Fällen im Zusammenhang mit Einbruchdelikten die als
Tatverdächtige ermittelten Personen bereits als Tatverdächtige in Er-
scheinung getretensind, was einem Anteil von 87,6 % entspricht, der 13
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auch schon in den Vorjahren erreicht wurde. Di esbedeutet, dassdie Po-
lizei im Wesentlichen gegen Wiederholungstäter der Eigentumskrimi-
nalität ermittelt. D ie Zahl zeigt auch, dass bisherige Ermittlungen und
die Reaktionen der Justiz auf diese Ermittlungen weitere Taten offen-
sichtlich nicht verhindern konnten, was die Klage berechtigt erscheinen
lässt, dass die Justiz unzureichend von dem ihr vom Gesetzgeber einge-
räumten Strafrahmen gerade für Wiederholungstäter der Einbruchskri-
minalität Gebrauch macht.
Bedeutsam für die Ermittlungen und als Erkenntnis zur Einbruchskri-
minalität ist auch die Tatsache, dass in 22.866 Einbruchsfällen oder
22,6 % in 2021gegenüber 18,3 % im Jahr 2015 der Fälle die Tatverdäch-
tigen Konsumenten harter Drogen waren und hier also eine Steigerung
feststellbar ist. Dies bedeutet, dass vermutlich eine Mehrzahl dieser Tä-
ter die Beute aus der Einbruchskriminalität als indirekte Beschaffungs-
kriminalität begeht. Die bei Einbrüchen erlangte Beute wird also mög-
lichst Gewinn bringend verkauft, um damit die eigene Drogenabhängig-
keit zu finanzieren oder Drogen für eigene Dealertätigkeiten zu
erwerben.
Der Alkoholeinfluss spielt bei Einbruchdiebstählen keine so bedeuten-
de Rolle wie möglicherweise erwartet. Nur in 5.082 Fällen oder 5 % der
Einbrüche wurde ein Tatverdächtiger unter Alkoholeinfluss festgestellt.
Beachtlich ist auch, dass in 484 Fällen von den Tätern eineSchusswaffe
bei der Tat mitgeführt wird, was zu einer Strafverschärfung führt. A ller-
dings wurde in keinem Einbruchsfall bundesweit 2021 wie schon 2018
und 2015 mit einer Schusswaffe gedroht oder geschossen. Diessind sehr
beruhigende Tendenzen.

5.1.3.1 Anteil und Herkunft nichtdeutscher Tatverdächtiger

Auch in diesem Deliktsbereich sind die nichtdeutschen Tatverdächtigen
überrepräsentiert. Ihr Anteil war in den letzten Jahren vom Höchstwert
von 31,2 % im Jahre 1992 und damit vor dem Asylkompromiss auf mitt-
lerweile 21,7 bis 21,8 % in den Jahren 2002, 2007 und 2008 zurückgegan-
gen. Seit 2009 steigt der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen
deutlich an, so dass er im Jahr 2012 mit 30,8 % schon die 30 % Schwelle
überschritt und fast wieder den Höchststand des Jahres 1992 erreichte.
Seit 2008 mit großen Steigerungsraten in den Jahren 2012-2016 steigt
der Tatverdächtigenanteil der Nichtdeutschen aber auf ungeahnte Hö-
hen und im Jahr 2016 auf den bisherigen Höchstwert von44,4 % an.
2017 lag der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger bei 42,9 mit also ei-
nem leichten Rückgang und blieb fast konstant im Jahr 2018 mit 43 %.
Bis zum Jahr 2021 sank ihr Anteil leicht vergleichbar dem Jahr 2019 auf
42,3 %. Dies entsprach im Jahr 2021 einer Zahl von 28.219 nichtdeut-
schen Tatverdächtigen des schweren Diebstahls. Fast jeder zweite Ein-
brecher hat mittlerweile nicht mehr die deutsche Nationalität. Dabei ist14
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auch noch zu berücksichtigen, dass eine Vielzahl von Tatverdächtigen
mit Migrationshintergrund mittlerweile die deutsche Staatsangehörig-
keit hat und damit statistisch nicht mehr als nichtdeutscher Tatverdäch-
tiger erfasst wird. Als Nichtdeutsche werden aber auch Tatverdächtige
erfasst, die sich nur kurzfristig in der Bundesrepublik Deutschland zum
Beispiel als Tourist oder Gewerbetreibende aufgehalten haben. Ins-
besondere die bandenmäßig durchgeführten Diebstähle gehen sehr
häufig auf das Konto ausländischer und speziell in den letzten Jahren
osteuropäischer Tätergruppierungen.
Von den nichtdeutschen Tatverdächtigen hielten sich nur 1.979 im Ver-
gleich zu 1.710 im Jahr 2018 unerlaubt in der Bundesrepublik Deutsch-
land auf. 3.407 (5.933 oder 16,5 %) von ihnen warenAsylbewerber, wei-
tere 648 (553 oder 1,5 %) hatten einenStatus als Schutz-/Asylberechtig-
te oder Kontingentflüchtlinge. 1.729 wurden geduldet.
Die Staatsangehörigen folgenderNationen traten 2018 am häufigsten
als Einbrecher in Erscheinung: Rumänien 16,5 %, Polen 11,8 %, Geor-
gien 6,3 %, Türkei 5,2 %, Serbien 4,5 %, Syrien 4 %, Algerien 3,2 %,
Albanien 3 %. Es ergibt sich hier also eine deutlich andere Verteilung
als beim Diebstahl ohne erschwerende Umstände.
Im Jahr 2021 gibt es nach dem Coronajahren 2020 und 21 eine andere
Verteilung bei den Herkunftsregionen der Tatverdächtigen der Strafta-
ten der Einbruchskriminalität. Hier werden nur die Länder in alpha-
betischer Reihenfolge dargestellt, aus denen mehr als 400 der Tatver-
dächtigen stammen:
€ Afghanistan 458
€ Algerien 1.163
€ Bulgarien 1.278
€ Georgien 1.898
€ Irak 452
€ Italien 483
€ Kosovo 501
€ Litauen 457
€ Marokko 789
€ Moldau 950
€ Polen 3.278
€ Rumänien 4.706
€ Russische Föderation 477
€ Serbien 1.156
€ Syrien 1093
€ Tschechische Republik 489
€ Türkei 1.295
€ Ukraine 499.
Auch hier ist wie bei der einfachen Di ebstahlskriminalität erstaunlich,
wie stark die osteuropäischen Länder und auch die Länder, aus denen 15
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die Flüchtlinge in den letzten Jahren Bundesrepublik Deutschland ge-
kommen sind, als Tatverdächtige an der Einbruchskriminalität beteiligt
sind. Besondersauffällig ist in der Spitze Rumänien und Polen.

5.2 § 243 StGB Besonders schwerer Fall des Diebstahls

(1) In besonders schweren Fällen wird der Diebstahl mit Freiheitsstrafe
von drei Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Ein besonders schwerer
Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter
1. zur Ausführung der Tat in ein Gebäude, einen Dienst- oder Ge-

schäftsraum oder in einen anderen umschlossenen Raum einbricht,
einsteigt, mit einem falschen Schlüssel oder einem anderen nicht zur
ordnungsmäßigen Öffnung bestimmten Werkzeug eindringt oder
sich in dem Raum verborgen hält,

2. eine Sache stiehlt, die durch ein verschlossenes Behältnis oder eine
andere Schutzvorrichtung gegen Wegnahme besonders gesichert ist,

3. gewerbsmäßig stiehlt,
4. aus einer Kirche oder einem anderen der Religionsausübung dienen-

den Gebäude oder Raum eine Sache stiehlt, die dem Gottesdienst
gewidmet ist oder der religiösen Verehrung dient,

5. eine Sache von Bedeutung für Wissenschaft, Kunst oder Geschichte
oder für die technische Entwicklung stiehlt, die sich in einer all-
gemein zugänglichen Sammlung befindet oder öffentlich ausgestellt
ist,

6. stiehlt, indem er die Hilflosigkeit einer anderen Person, einen Un-
glücksfall oder eine gemeine Gefahr ausnutzt oder

7. eine Handfeuerwaffe, zu deren Erwerb es nach dem Waffengesetz
der Erlaubnis bedarf, ein Maschinengewehr, eine Maschinenpistole,
ein voll- oder halbautomatisches Gewehr oder eine Sprengstoff ent-
haltende Kriegswaffe im Sinne des Kriegswaffenkontrollgesetzes
oder Sprengstoff stiehlt.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 bis 6 ist ein besonders
schwerer Fall ausgeschlossen, wenn sich die Tat auf eine geringwertige
Sache bezieht.
Das 6. StrRG hat den Wohnungseinbruchstatbestand, der früher im
§ 243 Abs. 1 Nr. 1 StGB geregelt war, an dieser Stelle gestrichen und
neu dem § 244 angefügt.
§ 243 StGB enthält eine Anzahl von Regelbeispielen, die den Tat-
bestand des besonders schweren Diebstahls erfüllen, der mit einer Frei-
heitsstrafe von 3 Monaten bis zu 10 Jahren geahndet wird, sofern sich
die Tat nicht auf eine geringwertige Sache bezieht, was die Anwendung
des § 243 insgesamt ausschließt.16
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5.2.1 Bedeutung des schweren Diebstahls für die
Sachbearbeitung

In der polizeilichen Praxis ist der §243 StGB einer der bedeutendsten
Tatbestände. Der schwere Di ebstahl beherrscht die öffentliche Di skus-
sion über Kriminalität und trägt zur Kriminalitätsangst in der Bevölke-
rung erheblich bei. Di e Taten beeinträchtigen das Sicherheitsgefühl
deutlich mehr als die deutlich gestiegenen Betrugsstraftaten und die ak-
tuell feststellbaren massiven Straftaten, die mit dem Tatmittel Internet
verübt werden. Gleichzeitig ist festzustellen, dass diese Taten trotz der
mittlerweile geübten DNA -Beweisführung sehr schwer aufzuklären
sind, was Täter zu einer Tatwiederholung anregt. Es gibt Polizeibehör-
den, die teilweise unter 5% bestimmter Delikte des schweren Di eb-
stahls klären, was für die Bevölkerung besonders beunruhigend wirkt
und Tatwiederholungen bis zur Ermittlung eines Täters erwarten lässt.
Es ist ganz wesentlich, dass zuständige Sachbearbeiter und auch die Po-
lizeiführung diesen Delikten Bedeutung zumessen und den geschädig-
ten Bürgern nicht den Eindruck vermitteln, dass die Polizei dafür kein
Personal zur Verfügung stellt, weil die Bürger häufig durch Versiche-
rungen für den bei den Taten erlittenen Schaden entschädigt werden.
Bei der feststellbaren Tendenz zu mehr erwachsenen Tatverdächtigen
ist die Bereitschaft der Täter erheblich gesunken, Serienstraftaten des
Wohnungseinbruchs zuzugeben, was bei kindlichen und jugendlichen
Tätern in der Vergangenheit noch eher die Regel war. Zugegeben wer-
den höchstens die Straftaten, die eindeutig bewiesen sind. Es gilt, mit
einer konsequenten Personen- und Sachbeweisführung die Täter ihrer
Einbruchstaten zu überführen.

5.2.2 Regelbeispiele als Strafzumessungsregel nicht
abschließend

§ 243 enthält eineStrafzumessungsregelfür die besonders schweren Fäl-
le des Diebstahls gemäß § 242. Der Grundtatbestand des § 242 muss al-
so gegeben sein. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass z.B. wegen
besonderer Umstände bei der Tat oder in der Person des Täters die
Schuld oder das Unrecht gegenüber den Durchschnittsfällen, die das
Regelbeispiel repräsentieren soll, deutlich gemindert ist und eine Be-
strafung aus § 242 erfolgt. Die Regelbeispiele des § 243 sind zwar schon
sehr ausführlich, aber nicht abschließend. Die Strafverschärfung kann
auch für Fälle zum Tragen kommen, in denen die Tat von ihrem Un-
rechts- und Schuldgehalt und ihren Folgen deutlich vom Normalfall des
einfachen Diebstahls abweicht.

17
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Bejaht wurden solche Fälle von den Gerichten
€ beim Diebstahl von Sachen mit einem hohen Wert,
€ wenn die Auswahl des Diebesgutes zu Folgeschäden führt,
€ der Täter am Tatort bewusst weiteren hohen Schaden anrichtet,
€ eine besondere Verwerflichkeit der Tat zu bejahen ist,
€ bei einem arglistigen oder brutalen Vorgehen mit gesteigerter

Rücksichtslosigkeit.
Es können auch Fälle des Diebstahls strafverschärfend gewertet wer-
den, in denen dem Täter eine Sache in seiner Eigenschaft als Amts-
träger anvertraut war oder der Täter in einem Betrieb Maschinen
und Betriebsmittel stiehlt, die die ordnungsgemäße Fortführung des
Betriebes ausschließen oder erheblich gefährden.

Richtet sich der Tätervorsatz auf eine geringwertige Sache und nimmt
er eine wertvolle, so ist ebenfalls § 243 Nr. 1 erfüllt. Umgekehrt bejaht
der BGH auch einen besonders schweren Fall.

5.2.3 Regelbeispiele nach Nr. 1: Einbruchdiebstahl,
Einsteigediebstahl, Nachschlüsseldiebstahl

1. wenn der Täter zur Ausführung der Tat in ein Gebäude, einen
Dienst- oder Geschäftsraum oder in einen anderen umschlossenen
Raum einbricht, einsteigt, mit einem falschen Schlüssel oder einem
anderen nicht zur ordnungsmäßigen Öffnung bestimmten Werkzeug
eindringt oder sich in dem Raum verborgen hält,

Der § 243 Abs. 1 Nr. 1 wird als der klassischeEinbruchdiebstahl im poli-
zeilichen Sprachgebrauch verstanden. Der Diebstahl erfolgt, indem der
Schutzbereich eines geschlossenen Raumes durch den Täter verletzt
wird.

5.2.3.1 Geschützte Objekte

Umschlossene Räumesind dazu bestimmt, von Menschen betreten zu
werden und von ihnen zumindest als kurzfristige Aufenthaltsräume ge-
nutzt werden zu können. Im Sinne von § 243 Abs. 1 Nr. 1 muss dieser
Raum mit mindestens teilweise künstlichen Vorrichtungen zur Abwehr
des Eindringens Unbefugter umgeben sein.

Besonders wichtig für die polizeiliche Praxis ist, dass Personen- und
Lastkraftfahrzeuge, Lieferfahrzeuge, Laderäume von Speditionsfahr-
zeugen, Eisenbahnwagen, Bürowagen von Baugeschäften, Bürocon-
tainer, Baubuden, Gartenlauben, Schiffe und Flugzeuge und damit
u.a. alle Verkehrsmittel, die zum Transport von Menschen dienen,

18
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von diesem Begriff des umschlossenen Raumes erfasst werden. Selbst
ein Schaufenster oder eine Ausstellungsvitrine, die von Menschen be-
treten werden kann, fällt unter den Schutzbereich, nicht hingegen
Räume, die so klein sind, dass sie von Menschen nicht betreten wer-
den können.

Durch Vorrichtungen geschützt bedeutet, dass zur Tatbestandsverwirk-
lichung vorausgesetzt werden muss, dass der Berechtigte sein Objekt
abgegrenzt hat. Dies kann durch Umzäunungen mit einer Hecke, einer
Mauer oder einem Zaun geschehen, wenn Menschen dadurch offen-
sichtlich davon abgehalten werden sollen, einen bestimmten Bereich zu
betreten. Der Unbefugte muss eine gewisse Anstrengung unternehmen,
um in diesen Raum eindringen zu können. Es wird hingegen nicht ver-
langt, dass die Ein- oder Zufahrt verschlossen ist oder gar bewacht wer-
den muss. Nicht erfasst werden Räume, die für jedermann zugänglich
sind und unverschlossen sind wie z.B. Parks, Telefonzellen, Fußgänger-
tunnel, Bahnhöfe.

Von Gebäudenwird verlangt, dass sie durch Wände und Dach begrenzt
sind und mit dem Erdboden – wenn auch nur aufgrund des Eigenge-
wichts – verbunden sind. Auch müssen sie den Eintritt von Menschen
gestatten und dokumentieren, dass Unbefugte vom Betreten abgehal-
ten werden sollen. Gebäude schützen meist Menschen, Tiere und Sa-
chen. Für die Schutzwirkung spielt es keine Rolle, ob das Gebäude be-
wohnt und von Menschen genutzt wird oder ob es in Zukunft sogar ab-
gerissen werden soll.

Erfasst sind auch Baracken, Wohncontainer, Ausstellungs- und Zirkus-
zelte. Die Benennung von Dienst- und Geschäftsräumen bildet eine
weitere Fallkategorie des Gebäudes, da auch ein Zimmer, ein abge-
schlossener Keller oder Bodenräume vom Tatbestand geschützt sind.
Diensträume werden von den unterschiedlichen staatlichen Behörden
und Institutionen genutzt und dienen während der Dienstzeiten dazu,
mit den Mitarbeitern die Aufgaben dieser Behörden/Institutionen zu er-
füllen. Geschäftsräumesind ebenfalls begrenzte, aber meist nicht abge-
schlossene Räumlichkeiten, die hauptsächlich und für eine gewisse
Dauer zum Betrieb von Geschäften bestimmt sind. Dies können ge-
werblich genutzte Räume für Ladengeschäfte, handwerkliche Werkstät-
ten, Fabrikhallen, Markthallen und -stände sowie andere Wirtschafts-
räume, die Sprechzimmer von Ärzten oder Rechtsanwälten, Wirtschaf-
ten, Hotels, Büros und Theater sein, die auch beweglich sein können
wie z.B. die Wagen fahrender Händler. Der Tatbestand des § 243 Abs. 1
Nr. 1 ist nur erfüllt, wenn der Täter schon bei Betreten der umschlosse-
nen Räume die Diebstahlsabsicht hatte.

Das Regelbeispiel benennt die Tatvarianten des Einbruchdiebstahls,
des Einsteigediebstahls, des Nachschlüsseldiebstahls und des Diebstahls19
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durch Einschließen und Verborgenhalten in den Taträumlichkeiten.
Die genannten Tatvarianten werden eindeutig durch den Einbruchdieb-
stahl beherrscht. Die gewählten Begehungsweisen müssen der Ausfüh-
rung des Diebstahls dienen.

5.2.3.2 Tathandlungen des Einbrechers

Der Einbrecher beseitigt bei seiner Tatbegehung gewaltsam ein dem
Diebstahl entgegenstehendes Hindernis. Er muss dabei eine nicht uner-
hebliche körperliche Kraft einsetzen oder Substanzen verletzen, wie
dies z.B. beim Einschlagen einer Fensterscheibe, Aufbrechen einer Tür
mit einem Hebelwerkzeug geschieht. Ob der Täter eine Zugangsöff-
nung eines umschlossenen Raumes durch erhebliche Kraft z.B. ein-
drückt oder eintritt oder ein Hebelwerkzeug, eine Zange zum Abbre-
chen von Profilzylinderschlössern einsetzt, ändert nichts an der Tat-
bestandsverwirklichung. Der Täter kann sich auch den Zugang
erzwingen, indem er durch einen Türspalt greift oder ein angekipptes
Fenster und die Öffnung entriegelt oder behelfsmäßige Hindernisse wie
eine vernagelte Tür oder ein verbrettertes Fenster überwindet. Es ge-
nügt schon, wenn er eine vorhandene Öffnung zum Eindringen vergrö-
ßert oder die Umschließung eines Objektes gewaltsam aufhebt. Er muss
nicht zwingend Substanzen verletzen. Er kann auch eine Tür aushän-
gen, Gegenstände beiseite rücken, die ihm den Zugang erschweren. Es
darf dem Täter allerdings nicht zu leicht gemacht werden. Wenn er z.B.
allein durch Abnehmen eines ungesicherten Lattenrostes in den Keller
eines Miethauses durch ein offenes Fenster eindringen kann, wird der
Einbruch nicht zu bejahen sein. Die Erschwernis liegt in der Überwin-
dung des Hindernisses durch gewaltsame Aufhebung der Umschlie-
ßung. Der Täter muss nicht in den umschlossenen Raum hineingelangt
sein oder ihn gar betreten haben. Er kann z.B. nur durch die Öffnung in
den Raum hineingreifen und etwas entwenden oder sich eines geeig-
neten Werkzeuges bedienen.

5.2.3.3 Hohe Anzeigebereitschaft – geringes Dunkelfeld

Di e Tatvariante des Einbruchdiebstahls beansprucht sowohl den Wach-
und Wechseldienst, Tatortdienste unterschiedlicher A rt und die krimi-
nalpolizeiliche Sachbearbeitung ganz erheblich. Der Bürger, der Opfer
eines Einbruchdiebstahls wird, wird unverzüglich in den meisten Fällen
die Polizei benachrichtigen. Di e Bürger sind über ihre Hausratversiche-
rungen und Betriebe über ihre Betriebsversicherungen regelmäßig ge-
gen Einbruchdiebstahl versichert. Sie erhalten den vom Di eb angerich-
teten Schaden oft als Neuwert ersetzt. Di e Versicherungen verlangen
vor Schadensregulierungen meist eine A nzeigenerstattung, so dass al-
lein aus finanziellen Gründen diese Taten gemeldet werden. Es besteht
nur ein relativ geringesDunkelfeld.20
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Russische Tätergruppen zeigten sich neben dem Rauschgifthandel
(21,7 %) insbesondere im Feld des Cybercrime aktiv (17,4 % - 4 Verfah-
ren). Dies ist gegenüber anderen ethnischen Tätergruppen ein Allein-
stellungsmerkmal. Auch hier findet sich überwiegend das Merkmal der
Heterogenität (91,3 %). Auffallend hier ebenso: 43,5 % der Verfahren
zeigten eine deliktsübergreifende Tatdurchführung.

7.1.4 Wie wird das OK-Potenzial eines Verfahrens errechnet?

Um eine Gewichtung der Fälle der Organisierten Kriminalität und der
sie begehenden Tätergruppierungen vornehmen zu können, hat sich die
Politik auf die Definition und die Errechnung eines so genannten OK-
Potenzials verständigt. Die Berechnung soll den Organisations-und Pro-
fessionalisierungsgrad von OK-Gruppierungen qualitativ bewerten. Die
Zentralstellen haben generelle Indikatoren zur Erkennung OK-rele-
vanter Sachverhalte definiert. Aus ihnen errechnet sich durch die An-
zahl und Gewichtung der jeweils in einem Verfahren zutreffenden Indi-
katoren das OK Potenzial. Bewertet werden die Tatphasen nach Vor-
bereitung und Planung, die Auswertung der Ausführung der Tat und die
Verwertung der Beute. In die Bewertung fließen auch die Ermittlungs-
dauer und der Ressourcenansatz ein. Entscheidend ist, dass ein nied-
riges OK-Potenzial nicht ohne die Berücksichtigung weiterer Faktoren
auf einen geringen Organisations-und Professionalisierungsgrad schlie-
ßen lässt.
Der Durchschnittswert des OK-Potenzials lag 2021 bei 41,2 Punkten et-
wa gleich hoch wie im Vorjahr mit 41,0 Punkten. Es gibt nur wenige
Gruppierungen mit hohem und auch mit sehr niedrigem OK-Potenzial.

7.1.5 Kriminalitätsfelder der OK

Die Kriminalitätsbereiche Rauschgifthandel/-schmuggel, Kriminalität i.
Z. m. dem Wirtschaftsleben und Eigentumskriminalität umfassen knapp
drei Viertel aller im Jahr 2021 geführten OK-Verfahren. Knapp die
Hälfte (rund 48 %) aller OK-Gruppierungen ist im Rauschgifthandel/-
schmuggel aktiv. 209 OK-Gruppierungen (30,0 %) waren im Jahr 2020
deliktsübergreifend tätig (2020: 190 OK-Gruppierungen; 32,0 %), d. h.
neben ihrem Hauptdeliktsbereich agierten sie zusätzlich in weiteren
Kriminalitätsbereichen.

7.1.5.1 Rauschgiftkriminalität

Di e ist immer noch ungeheuer attraktiv für die kriminellen A ktivitäten
der festgestellten Nationalitäten, da sie eine ungewöhnlich hohe Ge-
winnspanne bei einem relativ geringen Entdeckungsrisiko verspricht.
Hi nzu kommt, dass die Dienststellen, die Organisierte Kriminalität be-
arbeiten, ihre meisten Erfahrungen in der Bearbeitung dieser Krimina- 11
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lität haben und die Sachbearbeiter häufig aus der Rauschgiftsachbear-
beitung stammen. Dort haben sie auch den Umgang mit verdeckten Er-
mittlungsmethoden erlernt. Außerdem gibt es eine solche Vielzahl von
Hi nweisen auf Rauschgiftkriminalität, dass diese immer wieder Grund
sind, neue Ermittlungsverfahren zu generieren. 40% (134) der Verfah-
ren befassten sich mit dem Schmuggel von Cannabisprodukten. Kokain
wurde in 26,6% (89) der Verfahren gehandelt. Heroin spielte in nur
2,7% (9) der Verfahren eine Rolle. Synthetische Dr ogen waren in
5,1% der Verfahren (17).

7.1.5.2 Rockerkriminalität - Verbot von Rockergruppierungen

Zunehmend in den Fokus der OK-Dienststellen ist in den letzten Jah-
ren die sogenannteRockerkriminalität gerückt. In Deutschland existie-
ren rund 650 Chapter/Charter mit ungefähr 8.500 Mitgliedern von Ro-
ckergruppen. Dazu zählen u. a. örtliche Zusammenschlüsse der interna-
tional bekannten Outlaw Motorcycle Gangs (OMCG), Bandidos MC
(BMC), Gremium MC (GMC) und Hells Angels MC (HAMC) sowie
deren Supporterclubs. Außerdem existieren Rockerclubs, die zumeist
nur regional agieren. Kriminalität, die durch Angehörige dieser Grup-
pen begangen wird, reicht von Rauschgiftdelikten über Gewaltdelikte
bis hin zu Kriminalität i. Z. m. dem Nachtleben oder der Wirtschaft.
Wegen der Kurzlebigkeit vieler dieser Zusammenschlüsse und der per-
sonellen Fluktuation unterliegen die Zahlen der existierenden Clubs
und zugehörigen Mitglieder einer dynamischen Entwicklung. Die An-
zahl der gegen Angehörige von Rockergruppen geführten OK-Ermitt-
lungsverfahren ist im Vergleich zum Vorjahr gleichgeblieben. Die Zahl
der tatverdächtigen OMCG-Mitglieder ist um 19,8 % gesunken. 16 der
23 OK-Gruppierungen wurden durch deutsche, vier durch türkische
Staatangehörige dominiert. In jeweils einem Fall wurde die Gruppie-
rung durch kosovarische, mazedonische und serbische Staatsangehörige
dominiert. Das durchschnittliche OK-Potenzial der OK-Gruppierungen
im Bereich Rockerkriminalität ist höher als das durchschnittliche OK-
Potenzial aller im Jahr 2021 festgestellten OK - Gruppierungen. Die
Gruppe der Hells Angels spielen in 19 Verfahren eine Rolle. Es folgt
danach die Gruppierung Gremium MC und sonstige weit abgeschlagen.
Der Hintergrund in dieser Erfassung dürfte auch in dem Umstand zu
vermuten sein, dass es Vereinsverbote gegeben hat.

Die Dachorganisation Federation West Central des Bandidos MC wur-
de einschließlich ihrer Teilorganisationen (Chapter) in NRW, Hessen,
Rheinland-Pfalz und Niedersachsen am 12.07.2021 durch das Bundes-
ministerium des Innern, für Bau und Heimat verboten. Die Gruppie-
rung United Tribuns wurde einschließlich aller Chapter in NRW, Hes-
sen, Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-12
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Holstein, Baden-Württemberg und Thüringen am 14.09.2022 durch das
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat verboten.
Mit den im Jahr 2021 umgesetzten vereinsrechtlichen Verbotsmaßnah-
men gegen die Strukturen desBandidos MC Federation West-Central
ist es gelungen, diese Rockerstrukturen zu zerschlagen und deren
Kennzeichen aus der öffentlichen Wahrnehmung zu entfernen. Das
Vereinsverbot umfasst auch die Einziehung von Motorrädern, die dem
Verein als Vereinsvermögen zuzurechnen sind. Die vereinsrechtlichen
Verbotsmaßnahmen vom 14.09.2022 gegen die „United Tribuns“ haben
ebenfalls deren Strukturen aufgelöst, ihre Kennzeichen aus der öffent-
lichen Wahrnehmung entfernt und zur Sicherung von Vereinsvermögen
geführt. Zwischenzeitlich wurden seitens der Betroffenen Rechtsmittel
gegen das Verbot eingelegt.

7.1.5.3 Steuer- und Zolldelikte

Bei den vom Zoll ermittelten OK-Strukturen handelt es sich im We-
sentlichen um Zigarettenschmuggel, der mit 50 % erneut das Haupt-
betätigungsfeld der OK Gruppierungen war, die sich in 11 % der Fälle
mit dem Schmuggel sonstiger zollpflichtiger Waren befassten. In 30,6 %
der Fälle waren Verstöße gegen das AWG, Urheberrecht und die Ener-
giesteuer federführend. Steuerkarusselle spielten in 8,3 % eine Rolle.

7.1.5.4 Schleuserverfahren

Im Jahr 2021 wurden 61 Verfahren wegen der Schleusungskriminalität
geführt. Herkunftsland der Geschleusten war in den überwiegenden
Fällen die Republik Moldau (6), Albanien (4), Vietnam (4) sowie
Ukraine, Georgien, China und Afghanistan (jeweils 3). Deutschland
war in 38 der Verfahren (92,7 %) das Zielland bzw. eines der Ziellän-
der.

7.1.5.5 Cybercrime

Cybercrime umfasst als Sammelbegriff Straftaten, die sich gegen das In-
ternet, andere Datennetze und informationstechnische Systeme oder
deren Daten richten oder die mittels dieser Informationstechnik began-
gen werden. Die Definition steht im Einklang mit internationalen Be-
griffsbestimmungen wie der Convention on Cybercrime des Europarats.
Cybercrime im engeren Sinne sind Straftaten, bei deren Begehung Ele-
mente der elektronischen Datenverarbeitung in den Tatbestandsmerk-
malen enthalten sind. Cybercrime im weiteren Sinne bezeichnet Strafta-
ten, bei denen die Informations- und Kommunikationstechnik zur Pla-
nung, Vorbereitung oder Ausführung eingesetzt wird.
Die Entwicklungen in diesem Kriminalitätsfeld im Jahr 2021 wurden
durch die Corona-Pandemiesituation beeinflusst. Kurzarbeit, Quarantä- 13



VI. Deliktsbezogene Sachbearbeitung
Organisierte Kriminalität -Begriff und Indikatoren DSB 7.1.5.5 – 7.1.5.6

ne, die Betreuungssituation von Kindern, Homeoffice und andere pan-
demiebedingten Anpassungen bewirkten, dass große Teile der Bevölke-
rung bedeutend mehr Zeit mit der Nutzung von Onlinediensten ver-
brachten. Viele Geschäfte konnten ihre Waren und Dienstleistungen
zeitweise nur online anbieten. Mit einer breiteren Nutzung von digita-
len Dienstleistungen, z. B. Online-Banking und -Shopping, eröffnete
sich für Cyberkriminelle ein weites Feld für kriminelle Aktivitäten. Die
zwischen Bund und Ländern abgestimmten Lockdown-Maßnahmen bo-
ten insofern mittelbar erweiterte Tatgelegenheiten im Bereich der Cy-
berkriminalität.

Es wurden 15 Verfahren im Jahr 2021 gemeldet. Vier der 15 OK-Grup-
pierungen wurden durch russische Staatsangehörige, jeweils drei durch
ukrainische Staatsangehörige bzw. Personen mit ungeklärter Staats-
angehörigkeit dominiert. Zwei Gruppierungen wurden durch israe-
lische Staatsangehörige dominiert. Der Computerbetrug (4 EV) und
das Eindringen in Datennetze/Datendiebstahl (3 EV) waren hier domi-
nierende Straftatbestände neben der digitalen Erpressung (5 EV). Die
digitale Erpressung verbindet die Delikte der Datenveränderung und
Computersabotage. So werden beispielsweise beim Phänomen Ransom-
ware durch Täter Schadprogramme per E-Mail-Anhang in das anzu-
greifende System eingeschleust. Öffnet der Nutzer diesen Anhang, wird
Software auf seinem System installiert, die den Abfluss und die Ver-
schlüsselung von Daten durch die Täter ermöglicht. Initiieren die Täter
die Verschlüsselung, sind die Daten für den Inhaber nicht mehr nutzbar.
Zur Entschlüsselung der Daten wird ein Lösegeld gefordert. Mit der
Drohung der Veröffentlichung der abgeflossenen Daten setzen die Tä-
ter ihre Opfer weiter unter Druck, um diese zur Zahlung zu bewegen.

7.1.5.6 Menschenhandel und Ausbeutung

Im Lagebild 2021 wird erstmals der Deliktsbereich Menschenhandel
und Ausbeutung als eigener Hauptdeliktsbereich ausgewiesen. Zuvor
zählten die einschlägigen Delikte zu den Hauptdeliktsbereichen “Kri-
minalität i. Z. m. dem Nachtleben“ und “Kriminalität i. Z. m. dem Wirt-
schaftsleben“. Der Hauptdeliktsbereich Menschenhandel und Ausbeu-
tung betrifft folgende rechtliche Einordnungen:
€ Sexuelle Ausbeutung (§§ 232, 232a, 233a, 180a, 181a StGB)
€ Arbeitsausbeutung (§§ 232, 232b, 233, 233a StGB)
€ Ausbeutung bei der Ausübung der Bettelei (§§ 232, 232b, 233, 233a

StGB)
€ Ausbeutung bei der Begehung von mit Strafen bedrohten Handlun-

gen (§§ 232, 233, 233a StGB)
€ Organhandel (§232 Abs. 1 Alt. 3 StGB)
€ Zwangsheirat (§237 Abs. 1 StGB)14
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Insgesamt wurden im Berichtsjahr 16 OK-Gruppierungen mit dem
Hauptdeliktsbereich Menschen-handel und Ausbeutung erfasst. Im Be-
reich der sexuellen Ausbeutung wurden zehn OK-Gruppierungen
(62,5 %) festgestellt, beider Arbeitsausbeutung sechs OK-Gruppierun-
gen (37,5 %). Am häufigsten wurden die Gruppierungen durch rumä-
nische bzw. deutsche Staatsangehörige dominiert (jeweils 3), gefolgt
von vietnamesisch bzw. serbisch dominierten Gruppierungen (jeweils
zwei). Weitere dominierende Staatsangehörigkeiten waren brasilia-
nisch, bulgarisch, griechisch, ungarisch, russisch und thailändisch.

7.1.5.7 Fälschungskriminalität

2021 wurden 7 Verfahren der Fälschungskriminalität zugeordnet. Die
Täter gefälschten nicht nur wie in den Vorjahren Geld vorrangig von
Euro-Falsifikaten, sondern auch Personaldokumente und Führerschei-
ne. Kosovarische Staatsangehörige dominierten diese Kriminalität, in-
dem sie kriminelle Dienstleistungen wie die Vermittlung von Schein-
ehepartnern und/oder der Schleichweg von Aufenthalts Erlaubnissen
anboten.

7.1.5.8 Geldwäsche (s.a. DSB 33) - Hawala-Systeme

Bei der Geldwäsche wurden im Berichtsjahr 18 OK-Verfahren fest-
gestellt. Fünf OK-Gruppierungen wurden durch deutsche Staatsange-
hörige dominiert, gefolgt von drei türkisch dominierten und zwei italie-
nisch dominierten Gruppierungen. In je einem Verfahren dominierten
albanische, bosnisch-herzegowinische, libanesische, nigerianische, russi-
sche, schwedische und ukrainische Staatsangehörige. Eine OK-Grup-
pierung wurde von Personen geführt, die als staatenlos erfasst sind. Ne-
ben den genannten 18 OK-Verfahren hatten 13 weitere OK-Verfahren
ihren Ursprung in Ermittlungen aufgrund von Geldwäscheerkenntnis-
sen. Im Zuge der Ermittlungen wurden diese OK Gruppierungen den
der Geldwäsche zugrunde liegenden Vor- bzw. Hauptdeliktsbereichen
(Kriminalität i. Z. m. dem Wirtschaftsleben, Eigentumskriminalität,
Fälschungskriminalität, Schleusungskriminalität sowie Steuer- und Zoll-
delikte) zugeordnet. In dieser Kategorie war 2021 insbesondere ein Ver-
fahren aus NRW zu nennen, dass auch für einen Anstieg der im Lage-
bild 2021 aufgeführten hohe Schadenssumme verantwortlich zeichnete.
Es wurden Tatverdächtige in den Fokus genommen, die ein Hawala-
System etabliert hatten. Die Ermittlungen richten sich gegen über 50
Beschuldigte. Durch die Tätergruppierung wurden im Zeitraum von ca.
fünf Jahren im Rahmen von 1.358 Ausfuhren insgesamt rund 67.000 kg
Gold und rund 7.900 kg Silber aus Deutschland in die Türkei exportiert.
Demnach beläuft sich der festgestellte Tatumfang (illegaler Finanz-
transfer in Höhe des Wertes der Edelmetalle) auf über 1,6 Milliarden
Euro. Im Ermittlungsverfahren wurden Anfang 2021 offene strafprozes- 15
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suale Maßnahmen ergriffen. Es wurden insgesamt Vermögensarreste i.
H. v. über 213 Millionen Euro erlassen und Vermögenswerte i. H. v. 7,2
Millionen Euro gesichert. Darüber hinaus wurden neun Haftbefehle ge-
gen Beschuldigte vollstreckt. Die Übermittlungen von Geldbeträgen im
Rahmen eines Hawala-Systems stellen grundsätzlich Finanztransfer-
geschäfte nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 desZahlungsdiensteaufsichts-
gesetz(ZAG) dar. Kriminalistische Erfahrungen aus den geführten Ha-
wala-Verfahren deuten jedoch darauf hin, dass die transferierten Gel-
der überwiegend aus Straftaten stammen. Den Vorsatz bzw. die
Kenntnisnahme des deliktischen Ursprungs ist dem Hawaladar jedoch
nicht nachzuweisen. Daher hat sich die Subsumtion unter den § 129
StGB etabliert.

Seit der Novellierung des § 129 StGB im Jahr 2017 und der damit ein-
hergehenden Ausweitung seines Anwendungsbereichs ist die Anzahl
der OK-Gruppierungen, gegen die wegen der “Bildung einer kriminel-
len Vereinigung“ ermittelt wurde, zunächst stetig angestiegen. Im Be-
richtsjahr sank die Anzahl solcher OK-Gruppierungen erstmalig. Die
BGH Rechtsprechung3 eröffnete hier neue Optionen der Strafverfol-
gung. Dieses Urteil wird unter dem Gesichtspunkt der möglichen Sub-
sumtion des Täterverhaltens unter den § 129 StGB bei der OK-Be-
kämpfung in Zukunft eine gewichtige Rolle spielen.

7.1.5.9 Clankriminalität (s.a. DSB 34)

Ein Clan ist eine informelle soziale Organisation, die durch ein gemein-
sames Abstammungsverständnis ihrer Angehörigen bestimmt ist. Sie
zeichnet sich insbesondere durch eine hierarchische Struktur, ein aus-
geprägtes Zugehörigkeitsgefühl und ein gemeinsames Normen- und
Werteverständnis aus. Clankriminalität umfasst das delinquente Verhal-
ten von Clanangehörigen. Die Clanzugehörigkeit stellt dabei eine ver-
bindende, die Tatbegehung fördernde oder die Aufklärung der Tat hin-
dernde Komponente dar, wobei die eigenen Normen und Werte über
die in Deutschland geltende Rechtsordnung gestellt werden können.
Die Taten müssen im Einzelnen oder in ihrer Gesamtheit für das Phä-
nomen von Bedeutung sein.

Im Bundeslagebild OK wird die Organisierte Clankriminalität betrach-
tet, die lediglich eine Teil-menge der strafbaren Handlungen kriminel-
ler Mitglieder aus Clanstrukturen darstellt. D. h. die hier betrachteten
OK-Gruppierungen erfüllen neben der Definition Clankriminalität
auch die OK-Defi-nition.

16

3 3 StR 61/21 vom 02.06.2021: Leitsatz 1: „Bei einer ein Hawala-System betreibenden Organisation kann
es sich um eine kriminelle Vereinigung im Sinne des § 129 Abs. 2 StGB handeln. Insbesondere kann
nach den konkreten Tatumständen ein über individuelle Einzelinteressen hinausgehendes übergeord-
netes gemeinsames Interesse am Fortbestand des HawalaSystems bestehen“.
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Bei der Betrachtung des Phänomens Clankriminalität im Bundes-
lagebild OK muss hervorgehoben werden, dass ausschließlich kriminel-
le Mitglieder aus Clanstrukturen im polizeilichen Fokus stehen und
nicht der gesamte Clan per se. Die Definition fokussiert sich auf das de-
linquente Verhalten einzelner Personen und lässt Raum zur Erkennung
verschiedener Ausprägungen von Clankriminalität. Im polizeilichen Fo-
kus stehen derzeit insbesondere kriminelle Mitglieder aus Clanstruktu-
ren der Mhallamiye15 oder solchen mit arabisch-/türkeistämmiger Her-
kunft. 4

Das OK-Potential der OK-Gruppierungen der Clankriminalität lag ab
52,9 % und wie bei den Rockergruppierungen damit erheblich über
dem Durchschnittswert. Bei einer Gruppierung wurde sogar ein Wert
von 91,6 % gemessen. Dem Phänomen wurden 47 Verfahren zugeord-
net. Hauptdeliktsfelder waren der Rauschgiftschmuggel, die Eigen-
tumskriminalität, Wirtschaftsstraftaten und die Gewaltkriminalität. Der
Großteil der OK-Gruppierungen im Bereich Clankriminalität (2021:
34; 2020: 29) agierte im Berichtsjahr auf internationaler Ebene. In sie-
ben OK-Verfahren i. Z. m. Clankriminalität fanden die Tathandlungen
überregional (2020: 8) und in sechs Fällen auf regionaler Ebene (2020:
4) statt.

7.1.6 Schäden durch OK

Der Schaden entspricht grundsätzlich dem Geldwert (Verkehrswert)
des rechtswidrig erlangten Gutes. Bei Vermögensdelikten ist unter
Schaden die Wertminderung des Vermögens zu verstehen.
Bei den ausgewiesenen Werten handelt es sich um unmittelbare Schä-
den ohne Berücksichtigung etwaiger Folgekosten. Damit erfolgt die Er-
fassung der Schäden im Bereich OK nach der gleichen Systematik wie
in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). 5 Bei Rauschgiftgeschäften
(Tätigkeitsbereich von fast der Hälfte aller OK-Gruppierungen) wird
generell kein Schaden registriert, da diese per se illegal sind und des-
halb kein monetärer Schaden vorliegen kann. Dies gilt auch für be-
stimmte Erscheinungsformen von Cybercrime, Fälschungskriminalität,
Kriminalität i. Z. m. dem Nachtleben, Gewaltkriminalität, Umwelt-
und Waffenkriminalität. Der im Erhebungszeitraum festgestellte finan-
zielle Schaden (2,2 Mrd. Euro) sowie der kriminell erwirtschaftete Er-
trag (1,4 Mrd. Euro) sind erheblich. Dies verdeutlicht – insbesondere
auch in Anbetracht des anzunehmenden (hohen) Dunkelfeldes - das fi-
nanzielle Potenzial von OK-Gruppierungen und die damit einhergehen-
de Bedrohung verschiedenster Gesellschaftsbereiche im Falle von z.B.
Reinvestitionen des Geldes in legale und illegale Geschäftsmodelle,

17
4 BKA OK-Lagebild 2021 Seite 23
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aber auch im Hinblick auf Korruption oder andere Formen der Ein-
flussnahme. 79 % der Schadenssumme entfielen auf das Wirken der Tä-
ter im Bereich der Wirtschaftskriminalität (1,754 Mio. EURO). Es folg-
ten Steuer- und Zolldelikte mit 215,9 Mio. Eigentumsdelikte erzeugten
einen Schaden von 138,5 Mio. EURO. Durch Cybercrime-Aktivitäten
wurden 35,7 Mio. EURO an Schadenssumme bilanziert.

7.1.7 Vermögenssicherungen (s. KR 12)

Bei der vorläufigen Vermögenssicherung handelt es sich um ein recht-
liches Verfahren, bei dem Vermögenswerte, die durch kriminelles Ver-
halten erwirtschaftet worden sind, vom Staat im Ermittlungsverfahren
zugunsten staatlicher Einziehungsansprüche oder zivilrechtlicher An-
sprüche Geschädigter vorläufig gesichert werden. Die vorläufige Siche-
rung dauert an, bis im Rahmen eines Gerichtsverfahrens endgültig da-
rüber entschieden wird, ob die Vermögenswerte dem Verfall oder der
Einziehung unterliegen bzw. wieder herausgegeben werden müssen.
Die Befriedigung der Ansprüche der Verletzten erfolgt in der Regel im
Strafvollstreckungsverfahren.6

Der Lagebericht geht auch auf die im Zusammenhang mit den OK-Ver-
fahren durchgeführten Vermögenssicherungen ein. Im Jahr 2021 konn-
ten 173 Mio. EURO vorläufig gesichert werden. Die Sicherung steht
Erträgen von 1,444 Mio EURO gegenüber.

In rund 91 % der Fälle (635 von 696 OK-Gruppierungen) wurden – er-
gänzend zu den deliktischen Ermittlungen –Finanzermittlungen durch-
geführt, um die finanziellen Verhältnisse der tatverdächtigen Personen
aufzuhellen und kriminell erwirtschaftete Vermögenswerte zu identifi-
zieren.

7.2 Entwicklungen der deutschen Definition
„Organisierte Kriminalität“

Vorbemerkung:

„... Organisierte Kriminalität verbreitet sich insbesondere in einer Ge-
sellschaft, in der der materielle Gewinn stark betont wird, in der wenig
darauf geachtet wird, ob der materielle Erfolg mit legitimen Mitteln er-
reicht worden ist, und in der es viele Zugänge zu illegitimen Möglich-
keiten und Gelegenheiten gibt“ (Howard Abadinsky 1990, 46 (7).

Seit das organisierte Verbrechen, heute definiert als Organisierte Kri-
minalität, in Deutschland von allen gesellschaftspolitisch verantwor-

18 6 BKA OK- Lagebild 2021 Seite 12



DSB 11Betrugs- und Vermögensdelikte,
Wirtschaftskriminalität –
Bedeutung, strafrechtliche Bewertung
und kriminalistische Fallbearbeitung

Autoren: KHK Sebastian Fiedler, ehem. Landesamt für Ausbildung,
Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW,
Selm, seit 2013 Bundestagsabgeordneter der SPD
Erstautor Prof. Sigmar-Marcus Richter, Hochschule für Wirt-
schaft und Recht, Berlin

11 Betrugs- und Vermögensdelikte, Wirtschaftskriminalität –
Bedeutung, strafrechtliche Bewertung und
kriminalistische Fallbearbeitung

11.1 Rechtsproblematiken/ Zuständigkeiten
11.2 Strafrechtsbestimmungen des StGB
11.2.1 Zweiundzwanzigster Abschnitt: Betrug und Untreue
11.2.1.1 § 263 StGB Betrug
11.2.1.1.1 Betrugstatbestand
11.2.1.1.2 Täuschungshandlung
11.2.1.1.3 Irrtumserregung
11.2.1.1.4 Vermögensverfügung / Vermögensschaden
11.2.1.1.5 § 263 Abs. 3 gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande
11.2.1.1.6 § 263 Abs. 3, 2. Vermögensverlust großen Ausmaßes
11.2.1.1.7 § 263 Abs. 3, 3. – wirtschaftliche Not für eine andere

Person
11.2.1.1.8 § 263 Abs. 3, 4. – Missbrauch der Befugnisse oder der

Stellung als Amtsträger
11.2.1.1.9 § 263 Abs. 3, 5. – Versicherungsbetrug
11.2.1.1.10 Seeversicherungsbetrug
11.2.1.1.11 § 263 Abs. 5 Gewerbsmäßiger Bandenbetrug
11.2.1.1.12 Vollendung / Vorsatz / Versuch
11.2.1.1.13 Vielfältige Tatbestandsvarianten / Motive für

Anzeigenerstattung
11.2.1.1.14 Kausalität der Tatbestandsmerkmale beweisen
11.2.1.1.15 Beweisführung / Finanzermittlungen
11.2.1.2 § 263a StGB Computerbetrug
11.2.1.2.1 Computerkriminalität
11.2.1.2.2 Tathandlung Manipulation von

Datenverarbeitungsvorgängen
11.2.1.2.3 Spielautomaten- und Bankomatenmissbrauch
11.2.1.2.4 Vorbereitungshandlungen mit Computerprorammen

haben neue strafrechtliche Relevanz 1

Dieser Fachteil hat 149 Seiten



VI. Deliktsbezogene Sachbearbeitung
Vermögensdelikte, Wirtschaftskriminalität DSB 11.4.4.3.1.14 – 11.4.4.3.1.16

11.4.4.3.1.14 „Geschenkt“ aus dem Ausland – zu teuer

Und wie einfach es sein kann, an das Geld anderer zu kommen, zeigt
das Beispiel eines Täters, der von Ungarn aus agierte: In einigen bun-
desweit in Deutschland erscheinenden Zeitungen setzt er Annoncen,
wonach er Dinge, wie z.B. die Spielkonsole Wii oder gar ein IPhone ge-
gen Übernahme der Kosten der Zeitungsanzeige und des Versandes ab-
gebe, weil er beruflich nach Ungarn habe umziehen müssen. Um die
Abnehmer noch ein wenig in Sicherheit zu wiegen, schreibt er sogar,
dass die Kunden die Gegenstände gern persönlich an seiner neuen An-
schrift in Ungarn abholen könnten, was aber sicher den meisten zu be-
schwerlich sein dürfte. Leider hat natürlich der Anbieter noch kein ei-
genes Konto in Ungarn, so dass man das Geld per Western Union über-
weisen muss. Die eingehenden Gelder dürften schnell die Investitions-
kosten für einige wenige Zeitungsinserate überschritten haben.
Und wie für viele andere Taten gilt auch hier wieder für den langfristig
erfolgreich sein wollenden Täter: Besser, von vielen Menschen kleinere
Summen erlangen als einzelne um hohe Summen zu schädigen.
Denn so bleiben die Taten oft unbemerkt oder werden nicht angezeigt,
weil es den Opfern zu mühsam ist, für wenig Geld die Umstände einer
Anzeigenerstattung auf sich zu nehmen. Und wenn Einzeltaten auffal-
len, betreiben Strafverfolgungsbehörden nur einen der „geringen“, der
Schadenssumme angemessenen Verfolgungsaufwand.

11.4.4.3.1.15 Autobahngold

Die Masche, an Autobahnen aufgrund Spritmangels liegen geblieben zu
sein, ist eine Erfindung rumänischer und bulgarischer EU-Bürger. War
es zunächst die Mitleidstour, indem die Täter noch Frau und krankes
Kleinkind im Auto mitführten, gingen die Täter später dazu über, sich
als Geschäftsmann mit der Übergabe der Visitenkarten eines Direktors
glaubwürdiger zu machen. In fast allen Fällen wird „wertvoller“ -fal-
scher- Goldschmuck als Pfand für das erhaltene Benzingeld übergeben.
Es ist festzustellen, dass viele Geschädigte sich aufgrund des penetran-
ten und auf sie auch zum Teil bedrohlich wirkenden Auftretens der Tä-
ter gar nicht trauen, einfach „Nein“ zu sagen, sondern Geld geben, um
irgendwie aus der Situation heraus zu kommen. Die Tatsache, dass die
Masche nun schon seit mehreren Jahren verstärkt im Bundesgebiet
läuft, deutet auf ein lohnendes Geschäft und hohes Dunkelfeld hin.

11.4.4.3.1.16 Fundgold

Ein Täter bückt sich, hebt einen tatsächlich wertlosen Goldring auf und
sagt, der Angesprochene hätte ihn verloren. Der Finder möchte dafür
einen geringen Finderlohn. Geschickt nutzt der Täter die Gier des spä-
teren Opfers. Das Opfer denkt, es bekommt einen wertvollen Goldring94



VI. Deliktsbezogene Sachbearbeitung
Vermögensdelikte, Wirtschaftskriminalität DSB 11.4.4.3.1.16 – 11.4.4.3.1.17

für z.B. 5 Euro. Es macht sich mit schuldig, weil es eine Fundunterschla-
gung begehen würde. Stellt das Opfer später fest, dass es für ein wert-
loses Schmuckstück bezahlt hat, wird es dies nur in den wenigen Fällen
anzeigen, in denen er den Schmuck tatsächlich beim Fundamt oder der
Polizei abgibt.

11.4.4.3.1.17 Telefonnummern verdecken

Jemand erhält einen Anruf der Postbank, wonach dort ein Umschlag
liege, der einen Scheck über 16.750 Euro enthält. Zum Erhalt des
Schecks müsse man aber 1000,– Euro überweisen. Um die Richtigkeit
zu beweisen, wird die Tel.-Nr. von einem namentlich tatsächlich existie-
renden Notar oder Rechtsanwalt genannt. Ruft man ihn an, erhält man
die Nachricht, dass das Geld als Abfindung für Opfer von Gewinnspiel-
firmen überwiesen wird.
Der angebliche Notar nennt auch z.B. das OLG Frankfurt und einen
Rechtsanwalt als weitere Ansprechpartner, bei denen man anfragen
kann. Rückrufnummern liegen dem Schreiben bei. Die Anrufer nutzen
Netzquadrat – Voice over IP – und weitere Möglichkeiten, um beim
Anruf tatsächlich vorhandene Nummern echter Gerichte oder Anwalts-
kanzleien darzustellen. Letztlich wird das Opfer zu einer Überweisung
per Western Union in die Türkei veranlasst.
Weitere Möglichkeiten der Verschleierung von Telefonnummern wer-
den bei den angeblichenAutogewinnen vorgenommen.
Beschreibung des sog.Call ID Spoofing : Meist ältere Bürger erhalten
ein Schreiben mit einer Telefonnummer aus Berlin, wonach ein dortiger
Notar die Gewinnübergabe regelt.
Wählt der „Gewinner“ die Berliner Telefonnummer, erreicht er tat-
sächlich den angeblichen Notar. Es handelt sich um eine Telefonnum-
mer, die von Providern an so genannte Reseller, z.B. voxbone.com oder
outbox.de weiter verkauft werden.
Die Reseller werben im Internet damit, dass man mit einer solchen Te-
lefonnummer seinem Geschäftspartner vorspiegeln könne, dass man
sich in einer bestimmten Stadt aufhält.
Gesprächspartner könnte z.B. auch die Ehefrau sein, die anhand der
übermittelten Vorwahl-Nr. erkennt, dass sich ihr Mann bei einer Fort-
bildung in Münster aufhält, während er tatsächlich mit seiner Geliebten
in Berlin weilt. Anrufe werden über das Internet (Voice over IP) ver-
legt. Der Anrufer bekommt eine Telefonnummer angezeigt, die sich
der Angerufene vorher ausgesucht hat.
Ermittlungen sind nur über IP-Adressen möglich, die i.d.R. nicht mehr
gespeichert werden Im Falle der erfolgten Speicherung ergibt die Prü-
fung, dass der Anrufende, wie in diesem Fall, tatsächlich von der Türkei
aus agiert und nicht von Berlin. 95
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Bei polizeilichen Anschlussinhaberfeststellungen kann der Überprüfen-
de nicht erkennen, dass es sich um eine Nummer handelt, die von einem
Reseller benutzt und ins Internet geleitet wurde.

11.4.4.3.1.18 Arbeitsvermittlungsbetrug über angebliche Job-Center

Eine Firma gibt sich im Internet z.B. als Job-Center oder ähnlich aus
und schreibt Stellen (meist Heimarbeitsplätze) aus, auf die sich Interes-
sierte bewerben können.

Angefordert werden u.a. Lebenslauf, Krankenversicherungsunterlagen,
Sozialversicherungsausweis – oftmals mehr Unterlagen, als sie von se-
riösen Arbeitsvermittlern angefordert werden. Melden sich Interessen-
ten, werden sie zu einem Bewerbungsgespräch in irgendeinem großen
Büro-Geschäftshaus eingeladen.

Durch den persönlichen Kontakt erwirbt der Täter das Vertrauen des
Opfers. Es folgt ein ausführliches Gespräch, welches damit endet, dass
das Opfer einen Vermittlungsvertrag unterschreibt, mit dem es sich ver-
pflichtet, eine Vermittlungsprovision zu bezahlen - natürlich nur im po-
sitiven Vermittlungsfall.
Tatsächlich erhält das Opfer kurz darauf von einer Firma einen Arbeits-
vertrag zugesandt.

Nach Unterschrift und Rücksendung ist nun die Provision fällig – Höhe
ca. 2000,- Euro, was ungefähr dem angeblichen späteren monatlichen
Verdienst entspricht.
Nach Überweisung der Provision wartet das Opfer darauf, zu einem be-
stimmten Zeitpunkt mit der Heimarbeit beginnen zu können. Tatsäch-
lich erhält es einen bedauernden Brief der Firma, die es beschäftigen
wollte. Angeblich sei ein Großkunde abgesprungen und habe die Firma
in finanzielle Schwierigkeiten gebracht, so dass diese schließen müsse.
Dem Geschädigten müsse man daher leider mit der für die Probezeit
vereinbarten Kündigungszeit von 14 Tagen kündigen. Geld gibt es
nicht, da man ja pleite sei.

Die Vermittlungsfirma weigert sich selbstverständlich, die Provision zu-
rück zu zahlen, da man ja nichts für die Pleite der anderen Firma könne
und nur einen Vertrag erfüllt habe.
Der Geschädigte steht ohne Geld und ohne Arbeit da. Die meisten be-
greifen oft gar nicht, dass sowohl Vermittler als auch Pleitefirma zusam-
men agiert haben und nehmen die Sache als „Pech gehabt“ hin.

Verfeinert und noch glaubwürdiger wird die Sache, wenn dem Opfer
für die 14 Tage Kündigungszeit noch ein kleiner Abschlag, z.B. 250,-
Euro, „großzügig“ überwiesen wird. Die Täter haben dann statt 2000,-
Euro nur noch 1750.- Euro Gewinn gemacht, geraten aber kaum in die
Gefahr, angezeigt zu werden.96



VI. Deliktsbezogene Sachbearbeitung
Vermögensdelikte, Wirtschaftskriminalität DSB 11.4.4.3.1.19 – 11.4.4.3.1.22

11.4.4.3.1.19 Arbeitsvermittlungsbetrug mit Kurzzeitarbeitskräften

In polnischen Zeitungen werden Kurzzeitarbeitskräfte für Deutschland
gesucht. Melden sich die Leute, veranlasst man sie, dass sie mit dem
Zug in eine große deutsche Stadt zu kommen. Hier erwartet sie am
Bahnhof der Arbeitsvermittler und lässt sich in bar noch am Bahnhof
das Geld für die Unterkunft und Verpflegung auszahlen. Anschließend
lässt er die nun meist vollkommen mittellosen Personen am Bahnhof
stehen, weil er „mal eben“ den Vermieter bezahlen und das Sammeltaxi
holen müsse.

11.4.4.3.1.20 Kostenerstattung von Unterkunft und Verpflegung im Rahmen
angeblicher Arbeitsvermittlungen

Ausländische (polnische Firmen) erhalten von Personen, die sich als
Leiter großer Firmen ausgeben, Anfragen für die Stellung von Arbeits-
kräften/Subunternehmen. Die polnische Firma erhält sodann Arbeits-
verträge von Firmen wie z.B. Thyssen. Selbstverständlich sind die Ver-
träge gefälscht und die Rückrufnummern laufen bei den Vermittlern
auf.
Vermittler lassen sich die Kosten für Unterkunft und Verpflegung für
die kommenden Arbeiter vorab überweisen, um diesbezüglich alles re-
geln zu können. Außerdem kassieren sie noch von den ausländischen
Firmen Provisionszahlungen für die Vermittlung. Hier in einem Fall ca.
50.000 Euro.

11.4.4.3.1.21 Löschungsservice

Die Opfer erhalten einen Anruf eines angeblichen Datenschutzbeauf-
tragten, eines Datenlöschunternehmens o.ä., in dem darauf hingewiesen
wird, dass persönliche Daten des Angerufenen im Internet in Umlauf
seien. Bei kluger Gesprächsführung seitens des Täters wird das spätere
Opfer auch erzählen, dass es schon mal an einem Gewinnspiel teil-
genommen habe oder auf welche Weise seine Daten ins Internet ge-
kommen sein können.
Das Opfer wird auf Gefahren durch den Verkauf und die missbräuch-
liche Nutzung der Daten in der ganzen Welt hingewiesen und bekommt
angeboten, die Daten gegen einekleine Gebühr löschen lassen zu kön-
nen. Das Opfer geht auf das Angebot ein, obwohl die Leistung gar nicht
erbracht werden kann.

11.4.4.3.1.22 Kein Girokonto für Autokauf

Der spätere Geschädigte wird auf der Straße, in der Nähe einer Bank,
angesprochen. Ihm wird erzählt, dass man gerade ein Auto kaufen
möchte, aber noch 3000,- Euro fehlen. Man käme von außerhalb und 97
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habe leider kein Giro-Konto. Ein Verwandter des Käufers würde gern
die fehlenden 3.000 Euro überweisen, aber es fehle nun mal das Konto.
Wenn der Geschädigte bereit wäre, für diese Überweisung sein Konto
zur Verfügung zu stellen, erhielte er eine Belohnung von z.B. 100 Euro.
Nach Nennung der Konto-Nummer telefoniert der Täter kurz und et-
was später gehen auf das Konto des GE tatsächlich 3.000 Euro ein. Der
Geschädigte hebt das Geld ab, übergibt es dem angeblichen Autokäufer
und erhält seine 100 Euro Belohnung.
Der Geschädigte erfährt kurze Zeit später von seiner Bank, dass sein
Konto für Überweisungsbetrug mittels Computer-Trojaner genutzt wor-
den sei und er eine Strafanzeige zu erwarten habe.
Bei einer weiteren Variante teilt ein Täter teilt, dass er soeben einen
Kredit aufgenommen und die Summe auf sein Konto bekommen habe.
Leider könne er das unbedingt benötigte Geld aber aus irgendwelchen
Gründen (z.B. Limit-Überschreitung) nicht abheben. Er fragt den Ge-
schädigten, ob er das Geld mal eben auf sein Konto überweisen dürfe
und der es dann abholt. Natürlich wird wieder die kleine Belohnung
versprochen. Der Täter zieht sich nach Bekanntgabe der Kontodaten
des GE kurz zurück. Wenig später sieht der GE an seinem Kontoaus-
zugsdrucker, dass eine Summe (hier waren es 10.000 Euro) auf sein
Konto überwiesen wurde. Er hebt das Geld am Schalter ab und über-
gibt es dem Täter. Wie bereits beim Autokauf fällt später auf, dass ein
Überweisungsbetrug von einem fremden Konto auf das Konto des GE
stattgefunden hatte und die Gutschrift platzt.

11.4.4.3.1.23 Meldepflichten bei Verstorbenen

Kurz nachdem z.B. der Ehepartner verstorben ist, erhält der Hinterblie-
bene ein sehr offiziell wirkendes Schreiben einer Firma, die sich Agen-
tur für Meldepflichten nennt.
Darin wird mitgeteilt, dass diese Agentur die Tätigkeit der Abmeldung
des Verstorbenen bei Kreditsicherungs- und Kreditinformationszentra-
len (z.B. Schufa, Infoscore usw.) übernehme.
Die Abmeldung würde dazu dienen, Namens- und Identitätsmissbrauch
im Rahmen von Warenbetrug, EC-Betrug, Abo-Betrug usw. vorzubeu-
gen.
Für diese „Dienstleistung“ erwartet die Firma die Übersendung der
Sterbeurkunde und eine Gebühr von 47,42 Euro.
Es ist davon aus zu gehen, dass diese angebliche Agentur Todesanzei-
gen auswertet und insbesondere wieder einmal ältere Menschen wäh-
rend der ersten Trauerphase überrumpelt und deren Ängste und Arg-
losigkeit auszunutzen versucht.
Ein Delikt, welches aufgrund der relativ geringen Forderung ein hohes
Dunkelfeld garantieren dürfte.98
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31 Deliktsbezogene Sachbearbeitung der
Umweltkriminalität

Straftaten gegen die Umwelt (29. Abschnitt StGB), verzahnt mit meh-
reren hundert Gesetzen, Verordnungen und sonstigen (Verwaltungs-)
Vorschriften des verwaltungsrechtlichen Umweltschutzes, behaftet mit
Rechts-, Ermittlungs- und Aufklärungsproblemen, und erledigt durch
eine Sanktionspraxis, die den “strafrechtlichen Umweltschutz“ in Frage
stellt: Umweltkriminalität!

Kriminalitätskontrolle auf dem Gebiet der Umweltstraftaten ist, nicht
zuletzt aufgrund des komplexen Rechtsrahmens im Vergleich zu ande-
ren Typen von Kriminalität rechtlich und tatsächlich schwierig. Häufig
wird der Kriminalitätskontrolle auch heute noch keine hohe Priorität
beim Vollzug eingeräumt.1

Die Bekämpfung der Umweltkriminalität ist vorrangig eine Aufgabe
für Spezialisten. Aber nicht nur! Denn im polizeilichen Alltag werden
Polizeibeamte mit Umweltdelikten konfrontiert, die keine Umwelts-
pezialisten sind und auch nicht sein können. Selbst dort, wo unmittelbar
der Fachmann gefragt ist, trifft es oftmals zunächst diejenigen, die den
Einsatz wahrzunehmen haben.

31.1 Der rechtliche Rahmen

31.1.1 Zum Begriff „Umwelt“

Der Begriff der “Umwelt“ ist weitläufig und wird überwiegend ganz-
heitlich betrachtet. Diese ganzheitliche Betrachtung hat zur Kon-
sequenz, dass neben der natürlichen Umwelt auch die soziale und kul-
turelle Umwelt von Lebewesen (z.B. der Menschen, Tiere, Pflanzen)
einbezogen werden muss. Dadurch geht die spezifisch ökologische Aus-
richtung als “Recht der Umwelt“ verloren. Daher wird im juristischen
Sprachgebrauch ganz überwiegend ein restriktiver Umweltbegriff ver-
wendet.2

Als natürliche Umwelt werden nur die elementaren Lebensgrundlagen
des Menschen, namentlich die Umweltmedien Boden, Luft, Wasser, zu-
dem Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen in ihren Lebensräumen, ins-
besondere alle natürlichen Lebensmittel, ferner Bodenschätze, klimati-

4

1 Umweltbundesamt: Status quo und Weiterentwicklung des Umweltstrafrechts und anderer Sanktio-
nen: Instrumente zur Verbesserung und Befolgung von Umweltrecht (Compliance), Text 135/2019,
Abschlussbericht, Kurzzusammenfassung.

2 Erbguth / Schlacke: Umweltrecht 6. Auflage 2016, S. 33, § 1 Rn. 2, m.w.N.
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sche Bedingungen oder die Ozonschicht und ihre Beziehungen unter-
einander sowie zum Menschen betrachtet.3

Nachvollziehbar ist, dass eine vom Menschen gänzlich unberührte Na-
tur kaum noch anzutreffen ist. Aus diesem Grund versteht man unter
natürlicher Umwelt nicht nur die urwüchsige, sondern auch die vom
Menschen gestaltete und bebaute Umwelt (sog. modifizierter restrikti-
ver Umweltbegriff), wie sie in Deutschland als über Jahrtausende ge-
wachsene Kulturlandschaft vorfindlich ist.4

Somit bleiben die über die vom Menschen geprägte und gestaltete, aus
natürlichen Elementen (z.B. Agrar- und Forstflächen) bestehende Um-
welt hinausgehenden kultur - zivilisatorischen Aspekte der mensch-
lichen Umwelt (z.B. Gebrauchsgegenstände, bautechnische Objekte, so-
ziale Elemente) unberücksichtigt.5

Der Begriff Umwelt wird in den umweltrechtlichen Fachgesetzen aller-
dings mit unterschiedlichen Inhalten verbunden, so dass eine rechtlich
verbindliche Definition immer nur für das jeweilige Gesetz bestimmend
ist.6 Über die spezialgesetzlichen Definitionen hinaus wird die Formu-
lierung „Umwelt“ als solche oder in Wortverbindungen angeführt.

31.1.2 Das Umweltrecht

Bereits in den 70er Jahren wurde damit begonnen, ein spezielles
Rechtsgebiet zu entwickeln, das als“Umweltrecht“ oder “Umwelt-
schutzrecht“ bezeichnet wird. Heutzutage sind unter dem Begriff des
Umweltrechts alle Regelungen zu fassen, die dem Ziel dienen, die na-
türlichen Lebensgrundlagen zu sichern, d.h. die Umwelt bzw. ihre ver-
schiedenen Ausprägungen wie Naturhaushalt, Boden, Wasser, Luft vor
weiteren Schäden zu schützen und bereits eingetretene Beeinträchti-
gungen wieder auszugleichen.7

Zum Umweltrecht gehören sämtliche staatliche Normen, die dem
Schutz der Umwelt dienen.8 In erster Linie handelt es sich um Gesetze,
die ausdrücklich auf eine spezifisch umweltschützende Aufgabe zuge-
schnitten sind. Sie bilden gleichsam den Kernbereich des Umweltrechts.
Hierzu gehören insbesondere das Recht der staatlichen Umweltschutz-
aktivitäten, wie das Naturschutz- und Landschaftspflegerecht sowie das
Bodenschutzrecht, ferner das Gewässerschutzrecht, das Immissions-

5

3 Erbguth /Schlacke: Umweltrecht 6. Auflage 2016, S. 33, § 1 Rn. 3, m.w.N.
4 Erbguth/Schlacke: Umweltrecht 6. Auflage 2016, S. 33, § 1 Rn. 4, m.w.N.
5 Vgl. HOPPE Werner/BECKMANN Martin: Umweltrecht, S. 3, München 1989 3 Beispiel: vgl. § 3 a

Abs. 2 Chemikaliengesetz i.d.F. der Bekanntmachung vom 25. Juli 1994 (BGBL. I S. 1703, zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 14.05.1998, BGBL. I S. 950)

6 Hoppe/Beckmann/Kauch, § 1 Rn. 6.
7 Oberrath / Hahn / Schomerus: Kompendium Umweltrecht, Leitfaden für Studium und Praxis, 3. Auf-

lage 2003, S. 25, m.w.N.
8 Vgl. Erbguth / Schlacke: Umweltrecht 6. Auflage 2016, S. 37, § 2 Rn. 1, m.w.N.
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schutz- und Strahlenschutzrecht.9 Der Schutz und die Erhaltung der na-
türlichen Lebensgrundlagen ist somit primär eine staatliche Aufgabe.
Umweltrecht findet sich aber auch in zahlreichen nicht um-
welt(schutz)spezifischen Gesetzen, sei es in ganzen Abschnitten (so im
29. Abschnitt StGB – Straftaten gegen die Umwelt) oder in Einzelnor-
men (etwa in § 906 BGB – Zuführung unwägbarer Stoffe).10

Die Schwierigkeit und die besondere Problematik des Umweltrechts
sowohl für die Stellen, die es zu vollziehen haben, als auch für diejeni-
gen, die Adressat umweltrechtlicher Maßnahmen sein können, ist die
Komplexität und Regelungsdichte des Umweltrechts.11 Das Umwelt-
schutzrecht als dynamisches und komplexes Rechtsgebiet besteht daher
weiterhin aus einer Fülle der Umwelt dienlicher Einzelgesetze, durch-
zieht als Querschnittsgesetznahezu alle Rechtsmaterien und ist dem-
entsprechend über die verschiedensten Rechtsgebiete verstreut.12 Dabei
schützt das Umweltrecht die Umwelt nicht absolut, wie die legalen Um-
weltbelastungen belegen. Es ist kein ökologisches Recht, eher ein
Recht der kontrollierten Verschmutzung.
Gesetzgeberische Bemühungen, u.a. auf Grundlage eines Professoren-
entwurfs aus dem Jahre 1990, das in einem allgemeinen und in einem
besonderen Teil das nationale Umweltrecht im Sinne eines einheitli-
chen, auf den Schutz der Umwelt abzielendes Umweltgesetzbuch
(UGB) zusammenfassen soll, sind bisher gescheitert.

31.1.3 Grundprinzipien des Umweltrechts

Nach einhelliger Auffassung orientieren sich rechtliche Regelungen
zum Schutz der Umwelt an den Grundprinzipien:
- Vorsorgeprinzip
- Verursacherprinzip
- Kooperationsprinzip
Dabei besagt dasVorsorgeprinzip, dass das Umweltrecht nicht nur zur
Schadenbekämpfung oder –vermeidung dienen soll, sondern dass vor-
dringlichste Aufgabe sein soll, Umweltbelastungen erst gar nicht entste-
hen zu lassen13 (vgl. u.a. § 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG),
§ 1 a Wasserhaushaltsgesetz (WHG)).
Das Verursacherprinzip legt fest, dass Beeinträchtigungen der Umwelt
grundsätzlich dem konkreten Verursacher zuzurechnen sind und diesem

6

9 Ebd., mw.N.
10 Ebd.§ 2 Rn. 2
11 Oberrath / Hahn / Schomerus: Kompendium Umweltrecht, Leitfaden für Studium und Praxis, 3. Auf-

lage 2003, S. 25, m.w.N.
12 Kotulla: Umweltrecht, Grundstrukturen und Fälle, 7. Auflage 2018, S. 39, Rn. 19.
13 Oberrath / Hahn / Schomerus: Kompendium Umweltrecht, Leitfaden für Studium und Praxis, 3. Auf-

lage 2003, S. 26, m.w.N.
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die Verpflichtung zur Beseitigung oder zum Ausgleich der Umweltschä-
digung aufzuerlegen ist.14 Ist der Verursacher nicht zu ermitteln ist, wer-
den die Kosten für die Beseitigung der Allgemeinheit in Rechnung ge-
stellt (auch ergänzend als „Gemeinlastprinzip“ bezeichnet).

Gemäß desKooperationsprinzips geht im Umweltschutz Kooperation
vor Konfrontation, d.h. dass Maßnahmen, die zur Vermeidung oder
zum Ausgleich von Umweltschädigungen erforderlich sind, im Einver-
nehmen mit den Betroffenen durchgeführt und nicht durch staatlichen
Zwang herbeigeführt werden sollen.15

31.1.4 Rechtliche Grundlagen des Umweltrechts

Im Wesentlichen ist zwischen dem internationalen, dem supranationa-
len und dem nationalen Umweltrecht zu unterscheiden. Internationales
Recht wird repräsentiert durch das Völkerrecht , das die Beziehungen
zwischen einzelnen Staaten oder zwischen den Staaten und internatio-
nalen Institutionen regelt. Wesentliche Rechtsquellen sind hier das Völ-
kervertragsrecht, das durch internationale Verträge und Konventionen
geschaffene Recht, sowie das Völkergewohnheitsrecht und die all-
gemeinen Rechtsgrundsätze. Als Beispiele für völkerrechtliche Um-
weltschutzverträge seien das “Washingtoner Artenschutzabkommen“16

und die internationalen Übereinkommen zur Verhütung der Meeresver-
schmutzung erwähnt.17

Supranationales Umweltrecht verkörpert das Europarecht, unterteilt in
primäres und sekundäres Gemeinschaftsrecht bzw. Umweltschutzrecht.
So ist der Umweltschutz als verbindliche Aufgabe und Ziel der Europä-
ischen Union (EU) u.a. ausdrücklich in Art. 191 I des Vertrages über
die Arbeitsweise der EU (VAEU) benannt. 18 Das darauf basierende se-
kundäre Gemeinschaftsrecht gliedert sich in die Rechtsakte derVerord-
nungen(VO) und der Richtlinien (RO).

Verordnungen gelten in allen Mitgliedsstaaten unmittelbar und all-
gemein und sind in allen Teilen verbindlich (Art. 288 Uabs. 2 VAEU),
es bestehen seitens der Mitgliedsstaaten keine Handlungsspielräume.
Richtlinien hingegen entfalten keine direkte Bindungswirkung, sie ver-

7

14 Ebd., S. 27, Ziffer 2.2
15 Ebd., S. 27, Ziffer 2.3, m.w.N.
16 Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten wildlebender Tiere und

Pflanzen (Washingtoner Artenschutzübereinkommen, WA (englisch: CITES) vom 3. März 1973 (Ge-
setz vom 22. Mai 1975, BGBL. II S. 777)

17 Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Einbringen von Abfällen und ande-
re Stoffe (Londoner Übereinkommen) vom 29.12.1972 (BGBL. II S. 165); (Gesetz (.) Einbringen von
Abfällen durch Schiffe und Landfahrzeuge vom 01.02.1997, BGBL. II S. 165); Gesetz zum Überein-
kommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung vom Lande aus vom 18.09.1981 (BGBL. II S. 870).

18 Ausdrücklich: Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Verbesserung ihrer Qualität; Schutz der
menschlichen Gesundheit etc.
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pflichten den Mitgliedsstaat aber zur fristgemäßen Umsetzung der Re-
gelungen in das nationale Recht, wobei Form und Mittel der Umset-
zung dem Mitgliedsstaat überlassen bleiben (Art. 288 Uabs. 3 VAEU).
Auf die zusätzlich bestehenden Rechtsakte der “Beschlüsse“ (Verbind-
lichkeit für den jeweiligen Adressaten) und der “Empfehlungen und
Stellungnahmen“ (ohne bindenden Charakter) wird an dieser Stelle
nicht weiter eingegangen.

Beispielhaft für das Europarecht seien die Verordnung 92/259 EWG
des Rates vom 01. Februar 1993 zur Überwachung und Kontrolle der
Verbringung von Abfällen in der, in die und aus der Europäischen Ge-
meinschaft19 sowie die Richtlinie 96/91 EG des Rates über die integrier-
te Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung ge-
nannt.20

Über Art. 20 a GG wurde der Schutz der natürlichen Lebensgrund-
lagen (1994) und der Tiere (2002) im Rahmen einer sog. Staatsziel-
bestimmung in das Grundgesetz über- und somit in das nationale Recht
aufgenommen. Aus einer Staatszielbestimmung lassen sich jedoch kei-
nerlei Ansprüche durch einzelne Bürger auf Umweltschutz durch den
Staat ableiten.

Über die Verfassungsgesetze von Bund und Ländern hinaus bilden die
„förmlichen Bundes- und Landesgesetze“ neben Rechtsverordnungen,
Satzungen bis hin zum Gewohnheitsrecht die normativen Rechtsgrund-
lagen. Darüber hinaus werden ebenfalls als Rechtsquellen, aber nicht
als Rechtsnormen, Verwaltungsvorschriften, Technische Regeln, Nor-
men oder Richtlinien, die von Privaten bekannt gemacht werden (z.B.
VDI-RL, DIN-Normen) sowie Gerichtsentscheidungen (bis auf be-
stimmte Entscheidungen des BVerfG, vgl. § 31 BVerf-GG) genutzt.21

Entsprechend dem nachgestellten Schaubild kann das Umweltrecht wie
dargestellt klassifiziert werden. Eine herausragende Funktion kommt
dem Umweltverwaltungsrecht zu, während das Umweltprivatrecht 22

(BGB / Umwelthaftungsgesetz - UmweltHG) und das Umweltstraf-
recht (StGB / OWiG) nur eine flankierende Rolle beim Schutz der Um-
welt spielen. Im Rahmen des “Allgemeinen Umweltverwaltungsrechts“
seien exemplarisch das Gesetz über die Errichtung des Umweltbundes-

8

19 Verordnung (EWG) Nr. 259/93 DES RATES vom 01.02.1993 zur Überwachung und Kontrolle der
Verbringung von Abfällen in der, in die und aus der Europäischen Gemeinschaft; Amtsblatt der EG
Nr. L 30/01.

20 ABl. EG Nr. L 257 vom 24. September 1996, S. 26.
21 Kotulla: Umweltrecht, Grundstrukturen und Fälle, 7. Auflage 2018, S. 39, Rn. 22
22 Summe zivilrechtlicher Regelungen (z.B. BGB, Umwelthaftungsgesetz) zwischen Privatpersonen nach

einem umweltschädigenden Ereignis wie z.B. Störfall in einem Chemieunternehmen; vgl. HOPPE
Werner/ BECKMANN Martin: Umweltrecht, S. 27, 28, 1989; FRITZSCHE Jörg: Grundlagen des Zi-
vilrechts. In: KAHL Wolfgang/VOßKUHLE Andreas (Hrsg.): Grundkurs Umweltrecht, S. 274, Hei-
delberg-Berlin-Oxford 1995.
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amtes, das Umweltstatistikgesetz (UStatG) oder das Umweltinformati-
onsgesetz (UIG) genannt. Sonderbestimmungen des Prozessrechts, die
aus Gründen der Umweltpflege ergehen, lassen sich als Umweltpro-
zessrecht zusammenfassen. Dazu gehört insbesondere die Klagemög-
lichkeit für behördlich anerkannte Umweltvereinigungen vor den Ver-
waltungsgerichten (Verbandsklage).23 Die Grundlagen des allgemeinen
Verwaltungs- und Verwaltungsprozessrechts bleiben unberührt.

923 Storm, Dr. Peter-Christoph: Umweltrecht Einführung, 11. Auflage 2020, S. 68, Rn. 125
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32 Hasskriminalität, Rechtsextremismus und
Kinderpornografie im Internet -
Netzwerkdurchsetzungsgesetz

32.1 Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus
und der Hasskriminalität (ReHaKrBG)

Am 10.3.2020 brachten die CDU/CSU und SPD-Fraktionen im Deut-
schen Bundestag ihren Gesetzentwurf zur Bekämpfung des Rechts-
extremismus und der Hasskriminalität ein, der letztlich über einen
mehr als einem Jahr im politischen Raum diskutiert wurde1. Letztlich
wurde dieses Gesetz an 30.3.2021 veröffentlicht2 und trat am 3.4.2021 in
Kraft. Viele Straftaten, die von den Gesetzesänderungen betroffen sind
und der Hasskriminalität zugerechnet werden, wurden zu hohen Pro-
zentanteilen in rechtsextremistischen Kreisen festgestellt. Deshalb trägt
das Gesetz auch diesen Namen im Titel, obwohl dieser Begriff im Ge-
setz selbst in den Tatbeständen nicht vorkommt. Es gilt selbstverständ-
lich auch für Straftaten von Tatverdächtigen, die in anderen politischen
Milieus zu Hause sind oder als Einzeltäter oder Mittäter eine dieser
Straftaten begehen. Das Gesetz ändert unterschiedliche gesetzliche
Vorschriften in insgesamt 10 Kapiteln, von denen die sehr entscheiden-
den Änderungen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes auch aufgrund
der umfassenden Vorbereitungen und Voraussetzungen zur Umsetzung
dieser Norm erst am 1.2.2022 in Kraft treten.

Mit dem Gesetz werden einige Normen des Strafgesetzbuches, des Bun-
desmeldegesetzes und des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes ergänzt bzw.
verändert, was erhebliche Auswirkungen auf die kriminalpolizeiliche
Praxis im Bund und in den Ländern haben wird. Die Änderungen schon
bestehender Strafrechtsnormen werden in diesem Kapitel durch rote
Schriftzeichen angezeigt.

Deshalb wird in diesem Kapitel eine Übersicht über die Rechtsände-
rungen gegeben, um eine Gesamtbeurteilung der Reformen und den
Hintergrund der politischen Entscheidungsprozesse darzustellen. Da
von den Änderungen auch Strafrechtsnormen betroffen sind, die schon
Gegenstand anderer Kapitel zur deliktsbezogenen Sachbearbeitung
sind, wird aus den geänderten Gesetzesnormen (Änderungen in roter
Schrift) auf die Kommentierungen und praxisbezogenen Hinweisen der
jeweiligen Kapitel verwiesen.

3
1 Bundestagsdrucksache 19/17741
2 Bundesgesetzblatt I Seite 441 (Nummer 13)
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Der Straftatenkatalog des § 126 StGB wurde im Rahmen des Gesetz-
gebungsverfahrens um die Androhung einer gefährlichen Körperverlet-
zung nach § 224 StGB erweitert, da auch gefährliche Körperverletzun-
gen ähnlich wie die bereits in der früheren Fassung der Norm genannte
schwere Körperverletzung nach § 226 StGB von erheblicher Schwere
sein können. Die Androhung einer gefährlichen Körperverletzung kann
je nach Art und Glaubwürdigkeit der Androhung geeignet sein, das
friedliche Zusammenleben in der Gesellschaft zu bedrohen, Rechts-
unsicherheit herzustellen und das Vertrauen der Bevölkerung in die Si-
cherheit insgesamt und die persönliche Sicherheit beeinträchtigen.

32.4 § 126a StGB Gefährdendes Verbreiten
personenbezogener Daten – „Feindeslisten“

(1) Wer öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines
Inhalts (§ 11 Absatz 3) personenbezogene Daten einer anderen Person
in einer Art und Weise verbreitet, die geeignet und nach den Umstän-
den bestimmt ist, diese Person oder eine ihr nahestehende Person der
Gefahr
1. eines gegen sie gerichteten Verbrechens oder
2. einer gegen sie gerichteten sonstigen rechtswidrigen Tat gegen die se-
xuelle Selbstbestimmung, die körperliche Unversehrtheit, die persönli-
che Freiheit oder gegen eine Sache von bedeutendem Wert
auszusetzen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft.
(2) Handelt es sich um nicht allgemein zugängliche Daten, so ist die
Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
(3) § 86 Absatz 4 gilt entsprechend.
Dieses Gesetz mit Gültigkeit vom 22.9.2021 folgt bewusst dem § 126
StGB und verfolgt die Absicht, den strafrechtlichen Schutz gegen soge-
nannte Feindeslisten zu verbessern. Der Gesetzgeber versteht unter sol-
chen „Feindeslisten“ Sammlungen von Daten, speziell von Adress-
daten, aber auch Informationen über persönliche Umstände im Leben
genannter Personen oder auch ergänzend Abbildungen, die vorwiegend
im Internet verbreitet und mit subtilen Drohungen oder nicht miss-
zuverstehenden Hinweisen im Netz verbunden werden, die nicht nur
auf die genannten Personen einwirken sollen. So werden zum Beispiel
Besuche angekündigt oder formuliert, dass man gegen solche Personen
einmal etwas unternehmen müsse. Sie führen neben den benannten Per-
sonen oder Personenkreisen auch zu einer Verunsicherung der Bevöl-
kerung, im Umkreis der genannten Personen und bei Personen in ähn-
lichen Funktionen und mit ähnlichen Absichten und Ansichten. Es be- 7
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steht die Gefahr, dass die genannten Personen, die häufig politisch, ge-
sellschaftlich, unternehmerisch oder auch ehrenamtlich engagiert sind,
aufgrund solcher „Feindeslisten“ oder verbreiteten Inhalten ihr Enga-
gement aufgeben und andere davon abhalten, sich in solche fokussier-
ten Funktionen zu begeben. Solche Aktivitäten können erheblich in das
Leben der bedrohten Personen und von anderen Personen eingreifen,
sie dauerhaft verängstigen und so die Handlungsfreiheit und damit ein
Grundrecht erheblich beschränken. Sie sind eine Gefahr für den demo-
kratischen Rechtsstaat und seine unterschiedlichen Funktionsebenen.
Sie gefährden das friedliche Zusammenleben.

Bisher wurden diese spezifischen Bedrohungsszenarien nicht vollstän-
dig von den Strafgesetzen erfasst und sollen nunmehr in einem eigenen
Straftatbestand abgebildet und bei der Gelegenheit auch redaktionelle
Fehler zum Beispiel im Regelungstext des § 201a Abs. 4 StGB kor-
rigiert werden (s. DSB 19).

§ 126a StGB ist ein potentielles Gefährdungsdelikt. Es muss aber ein
Bezug zu konkreten Personen hergestellt werden können. Das können
die klassischen personenbezogenen Daten wie Namen, Adressen, Ar-
beitsstellen, Kfz Kennzeichen, Kontoverbindungen, Erkrankungen,
Hinweise zu Arbeitswegen und Arbeitszeiten sowie Freizeitgewohnhei-
ten sein, die als Tatgegenstand bezeichnet werden können. Über diese
Daten können die Personen von anderen identifiziert werden.

Die Tathandlung muss geeignet und so konkret sein, dass die gemeinten
Personen der Gefahr ausgesetzt sind, Opfer der genannten rechtswid-
rigen Taten zu werden. Eine konkrete Gefahr muss sich nicht abzeich-
nen. Sehr wohl muss sich aus den Veröffentlichungen eine erkennbare
Gefahr ergeben.

Die Tathandlung ist durch die Verbreitung des als Bedrohung empfun-
denen Inhalts öffentlich oder in einer Versammlung gekennzeichnet
und muss sich auf die genannten Straftaten gemäß Abs. 1 1. und 2. be-
ziehen. Der Täter muss die verbreiteten Inhalte nicht selbst formuliert
haben. Er kann auch fremde Texte verbreiten oder in Mittäterschaft
handeln. Eine Vollendung der Tat ist gegeben, wenn die Verbreitung
gelungen ist.

32.4.1 Konsequenzen für die Ermittlungen

Für die Ermittlungen ist es deshalb wichtig, zunächst konkret die ver-
breiteten Inhalte zu ermitteln und dann festzustellen, aus welchen
Quellen sie stammen. Di es können allgemein zugängliche Quellen sein
wie zum Beispiel Telefonverzeichnisse, A dressverzeichnisse, Veröffent-
lichungen im Internet, Tageszeitungen, der Parteien und anderer Me-
dien.8
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Sollte sich herausstellen, dass sich die Tatverdächtigen gemäß A bs. 2
auf nicht allgemein zugängliche Daten stützen und möglicherweise so-
gar Zugangssperren, Passwörter usw. überwunden oder sogar Hacker-
angriffe gestartet haben, wäre dies zu beweisen, weil dann voraussicht-
lich eine Strafverschärfung greifen wird.

A nschließend sollte der Bedrohungscharakter des Inhaltes konkreti-
siert und auch mit anderen Rechtsnormen wie zum Beispiel Bedrohun-
gen und Nötigungen (siehe DSB 20,21) abgeglichen werden. Sicher ist
es auch bedeutsam, welche Verbreitung diese Inhalte wo und auf wel-
che Weise gefunden haben und wie sie auf die Personen wirken, die im
Fokus der Tatverdächtigen stehen oder sich aus berechtigten Gründen
auch betroffen fühlen. Weiter wäre zu prüfen, inwieweit die Tatver-
dächtigen konkrete Initiativen ergriffen haben, ihre Dr ohungen in die
Tat umzusetzen. Geprüft werden müssen zum Beispiel auch die Bean-
tragung von Durchsuchungsbeschlüssen, die Beschlagnahme von rele-
vanten Daten und Sicherstellung von Hard-und Software, die zur Tat-
begehung genutzt wurden. Sollte es Indikatoren dafür geben, dass die
Öffentlichkeit und damit auch der öffentliche Friede durch diese Tat
betroffen ist, wäre dies auch zum Beispiel durch Vernehmung von Be-
troffenen und Bürgern als Zeugen zu dokumentieren, wobei auch zum
Beispiel Leserbriefe, öffentliche Di skussionen usw. als Beweismittel he-
rangezogen werden könnten.

Präventivpolizeilich sollten die Personen, die auf Feindeslisten genannt
werden, über diese Situation informiert und instruiert werden, wie sie
sich zum eigenen Schutz verhalten sollten.

32.5 § 140 StGB Belohnung und Billigung von Straftaten

Wer eine der in § 138 Ab satz 1 Nummer 2 bis 4 und 5 letzte Alternative
oder in §126 Ab satz 1 genannten rechtswidrigen Taten oder eine rechts-
widrige Tat nach §176 A bsatz 1 oder nach den§§ 176c und 176b

1. belohnt, nachdem sie begangen oder in strafbarer Weise versucht
worden ist, oder

2. in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören,
öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts (§
11 Absatz 3) billigt,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

32.5.1 Auszug § 138 StGB Nichtanzeige geplanter Straftaten

(1) Wer von dem Vorhaben oder der Ausführung

2. eines Hochverrats in den Fällen der §§ 81 bis 83 Abs. 1, 9
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3. eines Landesverrats oder einer Gefährdung der äußeren Sicherheit in
den Fällen der §§ 94 bis 96, 97a oder 100,

4. einer Geld- oder Wertpapierfälschung in den Fällen der §§ 146, 151,
152 oder einer Fälschung von Zahlungskarten mit Garantiefunktion in
den Fällen des § 152b Abs. 1 bis 3,

5. eines Mordes (§ 211) oder Totschlags (§ 212) oder eines Völkermor-
des (§ 6 des Völkerstrafgesetzbuches) oder eines Verbrechens gegen die
Menschlichkeit (§ 7 des Völkerstrafgesetzbuches) oder eines Kriegsver-
brechens (§§ 8, 9, 10, 11 oder 12 des Völkerstrafgesetzbuches) oder ei-
nes Verbrechens der Aggression (§ 13 des Völkerstrafgesetzbuches),

zu einer Zeit, zu der die Ausführung oder der Erfolg noch abgewendet
werden kann, glaubhaft erfährt und es unterlässt, der Behörde oder
dem Bedrohten rechtzeitig Anzeige zu machen, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Nach der bisherigen Rechtslage war § 140 StGB nur anwendbar, wenn
eine der genannten Straftaten, auf die sich die Belohnung oder Bil-
ligung erstreckt, begangen oder in strafbarer Weise versucht worden ist.
Es ergaben sich Strafbarkeitslücken auch im Verhältnis zu § 111 und §
241 StGB, die die öffentliche Aufforderung zu Straftaten oder die Be-
drohung mit einem Verbrechen pönalisieren. Der Gesetzgeber wollte
aber nicht, dass ein Kommentar wie “den muss man mal einen Kopf
kürzer machen“, die heute in der Regel straflos bleiben, nicht mit dem
Strafrecht beantwortet werden kann und auch die Zustimmungen ande-
rer Nutzer der Netzwerke folgenlos bleiben. Auch solche Formulierun-
gen beeinträchtigen den Rechtsfrieden und sind nicht zu akzeptieren,
wenn sie öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von
Inhalten erfolgen. Daher sieht die neue Norm in den genannten Fällen
unter Hinweis auf § 138 StGB eine Gültigkeit der Strafrechtsnormen
nach § 140 vor, wenn es sich um eine künftige Tat handelt. Dem Täter,
der solche Taten billigt, müssen nicht alle konkreten Umstände der ge-
billigten Katalog Tat bekannt sein. Sie muss ihn in ihren wesentlichen
Merkmalen bewusst sein und er durch sein Verhalten die Katalog Tat
eines ihm nicht notwendig bekannten Haupttäters billigen. Auch ein
gutheißen einer Straftat kommt einer Billigung gleich, was schon durch
eine kundgegebene Zustimmung erreicht werden kann, die die Inten-
tionen des Täters stützt.

Bei der Tathandlung der Belohnung muss die Straftat allerdings weiter-
hin begangen oder in strafbarer Weise versucht worden sein. Hier reicht
nicht der Bezug zu einer geplanten und zukünftig beabsichtigten Tat.

10



VI. Deliktsbezogene Sachbearbeitung
Hasskriminalität, Rechtsextremismus, Kinderpornografie DSB 32.13

32.13 Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in
sozialen Netzwerken (Netzwerkdurchsetzungs-
gesetz - NetzDG)

Die nachfolgend in den § des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes rot mar-
kierten Änderungen treten erst zum 1. Februar 2022 in Kraft.

Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz trat am 1.10.2017 in Kraft. Zum
1.1.2018 endete die Übergangsfrist, die den Unternehmen eingeräumt
wurde, um die Forderungen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes umzu-
setzen. Die Politik sah sich schon damals gezwungen, die Anbieter sozi-
aler Netzwerke im Umgang mit strafbaren Hassinhalten zu Maßnah-
men zu verpflichten, damit sie ihre Verantwortlichkeiten in der Krimi-
nalitätsbekämpfung erkennen und selbst initiativ werden zur
Bekämpfung von Hass im Internet. Es wurden die sozialen Netzwerke
mit mindestens 2 Millionen registrierten Nutzern in der Bundesrepublik
Deutschland verpflichtet zur Übermittlung von Beschwerden über
strafbare Inhalte nutzerfreundliche Meldewege einzurichten. Außer-
dem wurden ihnen Meldepflichten im Abstand von 6 Monaten auf-
erlegt. Insgesamt gingen auf der Basis dieses 1. Gesetzes vom 1. Halb-
jahr 2018 bis zum 2. Halbjahr 2019 2.921.553 Meldungen ein. Die sozi-
alen Netzwerke löschten davon schon im Durchschnitt etwa 28 %. Die
Strafverfolgungsbehörden hielten erhielten so die Möglichkeit, die Ver-
fasser strafbarer Inhalte konkret zu verfolgen.

Bis zu den Gesetzesreformen des Jahres 2021 mit Wirksamkeit ab dem
1. Februar 2022 war die Hasskriminalität im Internet und auch bei der
Nutzung sozialer Medien nochmals gestiegen. Im Netz war aus Sicht
des Gesetzgebers ein zunehmend vergifteter und hasserfüllter Ton in
der Kommunikation und Diskussion festzustellen. Es bestand die be-
gründete Befürchtung, dass viele Nutzer des Internets und der sozialen
Medien aus Angst, Opfer von Anfeindungen, Beleidigungen und Be-
drohungen zu werden, ihre Meinungsäußerungen im Netz so zu verbrei-
ten, wie es ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung entspricht. Dieser
Missbrauch der sozialen Netzwerke bedrohte auch diese Netzwerke, da
die positiven Wirkungen durch die Verbreitung von Hass und Hetze im-
mer mehr in den Hintergrund traten. Einzelne Nutzer verabschiedeten
sich sogar von den sozialen Netzwerken. Die Einschüchterungswirkung
bezog sich auch auf Dritte, die wegen der negativen Nutzungsoptionen
sich erst gar nicht mehr bei den sozialen Netzwerken anmeldeten. Pro-
minente, die regelmäßig und intensiv über soziale Netzwerke kommuni-
zierten, meldeten sich oft öffentlichkeitswirksam ab und nahmen teil-
weise ihre Follower mit. Hass und Hetze wurden geschäftsschädigend
für die Betreiber der Netzwerke.20
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Schon mit dem ersten Gesetz wurden die Anbieter im § 3 des Netz-
durchsetzungsgesetzes verpflichtet, ein transparentes Verfahren beim
Umgang mit Beschwerden einzuführen. Ihnen wurde die Verpflichtung
auferlegt, Beschwerden unverzüglich zu prüfen, offensichtlich rechts-
widrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden zu löschen und nach Prüfung
jeden rechtswidrigen Inhalt innerhalb von 7 Tagen zu löschen oder den
Zugriff darauf zu sperren. Sie mussten den gelöschten Inhalt mindes-
tens 10 Wochen speichern und Beschwerdeführer und Nutzer über die
von ihnen getroffenen Entscheidungen unverzüglich informieren. Bei
Zuwiderhandlungen drohen teilweise erhebliche Bußgelder. Sie müssen
nach § 5 für zivilrechtliche Verfahren als auch gegenüber den Behörden
einen Zustellungsbevollmächtigten im Inland angeben. Auf diese Weise
ermöglichte das Gesetz, das betroffene von strafrechtlich relevanten In-
halten sowohl ihre Persönlichkeitsrechte als auch gegebenenfalls ihre
Eigentumsrechte leichter durchsetzen konnten. Sie konnten die He-
rausgabe von Stammdaten verlangen, um ihre Ansprüche gegenüber ei-
nem Nutzer geltend zu machen, was sie ohne die Hinweise zur Identität
des Verursachers nicht aus eigenen Möglichkeiten hätten leisten kön-
nen. Den Betroffenen wurde geholfen durch die Möglichkeit, Kommen-
tare und Inhalte zu löschen als auch Informationen zu den Stammdaten
zu erhalten.

Diese Regelungen bleiben nunmehr nach der Aktualisierung auch er-
halten und werden sogar noch ausgeweitet. Ein Grund dafür ist, dass
insbesondere Frauen, aber auch Politiker, Journalisten und sogenannte
Netzaktivisten und Prominente in besonderer und äußerst beeinträchti-
gender Weise von Hassreden betroffen sind, die oft als sexistische Pöbe-
leien formuliert sind und letztlich in konkreten Vergewaltigungsdro-
hungen münden. Betroffen von dieser neuen Art von Hasskriminalität
und Hetze sind aber auch bestimmte Bevölkerungsgruppen aufgrund
ihrer sexuellen oder religiösen Orientierung, aber auch Mitschüler,
Kommilitonen, Arbeitskollegen, Konkurrenten um bestimmte Arbeits-
plätze und Funktionen. Die Zahl möglicher Opfer und Opfergruppen
entspricht der Lebensvielfalt. Diese aus Sicht des Gesetzgebers mit di-
gitalen Mitteln durch Hassreden, Ausgrenzungen, Beleidigungen, Be-
drohungen ausgeübte Gewalt hat oft massive körperliche und psy-
chische Auswirkungen und stellt eine schwerwiegende Verletzung von
Persönlichkeit Rechten dar.

Der Gesetzgeber konnte es nicht weiter zulassen, dass das im Grund-
gesetz in Art. 5 formulierte Freiheitsrecht der Meinungsfreiheit in die-
ser Weise missbraucht und auf die legitimierte Meinungsfreiheit ande-
rer auf diese Weise eingewirkt wird und so dieses Recht aus Angst vor
Unannehmlichkeiten und rechtswidrigen Reaktionen im Internet für
viele beeinträchtigt wird. Die Grenzen für die Meinungsfreiheit sind
seit jeher in Gesetzen als Straftatbestände des Strafgesetzbuches von21
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Beleidigungen über Bedrohungen und Volksverhetzung normiert. Wäh-
rend es aber relativ einfach ist, solche Handlungen im öffentlichen
Raum zu erkennen, anzuzeigen und die Urheber zu identifizieren, ist
dies durch die Besonderheiten des Netzes erschwert. Genau hier setzt
das Netzwerkdurchsetzungsgesetz an. Es will den Schutz der Meinungs-
freiheit auch als ein wesentliches Element in einer pluralistischen Ge-
sellschaft und im Rahmen einer freien politischen Diskussion und Mei-
nungsäußerung zum Erhalt einer demokratischen Gesellschaft gewähr-
leisten.

Der Gesetzgeber sieht hier die Notwendigkeit, mit den Mitteln des
Strafrechtes einen solchen Missbrauch der Nutzung des Internets und
der sozialen Medien Einhalt zu gebieten. Er sieht hier keine ausrei-
chende Reaktion in der Löschung inkriminierter Inhalte, sondern will
die strafrechtliche Verfolgung der Täter, von der eine Abschreckungs-
wirkung ausgehen dürfte, sicher gewährleisten. Strafverfolgung, die im
analogen Lebensumfeld möglich ist, soll durch rechtsstaatliche Regeln
auch im Internet durchgesetzt werden.

Vor diesem Hintergrund wurden die nachfolgend rot markierten Inhal-
te in das durchaus überschaubar gestaltete Netzwerkdurchsetzungs-
gesetz eingeführt und durch Regelungen in den oben genannten ande-
ren Strafrechtsnormen sowie durch Neuregelung der Strafprozessord-
nung für die Abfrage von Bestands-und Verkehrsdaten bei
Telemediendienstanbietern (siehe Kapitel VEM 1) ergänzt. Bisher war
die Erhebung dieser Daten nur für Maßnahmen gegenüber Telekom-
munikationsanbietern in der Strafprozessordnung speziell geregelt. Sie
wird nun auf die Telemediendienstanbieter erweitert.

32.13.1 § 1 NetzDG Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1) Dieses Gesetz gilt für Telemediendiensteanbieter, die mit Gewinn-
erzielungsabsicht Plattformen im Internet betreiben, die dazu bestimmt
sind, dass Nutzer beliebige Inhalte mit anderen Nutzern teilen oder der
Öffentlichkeit zugänglich machen (soziale Netzwerke). Plattformen mit
journalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten, die vom Dienstean-
bieter selbst verantwortet werden, gelten nicht als soziale Netzwerke im
Sinne dieses Gesetzes. Das Gleiche gilt für Plattformen, die zur Indivi-
dualkommunikation oder zur Verbreitung spezifischer Inhalte bestimmt
sind.

(2) Der Anbieter eines sozialen Netzwerks ist von den Pflichten nach
den §§ 2 bis 3a befreit, wenn das soziale Netzwerk im Inland weniger
als zwei Millionen registrierte Nutzer hat.

(3) Rechtswidrige Inhalte sind Inhalte im Sinne des Absatzes 1, die den
Tatbestand der §§ 86, 86a, 89a, 91, 100a, 111, 126, 129 bis 129b, 130, 131,22



DSB 33Geldwäsche
Autorin: Kriminaloberrätin Johanna Grote, Landeskriminalamt NRW,

Düsseldorf

33 Geldwäsche
33.1 Polizeiliche Kriminalstatistik zur Geldwäsche

(Straftatenschlüssel 633000)
33.2 Bedeutung der Geldwäsche aus politischer Sicht
33.2.1 Umsetzung der 5. EU Geldwäscherichtlinie
33.3 § 261 StGB Geldwäsche
33.3.1 Vermögensgegenstand als Oberbegriff der

Geldwäschedelikte
33.3.1.1 Geldwäschetauglichkeit eines Vermögensgegenstandes
33.3.2 Tathandlungen der Geldwäsche
33.3.2.1 Strafbarkeit von Strafverteidigern
33.3.2.2 Taten von Verpflichteten – Strafverschärfungen -

Leichtfertigkeit
33.3.2.3 Selbstgeldwäsche und Strafbefreiungen
33.3.2.4 Vermögensgegenstände aus im Ausland begangenen

Straftaten
33.3.3 § 74a StGB Einziehung von Tatprodukten, Tatmitteln und

Tatobjekten bei anderen
33.3.4 § 73 StGB Einziehung von Taterträgen bei Tätern und

Teilnehmern
33.4 Das Geldwäschegesetz (GwG) und die Rolle der

Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
33.4.1 § 1 Geldwäschegesetz (GwG) - Begriffsbestimmungen
33.4.2 Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen -

Financial Intelligence Unit (FIU)
33.4.2.1 Risikobasierter Ansatz
33.4.2.1.1 Meldepflichtige und Verpflichtete
33.4.2.1.2 § 27 GwG Zentrale Meldestelle
33.4.2.1.3 § 28 GwG Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit
33.4.2.2 Organisation und Aufgaben der FIU
33.4.2.3 Wesentliche Inhalte des FIU-Jahresberichtes 2021
33.4.2.4 Anti Financial Crime Alliance – AFCA
33.4.2.5 Bearbeitung von Verdachtsmeldungen durch die FIU
33.4.2.6 Aufkommen der Geldwäscheverdachtsmeldungen bei der

FIU
33.4.2.7 § 30 GwG Entgegennahme und Analyse von Meldungen
33.4.2.8 Differenzierungen der Meldungen nach den

Verpflichtetengruppen
33.4.3 Reaktion der Justiz auf Geldwäschestraftaten 1

Dieser Fachteil hat 115 Seiten



VI. Deliktsbezogene Sachbearbeitung
Deliktsbezogene Sachbearbeitung der Geldwäschebekämpfung DSB 33 – 33.1

33 Geldwäsche

33.1 Polizeiliche Kriminalstatistik zur Geldwäsche
(Straftatenschlüssel 633000)

Das Bundeskriminalamt erfasste erstmalig 1994 kriminalstatistisch De-
likte und Deliktsgruppen des Tatbestandes der Geldwäsche nach § 261
StGB. Von diesem Zeitpunkt an bis 2016 sind die Fallzahlen tendenziell
gestiegen. Zwischen 2016 und 2020 waren dagegen die Zahlen kontinu-
ierlich rückläufig von 11.541 im Jahr 2016 auf 8.942 im Jahr 2020. Aktu-
ell ist mit 14.785 für das Jahr 2021ein sehr starker Anstieg zu verzeich-
nen. Der Anteil der Geldwäschestraftaten an der Gesamtkriminalität
liegt in der Regel bei deutlich unter 0,5 %.

Der Geldwäsche gehen regelmäßig Vortaten voraus, bei der Ver-
mögenswerte erwirtschaftet werden. Über den Zeitraum der letzten 10
Jahre ist kein signifikanter Rückgang von solchen Vortaten, also von
Delikten, mit denen Vermögenswerte erwirtschaftet werden, zu ver-
zeichnen. Daraus kann geschlossen werden, dass die genannten Zahlen
zur Geldwäsche und die leicht abfallende Tendenz von 2016 bis 2020
nicht darauf hindeuten, dass tatsächlich weniger Geldwäschedelikte be-
gangen werden. Vielmehr muss vermutet werden, dass der Rückgang
sich allein im Hellfeld abspielt und sich im Dunkelfeld nicht widerspie-
gelt.

Auf Basis dieser Annahme kann der Schluss gezogen werden, dass die
Verfolgung der Geldwäschestraftaten zwischen 2016 und 2020 weniger
erfolgreich und damit die Geldwäschebekämpfung weniger effektiv
war. Die Bundesrepublik Deutschland hat trotz der weiter wachsenden
Bedeutung der Geldwäschebekämpfung nicht deutlich mehr Ressour-
cen in die Aufklärung dieser Delikte investiert.

Die Prüfung der Financial Action Task Force (FATF) im Jahr 2021/2022
unseres Landes hat die mediale Aufmerksamkeit auf diesen Delikts-
bereich jedoch deutlich verstärkt. Es ist zu vermuten, dass zumindest
auch die Deutschlandprüfung der FATF im Jahr 2020/2021 dazu geführt
hat, dass die Zahl der erfassten Geldwäschedelikte so stark gestiegen
ist. Die FATF ist ein internationales Gremium zur Bekämpfung und
Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Prolifera-
tionsfinanzierung. Deutschland ist Mitglied seit dem Gründungsjahr
1989. Bei der FATF Prüfung handelt es sich um eine jeweilige Länder-
prüfung in dem genannten Bereich (s. 34.5.4.13).

Der Versuchsanteil dieses Deliktsbereiches ist eher gering. Er lag im
Jahr 2021 nur bei 4 %, davor in den drei Jahren nur wenig über 5 %. 5
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Die Aufklärungsquote liegt regelmäßig über 90 %, 2021 bei 92 %, davor
in den drei Jahren über 93 %.

Ein Blick in die Zeitreihen zeigt, dass die Geldwäschebekämpfung im
Jahr 1994 mit 232 ermittelten Tatverdächtigen begann. Die Zahl von
über 1.000 Tatverdächtige wurde erstmalig im Jahr 2001 überschritten.

Korrelierend zur Zahl der Fälle wurde im Jahr 2021 mit 13.167 auch die
höchste bisher registrierte Zahl von Tatverdächtigen ermittelt. Von den
13.167 Tatverdächtigen waren 8.226 (~62 %) männlich und 4.941 weib-
lich. 2021 wurde in keinem Fall mit einer Schusswaffebei Geldwäsche-
taten gedroht oder geschossen. Die Geldwäsche ist auch kein Delikt
der Konsumenten harter Drogen. 2020 wurde nur in 1,5 % der auf-
geklärten Fälle bei 128 Tatverdächtigen die Konsumenteneigenschaft
harter Drogen statistisch festgestellt. Auch der Alkoholeinfluss spielte
bei den Taten nur in 13 Fällen eine verschwindend geringe Rolle.

In diesem gesamten Vergleichszeitraum von über 25 Jahren tratenKin-
der nur in wenigen Fällen als Tatverdächtige in Erscheinung. Auch die
Zahl der jugendlichen Tatverdächtigen überschritt nur in wenigen Jah-
ren die 100. Ihr Anteil lag in den letzten Jahren bei ca. 0,8 %. Die He-
ranwachsendenerreichten immerhin schon eine Beteiligung mit über
700 Tatverdächtigen in den Jahren 2018 und 2019 oder einem Anteil
von ca. 7 %. Es ist deutlich abzulesen, dass die Geldwäsche ein Delikt
der Erwachsenenist, die über 90 % der Tatverdächtigen stellen.

Bei der Geldwäsche variiert in dem Erfassungszeitraum der Zeitreihen
von über 25 Jahren derAnteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen, ver-
mutlich je nach Ermittlungsschwerpunkt, Außenpolitik und Erfassungs-
vorgaben, erheblich. Der höchste Wert von 61,2 % wurde im Jahr 1995
registriert, der niedrigste Wert von 26,8 % im Jahr 2007. Seit 2009 liegt
der Wert der Beteiligung nichtdeutscher Tatverdächtige immer über
30 %, in den Jahren 2016, 2017, 2021 sogar über 40 %. Die Altersvertei-
lung der nichtdeutschen Tatverdächtigen ähnelt der Altersverteilung
der deutschen Tatverdächtigen sehr stark.

Hinsichtlich der Zahlen zur Tatortverurteilung wird deutlich, dass der
Schwerpunkt der Ermittlungen und auch der Taten und Tatorte im
großstädtischen Bereich liegt. Dies überrascht mit Hinblick auf die im
Vergleich zu ländlich Bereichen größere Vielfältigkeit der wirtschaftli-
chen Betätigungsmöglichkeiten und der weiter verbreiteteren Anony-
mität nicht.

33.2 Bedeutung der Geldwäsche aus politischer Sicht

In der Begründung der Gesetzesvorlage des Deutschen Bundestages
für das seit 18.3.2021 gültige und am 9.3.2021 beschlossene Gesetz zur6
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Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche1 wird
die Geldwäsche als ein nach wie vor bedeutendes Problem auf nationa-
ler, europäischer und globaler Ebene beschrieben. Es geht im Wesentli-
chen um eine Strategie zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terroris-
musfinanzierung. Ziel ist die Vortäter und Geldwäscher in finanzieller
Hi nsicht gegenüber ihrem Lebensumfeld wirtschaftlich zu isolieren und
inkriminierte Gegenstände verkehrsunfähig zu machen und letztlich ab-
zuschöpfen. Geldwäschebekämpfung soll einen wirksamen Beitrag zur
Bekämpfung der profitorientierten organisierten Kriminalität leisten.

Die Politik hat erkannt, dass diese Taten, bei denen es darum geht, ille-
gal erworbenes Vermögen und illegal erworbene Güter in den legalen
Wirtschafts- und Finanzkreislauf einzuschleusen, der Integrität, Stabili-
tät und dem Ansehen der Finanzbranche und auch des europäischen
Binnenmarktes erheblich schaden. Die hohe wirtschaftliche Attraktivi-
tät, die hohe Bargeldintensität unseres Wirtschaftskreislaufes sowie die
im Vergleich zu anderen Ländern wenig ausgeprägte Reglementierung
insbesondere in Bezug auf Bargeld hat zu einer nationalen Risikoein-
schätzung der Bundesrepublik Deutschland geführt, die durch Geld-
wäscheaktivitäten die innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch-
land und auch der Europäischen Union gefährdet sieht.

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich nie in rechtlicher Hinsicht als
Vorkämpfer für eine effektive Geldwäschebekämpfung präsentiert. Die
4. Geldwäscherichtlinie (2015/849) der EU trat im Sommer 2017 in
Kraft. Die Gesetzesänderung verschärfte Einzelpflichten, weitete den
Adressatenkreis der spezifischen Vorgaben unterworfenen Verpflichte-
ten aus und das Geldwäschegesetz wuchs auf das Dreifache an. Diese
Geldwäscherichtlinie wurde durch eine darauffolgende Richtlinie
(2018/843) vom 30. Mai 2018 angepasst. Diese wird häufig als 5. Geld-
wäscherichtlinie bezeichnet, obwohl die folgende Richtlinie die 5. Geld-
wäscherichtlinie ist.

Deutschland setzte die am 2.12.2018 in Kraft getretene 5. EU-Geld-
wäscherichtlinie (2018/1673) vom 23.10.2018 verzögert um. Diese
Richtlinie legte Mindestvorschriften für die Definition von Straftat-
beständen und Sanktionen zur Bekämpfung der Geldwäsche fest und
war bis zum 3. Dezember 2020 in nationales Recht umzusetzen. Der
Deutsche Bundestag beschloss am 11.2.2021 das Gesetz zur Verbes-
serung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche, inklusive die
Neufassung des § 261 StGB.

71 Bundestagsdrucksache 19/24180
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33.2.1 Umsetzung der 5. EU Geldwäscherichtlinie

Mit der Umsetzung der 5. EU Geldwäscherichtlinie wurden das StGB,
die StPO und das GVG geändert. Inhaltlich wurde der Straftatbestand
der Geldwäsche mittels Abschaffung des Vorstrafenkatalogs (also die
Umsetzung des „all-crime Ansatzes“) ausgedehnt. Diese Erweiterung
stellt einen Paradigmenwechsel dar und ermöglicht nun die Verfolgung
von Geldwäschetaten bei erlangtem Vermögen aus jeder anderen Straf-
tat und erweitert damit den polizeilichen Handlungsspielraum. Die
ebenfalls mit der Richtlinie umgesetzten Anpassungen der Tathandlung
haben keine große Auswirkung auf die praktische Anwendung des
Geldwäschestraftatbestandes. Vielmehr dienen sie einem stärker an der
EU-Richtlinie orientierten Wortlaut und einer stärkeren inhaltlichen
Nähe zu bekannten Begriffen aus dem Recht der Vermögensabschöp-
fung. Die Veränderung des Strafrahmens, die Abschaffung der dreimo-
natigen Freiheitstrafe und die Einführung der Geldstrafe als Mindest-
strafe, sollen den Strafrahmen dem der Delikte nach §§ 257 - 259 StGB
angleichen. Der vorherige Strafrahmen von drei Monaten bis zu fünf
Jahren Freiheitsstrafe gilt nun für Täter, die Verpflichtete des Geld-
wäschegesetzes sind im Rahmen eines Qualifikationstatbestandes, § 261
Abs. 4 StGB.
Obwohl diskutiert wurde, ob die Strafmilderung der tätigen Reue abge-
schafft werden solle, hat es diese auch in die aktuellste Version des
Geldwäscheparagrafens geschafft.
Die Neufassung des § 261 StGB berücksichtigt die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichtes zu den Vorsatzanforderungen bei der An-
nahme von Honoraren durch Strafverteidiger (siehe § 261 Abs. 1).
Konsequenzen hat das neue Gesetz auch für eine Anpassung der §§
100a, 100b und 100g der Strafprozessordnung sowie für die an die Geld-
wäschestrafbarkeit anknüpfende selbstständige Einziehung nach § 76a
StGB, die an die neue Terminologie angepasst wird. Außerdem wird §
261 StGB in den Katalog des § 74c Abs. 1 Satz 1 Nummer 6 Buchstabe
a des Gerichtsverfassungsgesetzes aufgenommen, der die Zuständigkeit
der Wirtschaftsstrafkammern begründet, wenn zur Beurteilung des Fal-
les besondere Kenntnisse des Wirtschaftslebens erforderlich sind.

33.3 § 261 StGB Geldwäsche

(1) Wer einen Gegenstand, der aus einer rechtswidrigen Tat herrührt,
1. verbirgt,
2. in der Absicht, dessen Auffinden, dessen Einziehung oder die Ermitt-
lung von dessen Herkunft zu vereiteln, umtauscht, überträgt oder ver-
bringt,8
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3. sich oder einem Dritten verschafft oder
4. verwahrt oder für sich oder einen Dritten verwendet, wenn er dessen
Herkunft zu dem Zeitpunkt gekannt hat, zu dem er ihn erlangt hat,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
In den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 und 4 gilt dies nicht in Bezug auf
einen Gegenstand, den ein Dritter zuvor erlangt hat, ohne hierdurch ei-
ne rechtswidrige Tat zu begehen. Wer als Strafverteidiger ein Honorar
für seine Tätigkeit annimmt, handelt in den Fällen des Satzes 1 Num-
mer 3 und 4 nur dann vorsätzlich, wenn er zu dem Zeitpunkt der An-
nahme des Honorars sichere Kenntnis von dessen Herkunft hatte.
(2) Ebenso wird bestraft, wer Tatsachen, die für das Auffinden, die Ein-
ziehung oder die Ermittlung der Herkunft eines Gegenstands nach Ab-
satz 1 von Bedeutung sein können, verheimlicht oder verschleiert.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Wer eine Tat nach Absatz 1 oder Absatz 2 als Verpflichteter nach §
2 des Geldwäschegesetzes begeht, wird mit Freiheitsstrafe von drei Mo-
naten bis zu fünf Jahren bestraft.
(5) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der
Regel vor, wenn der Täter gewerbsmäßig handelt oder als Mitglied ei-
ner Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Geldwäsche ver-
bunden hat.
(6) Wer in den Fällen des Absatzes 1 oder 2 leichtfertig nicht erkennt,
dass es sich um einen Gegenstand nach Absatz 1 handelt, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Satz 1 gilt in
den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 und 4 nicht für einen Straf-
verteidiger, der ein Honorar für seine Tätigkeit annimmt.
(7) Wer wegen Beteiligung an der Vortat strafbar ist, wird nach den Ab-
sätzen 1 bis 6 nur dann bestraft, wenn er den Gegenstand in den Ver-
kehr bringt und dabei dessen rechtswidrige Herkunft verschleiert.
(8) Nach den Absätzen 1 bis 6 wird nicht bestraft,
1. wer die Tat freiwillig bei der zuständigen Behörde anzeigt oder frei-
willig eine solche Anzeige veranlasst, wenn nicht die Tat zu diesem
Zeitpunkt bereits ganz oder zum Teil entdeckt war und der Täter dies
wusste oder bei verständiger Würdigung der Sachlage damit rechnen
musste, und
2. in den Fällen des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 unter den in Num-
mer 1 genannten Voraussetzungen die Sicherstellung des Gegenstandes
bewirkt.
(9) Einem Gegenstand im Sinne des Absatzes 1 stehen Gegenstände,
die aus einer im Ausland begangenen Tat herrühren, gleich, wenn die
Tat nach deutschem Strafrecht eine rechtswidrige Tat wäre und 9
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1. am Tatort mit Strafe bedroht ist oder

2. nach einer der folgenden Vorschriften und Übereinkommen der Eu-
ropäischen Union mit Strafe zu bedrohen ist:

a) Artikel 2 oder Artikel 3 des Übereinkommens vom 26. Mai 1997 auf-
grund von Artikel K.3 Absatz 2 Buchstabe c des Vertrags über die Eu-
ropäische Union über die Bekämpfung der Bestechung, an der Beamte
der Europäischen Gemeinschaften oder der Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union beteiligt sind (BGBl. 2002 II S. 2727, 2729),

b) Artikel 1 des Rahmenbeschlusses 2002/946/JI des Rates vom 28. No-
vember 2002 betreffend die Verstärkung des strafrechtlichen Rahmens
für die Bekämpfung der Beihilfe zur unerlaubten Ein- und Durchreise
und zum unerlaubten Aufenthalt (ABl. L 328 vom 5.12.2002, S. 1),

c) Artikel 2 oder Artikel 3 des Rahmenbeschlusses 2003/568/JI des Ra-
tes vom 22. Juli 2003 zur Bekämpfung der Bestechung im privaten Sek-
tor (ABl. L 192 vom 31.7.2003, S. 54),

d) Artikel 2 oder Artikel 3 des Rahmenbeschlusses 2004/757/JI des Ra-
tes vom 25. Oktober 2004 zur Festlegung von Mindestvorschriften über
die Tatbestandsmerkmale strafbarer Handlungen und die Strafen im
Bereich des illegalen Drogenhandels (ABl. L 335 vom 11.11.2004, S. 8),
der zuletzt durch die Delegierte Richtlinie (EU) 2019/369 (ABl. L 66
vom 7.3.2019, S. 3) geändert worden ist,

e) Artikel 2 Buchstabe a des Rahmenbeschlusses 2008/841/JI des Rates
vom 24. Oktober 2008 zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität
(ABl. L 300 vom 11.11.2008, S. 42),

f) Artikel 2 oder Artikel 3 der Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 zur Verhütung und Be-
kämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer sowie
zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates (ABl. L
101 vom 15.4.2011, S. 1),

g) den Artikeln 3 bis 8 der Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des
sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern so-
wie der Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses
2004/68/JI des Rates (ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1; L 18 vom
21.1.2012, S. 7) oder

h) den Artikeln 4 bis 9 Absatz 1 und 2 Buchstabe b oder den Artikeln
10 bis 14 der Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 15. März 2017 zur Terrorismusbekämpfung und zur
Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates und zur Ände-
rung des Beschlusses 2005/671/JI des Rates (ABl. L 88 vom 31.3.2017,
S. 6).10
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(10) Gegenstände, auf die sich die Straftat bezieht, können eingezogen
werden. § 74a ist anzuwenden. Die §§ 73 bis 73e bleiben unberührt und
gehen einer Einziehung nach § 74 Absatz 2, auch in Verbindung mit
den §§ 74a und 74c, vor.

Mit dem Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der
Geldwäsche (GwStrRVG) vom 9.3.2021 mit Geltung ab 18.3.2021 ist
dem Gesetzgeber ein großer Coup zur Bekämpfung der Geldwäsche
gelungen. Der Geldwäschetatbestand wird grundlegend reformiert.
Zeichnete sich der alte Tatbestand in der vor dem 18.3.2021 geltenden
Fassung durch die Aufzählung von besonderen Katalogdelikten aus, die
als sogenannte rechtswidrige Vortaten erfüllt sein mussten, um über-
haupt den Geldwäschetatbestand zu erfüllen, haben sich Bundestag
und Bundesrat nach längeren Beratungen nunmehr für einen A ll-Cri-
mes-A nsatz entschieden, der für die Erfüllung des Tatbestandes der
Geldwäsche keine konkret benannten Vortaten mehr voraussetzt. Di es
führt in der Praxis zu einer erheblichen Erleichterung der Beweisfüh-
rung, da nun jede Straftat eine taugliche Vortat der Geldwäsche dar-
stellt. Durch diese Ausweitung des Geldwäschestraftatbestandes wird
die Geldwäschebekämpfung effektiver.

33.3.1 Vermögensgegenstand als Oberbegriff der
Geldwäschedelikte

Der Oberbegriff der Geldwäschedelikte ist der Vermögensgegenstand,
der nun Taterträge, Tatprodukte und deren jeweilige Surrogate umfasst.
So wurden die geldwäschetauglichen Vermögensgegenstände an die
Terminologie des reformierten Rechts der Vermögensabschöpfung (s.
KR 12.2.2) angepasst.Der Gegenstand muss wie in der früheren Fas-
sung aus einer rechtswidrigen Tat herrühren, wobei dieser Begriff eher
ungewöhnlich ist. Gefordert ist bei dieser weiten Fassung dieses Begrif-
fes zusätzlich ein Kausalzusammenhang zwischen dem Gegenstand und
einer Vortat. Er muss nicht unmittelbar aus der Vortat stammen, son-
dern kann auch aus nachvollziehbaren Umwandlungshandlungen stam-
men. Damit ist es eine Frage der Einzelfallprüfung, wie viele Um-
tauschhandlungen zwischen dem ursprünglich aus der Straftat hervor-
gegangenen Gegenstand und dem Ersatzgegenstand liegen dürfen und,
ob das endgültige Surrogat des ursprünglich Erlangten einen tauglichen
Geldwäschegegenstand darstellt. Die Rekonstruktion dieses Weges ist
die Aufgabe der Ermittler. Es können also sowohl Taterträge als auch
Tatprodukte und Surrogate im Sinne des neuen Gesetzes aus einer
rechtswidrigen Tat herrühren und damit taugliche Tatobjekte im Rah-
men einer Geldwäsche darstellen. Dies werden häufig Vermögens-
gegenstände sein. 11
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Bezüglich der Begrifflichkeit des Tatertrages kann weitgehend auf die
Regelung in § 73 Abs. 1 StGB und die dazu ergangenen Kommentierun-
gen (siehe KR 12.2.1) hingewiesen werden. Abweichend von dieser Be-
stimmung bezieht sich der Tatertrag der Geldwäsche jedoch nicht auf
ersparte Aufwendungen, da Erspartes nicht kriminell erworben wurde
und damit die Geldwäscheeignung fehlt.

33.3.1.1 Geldwäschetauglichkeit eines Vermögensgegenstandes

Die Geldwäschetauglichkeit eines Vermögensgegenstandessoll nicht
dadurch beeinträchtigt werden, dass er mit legalen Finanzmitteln ver-
mischt wird. Die Geldwäschetauglichkeit bleibt also erhalten, solange
der aus Vortaten stammende Anteil des Vermögensgegenstandes bei
wirtschaftlicher Betrachtung nicht völlig unerheblich ist. Aus der Ver-
mengung resultiert, dass der Gegenstand insgesamt als geldwäschetaug-
lich anzusehen ist. Es kommt im Gegensatz zu früher nicht mehr darauf
an, dass mit der Erlangung des Tatertrags oder des Tatprodukts auch
die Möglichkeit geschaffen wurde, Nutzungen aus diesen Vorteilen zu
ziehen. Für Nutzungen, die den Tatertrag oder das Tatprodukt in sei-
nem Wert erhalten, gilt künftig allein die Vermögensabschöpfung, nicht
aber das Geldwäschestrafrecht. Mittelbare Erträge oder Gewinne wer-
den vom Geldwäschetatbestand strafrechtlich nicht umfasst. Dies ge-
schieht nur, wenn sie mit einem Surrogat vermischt werden. So werden
zum Beispiel die Mieteinahmen aus der Vermietung eines gestohlenen
Autos nicht von der Geldwäschestrafbarkeit erfasst, solange das Auto
selbst noch abgegrenzt vorhanden ist. Sie sind allerdings als Nutzungen
gemäß § 73 Abs. 2 StGB einzuziehen, siehe KR 12.2. Die Mehrfachsur-
rogation ist von der Geldwäsche erfasst. Bei der Vermögensabschöp-
fung dagegen sind mehrfach surrogierte Gegenstände nicht umfasst.

33.3.2 Tathandlungen der Geldwäsche

Viele Begrifflichkeiten zu den Tathandlungen sind auch in den neuen
Tatbestand, zum Beispiel die desVerbergens, übernommen worden.
Auch das Bundesverfassungsgericht hat schon zu diesem Begriff ent-
schieden, dass eine manipulative Tendenz des Täters erforderlich ist.
Der Täter muss aktiv handeln und damit den Vermögensgegenstand
verbergen, um den Zugang zu erschweren. Dazu zählt zum Beispiel ei-
ne ungewöhnliche und ununterbrochene Unterbringung oder eine Auf-
bewahrung an Orten, an denen solche Gegenstände nicht erwartet wer-
den, speziell auchVerstecke. Dies muss nicht zwingend heimlich sein.
Aus Ermittlersicht ist es vorteilhaft bei der Tatortaufnahme die aktiven
Handlungen bzw. besonderen Aufbewahrungsort zu verschriftlichen. So
kann die Tathandlung des Verbergens durch die polizeiliche A rbeit be-
weissicher dokumentiert werden und dies ermöglicht eine erfolgreiche
Verurteilung. Gleiches gilt für den Umt ausch oder Transfer von Ver-12
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34 Clankriminalität

34.1 Einleitung

In einigen Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland ist das The-
ma Clankriminalität spätestens seit dem Mord zum Nachteil des Nidal
R., der am Nachmittag des 08. September 2018 in Berlin in aller Öffent-
lichkeit am Tempelhofer Feld vor den Augen seiner Kinder erschossen
wurde, im besonderen Fokus der Medien und der Sicherheitspolitiker.
Dieser Mord führte dazu, dass in dessen Folge insbesondere die Strafta-
ten von Mitgliedern arabisch-sprachiger „Familienclans“ verstärkt in
den Blickpunkt rückten. Dies ist immer dann der Fall, wenn sich unter
Beteiligung von Mitgliedern dieser Ethnie spektakuläre und öffentlich-
keitswirksame Straftaten oder gewalttätige Auseinandersetzungen un-
ter anderem in sog. Tumultlagen ereignen. Diese bedrohlichen, krawall-
artigen Ausschreitungen finden größtenteils auf offener Straße, aber
auch in Shisha-Bars, Gaststätten und auf Autohandelsplätzen statt.1

34.1.1 Definition Clan

Das Wort Clan stammt aus dem Keltischen und heißt Blutsverwandt-
schaft.2 In der Völkerkunde ist Clan meist die Bezeichnung für eine po-
litisch selbstständig lebende Gruppe, die ihre Herkunft von einem ge-
meinsamen Vorfahren herleitet, exogame Heiratsregeln befolgt und ei-
nem Häuptling untersteht.

Der Begriff soll seinen Ursprung auch aus dem schottisch-gälischen
Sprachgebrauch haben. In Schottland wurde unter Clan ein blutsver-
wandtschaftlich organisierter Lehnsverband mit patriarchalischer
Struktur verstanden, der ein abgegrenztes Gebiet bewohnte und seine
Herkunft auf einen gemeinsamen Urahnen zurückführte. Die Mitglie-
der bezeichnen sich als Sohn des Stammvaters durch Voransetzung von
„Mac“ oder „Mc“ an den jeweiligen Namen. Bis 1745 bedeutete Clan
ein Lehnsverband in Schottland mit vaterrechtlicher Clanverfassung.
Trotz Auflösung dieser Clanverfassung wird die Clanzugehörigkeit bis
in die Gegenwart gelebt. In Irland wird dem Namen des Stammvaters
dagegen ein „O’“ vorangesetzt.

Auch der US-amerikanische Anthropologe George P. Murdock
(1897-1985) soll laut Wikipedia3 unter Clan eine Familiengruppe ver-
standen haben, die gemeinsam einschließlich der angeheirateten Ehe-
partner, auf einem bestimmten Territorium zusammenlebt. Der wohl

3

1 u.a. Tagesspiegel vom 17.08.2019, Clans gehen aufeinander los – Polizei schreitet ein
2 Meyers Neues Lexikon 1972
3 Zuletzt abgefragt am 03.11.2022
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weltweit bekannteste Clan lebt in den USA. Seit über 100 Jahren ziehen
die Kennedys in den Vereinigten Staaten von Amerika die Strippen.
Mit John F. Kennedy schaffte es einer aus dieser Familie sogar bis ins
„Oval Office“ des Weißen Hauses in Washington, sein Bruder Robert
wurde Justizminister. Die Kennedys sind allerdings gegenüber den hier
in Rede stehenden Clans ein relativ Kleiner; arabisch-sprachige Famili-
enclans bestehen teilweise aus bis zu 1.000 Mitgliedern und mehr.

34.1.2 Definition Clan laut Bundeslagebild OK

Gemäß dem Bundeslagebild 2021 des Bundeskriminalamtes (BKA)
über Organisierte Kriminalität ist ein Clan eine informelle soziale Or-
ganisation, die durch ein gemeinsames Abstammungsverständnis ihrer
Angehörigen bestimmt ist. Sie zeichnet sich insbesondere durch eine
hierarchische Struktur, ein ausgeprägtes Zugehörigkeitsgefühl und ein
gemeinsames Normen- und Werteverständnis aus.4

34.1.3 Definition Clankriminalität laut Wikipedia

Unter Clankriminalität wird laut Wikipedia 5 eine Form der organisier-
ten Kriminalität in Deutschland und Schweden bezeichnet. Als örtliche
Schwerpunkte gelten demnach Berlin, Bremen, Nordrhein-Westfalen,
Niedersachsen, Malmö, Göteborg und Stockholm. Die Täterkreise ge-
hören Großfamilien und Clans an, die oft aus dem arabischen Kultur-
kreis stammen. Diese Umschreibung erscheint allerdings etwas zu kurz
gegriffen.

34.1.4 Definition Clankriminalität laut Arbeitskreis (AK) II

Bis zum 24. November 2021 gab es keine bundesweit verbindliche Defi-
nition des Begriffs Clankriminalität.
Die bundesweite Definition Clankriminalität wurde durch den Arbeits-
kreis (AK) II der Innenministerkonferenz beschlossen. Clankriminali-
tät umfasst danach das delinquente Verhalten von Clanangehörigen.
Die Clanzugehörigkeit stellt dabei eine verbindende, die fördernde
oder die Aufklärung der Tat hindernde Komponente dar, wobei die ei-
genen Normen und Werte über die in Deutschland geltende Rechtsord-
nung gestellt werden können. Die Taten müssen im Einzelnen oder in
Ihrer Gesamtheit für das Phänomen von Bedeutung sein.6

Niedersachsen wird allerdings weiterhin die - in der mit der zwischen
Innen- und Justizressort abgestimmten und am 20. November 2020 in

4

4 Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 2021, S. 23)
5 Zuletzt abgefragt 03.11.2022
6 Auf Ebene der KOK und der AG Kripo zugestimmt (mit Ausnahme von Niedersachsen – Stand

24.11.2021)
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Kraft gesetzten - „Richtlinie über die Zusammenarbeit von Staatsanwalt-
schaft und Polizei bei der Bekämpfung krimineller Clanstrukturen“ fest-
gelegte Definition für Clankriminalität verwenden. Die bundesweite
Definition und die für Niedersachsen geltende Definition bauen im
Kern auf einem gemeinsamen Verständnis von Clankriminalität auf
und stehen insoweit einer bundesweiten Lagebeschreibung Clankrimi-
nalität nicht entgegen.7

Betrachtet man diese Definitionen, erkennt man, dass diese ethnien-
offen formuliert wurden. Sie umfassen in der Gesamtschau nicht nur
Clans aus dem arabisch-sprachigen Raum, sondern auch Clans der ita-
lienischen ‘Ndrangheta, Clans aus dem Westbalkan und den Maghreb-
Staaten. Auch Mitglieder der letztgenannten Clans bereiten den deut-
schen Strafverfolgungsbehörden Probleme, aber bisher bei weitem
nicht so große wie die arabisch-sprachigen, insbesondere die Mhalla-
miye-Kurden.

34.2 Neue Herausforderungen der
Strafverfolgungsbehörden durch Clankriminalität

Das Phänomen Clankriminalität stellt die Strafverfolgungsbehörden in
Deutschland vor sehr große Herausforderungen. Das exponierte Ver-
halten, insbesondere von einzelnen Mitgliedern arabisch-sprachiger
Großfamilien, verursacht in der Öffentlichkeit sowohl in zivil- als auch
strafrechtlicher Hinsicht große Probleme. Die Palette der begangenen
Straftaten reicht von der Begehung von Massendelikten über in der Öf-
fentlichkeit ausgetragene Gewalttaten bis hin zu Taten der Organisier-
ten Kriminalität.
In diesem Zusammenhang soll nicht unerwähnt bleiben, dass der Be-
griff „Clankriminalität“ trotz der intensiven medialen Befassung mit
diesem Phänomen von einigen Kritikern als rassistisch eingestuft wird.8
Der Begriff soll die Betroffenen weder diskriminieren noch stigmatisie-
ren. Er dient lediglich dazu, die Kriminalität von Clanangehörigen zu
beschreiben, erfassen und zusammenzufassen.

34.2.1 Arabisch-sprachige Clans

In der Bundesrepublik Deutschland spricht man beim Thema „Clankri-
minalität“ in erster Linie über die Kriminalität arabisch-sprachiger Li-
banesen, Staatenloser, Palästinenser und sog. Mhallamiye, auch
„M-Kurden“ genannt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass

5

7 Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 2021, Fußnote S. 23
8 u.a. Berliner Kurier vom 03.12.2020. Arbeitsgruppe der Berliner SPD will „Clamn-Kriminalität“ ab-

schaffen
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nicht alle Familienmitglieder der genannten Volksgruppen kriminell
sind. Es ist nur ein geringer Teil der Familien, der im Verdacht steht,
Straftaten zu begehen, allerdings teilweise in großer Zahl und höchst
spektakulär. Es ist auch davon auszugehen, dass die nichtkriminellen
Familienmitglieder unter den Taten und dem damit einhergehenden
Ruf ihrer kriminellen Verwandtschaft leiden. Andererseits profitiert
trotzdem meist die ganze Familie von den Erträgen aus den Straftaten.
Aufgrund des divergierenden Normenverständnisses werden die Bege-
hung von Straftaten, gerichtlichen Verurteilungen oder Haftstrafen in
der Community nicht durchgängig negativ gewertet. Vielmehr besteht
hierfür eine breite Akzeptanz. Es herrschen - auch bei den Frauen in
der Familie - häufig sogar Ansichten wie „Knast macht Männer“ vor.
Verurteilungen werden dennoch pauschal als ungerecht empfunden.

34.2.2 Kultur und Tradition

Die sog. M-Kurden haben ihren Ursprung in vierzig bis fünfzig Dörfern
in der Provinz Mardin, gelegen im südostanatolischen Teil der Türkei
(siehe Abbildung 1). Sie wanderten in den Libanon aus, wo sie als staa-
tenlose Minderheit galten, nur geduldet waren und keine Arbeits-
erlaubnis bekamen. Sie lebten demzufolge auch im Libanon am Rande
der dortigen Gesellschaft.

Karte der Türkei mit 81 Provinzen, Provinz Mardin

Philologen klassifizieren ihre Sprache als arabischen Dialekt. Die Mit-
glieder der Volksgruppe selbst nennt ihren Dialekt Mhallami. 9

6 9 Ralph Ghadban „Arabische Clans“, 2019 S. 72


